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Arek-Currenden-Mß ° ^  ° °ö ° 2  

des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhntni' 
Stück K. 

Akedigirt im Burcan des königlichen Landrarh- Gedruckt in der LandolN'chen Buchdruckerei 
cum» zu Bvlkenyain. zu Hirschberg. 

Volkenhain, den 5. Januar 1857. 

<^om I. d. M. ab wird der Zuschlag zur Klassen- und Einkom- lVo. t. 
menstcuer nicht mehr gezahlt. Bekanntmachung. 

Zugleich weise ich die Orts-Behörden an, vorläufig die Klasscn-
steuer uach denselben Beträgen, wie sie pro 1836 festgestellt worden, 
zu erheben, da die Veranlagungs-Listen pro 1857 von der Kö ig-
lichcu Regierung noch nicht zurückgelangt sind. 

Vo l kenha in ,  den  2 .  Janua r  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  
Auf Euer Hochgeboren Anfrage vom I I. Octobcr c. — betreffend IVo. 2. 

die, in Rücksicht der Spanudienstleistungen zu bewirkende Regulim^-. Bekanntmachung, 
bei Disuicmbrationcn — eröffnen wir Ihnen hiermit Folgendes. ' 

Indem das Halten von Gespann und rcsp. die Leistung von 
^ Spanndiensten wesentlich bedingt wird durch den Umfang des Grund

besitzes, also die Spanndienste auch für eine „in Rücksicht auf den 
Besitz" zu prästirende Leistung zu erachten sind (cmck. H. 7. Nr. 1 
des Gesetzes vom 3. Januar 1845); ist bei der im Dismcmbrations-
Verfahren zu bewirkenden Regulirung als leitender Grundsatz fest
zuhalten, daß durch die Zerstückelung spanndicnstpflichtigcr Stellen 
das Objcct der Prästationspflichtigkcit — die Spanndienste — nicht 
verloren gehen darf, daß vielmehr die Leistung der Spanndienste 
höher gestellt werden muß. 

Dies wird je nach den Umständen in verschiedener Weise 
zu bewirken sein. 

Es kann nämlich durch die Dismembration eine spanndienstpflich
tige Stelle: 
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in lauter solche Trcnnstücke zerlegt werden, welche sämmtlich ihrem 
Umfange nach als selbstständige, Gespann haltende Pos
sessionen in die Kategorie der spanndienstpflichtigcn Nahrungen 
i n  de r  Geme inde ,  de r  O r t sobse rvanz  en t sp rechend  (cmck .  
Z. 41. Tit. 7. Thcil 2 des Allgemeinen Landrcchts), einzureihen 
sind und dann ist diese Einreibung in die ortsüblichen Bcsitz-
klassen der bespannten Wirthe vorzunehmen, oder 

L. in diverse Parcellen zerlegt werden, von denen nur eine, oder 
doch nur einzelne noch einen solchen Umfang haben, daß auf 
ihnen Gespann gehalten wird. In diesem Falle wird der eine, 
oder die Gespann haltenden Trenn stücks bescher, resp. ganz oder 
anthcilig die Leistung der, das dismembrirte Gut treffenden Spann
dienste zu übernehmen haben und müssen die übrigen, nicht Ge
spann haltenden Parcellenbcsi'tzer die Leistung der Spanndienste 
antheilig dem, oder den die Spanndienste leistenden Trcnnstücks-
beschcrn in Gelde vergüten (eonk. H. 13 des Dismembrations-
Gesctzes vom 3. Januar 1845), oder 

(l. in lauter solche Trcnnstücke zerlegt werden, aus denen kein Ge
spann gehalten wird. Alsdann beschafft entweder das Orts-
Gericht durch Verdingen die, das dismembrirte Gut treffenden 
Spanndienste und sämmtliche Trcnnstücksbcsitzcr contribuircn zu 
den Kosten nach Verhältniß des Ertragswcrthes ihrer Parcellen, 
oder die, das dismembrirte Gut treffenden Spanndienste werden 
von den übrigen bespannten Ackerbcschern in der Gemeinde 
(aus die Zeche) mit übernommen und sämmtliche Parecllcnbescher 
vergüten antheilig diesen Wirthcn die Spanndienst-Leistungen 
nach ortsüblichen Preisen (cool. §. 14, aliima 2 a, a. O). 

Dadurch endlich, daß die von einem spanndienstpflichtigcn Gute 
abgezweigte Parcclle als Pertinenz einer bereits bestehenden Stelle 
in der Gemeinde zugelegt wird, kann 

1) wenn diese Stelle bereits selbst spanndienstpflichtig ist, eine Ver
größerung der Spannkraft eintreten und ist in diesem Falle 
eine, der Ortsobservanz und den conercten Verhältnissen ent
sprechende stärkere Heranziehung der vergrößerten Posscssion zu 
statuiren, oder es kann 

2) eine nicht spanndienstpslichtige Stelle zu einer Gespann halten
den und resp. spanndienstpflichtigcn Possession werden. Alsdann 



muß ebenfalls die C'inrcihung der Ortsobservanz entsprechend 
bewirkt werden. 

In dem Falle aä 1 und 2 wird wenn die übrigen Trcnn-
stü c k c  d e s  d i s n i e m b r i r t e n  G u t e s  n i c h t  a u c h  S p a n n d i e n s t e  i n  n a t u r a  
leisten — in der Regel die Bestimmung zu treffen sein, daß die Ge
spann haltenden Wirthc in der Gemeinde die Leistung der übrigen 
Spanndienste zu übernehmen haben. 

Nur wenn auf sämmtlichc übrigen, nicht bespannten Trcnnstücks-
besitzer (z. B.) ^ oder ^ der gcsammten Spanndienste des dis
niembrirten Gutes kommt, kann jedesmal, wenn das dismembrirte 
Gut rcsp. zum 2., oder zum 3. oder zum Male einen Spann-
dicnsttag zu leisten haben würde, auch das Verdingen der Spann
dienste durch das Orts-Gericht erfolgen. GZ können aber auch diese 
s., ^ und ^ der Spanndienste des dismembrirten Gutes — wie dies 
geschehen muß, wenn ein unpractikabler Bruchtheil der Spaiiudicnste 
auf die übrigen, nicht bespannten Parcellen-Erwerbcr kommt — gemäß 
aliuoa 2 §. 14 des Dismembrations Gesetzes vom 3. Januar 1843 
den übrigen bespannten Wirthen auferlegt werden. 

Wenn z. B. von einer disniembrirten Stelle eine Pareclle im 
GrtragSwcrthe von ^ (oder auch von ^ oder einer anderen 
Liahrung zugeschlagen wird und eine Regulirung, wie »cl 1 und 2 
vorgesehen, vorgenommen worden, so werden für jeden, das dismem
brirte Gut treffenden Spaundieusttag, nachdem und weil die Leistung 
der übrigen Spanndienste von dieser Stelle auf die Gemeinde-Zeche 
übernommen worden, ^ (rcsp. und des ortsüblichen Preises 
eines Spanndicnsttagcs in die Gemeinde-Kasse anthcilig (nach dem 
Ertragswcrthc) von sämmtliehcn, nicht Gespann haltenden Parccllcn-
Vcsitzern einzuzahlen sein und werden diese eingezahlten Beträge so
dann jährlich oder nach Vollendung des Zcchcntnruns unter sämmt-
liche bespannte Wirthe vcrhältnißmäßig zu verrheilen sein. 

Unter Beachtung der vorstehend gegebenen Gesichtspunkte wird 
die Regulirung in Rücksicht der Spanndienst-Leistungen dismembrirter 
Güter in den concreten Fällen ohne wesentliche Schwierigkeit bewirkt 
werden können. 

L i egn i t z ,  den  3 .  Dcce inbc r  1856 .  
Königliche Regierung. Abtheilung des Innern, 

von  Wegne rn .  



Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur Kcnntniß der 
Drtspolizci'Behördcn mit dem Bemerken, daß hiernach bei Aufnahme 
von Dismeinbrations Regulirungs-Verhandlungen zu verfahren ist. ' 

Bolkenhain, den 2. Januar 1857. 
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

wo. 3. An milden Gaben für das Rettungshaus zu Steilt-Kunzen-
Bekannlmachung. do r f  s ind  im  Mona t  Deccmbc r  e i ngegangen :  

Von der Gemeinde Falkenbcrg. 
- - - Wederau . 

- - Strcckcnbach 
- - - Miesau 

- - Neu - Kunzendvrf . 
vom Hrn. Cantor Krause in Neu-Kunzendorf 

- Krämer Hrn. Anders in Nieder-Kunzcndorf 
-, Gerichtsschreiber Hrn. Jäkel in dito 
- Hrn. Grafen v. Schweinitz auf Hausdorf . 
- Hrn. Professor Schulz zur Anschaffung von 

eisernem Kochgeschirr. . . . . 
Durch Hrn. Pastor Atzler vom Erbscholtiscibcsitzer 

Hrit. Krctschiner in Salzbrunn . 
vom Bauergutsbes. Hrn. Schmidt in Gr.-Kniegnitz 

- Kaufmann Hrn. .Oetingcr aus Preus 
von den Gemeinden Ndr.-Würgsdorf und Würgs-

halbendorf 
- der Gemeinde Groß - Waltersdorf 

vom Dominium dito 

I 
5 
3 18 

8 
27 

— 7 
— 5 
10 — 

5 
1 

12 
7 

3 
9 

Summa 32 2 3 
Von der Handlung Kramsta in Frciburg I Ctr. Werg; vom 

Müllcrmcistcr Hrn. Tscharnke in Strcckcnbach 2 Schffl. Brodmchl; 
von Hrn. Tauchmann in Strcckcnbach 20 Stück Kohlrüben, 2 alte 
Metzcn Weizen, 1 Metze Erbsen; von der Gemeinde Strcckeubach 
7 Gbd. Stroh, .1 Gbd. Heu; von Hrn. S. aus K. 1 Scheffel 
Weizen; vom Dom. Nicder-Wolmsdorf 2 Sack Kartoffeln, I Sack 
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Erbsen; vom Domin. Wedcrau 3 Sack Kartoffeln, 2 Sack Gerste; 
von Frau Gräfin v. Bülow einige Viertel Bohnen und Mohrrüben. 

Wc ihnach t s  -  Geschenke :  Vom Hrn .  Haup tmann  Wu the  
1 Stück Barchent, 15 Ellen Jackenzeug, 14 Ellen Nessel, 12 Ellen 
braune Schürzeulcinwand, 1 Dutzend Taschentücher, 6 Halstücher 
und Tafeln Watte; vom Buchbindcrmeistcr Hrn. Schubert in Bol-
kenhaiu 2 Dtzd. Schrcibcbücher, 1 Dutzend Stahlfederhalter, Schie
ferstifte und Schrcibfcdern,. von Fräul. Schulz 1 Jacke, 2 Westen, 
1 Paar Hosen, 15 Semmeln, 1 Kuchen, Aepfcl und 1 Wachsstock; 
vom Hrn. Professor Schulz für den Hausvater den 1. Theil einer 
Hauspostille; von Frau Vorwerksbcsitzcr Kindlcr jede Person im 
Ncttungshause eine Wurst; vom Gerichtsschrcibcr Hrn. Jäkel in Ndr.-
Kunzcudorf ein Körbchen Aepfcl; von Frau Gräfin v. Bülow ein 
Faß Bier, ein Topf Sauerkraut, eine große Wurst, Aepfcl und Nüsse 
und 18 Weihnachtsbüchcl, der Hausmutter eine wollene Haube und dem 
Hausvater ein Westcuflcckchcn; vom Hrn. Premier-Lieutenant von 
Prittwitz auf Rudclstadt 2 Bibeln, 6 Taschentücher, 4 Halstücher, 
10 Schrcibcbücher, ein Packet Schicferstifte, Stahlfedern und Feder
halter, 14 Wachsstöckchen und Pfeffcrzcug, den Hausältern ein Paar 
Wachsstöckchc», ein Paar Stückchen Seife, etwas Pfeffcrzcug und 
eine Schürze; vom Müllermcistcr Hrn. Kahlmann in Nieder-Kunzen-
dorf ^ Scheffel Gerstcnmchl. 

Den geehrten Gebern sagen wir unfern herzlichsten Dank. 
Kunzcndo r f ,  den  1 .  Janua r  1857 .  

Das Directorium. 





Ams - Cnrrenden - Mail 
des 

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück S. 

Rcdigirt im Bureau des königlichen Landralh- Gedruckt in der Landoltschen Buchdruckern 
amts zu Bolkenhain. zu Hmchberg. 

Bolkenhain, den 12. Januar 1857. 

Orts-Behördcn werden an die baldige Einrcichung der Nach- 4. 
Weisung der im Jahre 1855 in ihren Gemeinden vorhandenen, im Die Nachweisung 
Z. 49 der Verordnung vom 9. Februar 1849 aufgeführten Hand- der vorhandenen 
wcrksmeister und der von Letzter» gehaltenen Gesellen, erinnert, ^ Gsellen 

Bolkenhain, den 5. Januar 1857. 

Der frühere Canzlist Carl Robert Paul Völkel ist von lV». s. 
mir als Gerichtsschrciber für die Gemeinden Schwcinz, Wicscnbcrg, Bekanntmachung. 
Simsdorf und Schollwitz vereidet worden. 

Bo l kenha in ,  den  7 .  Janua r  1857 .  

Der Frcistellenbcsitzer Ernst Christian Friedrich Jcntsch 6-
zu  Obe r -Ku  nzendo r f  i s t  von  m i r  a l s  O r t s -S t cue r -E rhcbc r  f ü r  Bekanntmachung, 
die Gemeinde Ober-Kuuzcndorf vereidet worden. 

Bo l kenha in ,  den  5 .  Janua r  1857 .  

Der Frcibaucrgntsbcsltzcr Christian Gottlieb Jentsch und lVo. 7. 
der Frcihäusler Carl Friedrich Dohms zu Ober-Kunzcn- Bekanntmachung, 
dorf sind als Gcrichtsmänncr der Gemeinden Ober- und Ncu-
Ku nzendorf von mir vereidet worden. 

Bo l kenha in ,  den  9 .  Janua r  1857 .  

Die Orts-Behörden erhalten mit dem heutigen Krcisblatt die lVo. 8. 
von der Königlichen Negierung revidirtcn und festgestellten Klassen- Klassensteuer-
steuer-Rollcn pro 1857 mit dem Auftrage zurück, die gleichfalls bei- ° betreffend. 
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gefügten Duplikate, nachdem solche nach den revidirtcn Exemplaren 
berichtigt worden sind, binnen 14 Tagen wieder hier einzureichen. 

Zugleich beaustrage ich die Orts - Behörden, die Hebe-Register 
pro 1857 alsbald anzulegen, den Steuerpflichtigen die von denselben 
zu entrichtenden Klasscnstcucr-Bcträge bekannt zu machen, und denselben 
zu eröffnen, daß ich die Reklamationsfrist bis zum Schlüsse des Mo
nats April c. festgesetzt habe. 

Bo l kenha in ,  den  10 .  Janua r  1837 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

Nv- s. Zufolge einer Allerhöchsten Cabincts-Ordre vom 11. Teccm-
Bckamumachung. bcr 185k soll den in hcimathlichcn Verhältnissen lebenden Invaliden, 
5 welche Inhaber des eisernen Kreuzes sind und die Pension 3tcr und 

4tcr Klasse beziehen, nunmehr die Invaliden-Pension eines Unter-
officicrs angewiesen werden. 

Die Orts-Behörden des Kreises ersuche ich demnach, der Com-
pagnie die, der eben bezeichneten Kategorie angchörigcn Invaliden mn-

' gehend namhaft zu machen, oder falls solche nicht vorhanden, ein 
^ " Negativ-Attest einzusenden, und die betreffenden Invaliden zugleich 

anzuweisen, daß sie unter Vorzeigung des Vcsitzzcugnisscs 
des eisernen Kreuzes und der andern etwa noch in Händen habenden 
Militair-Papicre, sowie des Pcnsions-Ouittungsbuchcs, bis spätestens 
zum 17. d. Mts. behufs protokollarischer Vernehmung sich hier ein-

- zufindem 
Bo l kenha in ,  den  10 .  Janua r  1857 .  

von Dyherrn, 
Hauptmann und Compagnieführer. 



Z?rei8 - Cnrrmdm - Matt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Volkenhain. 
Stück S. 

Rcdi^irl im Burkau des ^öniylillir» Landrarh- Gcdruckl in der ?andolrschrn Buchdruckerci 
amid zu Bdlkcnhai». zu Hirschdcrg. 

Volkenhain, den 19. Januar 1857. 

O 
<Hn Verfolg einer Verfügung der Königlichen Negierung veranlasse wo. ro. 
ich die Ortspolizei-Bcbörden, mit den Bestimmungen des Regulativs Das Regulativ zur 
zur Ausführung des Gesetzes vom 7. Mai 1856, den Betrieb der Ausführung des Ge
Dampfkessel betreffend (Amtsblatt pro 1836, Seite 497-500), rcsp. ^ ̂  
den für Sie daraus entspringenden Obliegenheiten sich vertraut zu Dampfessel" ew 
machen. 

Vo l kenha in ,  den  16 .  Janua r  1857 .  

R e p a r t i t i o n  
einer ^monatlichen Grundsteuer von 1499 Nthlr. 26 Sgr. 3 Pf., wo. 
welche von den Städten, Dominien und Gemeinden diesseitigen Kreises Bekanntmachung, 

znm Kreis-Communal-Fonds pro 1857 aufzubringen ist. 

Stadt Volkenhain 
- Hohcnfricdcberg 

Dominium Ober - Baumgarten 
Gemeinde dito 
Vorwerk dito 
Dominium Nieder-Baumgarten 
Gemeinde dito 

28 
10 
19 
31 
2 

23 
25 

6 
9 
4 
9 
9 



K 
« 

8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2l 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

6 

9 
9 
9 
4 
4 
4 
6 

6 
6 
6 

9 
4 
9 

6 
3 

6 

9 
9 
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Namen der Dominien und Gemeinden. 

Dominium Blumenau , . 
Gemeinde dito 
Dominium Börnchen. 
Gemeinde dito 

dito Bohransciffersdorf 
Dominium Dätzdorf . 
Gemeinde dito 

dito Einsiedel . 
dito Falkcnbcrg 
dito Giesmannsdorf . 

Dominium Girlachsdvrf 
Gemeinde dito 
Dominium Gräbel 
Gemeinde dito 
Dominium Hausdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Langhelwigsdorf 
Gemeinde dito 

dito Hohcnhelmsdorf . 
dito Obcr-Hohendorf . 

Dominium Nicdcr-Hohcndorf 
Gemeinde dito 
Dominium Kauder . 
Gemeinde dito 

dito Obcr-Kunzcndorf 
Freigut dito 
Gemeinde Nieder-Kunzendorf 

dito Neu-Kunzendorf. 
Dominium Lauterbach 
Gemeinde dito 
Dominium Märzdorf 
Gemeinde dito . 



K 

<» 

4« 
4 1  
42 
43 
44 
45 
40 
47 
48 
49 
5 V 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
0» 
01 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7« 
71 
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Namen der Dominien und Gemeinden. 
Haben 

einzuzahlen. 

M A" -Hl 

Dominium Mohnersdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Nimmcrsath 
Gemeinde dito 

dito Osscnbahr . 
Dominium Hohcnpetersdorf 
Gemeinde dito 

dito Wcidcnpctcrsdors 
dito Dbcr^Pvlkau 
dito Nicdcr^Polkau 
dito Prcilsdorf . 
dito Prittwitzdorf 
dito Quolsdorf 

Dominium Alt-Ncichcnau 
Gemeinde dito 

dito Ncu-Ncichcncm 
dito Alt-Nöhrsdors 
dito Ncu-Nöhrsdorf 

Dominium Rohnstock 
Geincinde dito 
Dominium Nudclstadt 
Gemeinde dito 

dito Ruhbank . 
dito Schmeinlmus 

Dominium Hohcnfriedebcrg 
Geincinde Schweinz . 

dito Simsdorf . 
Dominium Schollmitz 
Gemeinde dito 

dito Strcckcnbcich 
dito Thomaßdorf 

Dominium Klcin-Waltersdorf 

1 21 
I» 
12 
13 

12 
19 
15 
1 

1 
1 

49 
22 
72 
14 
31 

47 
29 
22 
38 
7 
5 

25 
13 
23 
39 
2 

22 
9 

12 

13 
18 
23 
25 

4 
2 
8 

11 
28 
13 

5 
16 
25 
2 
2 
6 
6 

12 
26 
2 
4 
4 
2 
7 
1 

21 

12 
29 
22 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
9 
9 
9 
9 

9 
6 
6 

6 
9 
4 
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Namen der Dominien und Gemeinden. 
Haben 

einzuzahlen. 

 ̂ W. 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

Gemeinde Klcin-Waltcrsdorf 
Dominium Groß-Waltcrsdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Wedcrau . 
Gemeinde dito 
Dominium Weimersdorf 
Gemeinde Obcr-Wcrnersdorf 

dito Nieder- Weimersdorf 
dito LVicsau 
dito Wicscnbcrg 

Dominium Obcr-Wolmsdorf 
Gcincinde dito 

dito Nicder-Wolmsdorf 
dito Städtisch-ZLolmsdorf 

Dominium Würgshalbcndorf 
Gemeinde dito 

dito Würgsdorf Pfarrthei 
dito Neu-Würgsdorf . 
dito Ober-Würgsdorf 

Summa 
Bo l kenha in ,  den  12 .  Janua r  1857 .  

Kreis - Communal -- Kasse. 
R i i-s, sa 1-

3 
6 
1 

40 
32 
23 
10 
11 
2 
5 

14 
16 
18 

4 
30 
42 
2 

17 

20 
4 
9 

26 

2 
10 
28 
28 
14 
7 

17 
10 
14 
24 
4 

9 
14 

1499 26 

Vorstehende Reparation, welche nach den Bestimmungen des 
Kreistagsbeschlusscs vom 8. d. M. angefertigt worden, wird hierdurch 
mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Beträge in zwei Raten 
mit der Steuer pro Januar und März c. einzuziehen, und an die 
Kreis-Communal-Kasse abzuführen sind. 

Bo l kenha in ,  den  16 .  Janua r  1857 .  
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Die Orts-Bchörden fordere ich auf, die Uebersicht der am I. Ja- iVo. 12. 
nuar 1856 bestandenen und am I. Januar 1857 noch bestehenden Bekanntmachung. 
Gctränke-Kleinhandlungcn, Gast- und Schaukwirthschaftcn nach dem 
meinem Kreisblatt-Erlasse vom 8. Januar 1856 beigefügten Schema 
binnen 8 Tagen hier einzureichen. 

Bo l kenha in ,  den  16 .  Janua r  1857 .  

Im Anschluß au meine Krcisblatt-Bckanntmachung vom 12. De- iVo. t?. 
cembcr v. I. thcile ich den Polizei- und Orts-Bchörden des Kreises Die Ertheilung 
nachstehend das Berzcichniß der bis zum Schlüsse des Jahres 1856 
ausgegebenen Jagdscheine zur Kcnntuißnahme mit. ° ' 

Bauersohn Arndt zu Kauder . . . . 
Revicrförstcr John zu Hcinzlcwald 
Häusler Franz Langer zu Alt-Reichenau 
Reserve-Jäger Berger zu Nicder-Mürgsdorf 
Bauer Samuel Rolke zu Obcr-Mürgsdorf . 
Bäckermeister Liebig zu Rohnstock 
Stellenbcsitzcr Schömvcttcr zu Nicder-Würgsdorf . 
Gastwirth Hartmann zu Strcckenbach 
Bauer Oester zu Strcckenbach . . . . 
Frcistclleubcsitzcr Föst zu Strcckenbach 
Frcibäuslcr Ehrcufried Schubert zu Märzdorf 
Blcichermcister Schmidt zu Märzdorf 
Auszügler Gottfried Püschcl zu Rohnstock . 
Gärtner Carl Seidel zu Niedcr-Baunigarten 
Herrschaftlicher Jäger Fuchs zu Börnchen . 
Wirthschaftsgchilfe Springer zu Nicder-Wolmsdorf 
Bauer Müssig zu Lautcrbach . . . . 
Stcllcnbcsitzer Julius Riedel zu Lautcrbach . 
Getreidehändler Bcrndt zu Meinersdorf 
Wirthschaftsbcamtcr Riesel zu Nicder-Kunzendorf . 

15. 
15. 
15. 
15. 
19. 
20. 
2V. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
23. 
23. 
27. 
29. 
29. 
29. 
29. 

Dcc. 1857. 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito. 
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^ Namen und Stand der Jagdschein-Inhaber, Gültig bis 

21 Rittergutsbesitzer Duttcnhoscr zu Ober-Baumgarten 29. Dcc. 1857. 
22 Scholz Naschte zu Obcr-Baumgartcn. . . 3V. dito. 
23 Müllergcsell Naschte zu Ober-Baumgarten . . 30. dito. 

Bo l kcnha in ,  den  10 .  Janua r  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  



Am'5 - Curreiidm - NM 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4. 

Sicdtgirt im Bureau de« Köuiqliche» Laudraey- Gedruckt i» der Landolticken Buchdruckerci 
auils zu BoNtuhui». zu Hinchdcrg, 

Bolkenhain, den 26. Januar 1857. 

ie Gcstcllungs-Schcine, welche den durch meine Kreisblatt-Vcrfü-
gung vom 26. Dcccmber v. I. erforderten Nachwcisungen der wegen Bekanntmachung, 
hoher Loosnngs-9lummcr nicht zur Einstellung gekommenen Indi
viduen beigelegt» haben, erhalten die Orts-Behörden mit dem Aus
trage zurück, solche den betreffenden Personen wieder auszuhändigen. 

Bo l kenha in ,  den  23 .  Janua r  1857 .  
Im Fall einzelne Gemeinden des Kreises Vcrgütigungcn für im Ao. 15. 

Jahre 1856 an durchmarschirte vaterländische Truppen verabreichte Bekanntmachung. 

Fouragc, oder für Marschbcköstignng und Vorspann noch zu fordern 
haben, sind die diesfälligen Liquidationen binnen 8 Tagen hier ein
zureichen, da später eingehende Liquidationen von den Intendanturen 
zurückgewiesen werden. 

Bo l kenha in ,  den  23 .  Janua r  1857 .  

Es sind von mir vereidet worden: wo. i«. 
a) der Frcigärtncr Wilhelm Fischer und der Krctschmer Frie- Bekanntmachung, 

drich Vogt, beide zu Gräbel, Ersterer als Gerichtsscholz, 
Letzterer als Gcrichtsmann der Gemeinde Gräbel, 

K) der Frcihäusler Wilhelm Bettermann zu Prittwitzdorf 
als Stcucr-Erhcbcr für die Gemeinde Prittwitzdorf, 

e )  der Kretscham-Besitzer Heinrich Oefler zu Schömbach als 
Steuer-Erhcbcr für die Gemeinde Schömbach, 

ä)  de r Kleingärtner Heinrich Teuber zu Quolsdorf als Ge
r i ch t smann  f ü r  d i e  Geme inde  Quo l sdo r f .  

Bo l kenha in ,  den  23 .  Janua r  1857 .  
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Ao. <7. Im zweiten Semester des verflossenen Jahres sind um mehr als 
Bekanntmachung, die Heilste weniger Brände als im ersten Semester eingetreten. Auch 

gewannen sie geringeren Umfang, und treten nur die Vergütigungcn 
für Brandschäden in dem Kreise Natibor bei fünf Bränden ans 
Höhe von 9,337 Nthlr. und in dein Kreise Bcuthen bei zwei Brän
den auf Höhe von 9,999 Nthlr. als die bedeutendsten hervor. An 
die Associatcn dürfen daher wegen dieses minder ungünstigen Ergeb
nisses bei der jetzt eintretenden zweiten Ausschreibung der Beiträge 
für das Jahr 1856 mäßigere Ansprüche als bei der ersten gestellt 
werden. Es sind nämlich im verflossenen Jahre überhaupt 383 Brande 
vorgekommen. Die dafür gezabltcn Brandbonisieatioucn, und die Kosten 
für Lösch- und andere Prämien, für die Aufnahme und Abschätzung 
der Brandschäden, für Feststellung der Taxen von zur Versicherung 
zugctrctencn Gebäuden, sowie die den Kreis-Feuer-Soeietäts-Directoren 
und Steuer-Einnehmern der Provinz überwiesenen Bureau-Unkosten 
und Tanticme-Vcrgütigungcn betragen nach dem gegenwärtig erfolgten 
Jahrcs-Abschlusse überhaupt die Summe von . . 219,169 Thlr. 
Zur Bestreitung dieser Kosten sind bereits verwendet 

worden: 
die Einnahme an Feucr-Soeietäts-

Bciträgen pro erstes Semester 
1856 von 138,415 Thlr. 

an Zinsen des Reserve-Fonds pro 
1856 mit 9,977 -

und die im Jahre 1856 großen 
Thcils von Brandstistern erstatte
ten Brandgcldcr mit.... 1,496 -

149,888 Thlr. 
so daß zur vollständigen Deckung des Aufwandes 

des verflossenen Jahres noch 69,281 Thlr. 
aufzubringen bleiben. 

Die Versicherungssumme, welche am 1. Juli 1856 32,842,279 
Thalcr betrug, ist im abgelaufenen Semester um etwa 597,739 Thlr. 
gestiegen, und wird am 1. Januar 1857 mit circa 33,449,999 Thlr., 
das Bcitragssimplum für letztere aber, ohne den firirten Jahresbei
trag für versicherte Fabriken, ohngcfähr mit 39,566 Thlr. abschließen. 
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Zur Deckung der Jahres-Nestausgabe von 69,281 Thlr. wird daher 
die Ausschreibung eines 

f2^) zwei und ein vicrtelfachen Bcitragssimplums 
erforderlich, nach welchen,, wie hierdurch festgesetzt wird, die Assoeiaten 
auf jedes Hundert Versicherung 

in der ersten Klasse . 1 Sgr. 6 Pf., 
in der zweiten Klasse 3 - — -
in der dritten Klasse 6 - — -
i n  de r  v i e r t en  K lasse  . 9  -  — -

Kirchen aber nur die Halste dieser Klasscnsätze 
zu entrichten haben. 

B res lau ,  den  15 .  Janua r  1857 .  
Der Provinzial-Land-Feuer-Societäts-Director. 

von  Sch le i n i t z .  

Mit vorstehender Verfügung coininunieirc ich den Drts-Vchördcn 
nachstehend das Berzeiehuiß der zu entrichtenden Beiträge mit der 
Aufforderung: die Einhebung bald zu beivirken, und bei Ablieferung 
der Steuer» pro Februar und März c. an die hiesige Königliche 
Kreis-Stcucr-Kasse einzuzahlen. 

Bo l kenha in ,  den  22 .  Janua r  1857 .  

1. Adlcrsruh . . . 
2. Ober-Baumgarten 
5. Gicsmaunsdorf . 
4. Gräbel . . . . 
5. Hohcnhelmsdorf . 
<i. Dbcr-Hohendorf . 
7 .  Kaudc r .  .  .  .  
8. Dbcr-Kunzcndorf. 
9. Laulerbach. . . 

19. Märzdorf . . . 
11. Möhncrsdorf . . 
>2. Wcidenpetcrsdorf. 
15. Alt-Reichenau. . 
14. Ren-Reichenau . 

2 

9 

4 
55 

22 
1 
1 
1 
5 
5 

15 
29 
15 
24 
9 
1 

26 
29 

6 
3 

25 
6 

25 
1 

II 
8 

19  

7 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
29. 
21. 
22. 
25. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Alt-Röhrsdorf . 
Nohnstock. . . 
Nuhbank . . . 
Rudclstadt . . 
Schweinhaus. . 
Schwe inz .  .  .  
Sinisdorf. . . 
Thouiaßdorf . . 
Klein-Waltcrsdorf 
Ob.-Wcrncrsdorf 
Ndr.-Wcrncrsdorf 
Wicsan . . . 
Würgshalbcndorf 

Summa 

LW: 
36 
11 

23 
19 

2 
I 
9 

1 
11 

1 
197 

25 
25 
22 
5 
3 
7 

13 

6 
9 
6 
6 

11 
4 

5 9 
26 
9 

27 
13 
13 

19 

4 
11 

18 3 
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18- Nach dem Ausschreiben des Herrn Ober-Präsidenten ist zur llnter-
Bett.dieBtittägezu Haltung der ständischen Irren-Anstellten sowie znr Deckung der an 
den Unterhnliungs- Taubstnmmcn-Llnstalten und das Dlinden-lluterrichts-Jttstitut zu 
^rreV^ un^Tnud" leistenden Zuschüsse iin Jahre 1857 der Betrag von 48,799 Thlr. 
snuumen-Anstalten, erforderlich, und hierzu voin Negicrungs-Bezirk Litgiiitz die SttMllie 
sowie des Blinden-von 14,913 Thlr. aufzudringen, nämlich 9,441 Thlr. vom platten 

Unterrichts- Lande der schlesischen Kreise, 2,239 von den Städten dieser Kreise 
Instituts. 3,236 Thlr. von der Ober-Lausitz. 

Nach der diesseits unter Anwendung der bisherigen Vertheilungs-
Priiicipien erfolgen Subrcpartition haben die ländlichen Ortschaften 
des dasigcn Kreises 439 Thlr. beizutragen. 

Das Königliche Landrath-Amt setzen wir hiervon mit dem Auf
trage in Kenntlich, diese Summe in der bisherigen Art aus die gedachten 
ländlichen Ortschaften zu rcpartircn, und dergestalt auszuschreiben, daß 
dieselbe spätestens mit den Steuern pro Februar k. a. an die dasige 
Kreis-Steucr-Kassc abgeliefert und von dieser weiter an unsere Haupt
kasse befördert werde. 

L i egn i t z ,  den  18 .  Deccmber  1836 .  
Königliche Regierung. Abtheilung des Innern, 

sgez . )  von  Wegne rn .  

Vorstehende Verfügung thcile ich den Orts-Gerichtcn zur Kenntniß-
nahme und mit dem Austrage mit, die Beiträge, wie sie in der nach
folgenden Rcpartition auf die einzelnen Gemeinden repartirt, mit 
der Steuer pro Februar c. zu erheben, und an das Königl. Kreis-
Stcuer-Amt hiersclbst abzuführen. 

Bo l kenha in ,  den  23 .  Janua r  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  



4 
6 
6 
3 
3 
3 
9 
9 

6 
6 
9 
3 
8 

2 
6 

9 
9 
6 
9 
8 
3 

9 

4 
! -
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R e p a r t i t i o n  
der von dem Kreise Volke« Hain zu den Untcrhaltungskoflm der schlesi'schen 

Irren- und Taubstummen-Ailstalt pro 1857 aufzubringenden Beiträge. 

Namen der Ortschaften. Betrag. s: Namen der Ortschaften 

Gemeinde 
dito 
dito 
dito 
dito 
diio 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
diro 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 

Ädleröriih . . . 
Ober - Baumgarlcn 
Ndr.-Baumgartcu 
Blumenau 
Börnchen . . 
Bohrauseiffersdorf 
Dätzdorf . . 
Einsiedel . . 
Falkenberg 
Gieömannsdorf 
Girlachsdorf . 
Gräbel . . 
Hausdorf . . 
Hohcnhelmsdorf 
Langhelwigsdorf 
Ober-Hohendorf 
Nicder-Hohendorf 
Kander . . 
Ober-Kiinzendorf 
Nieder-Kunzendorf 
Neu-Knnzendorf 
Lauierbach . . 
Märzdorf . . 
Möhnersdorf . 
Nimmersath 
Osscnbahr . . 
Hohenpetersdorf 
Wcidenpcterödorf 
Ober-Polkau . 
Nieder-Polkau 

4 
14 
9 
5 
2 
2 
3 
7 
2 

17 
5 
5 
9 
7 

14 
3 

11 
4 
b 
3 
7 

13 
3 

11 

9 
6 
1 
1 

10 
6 
6 
6 

3 
6 
4 
3 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Gemeinde Preilsdorf . 
dito Prittwitzdorf . 
dito Quolsdorf. . 
dito Alt-Reichenau 
dito Neu-Reichenau 
dito Alt-NöhrSdorf 
dito Neu-RöhrSdorf 
dlto Rohnstock . . 
dito Ruhbank . . 
dito Rudolstadt . 
dito Schtveinhaus . 
dito Schwcinz . . 
dito Simödorf . . 
dito Schollwitz . . 
dito Streckenbach . 
rilo Thomasdorf . 
dito Klein-Wattersdorf 
dito Grvß-Waltersdorf 
dito Wcderau . . . 
dito Ober-Wernersdorf 
dito Ndr.-Weriicrödorf 
dito Wiesau . . . 
dito Wiesenberg . . 
dito Obcr-Wolmsdorf . 
dito Nieder-Wvlmsdorf 
dito Stävi.-Wolmödorf 
dito Obcr-Würgödorf . 
dito WurgShalbendorf . 
dito Ncu-Würgsdorf . 
dito WürgsdorfPfarrth. 

Summa j 430 ^ 
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19- Der Schmicdegescll August Deuuert aus Fischbach, Kreis 
Steckbrief. Hirschberg, ist wcgcu ersten einfachen Diebstahls rechtskräftig zu 

14 Tagen Gcfängniß verurthcilt. Sein gegenwärtiger Aufenthalt ist 
unbekannt. 

Behufs der Vollstreckung der Strafe wird auf Ergreifung und 
Ablieferung hierher angetragen. 

Bo l kenha in ,  den  14 .  Janua r  1857 .  
Die Königliche Kreis-Gerichts-Deputation. 

S i g n a l e m e n t :  
Vor- und Familien-Name, August Wilhelm Deuncrt; Geburts

ort, Fischbach; Aufenthaltsort, Strcckcnbach; Religion, evangelisch; 
Alter, 27 Jahre; Größe fünf Fuß; Haare, blond; Stirn, rund; 
Augenbrauncn, schwarz; Augen, blau; Nase, spitz; Mund, gewöhn
lich-, Bart, blond; Zähne, gut; Kinn, rund; Gcsichtsbildung, klein; 
Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, mittler Statur; Sprache, deutsch; 
besondere Kennzeichen, keine. 

B e k l e i d u n g :  
Ein schwarzer Tuchrock, eine bunte Tuchwcste, ein Paar gestreifte 

Zeuchhosen, ein Paar Halbstiefcln, ein kattunes Halstuch, ein weißes 
Leinwand-Hemde, eine blaue Tuchmütze. 



Neis-Currmden-Mill 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Ltüek S. 

Sicdigitt im Biirca» de« Königliche» Landraih- Gedruckt in der kandolrschen Buchdrnckcrci 
amis zu Bolkenhain. zu Hirichbcrg. 

Bolkenhain, den 2. Februar 1857. 

ie Orts-Behörden fordere ich ans, eine Nachwcisnng der am wo. 2v. 
Schlüsse des Jahres 1848 vorhandenen Handwerksgesellen, welche Betr. die Nachwei-
von den im §. 23 der Verordnung vom 9. Februar 1849 bezeich- ^ su"g der im 
ncten Meistern gehalten worden, binnen 8 Tagen hier einzureichen. 

Die Klassenstencr-Rollen pro 1849 werden den Orts-Behördcn ^/^GeseUen. 
hierzu den nöthigcn Anhalt geben. 

Von denjenigen Gemeinden, in welchen zu dem genannten Zeit
räume keine Handwerksgesellen vorhanden waren, ist eine Negativ-
Anzeige zu erstatten. 

Bo l kenha in ,  den  27 .  Janua r  1857 .  

Dem bereits früher als Polizei-Verwalter vereideten Wirthschafts- wo. 2 i .  
beamtcn Plüsch ke zu Ober-Baum garten sind die Geschäfte der Bekanntmachung. 
Polizei-Verwaltung von O b er-Baum garten übertragen worden. 

Bo l kenha in ,  den  27 .  Janua r  1857 .  

Die in jüngstverflossencr Zeit wieder häufiger vorgekommenen Dieb- wo. 22. 
stähle veranlassen mich, den Orts-Behördcn hierdurch aufzugeben, die Betr. die Sinfüh-
bereits in frühem Jahren angeordnete Stellung von Nachtpatrouillcn rung von Nacht
überall alsbald wieder in Ausführung zu bringen. palromUen. 

Bo lkenha in ,  den  30 .  Janua r  1837 .  

Die Orts-Gerichte zu 23. 
Adlersruh, Nieder-Baumgarten, Blumenau, Börnchen, Gics- Bekanntmachung, 
mannsdorf, Hausdorf, Märzdorf, Möhnersdorf, Prittwitzdorf, 
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Quolsdorf, Alt- und Ncu-Rcichenau, Alt- und Nen-Röhrsdorf, 
Nuhbauk, Nudclstadt, Schwcinz, Simsdorf, Schollwitz, Thomaß-
dorf, Wcrncrsdorf, Wiesau und Wiescnbcrg 

werden hiermit aufgefordert, die Nachweisung der im Jahre 1836 
gemachten Schenkungen, welche zu einem Act der Prwat-Wohlthätig-
kcit bestimmt worden, binnen 8 Tagen, bei Vermeidung der Abho
lung durch erpresse Boten, hierher einzureichen. 

Wo l ken  Ha in ,  den  27 .  Janua r  1837 .  

N a ch-
über die im Laufe des Jahres 1836 in der Gemeinde lV. IV. vorgekommenen 

Assccuranz-

N a m e n  

der 

B r t scha f t en .  
75 

X. 

Z a h l  

ver vorgekommenen 

Brände: 

in den 

Städ

ten. 

auf 

dem 

Lande. 

Deren Ent

stehung durch 
Benennung der Arten von Gebäuden wel-

gänzlich vernichtet, oder durch selbiges be-

Kirchen, 
Bethänser, 
Kapellen u 
Svnagog. 

Gebäude, 
für andere 

Staats- oder 
Gemeinde-

zweck- dchmt 

N 

V-

N 

Privat-
Wvhn-
häuser. 

N 
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Die Magistrate hier und in Hohenfricdcbcrg ersuche ich, die Orts- lV«. 24, 
Gerichte dagegen fordere ich auf, die durch meinen Krcisblatt-Erlaß Betrifft die Ein-
vom 7. Februar 1855, Nr. 5l, erforderte Uebcrsicht der im Lmche 
jeden Jahres vorgefallenen Brände, und der dabei sich zu Tage gelegten g'^'^^enBrand-
Assceuranz-Verhältnisse von jetzt ab nach nachstehendem Schema an- schaden, 
zufertigcn und innerhalb 8 Tagen einzureichen, oder binnen gleicher 
Frist negative zu berichten. Für die Folge ist diese Nachweisnng 
alljährlich bis 1. Februar nnerinuert einzureichen. 

Wo l ken  Ha in ,  den  28 .  Janua r  1857 .  

W e i s u n g  
Brandschäden und deren Vergnügung, so wie der dabei sich zu Tage gelegten 
Verhältnisse. 

che durch das Feuer 

schädigt worden sind. 

Scheuern, 
Stallun
gen und 

Schurpen, 

N 

ummari-
schcAn^ahl 
der benannten 
Gebäude. 

Anzahl der davon 
versicherten 

G e b ä u d e .  

Bei der 

Provin-

zial-

Fener-

Societät, 

Bei andern 
auswar 

tigcn Ber-
sicherungs-

resp. 
Privat-
Gesell-

schasten. 

Brandschaden - Vergütigung: 

aus der 

Provinzial-

Feuer-

Societät. 

-« -K 

100 -

aus anderen 

auswärtigen 

Feuer-Ver-

sichcrungs-

Gesellschasten, 

KA: .W 

in 

Lumina. 

ÄA: A 

100-

Bemerkungen 
in 

Beziehung der etwa 
obwaltenden 

Assecuranz-
Berhaltnisse. 
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A». 25. der Nacht vom 21. bis 22. Januar ist dem Kaufmann 
Bekanntmachung, Menze l  zu  H  ohen f r i cdcb  e rg  m i t t e l s t  gcwa l samen  E inb ruchs  du rch  

das Fenster vom GeHöste, aus dem Bcrkaufs-Laden eine große Quan
tität Waaren gestohlen worden, als: 

seidene Kleiderstoffe, 
Dameutüchcr von 5 Sgr. bis 9 Thlr. a Stück, 
seidene und wollene Westen, 
Herrcntüchcr, 
Taschentücher, 
ein Pack wollene große Umschlagetücher, 
- - schwarze große und kleine Tücher, 
- - bunte Servietten, 

einige Stück Rockstoffe (Cassinett), 
eine Partie Tuche verschiedener Farbe, 
eine Partie Burking, 
helle und kornblane wollene Ntlasklcidcr, 
Sammct-Wcstcn, ächte, 
zwei Stück neue, halbseidene Kleider, 
eine Partie Cigarrcn, 
ein leinener Beutel mit circa 3 Thlr., 1 Pfennigstücken, 
ein dito mit 1 Thlr., in 2 Pfennigstücken, und 
in verschiedenen Silber- und Kupfermünzen circa 15 Thlr. 

Ferner in derselben Nacht aus dem Gemeindehause zu Ober-
Würgsdorf, 
a )  dem Geme indebo ten  F i eb ig  gehö rend :  

Werthsumme. 
SW: ^ M. 

ein schwarzkattunes Klcid, gefuttert mit Baumwolle I — — 
ein grünkattnncs Aermelkleid, mit Leinwand gefuttert — 25 — 
ein grüner Mcrino-Spcncer, mit Barchent gefüttert — 29 — 
ein schwarzer Merino-Spencer, mit Leinwand gefuttert — 29 — 
eine schwarze Merino-Schürze — 19 — 
eine schwarze Kittai-Schürze ....... — 5 — 
eine schwarze gegitterte Schürze — 5 — 
eine grüne kattune Schürze ....... — 19 — 
eine rosa kattune Schürze — 19 — 
eine roth und grün gegitterte Schürze .... — 19 — 
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Werthsumme, 
On 

ein roth seidenes Halstuch ....... — IS — 
ein weißes Tuch mit Spitzenkante ..... — 12 6 
ein rothes Flortuch — 4 — 
eine weiße Haube mit Blumen ...... — 15 — 
eine schwarze Florhaube — 15 — 
eine blauwandel halbseidene Haube — 5 — 
zwei Lcibbänder, roth und grün — 2 — 
ein Paar schwarztuchne Beinkleider .... — 20 — 
ein Paar blautuchne Beinkleider — 7 6 
eine rothe halbseidene Weste — 15 — 
eine braune kattune Weste ...... — 5 — 
ein alter unübcrzogcncr weißer Schaafpelz ... — 10 — 
eine schwarze Tuchmütze — 14 — 
ein Paar alte Stiefeln — 10 — 
ein Mannshemde — 4 — 
eine Holzart ..... — 12 — 

d)  de r  Geme inde  Obe r -Würgsdo r f  gehö r i g :  
fünf Stück Handtücher zum Einsenken der Leichen 5 — — 
ein weißes Leichen-Bahrtuch — 15 — 
ein schwarzer Leichentücher-Sack ...... — 2 6 

Außerdem sind dem Dominio Möhnersdorf in der Nacht 
vom 23. zum 24. d. M. mittelst gewaltsamen Einbruchs 14 Enten 
entwendet worden. 

Die Orts-Behörden weise ich an, auf die gestohlenen Gegenstände 
zu vigilircn, und Alles, was zur Entdeckung der Diebe führen kann, 
alsbald hier anzuzeigen. 

Bo l kenha in ,  den  27 .  Janua r  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  
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Urek-Currmden MM 
des 

Königlichen Landrath-Amteö in Bolkenhain. 
Stück « 

Redigirl im Bureau des Königliche» Landralh« Gedruckt i» der Landoltschcn Buchdruckerci 
amis zu Bolkenhain, z» Herschberg, 

Bolkenhain, den 9. Februar 1857. 

ie niedere Jagd wird für das laufende Jahr mit dem 8. d. M. iVo. 25. 
geschlossen. Bekanntmachung, 

Dies wird hiermit zur allgemeinen Kcnntniß gebracht, 
Bo l kenha in ,  den  5 .  Feb rua r  1857 .  

Der Reftbauergutsbcsitzcr Ehreufricd Marktftcin und der 27. 
Baucrgutsbcsitzcr Carl Nolke, beide zu Nied er-Bau mg arten, Bekanntmachung, 
sind von mir, und zwar Elfterer als Gcrichtsscholz und Letzterer als 
Gerichtsmann, für die Gemeinde Nied er-Baumgart cu vereidet 
worden. 

Bo l kenha in ,  den  5 .  Feb rua r  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

In Folge des Beschlusses der General-Versammlung der Pom- lX». 28. 
merschen ökonomischen Gesellschaft vom 25. November v. I. soll in Bekanntmachung. 
Stettin in der Meilen Hälfte des Monats Mai d. A eine Provin-
Mt - Thierschau abgehalten, und damit eine Ausstellung tand- und 
forstwirthschaftticher Geräthe, Maschinen und Produkte, so wie eine 
Gerverbe-Ausfteüung, verbunden mit einem Pscrdc-Nennen, abgehal
ten werden. 

Während für die land- und forstwirtschaftlichen Ausstellungen 
rüeksichtlich der Beschickung die größte Ausdehnung nicht allein auf 
die benachbarten Provinzen — sondern auch auf die Nachbarländer 
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gewünscht wird — soll rücksichtlich der Gewerbe-Ausstellung eine 
Begrenzung auf die Provinz Pommern stattfinden. 

Der Borstand des Stcttincr Zweig-Vereines der Pommcrschen 
ökonomischen Gesellschaft ist mit der spccicllcn Gcschäftsleitung be
auftragt. 

Indem wir dies vorläufig zur gefälligen Kcnntnißnahme bringen, 
behalten wir die weitere Mitthcilung vor. 

P rems la f f  be i  Labes ,  den  14 .  Janua r  1857 .  
Hauptdirectorium der Pommcrschen ökonom. Gesellschaft. 

A.  v .  Hagen .  



Areis - Cm rmden - Mail 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S. 

Sikbigiri im Burcau dcS königlichen Landrath« Gedruckt in der Landvltschen Buchdruckerei 
amlS zu Bolkenhain. zu Hirschberg. 

Bolkenhain, den 16. Februar 1857. 

(V-
Wildem ich den Orts-Behörden mit dem heutigen Kreisblatt ein A«. 29. 
Exemplar der alphabetischen Militairlisie pro 1856 zurückgebt, erhell- Betr. die Berich
ten dieselben zugleich den Auftrag, die Berichtigung der Stammrollen t'gung der Sramm-
hicrnach alsbald vorzunehmen. ^ 

Ich verweise die Orts-Behörden hierbei wiederholt auf die den- ^lph" dttWen Mtti-
selben mittelst meines Krcisblatt-Erlasses Vom 30. Januar 1845 tairlisten. 
(Krcisblatt pro 1845, S. 12) zugcfcrtigte Instruction vom I. Februar 
1843, und erwarte, daß sie die darin gegebenen Bestimmungen überall 
genau befolgen werden, wobei ich nicht unbemerkt lassen kann, daß 
die im vorigen Jahre hier vorgenommene Revision der Stammrollen 
wiederum nur bei einigen Gemeinden ein befriedigendes Resultat er
geben hat. Sollte ich daher auch bei der diesjährigen Revision 
wieder grobe Nachlässigkeiten in einzelnen Stammrollen wahrnehmen, 
so werde ich die betreffenden Orts-Gcrichte unnachsichtlich in Ordnungs
strafen nehmen. — Der meinem Krcisblatt-Erlasse vom 26. Februar 
1853 beigefügte Aufruf (Krcisblatt pro 1853, Seite 45) ist überall 
in ortsüblicher Weise zur allgemeinen Kcnntniß zu bringen, und nur 
die Abänderung zu treffen, daß bei dem diesjährig zu erlassenden 
Aufrufe der 3. Ntärz als der späteste Termin für die persönliche 
Meldung zu setzen ist. — Gleich gewissenhaft, wie die Berichtigung 
der Stammrollen, muß die Anfertigung der alphabetischen Liste erfol
gen. Letztere zerfällt bekanntlich in die Abteilungen und L. In 
die Abthcilung sind aufzunehmen: 

1 )  a l l e  i n  de r  a l phabe t i s chen  L i s t e  p ro  1856  (H . .  und  ö . )  n i ch t  
durchstrichen«, Mannschaften, 
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2) alle diejenigen Leute von 21 bis 25 Jahren, welche bei den 
früheren Aushebungen etwa irrthüinlicher Weise übergangen 
worden sein sollten, 

3) diejenigen, welche seit der letzten Gestellung entweder selbst zu
gezogen, oder durch den Anzug ihrer Eltern ihren Wohnsitz in 
der Gemeinde genommen, und durch Scheine der Kreis- und 
Departemcnts-Ersatz-Commissioncn nicht nachweisen können, daß 
sie sich dreimal regelmäßig gestellt haben, oder aber, daß sie 
ausgemustert, als Ganz-Invalide, Halb-Invalide, zur Armee-, 
allgemeinen Ersatz-Reserve, oder zum Train bestätigt sind. 

In die Abtheilung k. sind alle diejenigen Heercspflichtigcn auf
zunehmen, welche im Jahre 1837, und zwar vom 1. Januar bis 
ult. December geboren sind. 

Hierbei mache ich die Orts-Behörden noch daraus aufmerksam, 
daß Studirendc, Gymnasiasten, Künstler und Handlungsbcflisscnc, 
in sofern selbige nicht zum einjährigen Dienst berechtigt sind, sich 
stets in ihren HcimatbSortcn stellen müssen. 

Der Liste Abtheilung L. müssen die GeburtSlisten von den be
treffenden Geistlichen, sowohl den evangelischen als katholischen, bei
gefügt, und Falls ein oder das andere Individuum gestorben ist, 
muß dies in der Gcburtsliste vermerkt sein. Wo männliche Gebur
ten in dem Jahre 1837 gar nicht vorgekommen sind, muß solches 
durch ein Attest des betreffenden Geistlichen belegt sein. Auch von 
den zugezogenen, in anderen Gemeinden geborenen Individuen, müssen 
die Taufzeugnisse beigefügt, und bei den auswärts Gestorbenen be
sondere Todtcnschcine beigelegt werden. 

Schließlich bringe ich noch wiederholt in Erinnerung, daß die 
Gcftcllungsschcine der in Abtheilung aufzuführende» Mannschaf
ten der Reihenfolge nach geheftet, der Liste beizufügen, daß sämmt-
liche Individuen in ihren Jahrgängen streng alphabetisch zu ordnen, 
daß alle Rubriken ihrer Ucbcrschrift gemäß vollständig auszufüllen, 
daß namentlich der Wohnort und Kreis der Eltern des Gestellungs
pflichtigen, oder sonst dessen Domicil, genau anzugeben, und 
endlich, daß über den gegenwärtigen Aufenthalt der abwesenden Mann
schaften Ausweise beizubringen sind, aus welchen zu ersehen ist, wo 
diese abwesenden Mannschaften zur Musterung gezogen werden. 

Ich erwarte, daß die Herren Gcrichtsschrciber die ihnen im vorigen 
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Jahre hier gewordenen mündlichen Belehrungen über die Berichtigung 
der Stammrolle und die Anfertigung der alphabetischen Listen genau 
beachten werden, und fordere dieselben auf, in die alphabetische Liste, 
h i n te r  d i e  l au fende  Nummer ,  noch  d i e  Co lonne  de r  S tamm
ro l l e "  zu  se t zen ,  dam i t  de r  be t re f f ende  Hcc rcsp f l i ch t i ge  i n  de r  
Stammrolle leichter aufgefunden werden kann. 

Die alphabetischen Listen müssen in ll»>>lo nebst den Stamm
rollen bis zum 15. März c. hierher eingereicht werden. 

Die mit dem heutige» Kreisblatte ebenfalls zurückfolgenden Ge-
stellungs- und Invaliden-Scheine sind den betreffenden Individuen 
auszuhändigen. 

Bo l kenha in ,  den  13 .  Feb rua r  1857 .  

Der größte Theil der Drts-Bchördcu ist noch im Rückstände mit lVo. zv, 
der Anzeige, welche in Gcmäßheit meines Krcisblatt - Erlasses vom Die Sammlung 
28. November 1856 über den Erfolg der für das Ncttungshaus zu von freiwilligen Bei 
veranstaltenden Sammlung von freiwilligen Gaben zu erstatte» war. ^nMauszuStein 

Ich fordere daher die betreffenden Orts-Bchordcn auf, die dicSfäl- Kunzendorf-betr. 
lige Anzeige bei Vermeidung von Strafverfügungcn innerhalb 8 Tagen 
an mich cinziircichen. 

Sollte in einzelnen Gemeinden die Sammlung wider Erwarten 
gar keinen Ertrag gewahrt haben, so ist mir gleichwohl auch dar
über eine Anzeige zu erstatten. 

Bo l kenha in ,  den  13 .  Feb rua r  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

Der Steckbrief vom 14. Januar c. in Nr. 4. ist durch die Ver- dlo. zi. 
Haftung des Deunert erledigt. Steckbriefs-Erledi-

Bo lkenha in ,  den  5. Februar 1857. sung. 
Die Königliche Kreis-Gerichts-Deputation. 

(gez.) George. 

In Gemäßhcit des §. 64 des Statuts des Nicdcrschlcsischen dt». Z2. 
Knappschafts-Vcrcitts wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, daß Bekanntmachung, 
der am 4- d. Mts. gewählte Knappschafts-Vorstand aus folgenden 
Personen besteht: 
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- als Mitgliedern: 
1) dem Königlichen Bcrgineister a. D. Repräsentanten Herrn 

l)r. Brade zu Waldenburg, Vorsitzender, 
2) dein Bergwerks - Direktor Herrn Steiner zu Hermsdorf bei 

Waldenburg, 
I) dem Repräsentanten Herrn Schwidtal zu Grimberg, 
4) dem Schichtmeister Herrn Erdmeuger zu Ncu-Wcisstcin bei 

Waldenburg, 
3) dem Maschinenwärter Herrn Berger zu Gottesbcrg, 
L) dem Königlichen Bcrggcschwornen a. D. Gruben-Direktor 

Herrn Nehmiz zu Ncnrode, 
und  a l s  S te l l ve r t r e te rn :  

1) dem Gruben-Jnspcctor Herrn Jßmer zu Waldenburg, 
2) dem Schichtmeister Herrn Kühne l zu Ober-Waldenburg. 

Waldenburg, den 3. Februar 1837. 
Königliches Verg-Amt. 

Einem Diebe ist Mitte Januar d. I. eine goldne Uhr (in Form 
Bekanntmachung, Damen-Uhr) mit goldner Kette als muthmaßlich gestohlen ab

genommen worden. 
Der unbekannte Eigenthümer wird aufgefordert, dem Unterzeich

neten Mitteilung zu machen, wann und unter welchen Umständen 
die qu. Uhr gestohlen worden ist. Auch ist eine genaue Beschrei
bung der Uhr und Kette einzureichen. 

Kosten entstehen dadurch uicht. 
Wa ldenbu rg ,  den  10 .  Feb rua r  1837 .  

Der Königliche Staats-Anwalt. 



Z?rei5 Currenden - «ksalt 
deS 

Königlichen Landrath-Amtes in Volkenhain. 
Stück 8. 

Redigirt im Bürcau des Königlichen Landraih- Gcdruckl in der Sandvltschc» Buchdrucker«! 
auns zu Bolkcnhai». zu Hirschberg. 

Volkenhain, den 23. Februar 1857. 

^^as Köuigl. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Mcdi-
cinal-Angelegenheiten hat den Nachweis sämmtlichcr gegen Feuers- we?u?g d!rverM^' 

gcfahr versicherten und nicht versicherten Kirchen-, Pfarr- und Schul- ten und nicht ver-
" ,. ... sicherten Kirchen, 
gcbaude erfordert. Psirrrtheien und 

Indem ich die Orts-Behördcn mit der Anfertigung dieses Nach- Schulen, 

weises, wobei das nachfolgende Schema genau zu beachten ist, beauf
trage, fordere ich dieselben auf, die «zu. Nachwcisunz innerhalb 14 Tagen 
hier einzureichen. 

Die erforderlichen Notizen haben die Orts-Behörden von den 
betreffenden Kirchen - Collegien und Schulen-Vorständen, denen diese 
Verfügung vorzulegen ist, sich zu erbitten. 

Wo dergleichen Kirchen- und Schulgebäude rc. gar nicht vorhan
den sind, ist mir eine Negativ-Anzeige zu erstatten. 

Vo l kenha in ,  den  19 .  Feb rua r  1857 .  

Der Königliche Landrath. 
G r a f  v o n  B ü l o w .  
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Schema. Nach 
der versicherten und nicht versicherten Kirchen-, Pfarr- und Schulgcbäude in 

Jahren I85Z- aufgebrachten Beiträge, und der hingegen für die 

An kirchlichen nnd Schul-Gebäuden evan-

in der 

Stadt

tors-) 

Gemeinde. 

!. 

Kirchen 

Ge

bäude. 

Pfarr-
thcicil. 

Ge

höfte. 

Zahl 

der 

Ge

bäude. 

4. 

Schule». 

Ge

höfte. 

5. 

Zahl 

der 

Ge

bäude 

6. 

Kirchen 
dicucr-

Woh-
uuugen 

Ge- ' 
bände 

7. 

Zahl aller 

Gebäude 

der 

Rubriken 

2. 4.0. 7. 

Das Patronat für 
diese Gebäude steht zu 

dein 

Fiskus. 

9. 

dem zu benen
nenden 

Institute oder 
Privaten. 

10. 
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w e i s  
mit Angabe der Tax- und Versicherungsbeträge derselben, der für selbige in den vier 
versichert abgebrannten Gebäude gewährten Brandbonificationcn. 

gelischer (katholischer) Confefsion befinden sich 

Angabe, ob die Rubrik 2 bis 8 aufgeführten Gebäude und Gehöfte 
gegen Feucrsgefahr 

ve rs i che r t  s i nd  

bei Provinzial-Socictätcn 
und bei welcher? 

bei Privat-Vereinen und 
bei welchem? 

gar nicht versichert sind? 

1! .  12. 13. 
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An kirchlichen und Schul-Gebäuden evan-

D i e  G e b ä u d e  s i n d ,  u n d  
in der 

Stadt-

(Dorf-) 

Gemeinde. 

die Kirchen 

abgeschätzt 
auf einen 

Werth von 

14. 
Ms 

versichert 
mit 

15. 
M? 

die Pfarrthci-
Gebäude 

abgeschätzt 
auf einen 

Werth von 

1«. 
M? 

versichert 
mit 

17. 
Mi

die 
Schul - Gebäude 

abgeschätzt 
auf einen 
Werth von 

18. 
Ms 

versichert 
mit 

19. 
M? 

abgeschätzt 
auf einen 
Werth von 

20. 
M? 

u'e Kirchendiener-
Wohnungen 

versichert 
mit 

21. 
M-
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gelischer (katholischer) Confession befinden sich 

z w a r  

insgcsainmt 

Auf diese Versicherungen sind in den vier Jahren 583^ an 
Beiträgen gezahlt worden: 

an die Provinzial-

Societätcn. 

24. 
A55?  ̂M. 

an die 

Privat-Vereine. 

25. 
AM S- A 

durchschnittlich 

pro Jahr. 

26. 
AM AA HZ 
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An kirchlichen und Schnl-Vebäuden evangelischer (katholischer) Confesston befinden fich 

in dcr 

Stadt-

(Dorf-) 

Gemeinde. 

Dagegen sind zufolge dieser Persichernngen 
an Brciiidboiiifieatl'onen in den vier Jahren 

I83Z- gezahlt worden: 

von den 
Provinzial-
Socictäten. 

27. 
^ -A 

von den Privat^ 

Vereinen. 

28. 
.M? ^ W. 

durchschnittlich 

pro Jahr. 

29. 
AM ^ LH 

Bemerkungen .  

30. 

Zur Nachricht. 
1) Die Nachweisung ist nach jeder der beiden Confessionen zu trennen; 
2) sind Gebäude durch die letzten vier Jahre nicht völlig bei ein und derselben Socketät, sondern nur 

zeitweis« versichert gewesen, so ist die Versich.rungsdauer bei jeder Socieiät und die etwa sich ver
änderte Höhe der Versicherung Rubrik 3t). zu bewirken. 
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Dem Bauergutsbesitzer Carl Hader zu Alt-Röhrsdorf ist A». 25. 
in der Nacht vom 3. bis 5, d. Mts. aus einer Remise ein Korb- Bekanntmachung, 
schlitten für Kinder entwendet worden. Der Korb und das Gestelle 
sind weiß angestrichen, am hintern Cnde des Schlittens befindet sich 
eine kleine Pritsche mit drei eisernen Stützen, und an der Sohle ist 
der Schlitten mit Eisen beschlagen. 

Ferner sind dem Stellenbcsitzer Gott lieb Wcinert zu Sims
dorf in der Nacht vom 18. zum 19. d. M. mit gewaltsamen Ein
bruchs aus einer Bodenkammer nachstehende Gegenstände gestohlen 
worden: 

vier Scheffel Brodmehl. ein Scheffel Gerstenmehl, zwei Metzen 
Klecsamcn, ein Schwein, welches in Stücken und wovon das 
Fleisch geräuchert war, ein dunkelblauer Tuchmantcl, welcher in 
den Aermcln und im Rücken mit weißem Barchent und in den 
Seiten mit Kitten gefuttert ist, ein dunkelblauer Tuchrock mit 
Barchent und Kitten gefuttert und mit Tuchknöpfen versehen, 
ein alter dunkelblauer Tuchrock, wie der vorhergehende gefuttert 
und mit Tuchknöpfen versehen, eine kurze mit weißem Barchent 
gefutterte blautucheue Unterjacke, ein Fraucnrock von blauem Tuch 
mit Leibchen, ohne Futter, ein grüngeblumtes Kattunkleid, zehn 
bis zwölf Pfund geschlissene Federn. 

Wer über den Verbleib der gestohlenen Gegenstände, vor deren 
Ankauf gewarnt wird, Auskunft zu geben vermag, wird aufgefordert, 
solches alsbald hier anzuzeigen. 

Vo l ke»  Ha in ,  den  20 .  Feb rua r  1857 .  

Das Verzeichnis; der Obst- und Schmuckbäume und Ziersträucher, lV„. 36. 
welche in der Königl. Provinzial-Baumschule zu Pros kau in Ober- Bekanntmachung, 
schlcsicn zu verkaufen, und deren Preise gleichzeitig angegeben sind, 
liegt in meinem Bureau während der Amtsstundcn zur Einficht für 
Jedermann bereit. 

Bo l kcnha in ,  den  16 .  Feb rua r  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  
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«o. Z7. Die Jagd auf den Rustikal-Grundstücken von Wernersdorf 
Bekanntmachung, soll anderweitig auf drei Jahre 

den 1. März d. I. Nachmittags 4 Uhr 
im Gerichtskrctscham hiersclbst öffentlich mcistbietend verpachtet werden. 

Wernersdorf, den 10. Februar 1857. 
Das Orts-Gericht. 



Z?rei5-Cnrrendm-Mtt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück N. 

Zicdigiri im Burkau drs Königlichen Landrath- Gedruckt in der Landoltschcn Buchdruckern 
atntd zu Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 2. März 1857. 

o 
cHn der Nacht vom 20. zum 21. d. M. sind dem herrschaftlichen iVo. 38. 
Pachtbrauermcistcr Ernst Heid er zu Hausdorf mittelst gewalt- Bekanntmachung, 
samcu Einbruchs durchs Fenster aus der pbcrn Stube folgende Ge
genstände gestohlen worden: 

M? ^ N-
1) ein Deckbett und zwei Kopfkissen mit neuen Federn 

und mit roth und blau gegittertem Ucbcrzug . 15 — 
2) ein Unterbett von blauzcstrcifttr Leinwand . . 1 15 — 
.'!) ein baumwollener, roth und weiß gegitterter Bett

überzug 4 10 — 
4) zwei leinene Betttücher — 20 — 
5) ein Mannshcmde, gezeichnet L> U — 20 — 
0) ein dito, ungezeichnet — 20 — 
7) eine blaue leinene Schürze ...... — K — 
8) circa 50 Ellen weiße Lcinewand, a 4 Sgr. . 6 20 — 
9) ein schwarztnchner Paletot mit Sammctkragen 

und Aufschlägen und mit Camelot gefuttert, in 
der einen Tasche befindet sich das Steucrquittungs-
buch, in der andern ein grünes, weiß und roth 
geblümtes Schnupftuch . . . . . . . . 1 0  —  —  

10) ein schwarzer Tuchrock, mit gemustertem Camelot 
g e f u t t e r t  . . . . -  6 ^  —  

11) ein blauer wattirtcr Tuchrock 5 — — 
12) ein schwarzer Tuchrock, gebraucht 5 — — 
13) ein Paar schwarze Bukskinghosen, mit blauem 

Kittai gefuttert 3 — — 
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M  ̂ .-K. 
14) cin Paar blau gestreifte BukSkiiighosc» ... 2 15 — 
15) zwei Stück weiß gemusterte LLcftcn .... I 2V — 
1K) ein Paar Halbstiefcln 2 - — 
17) cin Paar weiße Lederhandschuh — 7 6 
18) cin gestreiftes Säckchcn mit Backobst ... — 5 — 
19) eine Axt, gezeichnet mit 11. . . . . . . . — 15 — 

Zusammen K4 8 6 
Die Diebe haben eine getragene weiße Schaafpclzjacke mit schwar

zem Krümmcrbcsatz und grünem Zcuchüberznge, welcher mit braunen 
Zcuchflcckcn auf dem linken Vordertheil und den Acrmcln ausgebessert, 
zurückgelassen. 

Jeder, der über den Verbleib der gestohlenen Sachen, vor deren 
Ankauf gewarnt wird, Auskunft zu geben vermag, wird aufgefordert, 
solches alsbald hier zur Anzeige zn bringen. 

Bo l kcnha in ,  den  27 .  Feb rua r  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  



Arek-Currendm-Mtl 
des 

Königlichen Lcmdrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück AO. 

Rcdigirt im Bureau des königlichen Landraih» Gedruckt in der Landallsche» Buchdrnckcrci 
amtS z» Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 9. März 1857. 

en Dominien, Magistraten und Orts-Gerichten bringe ich die 39. 
Ausführung meiner bereits mehrfach erlassenen Verfügungen, die Bc- Die Bepflanzung 
Pflanzung der Landstraßen und Commnnieationswcge mit Bäumen Landstraßen und 
betreffend, hierdurch nochmals in Erinnerung. Wie die Bepflanzung werben."" 
erfolgen soll, ist in meinem Krcisblatt-Erlaß vom 20. Februar >856 
(Krcisblatt pro 1856 S. 45 und 46) ausführlich auseinandergesetzt. 
Sollte auch dieser wiederholten Anordnung ungeachtet bis zum 
1. April c. nichts geschehen, so würde ich gcnöthigt sein, die Be-
pflanzungcn selbst und zwar auf Kosten der Verpflichteten ausführen 
zu lassen. 

Die Gendarmen des Kreises weise ich an, zum 31. d. M. über 
die in ihren Bezirken vorgenommenen derartigen Arbeiten Rapport 
zu erstatten. 

Bo l kenha in ,  den  6 .  Mä rz  1857 .  

Nachstehend thcile ich den Dominien und Orts-Behörden den N«. 4». 
Jahresbericht des Königlichen Kreis-Phhsikus Or. Sintenis über Bekanntmachung, 
die Resultate der Verwaltung der Kreis-Kranken-Anstalt hicrselbst 
pro 1856 und die in Folge dessen von der Königlichen Regierung 
an mich erlassene Verfügung vom 10. Februar c. zur Kenntniß-
nahme mit. 

Die Nützlichkeit und Nothwendigkcit der gedachten Anstalt dürfte 
nunmehr wohl außer allem Zweifel stehen; segensreich, namentlich 
für die ärmere Klasse der Bevölkerung des Kreises, wird die Anstalt 
aber alsdann erst wirken, wenn der so oft bewährte Wohlthätigkeits-
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sinn der Bewohner des Kreises sich auch dieser Anstalt zuwendet. 
Die Orts- Behörden weise ich daher an, zu milden Gaben für die 
Anstalt in ihren Gemeinden aufzufordern, und solche an mich, oder 
an die Krcis-CommuuaUKasse abzuführen, wonächst seiner Zeit über 
die Verwendung Rechenschaft abgelegt werden wird. 

Bo l kenha in ,  den  6 .  Mä rz  1857 .  

Jahres-Bericht 
über die Kreis-Kranlrcn-Anstalt zu DolKcnhain pro 1856. 
Unter Bezugnahme auf meinen durch dieses Blatt veröffentlichten 

Jahres-Bcricht pro 1855 beehre ich mich, ergebcnst ferner zu berich
ten , das; auch im verflossenen Jahre eine Zunahme der Benutzung 
eben genannter Anstalt stattgefunden hat. Es wurden im Ganzen 
163 Kranke verpflegt; darunter 9l männlichen und 72 weiblichen 
Geschlechts. 

Diese litten 
a n  N e r v c n f i e b c r  . . . .  1 3  

-- gastrischem Fieber . . 3 
-  W e c h s e l f i e b e r  . . . .  2  
- Lungenentzündung . . 1 
-  W a s s e r s u c h t  . . . .  3  
- Lungenschwindsucht. . 4 
- chronischem Lungenkatarrh 1 
-  L u n g e n s c h l a g . . . .  2  
-  B rus twassc rsuch t . . .  1  
- Masern I 
? Augenentzündung . . 1 
-  S c h w a n g e r s c h a f t . . .  I  
-  Ve rwundung  . . .  3 

Uatus 36 

Transport 
an brandiger Erfrierung der 

F'üßc 
- brandigen! Aufliegen 
- Bruch des Unterschenkels 
- Biß v. einem tollen Hunde 
- Biß von einer Natter . 
- Verstauchung des Armes 
- Rheumatismus der Hals

muskeln . : . . 
- Karbunkel . . . . 
- Fußgcschwürcn . . . 
- Syphilis 
- Krätze 

36 

I 
I 
1 
1 
I 

I 
1 
3 

11 
104 

Summa 163 
Von diesen Kranken starben in der Anstalt 8; nämlich 

1) ein Mann aus Rohna» an Lungenschwindsucht, welcher der 
Anstalt schon im dritten Stadium der Krankheit übergeben wurde; 

2) ein 69 Jahre alter Mann ans Strcckenbach am Lungenschlage, 
welcher schon den Tag nach seiner Ausnahme in die Anstalt starb; 
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3) desgleichen ein 72 Jahre alter Mann aus Thomasdorf, der 
noch am Tage seiner Aufnahme am Lungenschlage starb; 

4) ein 17 Jahre altes Mädchen aus Nimmcrsath, was sich durch 
einen unglücklichen Fall das Rückenmark heftig erschüttert hatte, 
in Folge eines längeren Krankenlagers im elterlichen Hause an 
brandigem Anfliegen in seltenem Umfange litt und 21 Tage 
nach ihrer Aufnahme starb; 

5) ein noch junger Mann aus Würgshalbcndorf, bei welchem sich, 
während er in Obcrsckflesicn aus Eisenbahn-Arbeit war, durch 
Vernachlässigung Monate lang dauernden Wechselfiebcrs Ver
größerung und Verhärtung der Leber und als Folge davon 
Wassersucht eingestellt hatte. Er starb 26 Tage nach seiner 
Aufnahme; 

6) desgleichen ein 62 Jahre alter Musikus aus dem Waldenburger 
Kreise unter den nämlichen Krankhcits-Verhältnissen wie der 
Vorige, der unter Nichtachtung seines Wechselficbers sich im -
Lande seinem Geschäft nachgehend bei allen Witterungs-Ver
hältnissen und der ärmlichsten Lebensweise umhergetriebcn hatte, 
und den man, halb todt auf dem Dorfwege in Wolmsdorf 
liegend, auffand und sofort in die Anstalt schaffte, wo er nach 
3  Tagen  s t a rb ;  

7) ein 53 Jahre alter Jnhaftat aus Kunzendorf am Nerven-
siebcr; und 

8) eine 35 Jahre alte Frau aus Streckenbach an Lungen
schwindsucht. 

Geheilt entlassen wurden 147, angeheilt Keiner. Acht Kranke 
blieben am Schlüsse des Jahres im Bestände der Anstalt. Diese 
leiden: 

an Lungenschwindsucht . 2 
-  Ne rven f i ebe r  . . .  1 
- Fnßgeschwüren . . 3 
-  S y p h i l i s  . . . .  1  
- Krätze 1 

Summa 8. 
Die Kranken waren aus verschiedenem Ortschaften des Kreises, ^ 

oder aus dem hiesigen Jnquifi'toriat überliefert worden, oder ans ihrer 
Wanderschaft aus der Ferne hier erkrankt. Es wurden 
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aus Adlersruh .... 9 Transport 122 
- Dbcr-Baumgartcn. . 2 aus Wedcrau .... 2 
- Siieder-Baumgarten . 1 - Ober-Wcrncrsdorf. . 1 
-  B l u m e n a u  . . . .  3  -  M i e s a u  2  
-  B o l k c n h a i n  . . . .  8  -  O b c r - W o l m s d o r f  .  .  6  
- Bohrau-Sciffcrsdorf . 7 - Niedcr-LLolmsdorf. . 3 

. - Einsiedel 3 - Dbcr-Würgsdorf . . 2 
-  F a l k c n b c r g  . . . .  3  -  N i c d e r - W ü r g s d o r f .  .  4  
- Gräbel k - Würgshalbcndorf . . 1 
-  H a n s d o r f  . . . .  3  -  B e n n d o r f  . . . .  1  
-  He inzcnwa ld  . . .  6 -  Be r l i n  . . . . .  1 
-  H o h e n d o r f  . . . .  5  -  B u n z l a u  . . . .  1  
- Hohenpctcrsdorf . . 3 - Fredersdorf.... I 
- Kaudcr 9 - Friedrichshain bei Lan-
-  K u n z c n d o r f  . . . .  8  g e n b i e l a u .  .  .  1  
- Langhcllwigsdorf . . 6 - Gabcrsdorf b. Striegau 1 
-  M ä r z d o r s  . . . .  2  -  H o h c n w i c s e  b e i  S c h m i e -
-  N i m m c r s a c h . . . .  4  d c b c r g  . . . .  I  
-  A l t -Ne i chenau  . . .  3 -  Lchmwasse r  (K r .  LLa l -
-  N l t -Röh rsdo rs  . . .  4 denbu rg )  . . . .  1  
-  Ncu -Röh rsdo rs . . .  1  -  Ludw igsdo r f  (K r .  Neu -
-  N u d e l s t a d t  . . . .  8  r o d e )  I  
- Nuhbauk . . 1 - Muckerau(Kr.Ncumarkt) 1 
-  Schwe inhaus  . . .  1 -  Jaue r  . . . . .  1 
-  S i m S d o r f  . . . .  1  -  N o h n a u ( K r . L a n d e s l f n t )  I  
-  S c h ö n b a c k  . . . .  1  -  R n n g c n a u i K r . N c u m a r t t )  1  
-  C t reckenbach  . . .  19 -  Schobe rg rund  . . .  2 
-  Thomaßdo r f .  . . .  5 -  Schwe idn i t z  . . . .  1 
- Groß-Waltersdorf. . I - ScifferSdorfb.Schweidnitz 1 
- Klcin-Maltersdorf . . 3 - Striegau 2 

122 - LLrcschcn . 1 
Suinina 193 

Dem Stande nach waren die 5dranken: Dienstboten . . 64 
O r t s a r m e . . .  7 2  
Handwerksgesellen 9 
Gefangene . . 18 

Summa 163. 
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Für die Verpflegung der im verflossenen Jahre behandelten 16ll 
Kranken sind im Ganzen 469 Thlr. 25 Sgr. 2 Pf. liquidirt worden; 
dazu . . . . . . 116 - 4 - 4 - für Medicin, 

Summa 585 Thlr. 29 Sgr, 6 Pf. 
An baaren Auslagen wurden erstattet für Mundver- -M-

pflcgung 161 28 7 
Der Krankenwärter hat für Mühwaltnug mit Ein

schluß der Beleuchtung und Beheizung in den Win-
tcrmonaten bezogen 112 29 4 

Für Unterhaltung der Anstalt und Einrichtungskosten 
sind erhoben . 94 27 Z 

Brutto-Ertrag wie oben 469 25 2 
Während des vierjährigen Bestehens der Anstalt sind ihr daher 

zu ihrer Unterhaltung 245 Thlr. 11 Sgr. zugeflossen. 
Vergrößert wurde sie im Laufe des Jahres um 4 Betten, so daß 

sie gegenwärtig aus 14 Lagerstellen besteht. 
Zu beklagen batte sie den Verlust des Krankenwärters, der sich 

höchst wahrscheinlich während der gleichzeitigen Verpflegung von sechs 
Ncrvenficbcrkrankcn mit jenem, oben sul, Nr. 4 unter den Gestor
benen ausgeführten, an großartigem brandigen Aufliegen leidenden 
Mädchen, wobei Ekel ihn dispouirt machte, angesteckt hatte und am 
Nervensiebcr sterben mußte. Er hat eine Wittwc mit vier Kindern 
hinterlassen, der aus Commiscration die alleinige Verpflegung der 
Kranken bisher verblieben ist und zur Unterstützung wie Aufmunte
rung von den Herren Ständen ein Geschenk von 6 Thlr. bewilligt 
worden ist. 

Bo l kenha in ,  den  19. Januar 1857. 
vi. Sintenis, 

Königlicher Kreis - Physikus. 

Aus dem Jahresberichte über die Kreis-Krankenanstalt daselbst 
für das Jahr 1856 haben wir ersehen, daß diese Anstalt ein dringen
des Bcdürfniß zur Erledigung gebracht hat, nach Maaßgabe der ob
waltenden Umstände gut verwaltet wird und in der Vervollständi
gung vorgeschritten ist. Wir setzen voraus, daß Euer Hochgeboren 
und die Kreisständc dahin Bedacht nehmen werden, jene Anstalt nach 
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Maaßgabc des Bedürfnisses auch ferner zu vervollständigen und zu 
verbessern, und in dieser Beziehung ist zu wünschen, daß der Anstalt 
auch milde Stiftungen zugewendet werden möchten, wie dies i» an
dern Kreisen mehrfach geschehen ist. Namentlich sind nach dem Be
richte des Landraths Bunzlauer Kreises vom 31. v. Mts. im 
Jahre 185V dem Kreis Krankeubause im Kreise Bunzlau, abgesehen 
von den Summen unter 5V Thlr., zugewendet worden: 

1) vom Grafen zu Solms .... 1266 Thlr. 
2) - - von Püekler . . . . 166 -
3) - Baron von Schönberg . . . . 166 -
4) - Grafen von Schlüssen . . . . 166 -
Wir glauben, daß die Veröffentlichung der günstigen Resultate, 

welche im dasigen .Kreis-Krankenhause erreicht sind, ähnliche Zuwen
dungen wie die gedachten, auch für die dasige Anstalt herbeiführen 
können. Unter den Punkten, worauf es bei Beurtbeilung der Wirk
samkeit einer Krankenanstalt ankommt, sind das Vcrhältniß der Kosten 
zu den Leistungen und das Sterblichkeits-Verhältniß von besonderer 
Wichtigkeit, und grade in diesen Beziehungen zeichnet die dasige Krcis-
Krankcnaiistalt sich aus, indem nach dem Jahresberichte pro 1856 
in diesem Jahre 163 Kranke in der Anstalt verpflegt, dafür mehr 
nicht als 585 Thlr. 29 Sgr. 6 Pf. liguidirt worden und von jenen 
Kranken 

147 geheilt, 
8 im Bestände verblieben und nur 
8 gestorben sind, 

obwohl unter den letzteren sich befanden ein Mann aus Rohnau 
mit Lungenschwindsucht, 

ein Mann aus Strcekenbach von 69 Jahren, welcher am Tage 
nach seiner Aufnahme in die Anstalt am Lungenschlage starb, 

ein Manu aus Thomaßtorf von 72 Jahren, der ebenfalls am 
Tage nach der Aufnahme starb, 

ciue Frau aus Strcekenbach an Lungenschwindsucht, 
und auch die übrigen vier Fälle zu den schweren Erkrankungen, welche 
von vornherein einen tödtlichcn Ausgang besorgen ließen, gehörten, 
während aus dem vorliegenden Berichte des Communalarztes Dr. Hoff-
mauu in Glogau über den Zustand und die Wirksamkeit der städti
schen Mcdieinal- und Sanitäts-Anstalten zu Glogau im Jahre 1856 
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sich crgiebt: daß das Verhältnis; der Gestorbenen zu den Verpfleg
ten sich verhält: im Jahr 1856 wie 1 : 12, 

- 1855 - I : 17, 
im Krankcnhansc zu Allerheiligen in Breslau 

im Jahr 1855 wie I : 8^, 
i n  d e r  C h a r i t «  i n  B e r l i n  .  .  -  1 : 9 ,  
i n  Be than ien  -  -  .  .  - 1 : 7 ,  

Wir veranlassen Euer Hochgeboren hierdurch, dahin zu wirke», 
daß die im Vorstehenden bezeichneten günstigen Resultate der dasigcn 
Kreis-Kranken-Austalt zur Kenntniß der Krciseinsasscn gelangen, 

L i cgn i t z ,  den  16 ,  Feb rua r  1857 .  
Königliche Negierung. Abtheilung des Innern, 

von  Wegnc rn .  
An den Königl. Landrath Herrn Grafen von Bülow zu Bolkenhain. 

Tie Trts-Gerichte werden hiermit aufgefordert, die Vcrändcrungs- Ao, 4i, 
Nachweisung über den bei den Kreuz bürg er Armenhaus- und Bekanntmachung. 
Schwc idn i t zc r  Co r rec t i onshaus -Be i t r ägen  vo rgekommenen  Zu -und  
Abgang nach dem in meinem Kreisblatt-Erlaß voin 17. Februar 
1853 Stuck 7. Nr. 22 vorgeschriebenen Schema, binnen 8 Tagen 
unfehlbar einzureichen, oder binnen gleicher Frist negativ zu berichten. 

Ebenso ist die Nachweisung derjenigen unehelichen Kinder, welche 
das -i, Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, und nicht unmittel
bar von ihren Angehörigen, sondern gegen ein Kostgeld von fremden 
Personen verpflegt werden, bis zum 1. April c. unerinncrt einzureichen. 

Bo l kenha in ,  den  6 .  Mä rz  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

Schleiche Feuer-Versicherungs-Gesellschast in Breslau ^2. 
mit einem Grund - Capital von Drei Wtillioneit Thaler. Bekanntmachung. 

Die Gesellschaft übernimmt Versicherungen auf Gebäude, Mobi
liar, Waarcnlager, Getreide, Vieh rc. unter jeder Bedachung, zu 
festen und billigen Prämien ohne allen Nachschuß, und vergütet jeden 
Schaden, der durch Brand, Löschen und Netten bei demselben ent
steht, so wie jeden durch Blitz entstandenen Schaden. 
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Auch versichert die Gesellschaft rentenpflichtige Gebäude, da sie 
einen Vertrag mit der Königlichen Rcntenbank geschlossen hat. Bei 
Versicherungen auf längere Dauer gewährt die Gesellschaft wesent
liche Vorthcile. 

Bei Gebäude-Versicherungen ist zum Schutze der gehörig angemel
deten Hypotheken-Gläubiger sicherstellende Vorsorge getroffen. 

Prospekte und Antrags- Formulare sind bei dem unterzeichneten 
Agenten jederzeit gratis in Empfang zu nehmen, und wird von dem
selben bei Versicherungsnahme alle zu wünschende Auskunft bereit
willigst ertheilt. 

Bo l kenha in ,  den  4 .  Mä rz  1857 .  
I. L. Schmück. 



Nreis - Currendm - Matt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück AK. 

Rcdigm im Bürea» dcS königliche» Landrach- Gedruckt in der Landoltschcn Buchdruckern 
anits zu Bolkenhain. zu Hirschberg. 

Bolkenhain, den 16. März 1857. 

ie Prüfung der nach den §§. 8, 9 und 14 der Verordnung lVo. 4Z. 
vom 7. November 1839 (Amtsblatt pro 1859, Nr. 47, Seite 497) Die ClaMcirung 
von Reserve- und Landwehr-Mannschaften ersten Aufgebots ange- der Reserve- und 
brachten Ncclamations-Gesuche um Zurückstellung in die Klasse der 
U n a b k ö m m l i c h e n  w i r d  a u c h  i n  d i e s e m  J a h r e  m i t  d e m  K r e i s - E r s a t z -  > > ' > " "  t t r . s s e n .  

Geschäft, welckcs am 22., 23., 25., 26. und 27. Mai c. stattfindet, 
verbunden werden. 

Die Orts-Behörden beauftrage ich daher unter Hinweisung auf 
§. 19 der obcngedachtcn Verordnung, dies alsbald zur Kcnntniß der 
Reserve - Mannschaften und Landwchrleute ersten Aufgebots zu brin
gen, deren Gesuche um Zurückstellung unter Zuziehung zweier zu
verlässiger Wehrmänncr zu begutachten, und die hiernach nach dem 
bekannten Schema aufzustellenden Ncclamations-Nachwcisuiigen in 
liuplo bis zum 15. April c. einzureichen. 

Ich mache hierbei wiederholt darauf aufmeksam. daß die Ent
scheidungen der Kreis-Ersatz-Commission stets nur bis zu deren näch
sten Zusammentritt in Kraft bleiben, daher die Gesuche um Zurück
stellung, auch wenn solche bereits für begründet erachtet worden sein 
sollten, stets von Neuem angebracht werden müssen. 

Bo l kenha in ,  den  13 .  Mä rz  1857 .  

Uebersicht 
der bei der Königs. 5. Compagnie 7. Landwehr-Regiments abzuhal- No. 44. 

tcnden Controll-Versammlungen pro 1857. Bekanntmachung. 
I. Station: Nohn stock. 

Am 15. April und am I. October Vormittags 7Z Uhr/ 
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II. Station: Hohenfri edcberg. 
Am Iii. April Nachmittags 5 Uhr, 

1. Oktober - 4 -
III. Station: Alt-Reichenau. 

Am 16. April und am 2. Oktober Vormittags 7^- Uhr. 
IV. Station: Gies mann sdorf. 

Am 16. April Nachmittags 5 Uhr, 
- 2. Oktober - 4 -

V. Station: Rudel st adt. 
Am 17. April und am 3. October Vormittags 7^ Uhr. 

VI. Station: Volten Hain. 
Am 17. April Nachmittags 5 Uhr, 
- 3. Oktober - 4 -

V I I ,  Sta t i on :  La»  gh  e l lw  i gsd  o r f .  
Zlm 18. April und am 5, October Vormittags 7^- Uhr. 

Bo l kenha in ,  dcu  10 .  Mä rz  1857 .  
v. Dyherrn, 

Hauptmann und Compagnieführer. 

Indem ich vorstehende Ueberstcht zur Kenntnis; der Orts-Behör
den bringe, mache ich denselben wiederholt bemerklich, daß sie nur in 
Krankheitsfällen und bei ausnahmsweise nothwcndigeu Nielsen für 
die Wehrmänner Entschuldignngs-Atteste auszustellen berechtigt sind. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werde ich unfehlbar mit 
Ordnungsstrafen belegen. Gleiche Strafe würde diejenigen Orts-
Gerichte treffen, welche sich von den Landwchrmänncrn die Ausstel
lung von dergleichen Entschuldigungs-Attesten bezahlen lassen. 

Bo l kenha in ,  den  13 .  Mä rz  1857 .  

stio. 45. In der Nacht vom 2. zum 3. Inst, sind der Krämer-Wittwe 
Bekanntmachung. Kuhn  zu  A l t -Re i chenau  mi t t e l s t  gewa l t samen  E inb ruchs  i n  das  

mit einem Fenster-Gitter versehene Gewölbe nachstehende Gegenstände 
gestohlen worden: 

1 Ccntner Kaffee, ungebrannt, 30 Pfd. Zucker, 6 Pfd. Cichorien, 
eine Flasche Brcnnöl, 9 Pfd. enthaltend, ^ Centner Weizen
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mehl, 4 Brote, für 8 Sgr. Semmel, 3 Pfd. Butter, 2 Thlr. 
Pfefferwaare, eine Kiste Cigarren, 2 Pfd. Chocolade, 20 Stück 
Heringe, 3 Thlr. an baarcm Gclde, 1 Einlcge-Pfund-Gewicht, 
von einer Waage den Balken, eine Scheere, 2 Schächtclchen 
Stahlfedern, 1 Pfd. Siegellack, ^ Dutzend Zimmerblcistifte, 
für 10 Sgr. Seide, für 15 Sgr. weißen Zwirn, Pfd. weiße 
Baumwolle, 1 Paar blaue baumwollene Strümpfe, 4 Pfd. 
Lichte, ^ Dutzend Fingerhüte, ^-Dutzend Tabaksbeutel, Dutzend 
Geldbeutel, 1 Pack Stecknadeln, 1 Pack Haarnadeln, 1 Dutzend 
Reigcnadeln, ^ Dutzend Halsbandschlösscr, mehre Dutzend Westen
knöpfe, desgleichen mehre Dutzend Steinkohlenknöpfe, 4 Pack 
Schürzenbänder, 2 Pfd. Johannisbrot und noch einige Kleinig
keiten. 

Alle diejenigen, welche über den Verbleib der gestohlenen Gegen
stände, vor deren Ankauf gewarnt wird, Auskunft zu geben vermö
gen, fordere ich auf, solches alsbald hier anzuzeigen. 

Bo  Ibenha in ,  den  13 .  Mä rz  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  
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Cnrrmdm-Mll 
deS 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück AS. 

Redigiri im Bureau des königlichen Lanvrarh- Gedruckt in der Lanbollschen Buchdruckerei 
amti zu Bolkenyai». zu Hirschbcrg. 

Volkenhain, den 23. März 1857. 

^ach den in Folge meiner Cireular-Erlasse vom 29. September lVo. 46. 
und 23. November pr. von den Königlichen Landrath-Aemtern über Betrifft die Einzie-
die Polizei-Anwalts-Bezirke, sowie die pvlizcianwaltlichen Functionen b»ng der Remune-
nnd Remunerationen erstatteten Berichten und den damit vorgelegten PolUei'-Anwälte. 
Übersichten ist hier eine tabellarische Hauptübersicht gefertigt worden, 
aus welcher sich, außer der Einwohnerzahl jedes Kreises und jedes 
Polizei-Anwalts-Bezirkcs — nach der statistischen Tabelle pro 1855 — 
die jedem Polizei-Anwalt bewilligte Remuneration und von wein 
dieselbe bisher gezahlt worden, so wie ergibt, wie die gedachte Re
muneration von jetzt ab, soweit nicht in einzelnen Fällen ander-
weites Abkommen besteht, nach der Einwohnerzahl 

1) auf die Städte 
a) für sich, sofern die Polizci-Anwaltsgeschäfte nicht einem städti

schen Beamten zugleich mit übertragen sind; 
b) für ihre Kämmerci-Dörser; 

2) auf die Staatskasse für die Domainenamts-Ortschaften, und 
3) auf die Privat-Nittcrgutsbcsitzcr für die in ihrem Besitz befind

lichen Ortschaften 
zerfällt und von diesen Beitragspflichtigen vom 1. d. Mts. ab aufzu
bringen ist. 

Indem ich den Königlichen Landrath-Aemtern einen Auszug aus 
der erwähnten Hauptübersicht, soweit dieselbe jeden einzelnen Kreis 
betrifft, hierbei mitthcilc, werden dieselben, unter Hinwcisung auf die 
darin enthaltenen Angaben, sowie auf die in Betreff der. Zahlung 
der Malischen Remuncrations - Anthcile an die Königlichen Kreis-
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Steuer-Kassen erlassenen und zur Kcnntnißnahmc und baldigen Ab
gabe an dieselben hier beifolgende Circular-Verfügung vom heutigen 
Tage, hierdurch veranlaßt: 

1) den in diesem Auszuge angegebenen Gesammt-Betrag des Bei
trages der Privat-Rittergutsbesitzer, auf diese Rittergutsbesitzer 
nach der Einwohnerzahl ihrer Rittcrgutsortschaften durch die 
Kreis-Steuer-Kasse repartircn und 

2) ebenso wie den in demselben Auszüge angegebenen Beitrag der 
Städte für sich und ihre Kämmerci-Dörser durch die Krcis-Stcuer-
Kasse einziehen und mit diesem zugleich postnumerando an den 
betreffenden Polizei-Anwalt zahlen zu lassen. 

Ob dies monatlich oder quartalitcr geschehen soll, darüber will 
ich zwar für jetzt keine bestimmte Anweisung crtheilen, ich bemerke 
jedoch, daß das letztere am zweckmäßigsten zu sein scheint. Es werden 
dalier die Raten der einzelnen Beitragspflichtigen für je ein Quartal 
im letzten Monat desselben eingezogen, und nach Ablauf des Quartals 
zusammen an den Polizei-Anwalt gezahlt werden können. 

Um dies nach Ablauf derKalender-Quartale geschehen zu lassen, 
würde die Remuneration für den Monat März mit der pro II. Quar
tal c. im Monat Juni einzuziehen und am Schlüsse desselben oder 
Anfangs an die Polizei-Anwälte zu zahlen sein. Bei der nach der 
Hauptübersicht stattgefundenen Reparation der Polizei-Anwalts ^ Re
muneration auf die vorstehend sub 1 bis 3 bezeichneten Beitrags
pflichtigen haben diejenigen Städte und Privat-Nittcrgutsbcsitzcr mit 
eingeschlossen werden müssen, welche die Polizci-Anwaltsgcschäfte ferner 
nicht durch den betreffenden Polizei-Anwalt besorgen, sondern, ent
weder selbst übernehmen oder einem andern geeigneten Stellvertreter 
übertragen wollen, weil bei dieser Reparation noch nicht bestimmt 
war, ob und wie weit auf die diesfälligen Anträge der gedachten 
Städte und Rittergutsbesitzer einzugehen sein würde. 

Es ist dies meist insofern ohne Einfluß, als auch die Remunera
tion ohne Rücksicht auf die hieraus entstehende Verkleinerung der 
Polizei-Anwalts-Bezirke, in ihrer bisherigen Höhe repartirt worden 
ist, und als sich von da ab, wo die polizeianwaltlichen Functionen 
für die damit aus dem bisherigen Bezirksverbande ausscheidenden 
Ortschaften an die für sie neubestellten Polizei-Anwälte übergehen, 
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die Remuneration nach Verhältnis der Einwohnerzahl dieser Ort
schaften von selbst verringert. 

Eine Ucbcrtragung solcher Ausfälle aus die übrigen Beitrags
pflichtigen ist weder bei der hierdurch angeordneten anderweiten Re
paration noch künftig zulässig und eine Erhöhung der Polizci-Anwalts-
Rcmunerationen darf ohne höhere Genehmigung ebenfalls nicht statt
finden. 

Die Königlichen Landrath-Acmtcr haben die hiernach erforderlichen 
weiteren Verfügungen an die Magisträte und Rittergutsbesitzer, so
wie an die Kreis-Steuer-Kassen baldigst zu erlassen, auch die Polizei-
Anwälte damit und mit dem Inhalte meiner oben erwähnten hier 
beiliegenden Verfügung an die Kreis-Steuer-Kassen vom heutigen 
Tage ungesäumt bekannt zu machen. 

Liegnitz, den 5. März 1857. ' 
D e r  R e g i  e r u n g s - - P r ä s i d e n  t .  

(gez.) Graf Zedlitz-Trützschlcr. 
An sammtliche König! l'nndmth-Aemn-r des Ljegnitzec 

Regierungs-Bezirts. prses. !>Io. 233. 

Die Remunerationen, welche den Polizei-Anwälten bisher bewil
ligt gewesen, und allmonatlich postnumerando durch die Königs Kreis-
Steuer-Kassen aus der Staats-Kasse gezahlt worden ist, wird ihnen 
am Schlüsse dieses Monats, wo sie sonst für denselben wiederum 
fällig sein würde, in der bisherigen Art nicht mehr gewährt. Die
selbe ist vielmehr vom I. d. Mts. ab 

1) von den Städten 
i>) für sich, sofern die Polizei-Anwaltsgeschäste nicht einem städti

schen Beamten zugleich mit übertragen sind; 
b) für ihre Kämmcrei-Dörfcr; 

2) aus der Staats-Kasse für die Königlichen Domaincnamts-Ort-
schaftcn, und 

3) von den Privat-Rittergutsbesitzern für die in ihrem Besitz be
findlichen Ortschaften 

aufzubringen, den Polizei-Anwälten ebenfalls postnumerando 
und durch die Königlichen Krcis-Stcuer-Kassen zu zahlen und 
zu diesem Zweck, so weit nicht in einzelnen Fällen ein ander-
weites Abkommen besteht, auf die sut» 1 bis 3 bezeichneten 
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Beitragspflichtigen nach Verhältnis der Volkszahl der dabei 
erwähnte» Ortschaften repartirt worden. 

Indem ich die Königlichen Kreise Steuer-Kassen hiervon in Kcnnt-
niß setze und denselben cincn Extract ans der hiernach angefertigten 
Hauptübcrsicht anbei zusende, veranlasse ich dieselben zugleich 

a) daraus zu ersehen, welchen Polizei-Anwälten ferner ein Theil 
ihrer Remuneration ans der Staats-Kasse zu zahlen und wie
viel dieser Antheil jährlich und resp. für die Zeit vom I. März 
bis ult. Dccembcr d. I. beträgt, und 

k) diesen Polizei-Anwälten, welche ich durch die Königlichen Land-
rath-Acmtcr hiermit bekannt machen lasse, die erwähnten fiscali-
schcn Ncmuncrations-Anthcile, wenn dieselben jährlich 20 Rthlr. 
und mehr betragen: 

am 1. Juli d. I. für die Zeit vom 1. März bis «It. Juni c., 
demnächst aber quartalitcr postnumerando 

wenn dies aber nicht der Fall ist: 
erst am Schlüsse des Monats Dccembcr für das ablaufende 
Jahr, i» diesem Jahre für die letzten 10 Monate desselben 

zu zahlen und der, hiervon ebenfalls in Kenntniß gesetzten König
lichen Regierungs-Haupt-Kasse Hierselbst in gewöhnlicher Art 
anzurechnen. 

Wegen Einziehung der Beiträge der oben unter 1 und .8 ge
nannten Beitragspflichtigen und Zahlung derselben au die Polizei-
Anwälte werden die Königlichen Krcis-Steuer-Kassen die erforderliche 
Verfügung nach meiner gegenständlichen Anordnung durch die König
lichen Landrath-Aemter erhalten. 

L i egn i t z ,  den  5 .  Ma rz  1857 .  
D e r  N e g i e r u n g s - P r ä s i d e n t .  

Graf Zedlitz-Trützschler. 
An d« Königl. Kreis-Steuer-Kassen des Lieqnitzer 

Regiecungs-Departements. ?raes. M, 233. 

Indem ich vorstehende hohe Verfügungen zur Kcnntnih der 
Herren Rittergutsbesitzer und der Magisträtc des Kreises bringe, be
merke ich Folgendes: 

I. Die Remuneration des Polizei-Anwalts Babel Hierselbst 
beträgt jährlich 96 Rthlr. 
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Hierzu haben nach Verhältniß der Einwohnerzahl der letzten sta
tistischen Ausnahme beizutragen: 

s) die Staatskasse für die Domainenamts-Ortschaften 14 11 10 
t>) die Stadt Bolkenhain 

aa.) für sich .......... . 9 5 10 
KK) für ihre städtischen Rittergnts-Ortschaften .359 

e) Dominium Rudclstadt rc. ....... 10 6 6 
«i) Dominiuin Nimmersath rc. ...... 9 15 4 
e) Domininm Nicdcr-Baumgartcn ..... 3 4 10 
k) Doniinium Ober-Baumgartcn ..... 4 20 — 
ss) Dominium Blumenau und Falkenberg ... 2 28 9 
K) Dominium Gräbel ......... 1 19 6 
i) Dominium Langhellwigsdorf:c. . . . . . 6 13 5 
k) Dominium Lautcrbach :c .11 5 1 
I) Domininm Niedcr-Hohcndors — 5 — 

w) Dominium Wcrnersdorf, Thvmasdorf, Märzdorf 12 3 11 
ii) Dominium Groß-Waltcrsdorf ..... — 13 1 
c>)  Dom in ium N icdc r -Würgsdo r f : c .  . . . .  6 17  1  
p) die katholische Kirche in Bolkenhain, qua Domi

nium Würgsdorf, Psarr-Antheil . . > . . — 41 
Summa 96 — — 

II. Die Remuneration des Polizei-Anwalts Scheider zu Strie-
gau beträgt jährlich 48 Rthlr. 

Hierzu haben beizutragen: KL ^ 

a) die Staatskasse für die Domainen-Ortschaften . 17 3 7 
Ii) die Stadt Hohcnsricdebcrg 3 — 5 
c) Dominium Börnchen . — 24 2 
<I) Dominium Nohnstock:c. ...... . 8 26 8 
e) Dominium Hausdorf:c. 7 10 7 
k) Dominium Möhnersdorf . 1 1 1 
g') Dominium Hohenpetersdorf 2 17 8 
b) Dominium Schollwitz:c. ...... . 2 25 2 
i) Dominium Schweinz :c ... 1 24 2 

Dominium Wederau .... .  .  .  .  2  15  10  
Summa 48 — — 
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Diese Beträge haben die Herren Rittergutsbesitzer und Magisträte 
in vierteljährlichen Raten postnumerando, für das II. Quartal c. aber 
zugleich den Betrag für den Monat März c. mit eingeschlossen, an 
die Königliche Kreis-Steucr-Kasse hiersclbst zu zahlen, wo »ach st von 
dieser die weitere Abführung an die Polizei-Anwälte erfolgen wird. 

Vo l kenha in ,  den  20 .  Mä rz  1857 .  

wo. 47. Es sind 
Bekanntmachung. k>) der Baucrgutsbcst'tzer Ernst Wied ermann und der Bauer-

gutsbcsitzer Ernst Winkler, beide zu Röhn stock, Elfterer 
als Gcrichtsscholz, Letzterer als Gerichtsmann für die Gemeinde 
R o h n st o ck; 

t>) der Frcistcllcnbesitzer und Gerichtsmann Carl Wilhelm Wal
te r  und  de r  F rc i s t c l l enbes i t ze r  Ca r l  Bee r ,  be ide  zu  P re i l s -
dorf, Ersterer als Gcrichtsscholz, Letzterer als Gerichtsmann 
für die Gemeinde Prcilsdorf; und 

v) der Bauergntsbesitzer Samuel Werner zu Märzdorf, als 
Ger i ch t sscho l z  f ü r  d i e  Geme inde  Mä rzdo r f  

von mir vereidet worden. 
Vo l kenha in ,  den  17 .  Mä rz  1857 .  

wo. 48. Der auf den 2S. d. Mts. in Jauer angesetzte Viehmarkt ist 
Bekanntmachung, wegen des Ausbruches der Rinderpest im Ncumarkter Kreise durch 

Verfügung der König!. Regierung zu Liegnitz aufgehoben worden. 
Die Orts-Behörden beauftrage ich, dies sofort zur Kenntniß in 

ihren Gemeinden, namentlich der Viehhändler, zu bringen. 
Vo l kenha in ,  den  21 .  Mä rz  1857 .  

Der Kömgliche Landrath. 
G r a f  v o n  V ü l o w .  



Ams-Cmrmden-Mll 
des 

Königlichen Lcmdrath-Amteö in Bolkenhain. 
Stück AS. 

Rcdigirl im Burran dos königlichen Landrath- Gedruckt in der Landoltschcn Buchdruckerei 
anitS zu Bolkenhain, zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 3V. März 1857. 

«Hn F  ürs t cnau ,  Ncumark t c r  K re i ses ,  i s t  d i e  R inde rpes t  zum Aus -  lVo .  49 .  
beuch gekommen. Bekanntmachung. 

Indem ich den Orts - Behörden nachstehend die von der König
lichen Regierung mir zugegangene 

„Belehrung über das Verfahren zur Abwendung und Tilgung 
der Rinderpest" 

vom 9. Juli 1856 zur Kcnntnißnahme mitthcile, fordere ich Diesel
ben auf, den Gesundheitszustand des Rindviehs in Ihren Gemeinden 
möglichst zu überwachen, und von allen verdächtigen Erkrankungen 
mir sofort Anzeige zu erstatten. 

Das von der Rinderpest befallene Vieh ist am 5. d. Mts. in 
Biala in Gallizicn gekauft worden und gehört zum Steppcnvieh. 
Sollte daher auch in Ortschaften des diesseitigen Kreises dergleichen 
Vieh angekauft worden sein, so muß solches sofort von dem andern 
Vieh abgesondert nnd mir darüber schleunigst Anzeige gemacht 
werden, wonächst ich diese Vichstüeke thierärztlich untersuchen lassen 
werde. Der Verkehr mit dem infi'cirtcn Orte und dessen nächster 
Umgebung ist Seitens der Bewohner des Kreises möglichst zu ver
meiden. 

Bo l kenha in ,  den  24 .  Mä rz  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  
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B e l e h r u n g  
über 

das Verfahren zur Abwendung und Tilgung der Rinderpest. 

Bei der jetzt stattfindenden Gefahr der Einschleppung und Verbreitung der 
Rinderpest ist es nöthig, daß die Behörden, ferner die Besitzer der Rindviehbe
stände und alle Einsassen, welche in jener Angelegenheit, nach den bestehenden 
gesetzlichen Vorschriften, mitzuwirken haben unv mit 

dem Patent wegen Abwendung der Viehseuchen vom 2. April 1803 und 
der Verfügung des Königlichen Ministerii des Innern vom 8. Novem
ber 1813, welche beide in der Beilage zu Nr. 12 des Amtsblatts pro 
1814 besonders abgedruckt sind, 

sich vollständig bekannt machen. 
Indem wir auf diese Vorschriften aufmerksam machen und ausdrücklich hin

weisen, lassen wir im Nachstehenden einen Auszug der zunächst in Betracht kom
menden Bestimmungen jener Vorschriften hier folgen: 

8- 1. 
Sperre der iiificlrten Sobald in einem Gehöfte die Rinderpest ausgebrochen ist, so muß dasselbe 
Gehöfte und ^alle, Verzug, unter Anwendung von Siegel oder Schlösser, vollständig ge-
frrtwährcnrtt De - zumrlleissjgx Wächter dergestalt abgesondert werden, daß weder 

' ' Menschen noch Hausthiere, noch Sachen hinein oder herausgelassen werden, mir 
alleiniger Ausnahme der Personen, denen die zur Tilgung der Seuche nöthigen 
Geschäfte übertragen sind. Aber auch diese dürfen das inficirte Gehöfte nur 
nach vvrgängiger Desinfection verlassen. 

Die Wächter dürfen unter keinem Verwände das gesperrte Gehöft selbst betreten 
oder mit den Bewohnern desselben in Berührung kommen; sie müssen darüber 
wachen, daß die angelegten Siegel oder Schlösser nicht entfernt werden, Tag und 
Nacht aus ihren Posten sein, regelmäßig abgelöst werden und unter der strengsten 
Aufsicht stehen. Die Lebensmittel und Gegenstände, welche die auf dem gesperr
ten Gehöfte befindlichen Personen bedürfen, werden ihnen mir Vorsicht, entweder 
durch eine Oeffnung gereicht oder am Eingange niedergelegt und daselbst abgeholt. 

Ans dem gesperrten Gehöfte selbst muß serner eine sorgfältige Absperrung 
der Ställe, in welchen das Rindvieh mit dem zu seiner Pflege erforderlichen Per
sonal untergebracht ist, nach den Umständen durch Siegel oder Schlösser, stattfinden. 

In den Rindviehställen und in den Wohnungsräumen des inficirten Gehöfts 
ist sogleich und zwar mehrere Tage hindurch ein fortwährender Desinfections-
Proceß mit Chlor, jedoch nur in dem Maaßc, daß derselbe der Gesundheit nicht 
nachtheilig werden kann, zu unterhalten und muß daher gleich beim Ausbruch 
der Rinderpest ein hinlänglicher Vorrath von Chlorkalk und den zu den Guyton-
Mvrveauschen Räucherungen erforderlichen Substanzen auf das inficirte Gehöft 
geschafft werden. In den Ställen, woselbst das kranke oder verdächtige Vieh ge
standen, ist 24 Stunden hindurch eine intensive Morveausche Räucherung, wie 
beim Schluß-Desinfections-Proceß, zu unterhalten. Alle Personen und Gegen
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stände, welche mit den inficirten Thieren, Localen und Gegenständen in Berührung 
gestanden, müssen stch sofort desinficiren resp. desinficirt werden. Diejenigen 
Personen, welche mit Ausführung der Schutzmaaßregeln beauftragt sind, müssen 
stets mit der erforderlichen Menge Desinfeetions-Material versehen sein und letzte
res bei Reisen in solchen Geschäften mit sich führen.*) 

8. 2. 
Bricht die Rinderpest zuerst auf einem einzeln liegenden Etablissement aus, Tödtung des kranken 

dessen Rinvviehbestand nicht über zehn Stück beträgt, so ist der Landrath nach 
8. 38 des gedachten Patents verpflichtet, diesen ganzen Viehbestand ohne Verzug des krankem "verdäch-
lövten zu lassen. In allen anderen Fällen ist nach Nr. 3 des vorgedachten Mini- tigcn und'todten 
sterial-Rescripls nicht nur das kranke Vieh sofort zu tödten, sondern auch die Viehes, Nergütigung 
zwei scheinbar gesunden Stücke, welche während der letzten acht Tage dem kranken ^ c^dtcte^V^l"^ 
oder gefallenen Vichstücke zunächst gestanden haben, wenn nämlich das Vieh nicht 
auf der Weide gewesen ist, sondern im Stalle gestanden hat. Das übrige Vieh 
des inficirten Gehöftes muß aus dem Stalle, in welchem die Rinderpest zum Aus
bruch gekommen ist, sofort entfernt und in andere Locale des inficirten Gehöfts 
in kleineren Abtheilungen untergebracht, mit nicht inficirtem Slallgeräth und Futter 
versehen und durch Personen, die mit den pestkranken Thieren nicht in Berührung 
gekommen sind, gewartet werden. 

Jene Abtheilungen müssen so klein gemacht werden, als Raum und Gelegen
heit solches gestatten. Zeigt sich in einer solchen Abtheilung ein neuer Ausbruch 
der Pest, so müssen nach Nr. 4 des gedachten Ministerial-Rescripts alle Viehstücke 
derselben getödtet werden. 

Nach 8- l8 des in der Beilage zum 23. Stück des Amtsblatts für das 
Jahr 1842 abgedruckten Regulativs vom l8. Mai 1842 wird nicht blos das an 
der Rinderpest gefallene, sondern auch das zu deren Unterdrückung auf polizeiliche 
Anordnung im kranken oder gesunden Zustande getödtete Hornvieh aus dem So-
cietäls-Fonds mit dem vollen Vcrsicherungswerthe vergütet, außer bei vorsätzlicher 
oder fahrlässiger Verschuldung. (Siehe 8. 16 jenes Regulativs). Das Tödten 
des kranken und verdächtigen Viehes geschieht entweder in dem inficirten Gehöfte 
selbst, oder erst auf dem Beerdigungsplatze, wenn das Vieh noch den Weg dahin 
zurücklegen, und dieser selbst nach dem Transport sowohl von Menschen als Thie
ren gemieden werden kann. Zu diesem Geschäft sind tüchtige und zuverlässige 
Männer zu bestellen, welche von der Gemeinschaft mit den übrigen Einwohnern 
ausgelchlvsscn sein, und von allem gesunden Hornvieh sich entfernt halten, außer
dem aber nach jedesmaliger Beendigung ihres Geschäfts sich desinficiren müssen, 
zu welchem BeHufe sie mit Anweisung und Desinfeetions-Material zu versehen sind. 
Sie haben die todten Viehstücke aus dem Gehöft auf einer niit einem Pferde be
spannten Schleife, oder in einem auf die Schleife gesetzten und mit einem Deckel 
versehenen Kasten zu dem Beerdigungsplatze zu bringen, die nöthigen Gruben 

Siehe die „Anleitung zur sanitätspolizcilichen Behandlung der asiatischen Cholera 
nach Maaßgabe der im Regierungs-Bezirk Liegnitz von I8Z1 bis 1835 gemachten Erfahrung" 
vom I.März 185k, woselbst über die Ausführung des Desinfecttons-Processes mit Chlor 
und die Wirkung des letzteren das Nähere angegeben ist. 
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vvrräthig anzufertigen und auch bei den vorkommenden Sektionen hülfreiche Hand 
zu leisten. Entfällt den Thiere» unter Weges Blut, Schleim oder Mist, so müssen 
die Begleiter dergleichen Abgänge auf der Stelle zwei Fuß tief vergraben, lieber-
all, wo die örtlichen Verhältnisse es irgend gestalten, sollen bei dem Transport 
die öffentlichen Fahr- oder Fußwege vermieden und die Thiere hinter den Höfen 
durch Gärten und unbetretene Grundstücke abgeführt, nötigenfalls die Zäune 
durchbrochen und die Gräben mit kleinen Brücken versehen werden. S. 8- S3 
u. f. des ged. Patents. 

8. 3. 
Beerdigung der tod- Der Beerdigungsplatz darf nicht zu weit von dem Orte entfernt sein und 

tcn Stücke. jst mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse möglichst zweckmäßig zu wählen. 
Eine abgelegene wüste Stelle, ein Wald oder Gebüsch ist dazu am besten geeignet, 
im Nothfall muß auch das freie Feld dazu ausersehcu werden. 

Die Gruben müssen sechs bis acht Fuß tief sein nnd nach dem Einscharren 
mit Dornen und Steinen belegt, der ganze Platz aber mit einem Zaun oder Ver
back umgeben, und dadurch den Hunden, Schweinen nnd Raubthieren unzugäng
lich gemacht werden. Das Abledern ist unter allen Umständen verboten; das Vieb 
wird, nachdem die Haut über den ganzen Körper eingeschnitten worden, mit Haur 
und Haar in die Grube gebracht, und vor dem Zuwerfen noch mit einer hin
länglichen Menge Chlorkalk-Auflösung übergössen. 

Die Erde, auf welcher das Vieh stand oder lag, desgleichen alle von vens.l-
bcn herrührende Abfälle müssen mit vergraben werden. Die Sektionen sind nicht 
ohne Roth zu veranstalten, und unterbleiben gänzlich, sobald die Krankheit einmal 
erkannt und über die Natur derselben kein Zweifel mehr übrig ist. S. 8- 5? 
u. f. des ged. Patents. 

Reinigung der ange- Die Reinigung des infieirlen Gehöftes wird, wenn alles Vieh gefallen oder 
steckten Gehöfte. g^ödtet ist, einige Tage nach dem letzten Srerbefall, wenn aber noch ein oder mehrere 

Häupter gesund geblieben sind, nicht vor dem achten Tage nach dem letzten Sterbe
fall vorgenommen. Die mit der Reinigung beauftragten Personen weroen als Ab
gesonderte behandelt und dürfen mit den übrigen Einwohnern so wie mit allem 
gesunden Rindvieh in keine Berührung kommen Die Abflüsse aus dem kranken 
Stalle sind sofort mit Chlorkalk-Auflösung zu begießen und in tiefe Gruben zu 
leiten, welche bei der Reinigung mit Erde ausgefüllt und mit Steinen bedeckt 
werden. Der in dein Krankcnstalle befindliche Mist wird sofort mit Chlorkalk-
Auflösung übergössen und hinter dem Hofe oder im Garten lief vergraben; der 
Mist aber, welcher in unverdächtigen Ställen desselben Gehöftes und in der Dün
gergrube vorhanden ist, wird, nachdem er mit Chlorkalk-Auflösung übergössen 
worden, mit Pferden auf das Feld geschafft, daselbst untergepflügt und wenn der 
Frost das Pflügen nicht gestattet, vorläufig ausgebreitet. Auf ein so gedüngtes 
Feld darf aber mindestens acht Wochen kein Hornvieh zugelassen werde». Die 
Erde im Krankenstall ist mit Chlorkalk-Auflösung zu übergießen, sodann zwei 
Fuß tief auszugraben, eben so wie der darin befindliche Dünger zu beseitigen und 
durch frische zu ersetzen. Die hölzernen Dielen, Krippen und Raufen, die Schleife, 
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auf welcher die Cadaver fortgeschafft wurden, desgleichen die Stricke und alle bei 
den Kranken gebrauchte Geräthschaften und Gefäße von Holz werden verbrannt, 
eiserne Werkzeuge aber, Ketten und dergleichen im Feuer ausgeglüht. Gemauerte 
Wände werden mit Chlorkalk-Auflösuug überstriche», Lehmwände abgerieben und 
mit Chlokalk-Auflösung überstrichen, Bretter, Balken, Thürcn u, s. w, zuvörderst 
mit Chlorkalk-Auslösung gewaschen, dann abgehobelt und alle Späne und Abfälle 
entweder vergraben oder verbrannt. <Bei Futlertrögen von Stein ist das Ab
scheuern mit Saud und Chlorkalk-Auflösung hinreichend, Mauerziegeln und Stein-
Platten dürfen erst dann wieder benutzt werden, nachdem sie mit Chlorkalk-Auf
lösung übergössen und mehrere Wochen der. freien Luft ausgesetzt waren.) Hier
auf werden in dem Krankcnstalle Guyton - Morveausche Räucherungen angestellt, 
und bei verschlossenen Thüren durch 24 Stunden oder einige Tage starke Dämpfe unter
halten; dann werden Thüren und Fenster wieder geöffnet, nöthigenfalls auch be
sondere Löcher angebracht, und so die Ställe einige Wochen der freien Zugluft ausge
setzt. Das über den Krankenställen befindliche Futter darf fernerhin keinem Rindvieh 
vorgelegt, jedoch für Schaafe und Pferde ans dem inficirten Gehöfte verwendet werden. 
Zuletzt müssen die Menschen, welche mit dem kranken und tobten Vieh und mit 
der Reinigung beschäftigt waren, ihre werthlosen Kleider verbrennen, die übrigen 
aber durch sorgfältiges Desmficiren mit Chlor und langes Lüften unschädlich 
machen, und den Körper mit Seifenwasftr reinigen Sind von der Seuche noch 
einige Viehhäupter verschont geblieben, so müssen auch diese besonders an den 
Klauen gewaschen, über den ganzen Körper mit Strohwischen wohl abgerieben, 
und späterhin geschwemmt werden. S. H. 124 u. f. des ged. Patents. 

> 5 . 
Die Sperre eines inficirten Gehöftes muß nach dem letzten Sterbefalle noch Dauer der Sperr«. 

21 bis 28 Tage fortdauern, die Reinigung aber bis zum vierzehnten Tage voll
ständig beendigt sein. Eben so sind die allgemeinen im Orte getroffenen polizei
lichen Anordnungen so lange aufrecht zu erhalten, bis die Seuche überall in den 
einzelnen Höfen aufgehört hat, und bei den zuletzt gereinigten dieselbe Frist von 
21 bis 28 Tagen verstrichen ist. S. h. 123 d. ged. Patents"). 

8  6 .  
Die allgemeinen Anordnungen für jeden von der Seuche betroffenen Ort sind Allgemeine Anord-

solgeude: An allen Zugängen des Ortes müssen Wächter aufgestellt werden, welche nungen für een ange-
darauf halten, daß giftfangende Sache» und Vieh, mit Ausnahme der Pferde, Neckten ^.ut, 
weder heraus noch hineingelassen werden. Die durch den Ort führende Landstraße 
ist zu verlegen, insofern die örtlichen Verhältnisse es irgend zulässig machen. Zu 

') Durch das Reskript des Königl. Ministeriums der -c. Mcdicinal-Angelegenheiten 
vom Iii. Januar I8üti ist vorgeschrieben: 

1) daß in der jetzt herrschenden Seuche die Schutz- und Svcrrmaaßregeln in keinem Falle 
vor Ablauf von vier Wochen nach dem letzten Krankcitöfalle aufgehoben werden dürfen; 

2) wie mit allem Nachdruck zu verhüte», daß das Fleisch der gefallenen Thierc und die 
Häute derselben nicht wieder ausgegraben werden und daß nbthigen Falles diese Ge
genstände zu verbrennen. 



66 

allen nöthigen Fuhren ohne Ausnahme darf man sich keines anderen Gespannes, 
als der Pferde bedienen, und diejenigen, welche zum Fortschaffen der Cadaver besonders 
bestimmt sind, dürfen niemals in die Nähe gesunder Rinder kommein Das sämmt-
liche Hornvieh des Ortes muß während der Dauer der Seuche in den Ställen 
oder Gehöften gehalten, und das zum Schlachten bestimmte zuvor besichtigt und 
gesund befunden werden. Die Hunde müssen angelegt und auch die übrigen klei
nern Hausthiere, Katzen, Schweine, Geflügel u. s. w von jedem Eigenthümer 
eingesperrt werden. Zum Revisor des gesunden Viehes ist ein zuverläs
siger Mann zu bestellen, welcher mit einem Verzeichniß des sämmtlichen Viehstan-
des versehen, in den reinen Stellen täglichen Umgang halten, und bei jedem 
Besuche sorgfältig untersuchen muß, wie sich das Vieh befinde, und ob kein ein
zelnes Haupt entfernt oder verheimlicht worden ist. Entdeckt dieser Mehbeschaucr 
ein krankes Rind, so hat er dies sogleich dem Aufseher anzuzeigen uno darf 
gesunden Thieren sich nicht eher wieder nahen, bis er die Kleider gewechselt und 
sich gereinigt hat. Das GeHöst, worin ein oder mehrere pestkranke Rinder gefun
den worden, ist auf das schleunigste mit Wachen zu umgeben, und wie die übrigen 
abzusperren. Die Einwohner sind verpflichtet, alle Gelegenheit zur Ansteckung, 
und insbesondere die Nähe der inficirten Gehöfte, den Beerdigungsplatz, und die 
dahin führenden Wege zu vermeiden, auch nicht zu dulden, daß die Krankheil 
verheimlicht, die Sperre verletzt, oder andere Unterschleife ausgeführt werden. Eine 
vorzügliche Aufmerksamkeit ist aber auf diejenigen Personen zu richten, welche mit 
Vieh, Talg, Fleisch, Häuten u. s. w. Handel oder Gewerbe treiben. Endlich 
dürfen die Einwohner zwei Monate nach dem Aufhören der Seuche Rindvieh und 
Kälber auswärts weder verkaufen, noch von anderen Orten ankaufen. Nach Ab
lauf dieser Zeit werden noch zwei Monate erfordert, binnen welchen nicht ohne 
Erlaubniß des Landraths ein solcher An- und Verkauf geschehen darf. S. 88- 24, 
25, 70 u. f. des ged. Patents. 

8- 7. 
Bestellung und Pflich- Damit aber alle Vorschriften gehörig vollzogen und Uebertretungen derselben 

ten des Aufsehers, verhindert werden, so ist in jedem von der Rinderpest betroffenen Orte ein Gen
d a r m ,  o d e r  s o n s t  e i n  z u v e r l ä s s i g e r  u n d  g u a l i f i e i r r e r  M a n n  z u m  A u f s e h e r  z u  
bestellen. Diesem liegt es ob, als Revisor des kranken Viehes die inficirten 
GeHöste zu beaufsichtigen, er empfängt die Meldungen des für die gesunden Höfe 
bestimmten Viehbestandes, er leitet mit der Ortsbehörde ohne Verzug die Sperre 
ein, wenn sich ein neuer Ausbruch der Seuche ereignet, und läßt nach obigen 
Vorschriften das Tvdten, Forlschaffen und Begraben der Thiere so wie die Rei
nigung unter seinen Augen vollziehen. Er hat auch die um das Gehöfte auf
gestellten Wächter fleißig zu visttiren, die Nähe gesunder Rinder überall zu ver
meiden, ein Tagebuch zu halten und von allen Vorfällen weitere Anzeige zu 
machen. Ueberhaupt ist es die Pflicht des Aufsehers, unausgesetzt darauf zu 
halten, daß alle hier vorgeschriebenen Maßregeln in dem Orte sorgfältig ausge
führt und pünktlich befolgt werden. Zu diesem Behuf ist dem Aufseher ein 
Eremplar der gegenwärtigen Belehrung mitzutheilen. 
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8. 8. 
Die umliegenden Ortschaften müssen auch ihrerseits nach den §§. 24, 25, Anordnungen für dle 

28 u. f. des geb. Patents durch ausgestellte Wächter dafür sorgen, daß aus dem Umgegend, 
insicirten Orte weder Horn- und Schaafvieh, noch giftfangende Sachen (worunter 
namentlich rohe Haute, Haare, Hörner, Talg, Rindfleisch, Dünger, unbearbeitete 
Wolle, Stroh und Rauchsutter zu verstehen sind), ausgeführt, sondern sogleich zu
rückgewiesen, ausgeführtes Rindvieh und Kalber aber getvdtel werden. Der Aus
bruch der Rinderpest ist mit der nöthigen Warnung nicht blos allen im Kreise 
befindlichen Gemeinen, sondern auch den Landralhen der benachbarten Kreise be
kannt zu machen. In einem Bezirke von 8 Meilen im Umkreise jedes insicirten 
Ortes müssen alle Viehmarkre und aller Viehhandel aufhören, in einem gleichen 
Bezirk auch alle Hunde angelegt, und was von besonderer Wichtigkeit ist, die 
Rindviehbcstände durch besonders dazu verpflichtete Personen täglich revidirt werden. 
S. §§. 26, 27 u. f. des ged. Patents. Und da es von der äußersten Wichtig
keit ist, daß man gleich im Anfange erfahre, auf welche Weise die Seuche ins 
Land gelangt oder sonst zum Ausbruch gekommen sei, und welche Straßen und 
Wege das angesteckte Vieh oder die mit dem Peststoff verunreinigten Sachen ge
nommen haben, so müssen die Herren Landräthc und sämmtliche Polizei-Behörden 
sogleich und ohne Zeitverlust deshalb bei jedem neuen Krankheitsausbruche die 
strengsten Nachforschungen anstellen, hierbei besonders auf die Viehhändler, Fleischer, 
Branntweinbrenner w. ihr Augenmerk richten, und gegen die auf solche Art ermit-
ltlcen, entweder schon angesteckten oder auch blos verdächtigen Orte ungesäumt die 
kräftigsten Maaßregeln ergreifen. Ueberhaupt muß jede Erkrankung unter dem 
Rindvieh von den Eigenihümern und Gemeindevorstehern sogleich dem Landraths
amt angezeigt und durch einen Sachverständigen untersucht, jedes erkrankte Haupt 
aber gleich Anfangs von den gesunden abgesondert werden. 

§- ll. 
Die Einimpfung der Rinderpest, desgleichen alle Eurversuche an krankem 

Rindvieh sind nach Nr. 1 des ged. Ministerial-Rescriprs auf das strengste unter
sagt. Durch die vorstehenden polizeilichen Maaßregeln allein kann die Rinderpest, 
wie die Erfahrung hinlänglich bewiesen hat, in kurzer Zeit sicher getilgt und ihre 
weitere Verbreitung gehindert werden, und dieser Endzweck wird auch fernerhin 
erreicht werden, wenn dabei, was wir mit Zuversicht und Vertrauen voraussetzen, 
mir Umsicht, Energie und vorzüglich mit Gehorsam und Wachsamkeit verfahren 
wird. Sollte .jedoch wider Erwarten die Seuche in irgend einem Orte allgemein 
überhand nehmen, welches fast nur in Folge einer strafbaren Nachlässigkeit vor
kommen kann, so behält sich die Regierung vor, unter solchen Umständen die all
gemeine Einschließung und Sperre des ganzen Ortes nach Maaßgabe des §. 00 
des Viehseuchen-Patents in Anwendung zu bringen. 

tz. 10. 
Nach dieser Belehrung und den im Eingange gedachten Verordnungen haben Schlußbemerkung, 

die betreffenden Polizeibeamten und Alle, die es angeht, sich pflichtmäßig zu rich
ten; dieselben werden für die gewissenhafte Befolgung mit dem Bemerken veranl-

Verbot der Ein
impfung und des 

Curirens. 
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wortlich gemacht, daß nach §,167 des mehrerwähnten Patents alle zur Ausführung 
der Maaßregeln angestellte Personen, wenn sie an den Übertretungen'' entweder 
wissentlich oder durch grobe Vernachlässigung Antheil genommen, in dieselben schweren 
Strafen verfallen, welche auf die Uebertretungsfälle selbst angeordnet sind. 

L i e g n i t z ,  d e n  9 .  J u n i  1 8 5 6 .  
Königliche Regierung. Abtheilnng des Innern. 

lVo. 50. Seit einiger Zeit ist mir mehrfach angezeigt worden, daß 
Bekanntmachung. Gesinde vor Ablauf der Dienstzeit den Dienst eigenmächtig verlassen 

hat, nm als Lehrlinge, Eisenbahn-Arbeiter u. s. w. einzutreten. Die
ses unbefugte Verlassen des Dienstes ist nach §. 1 der Verordnung 
vom 24. April 1834 ans Antrag der Brodhcrrschaft mit 5 Nthlr. 
Geldbuße oder drei Tagen Gefänglich zu bestrafen. 

Die Orts-Bchördcn haben hierauf sowohl das Gesinde als auch 
die Vrodherrschastcn aufmerksam zu machen, wobei ich bemerke, daß, 
um dem um sich greifenden Unwesen zu steuern, es uothwcndig er
scheint, daß die Vrodherrschastcn, denen Gesinde ohne gegründete 
Veranlassung entläuft, nicht verabsäumen, die Bestrafung des letztem 
gleichzeitig mit dem Antrage, das Gesinde zum Wiedereintritt des 
Dienstes anzuhalten, bei der betreffenden Polizei-Verwaltung stel
len. Bezüglich des Gesindes, welches auf Dominial-Höfen dient, 
sind die dcsfallsigen Strafanträge nach §. 1 Alinea 3 der angeführ
ten Verordnung bei mir zu formiren. 

Wö lken  Ha in ,  den  25 .  Mä rz  1857 .  

No. 51. Die Orts-Behörden weise ich, unter Hinweisung aus meinen 
Betr. die Anfer- Kreisblatt-Erlaß vom 18. Februar 1853, Nr. 29 hierdurch an, 

tigung der Impf-u. die Impf- und Ncvaccinations-Listen für das Jahr 1857 in der 
Revoccimmons- vorgeschriebenen Weise bald anzufertigen, und solche in ckuplo bis 

das Jahr 1857. ^ ^ uncrinnert hierher einzureichen. Zu den Jmpf-
Listen werden mit dem heutigen Krcisblatte die erforderlichen Druck
formulare ausgegeben. 

Gleichzeitig erhalten die Orts-Gerichte zu Adlcrsruh, Niedcr-
Baumgarten, Blumenau, Börnchen, Bohrau-Scisersdorf, Dätzdorf, 
Einsiedel, Girlachsdorf, Gräbel, Falkcnbcrg, Hausdorf, Langhellwigs-
dors, Kaudcr, Ober- und Ncu-Kunzcndorf, Nicdcr-Kunzcndorf, Lauter
bach, Märzdorf, Möhncrsdors, Nimmcrsath, Hohcnpctcrsdors, Weiden-
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Pfersdorf, Ober- und Nicder-Polkau, Preilsdorf, Prittwitzdorf, Nohn
stock, Ruhbank, Rudclstadt, Streckcnbach, Thomaßdorf, Wederau, 
Ober- und Nicdcr-Werncrsdorf, Ober-, Nieder- und Städtisch-Wolms-
dors die Duplicate der Impf- und Nevaccinations-Listen pro 1856 
zurück, alle übrigen Orts-Behörden haben solche bereits durch die 
betreffenden Jmpfärzte erhalten. 

Vo l l en  Ha in ,  den  27 .  Mä rz  1857 .  

Dem Schmicdemcister Lucas zu Wederau sind in der Nacht IVo. 52. 
vom 19. zum 20. d. Mts. mittelst gewaltsamen Einbruchs Bekanntmachung. 

1) mehrere große Stücke geräuchertes Schweinefleisch, 
2) zwanzig Kloben Flachs, und 
3) ein Gesinde-Obcrbctt nebst Kissen mit blaustrcifigcm Jnlet 

entwendet worden. 
Es wird zur Vigilanz auf die gestohlenen Gegenstände auf

gefordert. 
Bo l keuha in ,  den  23 .  Mä rz  1857 .  

Der Königliche Landrath. 
G r a f  v o n  B ü l o w .  
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Zireis-Currendm-Mll 
des 

Königlichen Lcmdrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück 14 

Rcdigiri im Bureau des königlichen Landraih- Gedruckt in der Landoltschcn Buchdruckcrei 
amts zu Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Volkenhain, den 6. April 1857. 

^ur Kenntniß der Herren Rittergutsbesitzer und der Abgeordneten No. 55. 
der Städte und Landgemeinden bringe ich hierdurch, daß den Propo- Bekanntmachung, 
ncndis zu dem auf den 23. d. Mts. anberaumten Kreistage noch 
zutreten: 

1) Wahl eines zweiten Mitgliedes für die Commission zur Be
gutachtung der Klasscnsteucr-Neclamationcn, 

2) Wahl eines Mitgliedes zu Krcis-Landarmen-Commisskon, 
3) Wahl zweier Civilmitglicder für die Kreis-Ersatz-Commission. 

Bo l kenha in ,  den  3 .  Ap r i l  1857 .  
Die Druckformulare zur Ausführung des Armen-Ergänzungs- lVo. 54. 

Gesetzes vom 21. Mai 1855 (Liste und Nachwcisungen L und Bekanntmachung. 
(!) sind gegen Entrichtung der Druckkostcn, pro Buch 6 Sgr., als
bald in meinem Bürcau abzuholen. 

Bo l kenha in ,  den 3. April 1857. 
Auf den Bericht vom 18. Juni v. I., die Verrechnung der Klo. 55. 

Geldstrafen, welche in Folge des H. 20 des Gesetzes über die Poli- Bekanntmachung, 
zei-Verwaltung vom II. März 1850 zur Durchsetzung polizeilicher 
Verfügungen von Seiten der Polizei-Behörden verhängt werden, be
treffend, eröffnen wir der Königlichen Regierung Folgendes. 

Die in diesem Berichte ausgesprochene Anficht, daß die Gemein
den die Polizei nicht aus eigenem Rechte, sondern nur vi üelessMionis 
und im Auftrage des Staats üben, entbehrt der gesetzlichen Begrün
dung. Die Vorschriften der Städte-Ordnungen stehen hiermit im 
Widerspruch, wie die des Gesetzes vom 14. April v. I. wegen der 
ländlichen Orts-Obrigkciten in den sechs östlichen Provinzen. 
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Es ist nicht zweifelhaft, daß die Früchte, welche sich als die 
Folge der gesetzlichen Bcfugniß ergeben, dem zustehen, welchem das 
Recht auf diese Bcfugniß gebührt, und so entscheidet sich die von 
der Königlichen Regierung in dem obigen Berichte angeregte Frage 
dahin, daß die aus Grund des §. 20 des Gesetzes vom 11. März 
185,0 verhängten Exccutionsstrasen demjenigen zuzusprechen sind, dem 
die Polizeigewalt gesetzlich beigelegt ist. Hieraus folgt, daß sie in den 
Gemeinden, wo nicht besondere Königliche Polizei-Behörden installirt 
sind, den Gemeinden, wo solche Königliche Posi.^. Behren ^ 
befinden, der Staats-Kassc, und wo, wie dies in den 6 östlichen 
Provinzen der Fall ist, die Polizcigewalt mit dem Besitze eines Rit
terguts verbunden ist, dem Rittergutsbesitzer gebühren. 

Hiernach hat die Königliche Regierung daher hinsichtlich der Ver
rechnung der gedachten Erccutionsstrafen und rcspcctivc wegen deren 
Ucbcrweisnng an die Berechtigten zu verfahren. 

Be r l i n ,  den  28 .  Feb rua r  1857 .  
Der Minister des Innern. Der Finanz-Minister. 

v .  Wes tpha len .  v .  Bode l schw ingh .  
An die Königl. Regierung zu Coblenz, 

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur gleichmäßigen Nach
achtung. 

Be r l i n ,  den  28 .  Feb rua r  1857 .  
Der Minister des Znnern. Der Finanz-Minister. 

v .  Wes tpha len .  v .  Bode l schw ingh .  
An die Königl. Regierung zu Liegnitz. 

Das vorstehende, von den Königlichen Ministerien zur gleich
mäßigen Beachtung uns mitgcthcilte Circular-Ncscript wird den König
lichen Landrath-Acmtcrn mit der Veranlassung communicirt, dasselbe 
nicht nur selbst zu beachten, sondern zn demselben Zweck auch die 
sämmtlichcn städtischen und ländlichen Polizei Verwaltungen damit 
bekannt zu machen. Wir bemerken hierbei, daß dagegen aber auch, 
wie es sich von selbst versteht, die Kosten der Vollstreckung einer im 
Wege der polizeilichen Execution festgesetzten Strafe, namentlich einer 
Gefängnißstrafc, wenn dieselben von der damit belegten Person oder 
ihren alimentationspflichtigen Angehörigen, wegen Unvermögen der-
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selben nicht eingezogen werden können, demjenigen zur Last fallen, , 
welchem nach der vorstehenden Entscheidung die Exccntions-Geldstrafe 
zustehen würde, wenn eine solche gegen die erwähnte Person festgesetzt 
und eingezogen worden wäre. 

L i eg  n i t z ,  den  8 .  Mä rz  1857 .  
Königliche Negierung. Abtheilung des Innern, 

von  Wegne rn .  

Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch behufs Beachtung 
zur Kcnntnißnahme der Polizei-Verwaltungen. 

Bo l kenha in ,  den  3 .  Ap r i l  1857 .  

Die Orts-Behörden werden angewiesen, binnen acht Tagen ein 5«. 
Verzeichnis der in jedem einzelnen Orte lebenden Wittwcn und deren Die Winwen und 
Kinder, sowie der Waisen evangelischer Elementar-Schullehrer nach Waisen cvange-
dcm untenfolgcndcn Schema einzureichen. Ans Ortschaften, in wel- Schullehrer den. 
che» weder Wittwcn noch Waisen evangelischer Lehrer sich aufhalten, 
sind Negativ-Anzeigen einzureichen. 

Bo l kenha in ,  den  23 .  Mä rz  1857 .  

Nachweisnnq 
der im (Orte) des Bolkenhainer Kreises lebenden Elementar-Schullehrer-Wittwcn und 
Waisen evangelischer Confcssion, und ob und welche Unterstützung dieselben aus 

irgend einer Kasse zu beziehen haben. 

Wittwcn ohne Kinder. Wittwen mit Kindern. 

In Angabe, welche davon Anzahl der Angabe, welche davon 

dem Orte 
c? 

^5 
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Elternlose Waisen unter dein 15. Jahre 

«Z 

Angabe, welche davon 

aus der ausdrücklich 
namhaft zu machenden 

Wittwen- und Waisen-" 
Pension beziehen. 

ohne 
Pension leben 

müssen. 

Allgemeine Bemerkungen 
(insbesondere ob die Wittwe eines Elementar-Schul-
lehrers den Ort dergestalt verlassen, daß sie in der hie
sigen Provinz nicht mehr zur Zahlung gelangen kann). 

lVo. 57. Dem Königlichen Wohllöblichcn Landrath-Amt beehren wir uns 
Bekanntmachung, hierdurch die erfreuliche Mittheilung zu machen, daß Se. Königliche 

Hoheit der Prinz Friedrich Wilhelm gnädigst das Protectorat 
über die diesjährige schlesische Industrie-Ausstellung angenommen hat. 

Dies so wie die Nachricht, daß in diesem Jahre auch in der 
Provinz Pommern eine Industrie-Ausstellung stattfindet, veranlaßt 
uns Ein Königliches Wohllöbliches Landrath-Amt hierdurch zu ersuchen: 

im Interesse der Provinz die zum Ressort des Königlichen Land
rath-Amtes gehörigen Gewerbetreibenden und Industriellen von 
der obigen Mittheilung recht bald auf schnellstem und geeignet
stem Wege in Kcnntniß zu setzen und sie gleichzeitig darauf 
speciell aufmerksam machen zu wollen, daß es sich bei solchen Ausstel
lungen weniger darum handelt, einzelne Kunststückchen zur Schau 
zu stellen, als vielmehr Gegenstände des täglichen Bedarfs, von 
bester Qualität und zu den billigsten Preisen. 

Daß es außerdem im Interesse des Ganzen liegt, die Anmeldun
gen, wenn auch noch nicht genau specificirt, so wenigstens nach dem 
nöthigen Räume, allgemein bezeichnet, möglichst bald hergelangcn zu 
lassen; einmal, damit die schon jetzt umfangreichen Vorarbeiten nicht 
durch die am Schluß des Anmeldungs-Termins dann plötzlich ein
laufenden Meldungen unüberwältigbar werden und zweitens, um schon 
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recht zeitig die Rcium-Vertheilung übersehen und vielleicht noch Er
weiterungen der Lokalitäten herbeiführen zu können; damit allen bil
ligen Ansprüchen der Herrn Aussteller Rechnung zu tragen möglich ist. 

Es würde uns leid thun, wenn wir in die Lage kämen, spät ein
gegangene Meldungen in weniger gute Lokalitäten und wegen Raum
mangel vielleicht ganz zurückweisen zu müssen. — Sämmtliche Ge
werbetreibende „Industrie aller Branchen" werden es sich gewiß dies
mal wie früher zur Ehrensache machen, zum Glänze der Provinz 
sich zu bcthcilizcn und von Einem Königlichen Landrath-Amt halten 
wir uns hierin der kräftigsten Unterstützung versichert, es gilt ja dem 
patriotischen Bestreben: Schlesien allen voran. 

B res lau ,  den  24 .  Mä rz  1837 .  
Das Directorium und der Vorstand des Gewerbe-Vereins. 

Borstehendes haben die Orts-Behörden schleunigst zur Kenntniß-
nahme der in jedem Orte wohnenden Gewerbetreibenden zu bringen. 

Bo l kenha in ,  den  29 .  Mä rz  1857 .  
Der Königliche tzandrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  



. 

jj' M! --' > - ' -"5 ^ - ' 7ÄU-
-i' ^ '»' ' 

' 

.- > ^ ' .. ... , , i ̂ :-' 

- x ' ' ^ 

' . 

, - - <  '  ̂  

. ' ' 



Zü eis - Cnrrmdm Ztatl 
c>eS 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück RS. 

Medigirl im Bureau des königlichen Landralh- Gedruckt in der Landollschen Buchdruckerei 
anilS zu Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 14. April 1857. 

er Bauergutsbcsitzer Samuel Wolfs zu Hohenpctersdorf lVo. 58. 
ist als Gcrichtsscholz der Gemeinde Hohenpetersdorf und der Bekanntmachung. 
Vaue rgu t sbcs i t zc r  W i l he lm  S teuze l  zu  N iede r -Würgsdo r f  
als Gcrichtsmann der Gemeinde Nieder-Würgsdorf von mir 
vereidet morden. 

Bo l kenha in ,  den  9 .  Ap r i l  1857 .  
Der Kömgliche isandrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

Das Publikum wird dringend aufgefordert, auch in seinem eignen lVo. 59. 
Interesse folgende zur Ordnung des Dienstes nöthige Bestimmungen Bekanntmachung, 
zu beachten. 

Zur Aufnahme von Acten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, als 
Ve r t r ägen ,  Schu ldve rsch re ibungen ,  Tes tamen ten  u .  f .  w .  s i nd  vo r 
zugsweise die Vormittage von 9 bis 12 Uhr in den Wochentagen 
und von diesen insbesondere der Montag bestimmt, an welchem drei 
Richter hierzu ernannt sind. Am Dienstag Vormittag können jedoch 
der Sitzung wegen nur in dringenden Fällen dergleichen Acte auf
genommen werden. Die Parteien haben sich mit ihren Gesuchen an 
den aufwartenden Gerichtsdiener zu wenden, welcher angewiesen ist, 
sie bei dem betreffenden Richter zu melden. 

Die Orts-Gerichte werden hierdurch veranlaßt, diese Bestimmun
gen den Gemeinden bekannt zu machen. 

S t r i egau ,  den  7 .  Ap r i l  1857 .  
Königliches Kreis-Gericht. II. Abtheilung. 
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lVo, K0. Dil' Brauerei bei dem Dominium Wtdcrau, Bolkenbainer 
Bekanntmachung. Kreises, wird mit dem Zg. Juni u.u. pachtlos, und soll vom I. Juli c. 

ab anderweitig verpachtet werden. Die Bedingungen, unter welchen 
diese Verpachtung geschehen soll, können täglich von heut ab in der 
hiesigen Wirthschasts-Amts-Canzlci eingesehen werden. 

Wede r  au ,  den  I .  Ap r i l  1857 .  
Das Wirthschafts--Amt. 



Züeis-Currenden-Mtt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Ttück KG» 

Ziedigiri im Bmcau dcs Königliche» Landraih- Gcdruckl in der Landolischcn Buchdruckerei 
aniiS z» Bolkcichain. zu Hirichbcrg. 

Volkenhain, den 20. April 1857. 

it Bezugnahme auf die im 13. Stück unseres Amtsblattes pro lVo. St. 
1857 erlassene Bekanntmachung der Königlichen Haupt-Verwaltung Betrifft die Wer
der Staatsschulden zu Berlin vom 12. März c., betreffend die Ver- loosung von frei-
loosung von Schuldverschreibungen der freiwilligen Staats-Anleihe 
vom Jahre 1848, bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kcnntniß, " "yeM 
daß nicht allein einem jeden Amtsblatt-Exemplare ein Nummcr-Vcr-
zcichniß der ausgcloostcn Schuldverschreibungen beigefügt worden ist, 
sondern auch solche bei den sammtlichcn Königlichen Laudrath-Acmtcrn, 
Steuer-, Domaincn- und Forst-, indirectcn Steuer- und Kämmcrci-
Kasscn und sämmtlichcn Kreis-Gerichten des Liegnitzcr Regierungs
bezirks zur öffentlichen Kenntnißnahme ausgehängt worden sind. 

Wir fordern daher die Inhaber von dergleichen Schuldverschrei
bungen hierdurch ans. sich von dem Inhalt der <zn. Nummer-Ver
zeichnisse genau in Kcnntniß zu setzen, die Auszahlung der ausgcloostcn 
Anleihescheine zu beantragen, und dadurch den für sie empfindlichen 
pccuniärcn Verlusten vorzubeugen. 

L i egn i t z ,  den  6 .  Ap r i l  1837 .  
K ö n i g l i c h e  R e g i e r u n g .  

Graf Zedlitz-Trützschler. 

Indem vorstehende Amtsblatt-Verordnung der Königlichen Regie
rung zu Licgnitz hiermit zur allgemeinen Kcnntniß gebracht wird, 
mache ich darauf aufmerksam, daß das Nummer-Vcrzcichniß der aus-
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geloosten Schuldverschreibungen im hiesigen Amts-Local zu Jeder
manns Einsicht bereit liegt. 

Bo l kenha in ,  den  11 .  Ap r i l  1857 .  

Ho. 62. In Gcmäßheit der Verfügung des Herrn Ministers des Innern 
Bekanntmachung, vom 29. vorigen Monats, betreffend den Ausbruch der Rinderpest 

i n  Fü rs tenau  (K re i s  Ncumark t )  und  i n  Pon i schow i t z  (K re i s  
Glciwitz), setzen wir die Königlichen Landraths-Acmtcr davon in 
Kcnntniß, wie derselbe von den Königlichen Landräthcn und den 
Orts-Polizei Behörden erwartet, daß Sie durch persönliche Einwir
kung und energische Thätigkcit unausgesetzt bemüht sein werden, die 
Weitcrverbrcitung einer so schwere» und drohenden Kalamität wie die 
gedachte zu verhindern und abzuhalten, und zugleich bestimmt hat, 
daß jede Pflichtvcrgcsscnhcit oder Vernachlässigung in Anwendung 
der vorgeschriebenen Maaßrcgcln die strengste Ahndung zur Folge 
haben müsse. 

Hiernach sind evcnt. die Brts Polizei-Behörden Seitens der König
lichen Landraths-Aemtcr mit Anweisung zu versehe». 

L i eg  n i t z ,  den  4 .  Ap r i l  1857 .  
Königliche Regierung. Abtheilung des Innern, 

von  Wegnc rn .  

Vorstehende Verfügung bringe ich unter Bezugnahme aus meine 
dicsfällige Kreisblatt-Bekanntmachung vom 24. März c. zur Kcnnt
niß der Qrts-Bchördcn. 

Bo l kenha in ,  den  I I .  Ap r i l  1857 .  

Na. «z. Ein großer Theil der Polizei-Verwaltungen ist noch nn't der 
Betr. die Nach- Anzeige der im I. Quartal c. an die Gendarmen gezahlten Dcilttn-

wcisunz der NN die ciantcn-Antheile im Rückstände. Der C'inrcichung derselben sehe ich 
Gendarmen gezahl- längstens 8 Tagen entgegen. 

^ni?iü?"""' Bolkenhain, den 11. April 1857. 

Na. 64. Dem Stellcnbcsitzcr Gottfried Wilkc zu Schwc inz  s i nd  
Bekanntmachung, am 7. d. M. in der Mittagszeit aus der Bodenkammer mittelst ge

waltsamen Einbruchs nachstehende Gegenstände entwendet worden: 
a) fünf Stück geräuchertes Fleisch, 
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d) vier Stück bereits in Gebrauch genommenes geräuchertes Fleisch, 
c) ein Viertel Weizenmehl und 
ä) ein Brvd. 

Behufs Vigilanz auf die gestohlenen Gegenstände wird dieser 
Diebstahl zur öffentlichen Kcnutuiff gebracht. 

Wö l ken  Ha in ,  den  15 .  Ap r i l  1857 .  
Der Königliche Lanbrath» 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

Der Herr Ncgicrungs-Rath v. Minutoli hat, von dem Wunsche Wo. 65. 
geleitet, der Gcwcrbcthätigkeit der Provinz durch Vorführung guter Bekanntmachung. 
Musterbilder zur Bildung des Geschmackes Nachhülfe zu verschaffen, 
eine Sammlung von Kunst' und Industrie-Erzeugnissen der klassi
schen Vorzeit zusammengetragen und dieselbe, wie die Amtsblatts-Vcr-
sügungcn der hiesigen Königlichen Regierung vom 1. Januar 1845 
und vom K.Januar 1851 ankündigen, dem acwerbetreibeuden Publi
kum zur Benutzung geöffnet. Da bei der Zusammenstellung haupt
sächlich der Gesichtspunkt festzuhalten ist, für die wichtigsten Zweige 
der diesseitigen Industrie geeignete Vorbilder zu haben, so muffte sieh 
diese Sammlung um so eher empfehlen, als die meisten Gegenstände 
aus Zeiten und Werkstätten stammen, die unter dem fruchtbaren Zu
sammenwirken der Industrie mit der Kunst Produkte von unerreichter 
Schönheit und nachahmcnswcrther Technik lieferten, und weil die 
ausgestellten Gegenstände in vielfachen Beispielen die groffeu Wir
kungen veranschaulichen, welche die Anwendung einer geläuterten 
Vcrzicrungskttttst auf die Gewerbe geäußert haben. 

Hauptzweige sind die Arbeiten in Stein, Holz, der Töpferei, 
Glaswaarcn, Metallfabrikation, "Weberei; aber auch für fast alle 
andere Gewerbe liegt eine zahlreiche Reihe nachahmungsmcrthcr Er
zeugnisse besonders für den denkenden Hankwerker und Fabrikanten 
zur Benutzung vor. 

Seit den gedachten Empfehlungen der Königlichen Regierung 
haben diese Mustersammlungen eine Vollständigkeit und einen Ilm
fang erreicht, welcher dieselben zu den größten und schönsten ihrer 
Art macht. Der Ruf ihrer Bedeutung und man kann sagen, ihre 
Berühmtheit hat nicht allein die Aufmerksamkeit anderer Provinzen 
des Vaterlandes, sondern auch des Auslandes auf sich gezogen. Die 
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Aufmerksamkeit aber, welche fremde Regierungen und unter ihnen 
besonders diejenigen, in welchen die Industrie die höchste Vlüthe er
reicht hat, ihnen seit längerer Zeit widmen, sowie die vielfachen An
erkennungen, welche dem Gründer des Instituts dieserhalb zu Thcil 
geworden sind, läßt keinen Zweifel mehr über den viel höheren Nutzen, 
den das Vaterland und besonders die Provinz davon zu erwarten hat. 

Der Besitzer will nun zur möglichsten Förderung dieses Zweckes 
auch die bisher nicht zugänglichen Thcile der Sammlungen zur 
Schau und Benutzung des Publikums stellen. Die Königliche 
Gnade hat dies durch Gewährung mehrerer Localicn im hiesigen 
Königlichen Schlosse möglich gemacht. So wird denn die so groß
artige Muster-Sammlung in den ausgedehnten schönen Räumlich
keiten der hiesigen laugen südlichen Schloßfronte dem Publiko zur 
Schau gestellt sein, und soll diese Schaustellung in der Zeit der 
Breslaues Industrie-Ausstellung statthaben, damit die, welche das 
Interesse für diese letzte von ihrem Wohnort führt, die anregende 
Besichtigung dieser auch durch den besonderen ^Geschmack der Aus
stellung ausgezeichneten Sammlungen ohne Schwierigkeit damit ver
binden können. 

Wie die Königliche Negierung in ihren obgedachtcn Amtsblatt-
Verfügungen den Vereinen und Vorständen der technischen Bildungs-
anstaltcn eine Einwirkung auf die Gewerbetreibenden nnd zum Ge
werbestande sich heranbildenden empfahl, so können auch wir 
nur allen, welche an einer zeitgemäßen Entwickclung der Industrie 
ein Interesse haben, den eifrigen Besuch dieser für das Wohl der 
Provinz so wichtigen Ausstellung empfehlen, überzeugt, daß auch 
Freunde der Kunst wie überhaupt jeder Gebildete nicht minder ohne 
Nutzen und Befriedigung diese Anstalt verlassen wird, als die Männer 
der Industrie. Der Ertrag aus den mäßigen Eintrittsgeldern ist 
zu wohlthätigcn Zwecken bestimmt. 

Indem wir uns die Mitthcilung des Programmcs vorbehalten, 
können wir unter den obwaltenden Umständen nur zu einem recht 
zahlreichen Besuch einladen. 

L i egn i t z ,  den  4 .  Ap r i l  1857 .  
D e r  M a g i s t r a t .  

(gez.) Bocck. 



A«l'!5 Cm renkten - liliill 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
StüS ZS. 

Rcdigirt im Bureau des Königlichen Landrath- Gedruckt in der Landoltschcn Buchdrucker« 
amtS zu Bolkcnhain. z» Hinchbcrg. 

Volkenhain, den 27. April 1857. 

um Ankunft von Rcmontcn, im Alter von drei bis einschließlich iVo. es. 
sechs Jahren, sind für dieses Jahr, in dem Bezirke der Königlichen 
Negierung zu Liegnitz und den angrenzenden Bereichen nachstehende, 
Morgens 8 Uhr beginnende Märkte anberaumt worden und zwar: 
den  9 .  Ma i  i n  Neu  mark t ,  den  2 .  Jun i  i n  Zü l l i chau ,  
- 12. - - Nimptsch, - 3. - - Grünbcrg, 
- 23. - - Trachcnbcrg, - k. - - Cottbus. 
- 29. - - Kosten, 

Die von der Militair-Commission erkauften Pferde werden zur 
Stelle abgenommen und sofort baar bezahlt. 

Die erforderlichen Eigenschaften eines Ncmontc-Pfcrdcs werden 
als hinlänglich bekannt vorausgesetzt und nur bemerkt, daß Pferde, 
deren Mängel den Kauf gesetzlich rückgängig machen, und Kripp cw 
setzer, welche sich als solche innerhalb der ersten 19 Tage herausstellen, 
dem früheren Eigenthümcr auf seine Kosten zurückgesandt werden. 

Mit jedem Pferde sind eine neue starke lederne Trense, eine 
Gurthalfter und zwei hänfene Stricke ohne besondere Vergütung zu 
übergeben. 

Be r l i n ,  den  19 .  Mä rz  1857 .  
Kriegs-Mlmsterium. Abtheilung für das Remonte-Wesen. 

(gez.) v 0 n S ch ü tz. Menzel, v 0 n  Vegesa  ck .  
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wo. S7. Die Musterung und Loosung der Heeres-Ersatz-Mannschaften 
Das Kreis-Ersatz- findet im laufenden Jahre am 22., 23., 25., 26., 27. und 29. Mai c. 
Geschäft pro 5857 im Saale des hiesigen Schießhauscs Statt, und zwar kommen zur 

Vorstellung 
am 22. Mai s'. 

d i e  Mannscha f t en  aus :  
1. Bolkcnhain, 
2. Hohcnfricdcbcrg, 
3. Obcr-Baumgartcn, 
4. Nieder-Vaumgarteu, 
5. Blumenau, 

6. Börnchen. 
7. Einsiedel, 
8. Gicßmaunsdorf, 
9. Hausdorf, 

19. Hohenhclmsdorf. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

b) am 23 
Bohrau-Seiffcrsdvrs, 
D Utzdorf, 
Girlachsdors, 
Gräbel, 
Laughcllwigsdorf, 
Ober-Hohendorf, 
Nieder-Hohendorf, 
Kauder, 
Ober-Kunzendorf, 

<) am 25 
Lantcrbach, 
Märzdors, 
Möhncrsdors, 
Nimmcrsath, 
Hohen petersdorf, 

Neu-Reichenau, 
Alt - Robrsdvrf, 
?lcu-Röhrsdorf, 
Nuhbank, 
Niudclstadt, 
Adlcrsruh, 
Prittwitzdorf, 

ci) am 26. 

Mai e. 
19. Neu - Lluuzcndorf, 
11. Nieder - Kunzcndors, 
12. Osscnbahr, 
13. 2Lcideupctersdorf, 
14. Obcr-Pvlkan, 
15. Glieder-Polkau, 
16. Prcilsdorf, 
17. Rohnstock. 

Mai l?. 
6. Ouolsdorf, 
7. Alt-Neichcuau, 
8. Thomaßdorf, 
9. Obcr-Wcrncrsdorf, 

19. Glieder - Wcrncrsdorf. 
Mai e. 

8. Schweinhaus, 
9. Schwcinz, 

19. Simsdors, 
I I. Schollwitz, 
12. 2Licscubcrg, 
13. Strcckenbach, 
14. Klein - Waltcrsdorf, 
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53. Groß-Wattersdorf, 
56. Wcderau, 

57. Falkenberg, 
58. Miesau. 

e) am 27. Mai e. 
5. Ober-Wolmsdorf, 
2. Nieder-2Lolmsdorf, 
3. Stadt. Wolmsdors, 

k) am 29. Mai e. 

4. Würgshalbendorf, 
3. Ncu-2Vürgsdorf, 
6. Obcr-Würgsdorf. 

Loosung der 20 jährigen Mannschaften. 
Die Vorstellung der Leute beginnt an jedem Tage des Morgens 

6^ Uhr, und zwar Seitens der Städte durch ein Magistrats-Mit
glied und Seitens der Landgemeinden durch die Gcrichtsscholzen. 
Letztere haben die Leute ans dem Her- und Rückwege zu begleiten 
und für Nuhe und Ordnung zu sorgen. Auch haben die Gcrichts
scholzen darauf zu sehen, daß die vorzustellenden Mannschaften rein 
gewaschen erscheinen. 

Sämmtliche Gerichtsschreibcr haben sich an den ihre Gemeinden 
treffenden Gestcllnngstagen ebenfalls hier einzufinden. Aus denjenigen 
Ortschaften, wo keine Leute vorzustellen find, müssen sich die Gcrichts
scholzen gleichfalls einfinden, um über die abwesenden, in der alpha
betischen Liste aber aufgeführten Leute vollständige Auskunft geben 
zu können. In Betreff der abwesenden Leute sind die Bescheinigun
gen, daß sie in ihren derzeitigen Aufenthaltsorten in die alphabetischen 
Listen ausgenommen und den betreffenden Kreis-Ersatz-Commissioncn 
vorgestellt werden sollen, bis zu den Gcstcllnngstagen, soweit dies 
noch nicht geschehen sein sollte, vollständig zu beschaffen. 

Rcclamations-Anträgc müssen an den Gestcllnngstagen vorgelegt 
werden. Später eingehende derartige Gesuche können nicht beachtet 
werden. Eltern oder Vormünder der zu rcclamircnden Leute müssen 
sich persönlich einfinden. Hinsichts derjenigen Militairpflichtigen, welche 
an unsichtbaren liebeln leiden, sind ärztliche Atteste oder Bescheini
gungen, die von den betreffenden Herren Geistlichen mit unterschrieben 
sein müssen, bei der Gestellung beizubringen, und in Betreff derjenigen 
Leute, welche sich in Untersuchung befunden und bestraft worden, sind 
die Straf-Erkenntnisse vorzulegen. 

Die Dnplicate der eingereichten alphabetischen Listen erhalten die 
Orts-Behörden mit dem heutigen Kreisblatt zurück, welchem auch 
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die erforderlichen Formulare zu den Gcstcllungs- rcsp. Loosungs-
scheinm beigegeben sind. Letztere sind nach den früher ergangenen Vor
schriften sorgfältig auszufüllen und an den Gestcllnngstagcn vorzulegen. 
Die seit der Aufnahme der alphabetischen Listen zugezogenen Hcercs-
p f l i ch t i gen  s i nd  i n  e ine  i n  t l n p l o  besonde rs  anzu fe r t i gende  
Nach t rags l i s t e  au f zunehmen ,  und  le t z te re  nebs t  den  Dup l i ka 
ten der alphabetischen Liste an den Gestellungstagcn mitzubringen. 

Jeder Militairpfliehtige muß, insoweit die Nevaceination bereits 
an ihm vollzogen ist, mit einem Rcvaccinations-Schcine versehen sein, 
um denselben erforderlichen Falls der Commission vorlegen zu können, 
und wird gleichzeitig noch daraus aufmerksam gemacht, daß diejenigen 
Mannschaften, welche zum Dienst ausgezeichnet werden, bis zu ihrer 
wirklichen Aushebung beim DcpartcmentS-Ersatz-Geschäst mit diesem 
Scheine versehen sein müssen. Nichtbeachtung dieser Anordnung 
würde Ordnungs-Strafcn zur Folge haben. 

Schließlich bringe ich noch zur Kcnntniß der Orts-Behörden, 
daß an denselben Tagen, an welchen die Musterung der Mannschaften 
aus den einzelnen Ortschaften stattfindet, auch die Feststellung der 
unabkömmlichen Reserve- und Landwehr-Mannschaften aus denselben 
Ortschaften erfolgen wird. 

Auch müssen alle im laufenden Jahre die Lehrzeit beendenden vor
schriftsmäßigen Jägcrlchrlinge, auch wenn dieselben das 20. Lebens
jahr noch nicht erreicht haben, an den Musterungs-Tagcn der König
lichen Krcis-Ersatz-Cvmmission vorgestellt werden. 

Do l senha in ,  den  24 .  Ap r i l  1857 .  

IVo. 68. Den Magistraten und Orto-Geriehten des Kreises thcilc ich nach-
Bett. das Impf- stehend das Verzeiehniß über die Vcrthcilnug der Ortschaften des 

geschäft pro 1857. Kreises in Jmpf-Bezirke für dieses Jahr mit. 
Gleichzeitig erhalten dieselben mit dem heutigen Krcisblatte die 

Duplieate der Vae- und Ncvaccinationslistcn zurück, während ich den 
Herren Jmpfärztcn die Unieate dieser Listen mit einem Exemplar des 
heutigen Krcisblattcs zustelle. 

Sowohl die Orts-Bchördcn als auch die Herren Jmpfärztc verweise 
ich in Betreff der Ausführung des Vac- und Nevaccinations-Gcschäfts 
auf die in meinem Krcisblatt-Erlaß vom 18. Februar 1853 (Krcis-
blatt 1853, Stück 8, Nr. 29) mitgcthciltcn Vorschriften. 

,  Bo l kenha in ,  den  24 .  Ap r i l  1857 .  
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V e r t h e i l u n g  
der Ortschaften des Bolkenhainer Kreises in Jmpf-Bezirke 

für das Jahr 1857. 

Nummer 
Namen der Jmpfärzte. Namen der zum Impf 

gehörigen Ortschaften 
Nr, 

Königlicher Kreis - Physikus 
Dr. Sintcnis zu Bol-
kenhain. 

Königlicher Kreis-Wundarzt 
Martin zu Hohcnsriede-
bcrg. 

Wundarzt Hartmaun zu 
Wernersdorf. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Bolkenhain. 
Wurgshalbendorf. 
Obcr-Würgsdorf. 
Klein - Wattersdorf. 
Groß-Waltersdorf. 
Schweghaus. 
Ober- u. Nicdcr-Hohcndorf. 
Ober-, Nieder- und Stadt. 

Wolmsdorf. 
Nieder-Baumgarten. 
LLiesau. 
Alt- und Ncu-Röhrsdorf. 
Hohenfricdeberg. 
Wicsciibcrg. 
Börnchen. 
Hohcnpetersdorf. 
Schwcinz. 
Simsdorf. 
Schollwitz. 
Möhncrsdorf. 
Ober- u. Ndr.-Wcrnersdorf. 
Märzdorf. 
Ruhbank. 
Einsiedel. 
Thomaßdorf. 
Nudclstadt. 
2ldlcrsruh 
Prittwitzdorf. 
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Nummer 

Jmpf-
Bezirks. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

Ncuncn der zum Impf-Bezirk 
gehörigen Ortschaften. 

Nr. 

Wundarzt Hartmann zu 
Wernersdorf. 

Wundarzt I. Klasse Fuhrich 
zu Gießmannsdorf. 

Wundarzt Tieling zu Alt-
Neichenau. 

Wundarzt Scharfenberg 
zu Gräbel. 

Wundarzt Z ö lisch zu Rohn-
stock. 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
30 

37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Nimmersath. 
Strecken dach. 
Ober-, Neu- und Nieder-

Kunzcndorf. 
Hohenhclmsdorf. 
Güsinannsdorf. 
Neu-Ncichcnau. 
Alt-Reichenau. 
QuolSdorf. 
Obcr-Baumgartcn. 
Gräbel. 
Blumenau. 
Falken b erg. 
Langhcllwigsdorf. 
Lautcrbach. 
Rohnstock. 
LVeidenpetersdorf. 
K and er. 
Bohrau-Seifersdorf. 
Dätzdorf. 
Girlachsdorf. 
Ober- und Nieder-Polkau. 
Osscnbahr. 
Hausdorf. 
Wedcrau. 
Preilsdorf. 

No. «9. Es kommt häufig der Fall vor, daß Hausirer aus andern Depar-
Die Hausirer betr. tcmcnts in den diesseitigen Verwaltungsbezirk eintreten, ohne vorher 

die Ausdehnung der ihnen von andern Königlichen Regierungen cr-
theilten Gewerbescheine bei uns nachgesucht zu haben, und sich nun 
an eine beliebige Kreis- oder Communal-Bchördc wenden, um durch 
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deren Vermittelung ihre Gewerbe-Scheine auf das diesseitige Depar
tement von uns ausgedehnt zu erhalten. Sie lassen sich in diesem 
Falle von derjenigen Behörde, an welche sie ihre bezüglichen Anträge 
richten, einen Empfangsschein über die zum Zweck der Ausdehnung 
geschehene Ablieferung ihrer Gewerbe-Scheine ausstellen und benutzen 
solche dazu, ihre Gewerbe hier bereits auszuüben, ohne die wirk
liche Ausdehnung der Gewerbe-Scheine abzuwarten. 

Dies widerspricht den Bestimmungen in den M 21 und 23 des 
Regulativs vom 28. April 1824, wonach der Gewerbe-Schein im
mer nur zum Gcwerbsbetriebe innerhalb des Bezirks der Regierung 
berechtigt, welche ihn crthcilt hat, und jeder Inhaber eines Gewerbe-
Scheines denselben beim Umherziehen stets in Urschrift bei sich führen 
muß. Es hat überdies den Nachthcil, daß Gewerbetreibende, denen 
hicruächst die Ausdehnung ihrer Gewerbe-Scheine zur Vermeidung 
von Belästigungen des Publikums oder aus andern polizeilichen 
Gründen von uns versagt wird, gleichwohl ihr Gewerbe inzwischen 
unbefugter Weise hier ausgeübt haben. 

Zur Vermeidung dessen wolle das Königliche Landrath-Amt resp. 
der Magistrat sortan alle Hausirer ans andern Departements, die 
dort etwa die Vermittelung der Ausdehnung ihrer Gewerbe-Scheine 
auf das hiesige Departement nachsuchen, mit ihren dcssatlsigcn An
trägen stets direct an uns verweisen und zugleich ernstlich bedeuten, 
daß sie sich bis zu der erlangten Ausdehnung, jeglicher vorzeitiger 
Ausübung ihrer Gewerbe im hiesigen Departement zu enthalten hät
ten, widrigenfalls sie uunachsichtlich zur Bestrafung gezogen werden 
würden, die dann auch evcnt. auf Grund des §. 3l) I. o. durch die 
betreffende Polizei-Anwaltschaft resp. durch Mandat herbeizuführen ist. 

Die Herren Landräthe veranlassen wir außerdem, auch die sämmt-
lichcu Orts-Gerichte in den ihrer Verwaltung anvertrauten Kreisen 
hiernach mit Anweisung zu versehen. 

L i eg  u i t z ,  den  28 .  Mä rz  1857 .  
Königliche Regierung. 

Abtheilung der direetcn Steuern, Domaincn und Forsten. 
S  ch a r f cno r t .  

Vorstehende Verfügung bringe ich Behufs Nachachtung hierdurch 
zur Kenntniß der Orts-Gcrichte des Kreises. 

Bo l l en  Ha in ,  den  24 .  Ap r i l  1857 .  
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wo. 70. Die Stcllbcsitzcr August Kügler und Johann Gottlieb 
Bekanntmachung. Knö fe l ,  be ide  zu  Neu  -  N  öh r  s  d  o  r f ,  s i nd ,  und  zwa r  E rs t c r c r  a l s  

Gc r i ch t sscho l z ,  Le t z te re r  a l s  Gc r i ch t sn iann  f ü r  d i e  Geme inde  Neu -
Röhrsdorf von mir vereidet worden. 

Bo l kenha in ,  den  24 .  Ap r i l  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

No. 7i. Der Seifensieder C. August Schciblcr beabsichtigt iu der, 
Bekanntmachung, bei dem, dem Kaufmann H offm auu hicrsclbst gehörigen Hause 8iit> 

Nr. 23 der Nieder-Vorstadt befindlichen ehemaligen Gerberei, eine 
Werkstatt zur Seifensiederei anzulegen. 

Auf Grund des §. 29 der Allgemeinen Gewerbe-Ordnung vom 
17. Januar 1845 bringen wir dieses Vorhaben mit der Aufforde
rung zur öffentlichen Kcnntniß, etwaige Eiiiweiidungen gegen diese 
neue Anlage binnen vier Wochen präcluswischcr Frist bei uns anzu
melden. Zeichnung und Situationsplan können hier eingesehen werden. 

Bo l kenha in ,  den  24 .  Ap r i l  1857 .  
Die Polizei-Verwaltung. 

lVo. 72. Der Eiscnhändlcr, Schloffer Rogge, zuletzt zu Altwasser, ist 
Steckbrief. dringend verdächtig, einen Diebstahl verübt zu haben. Sein gegen

wärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt. 
Es werden daher alle Behörden dienstcrgebenst ersucht, aus den 

rc. Rogge zu vigiiiren, denselben im Bctretungsfalle zu verhaften 
und an die hiesige Gcfängniß-Expcdition abliefern zu lassen. 

Jeder, welcher von dem Aufenthaltsorte des :e. Rogge Kcnntniß 
erlangt, wird aufgefordert, hiervon ungesäumt dem unterzeichneten 
Staats-Anwalt oder der nächsten Gerichts- oder Polizei-Behörde 
Anzeige zu machen. - - Kosten entstehen dadurch nicht. —- Signale
ment und Bekleidung des rc. Rogge kann nicht angegeben werden. 

Wa ldenbu rg ,  den  17 .  Ap r i l  1857 .  
Der Königliche Staats-Anwalt. 

? 



Areis Currmdm-Mall 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück R8. 

Sicdigirt im Bureau des Königliche» Landrath. Gedruckt in der Landvltschen Buchdruckern 
atntS zu Bolkenhain. j» Hirschberg. 

Bolkenhain, den 4. Mai 1857. 

^^-achdem das Gesetz vom 14. April vorigen Jahres die Artikel 42 IVo. ?z. 
und 114 der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 ausgehoben, Bekanntmachung, 
resp. abgeändert, und dadurch den Ncchtszustand, wie er vor Ema
nation der Verfassungsurkunde bestanden, wieder hergestellt hat, sind 
auf die Inhaber der ländlichen Polizei-Verwaltungen auch die damit 
verbundenen Pflichten in vollem Umfange wieder übergegangen. Zu 
den Pflichten der Polizei-Verwaltung gehört aber, wie höheren Ortes 
wiederholt ausgesprochen worden ist, die Verfolgung und vorläufige 
Verhaftung der eines Verbrechens und Vergehens verdächtigen In
dividuen, so wie die Ermittelung der Umstände, deren Kenntniß 
erforderlich ist, um zu bestimmen, ob die Festgenommenen wieder frei 
zu lassen, oder dein zuständigen Gerichte zu übergeben sind, und es 
ist keinem Zweifel unterworfen, daß die Kosten für diese Ermittelung 
zu den Lasten der Polizei-Verwaltung gehören. Es sind daher die 
Inhaber der polizeiobrigkeitlichen Gewalt auf dem Lande eben so, 
wie die Städte, verbunden, behufs Aufbewahrung der innerhalb Ihres 
Bezirkes Verhafteten sich geeignete Gefängnißlokale zu beschaffen, so wie 
die durch die vorläufige Festnahme erwachsenden Kosten zu tragen. 

Wenn demnach von einer jeden einzelnen Polizei-Verwaltung die 
Herstellung eines besonderen Gesängnißlokales verlangt werden könnte, 
so wird doch eine solche Anordnung im Allgemeinen nicht nothwen-
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dig sein. Vielmehr wird es der Regel nach im dienstlichen Interesse 
genügen, wenn eine Polizei-Verwaltung mit einer benachbarten Stadt 
oder mit einem sonstigen Eigenthümer eines in der Nähe gelegenen 
Gefängnisses wegen Mitbenutzung der Gcfängnißräume ein Ueberein-
kommcn trifft, oder wenn mehrere rcsp. sämmtlichc Polizei-Verwal
tungen des Kreises sich über die Beschaffung eines gemeinschaftlichen 
Gefängnisses vereinigen, wie solches Seitens der Mehrzahl der Rit
tergutsbesitzer des Kreises Licgnitz bereits geschehen ist. Hiernach 
wollen die Herren Landräthe, mit Ausnahme des Herrn Landraths 
von Bernuth hiersclbst, das Weitere veranlassen und darüber, wie 
die Sache erledigt worden, binnen drei Monaten ausführlichen Be
richt erstatten. 

Was ferner die sonstigen durch die Feststellung verübter Verbrechen 
und Vergehen verursachten uneinziehbarcn Kosten anbelangt, so gehen 
selbige auf den Criminal-Fonds erst mit dem Zeitpunkte über, wo der 
polizeilich Verhaftete an die Gerichte körperlich übergeben wird. Es fallen 
demnach Kosten der gedachten Art, welche bis zur Ucbcrweisung des 
Verdächtigen an das Gericht, oder ohne daß es zu einer solchen über
haupt gekommen, erwachsen, wenn sie innerhalb des Bereiches einer 
ländlichen Polizei-Verwaltung entstanden sind, dem Inhaber dieser 
zu r  Las t .  Ausgenommen  h ie r von  s i nd  f ü r  d i e  zum Hc rzog thum 
Schlesien gehörenden LandeSthcile nur die durch die Auf-
grcifung, Dctention u. s. w. von Bettlern und Vagabunden verur
sachten Kosten, welche nach den provinzialrechtlichcn Bestimmungen 
vom Fiskus zu erstatten und durch die betreffenden Herren Landräthe 
in der gewohnten Art nach wie vor bei uns zu liquidsten sind. 

Da endlich das Gesetz vom 14. April vorigen Jahres in dem 
am 29. Mai desselben Jahres zu Berlin ausgegebenen Stücke der 
Gesetz-Sammlung publicirt worden und mithin zufolge der Bestim
mung in dem Gesetze vom 3. April 1846 am 9. Juni pr. Gesetzes
kraft erlangt hat, so sind die Inhaber der ortsobrigkcitlichen Gewalt 
auf dein Lande die in Rede stehenden Kosten auch bereits von jenem 
Tage ab zu tragen verbunden. 

L i eg  n i t z ,  den  16 .  Feb rua r  1857 .  
Königliche Regierung. Abtheilnng des Innern. 

von  Ho l l eu f f e r .  
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Indem ich vorstehende Verfügung zur Kcnntniß der Polizei-Ver
waltungen des Kreises bringt, fordere ich dieselben auf, Ihre schrift
lichen Erklärungen binnen 3 Wochen darüber an mich einzureichen: 

ob sie ein eigenes mit den nothwendigen Utensilien versehenes 
Gefängniß besitzen und ferner unterhalten wollen, oder ob sie 
mit einer benachbarten Stadt oder mit einem sonstigen Eigcn-
thümer eines in der Nähe gelegenen Gefängnisses wegen Mit
benutzung der Gefängilchräumc ein Ucbcreinkoiuincn getroffen 
haben, oder endlich, ob sie für die Errichtung eines Kreisgcfäng-
nisscs stimmen? 

Für den letzteren Fall bemerke icb, daß bereits mehrere Dominien 
im Kreise vollständig eingerichtete Gefängnisse besitzen, diese sich daher 
bei Errichtung eines Kreisgefängnisses wahrscheinlich nicht bcthciligen 
werden; ich würde es daher auch am angemessensten halten, wenn 
mit den Eizcnthümcrn der bereits vorhandenen Gefängnisse über die 
Mitbenutzung der Gefängniß-Lokalicn Vereinbarungen getroffen wür
den. Der jedenfalls kostspielige Bau eines Krcisgesängnisses würde 
dadurch vermieden werden. 

Bo l kenha in ,  den  26 .  Ap r i l  1857 .  

Da der Termin zur Anbringung von Klasscnsteuer-Ncelainationcn lVo. 74. 
abgelaufen ist, so erhalten die Magisträte hier und in Hobenfricdc- Die Klassensteuer-
berg so wie die .Orts-Gcrichte zu Adlcrsruh, Börnchen, Girlachsdorf, Reklamationen betr. 
Hausdors, Langhcllwigsdors, Hohcnhclmsdorf, Ober - Kunzcndorf, 
Märzdorf, Alt-Reichenau, Alt-Röhrsdorf, Rudolstadt, Ruhbank, Möde
rau, Weimersdorf, Thomaßdorf, Simsdorf und Nicder-Würgsdorf, 
mit dem heutigen Kreisblatt die einzelnen Rcclamations-Gcsuche mit 
dem Austrage per Eouvert zurück, auf diese das Gutachten der 
Einschätzungs-Eommission vermerken zu lassen. 

Demnächst fordere ich die Orts-Behörden auf, auf Grund dieser 
Neclamationsgcsuche Nachweisungcn nach dem in meinem Krcisblatte 
pro 1853, Stück 19 mitgcthcilten Schema in ckuplo anzufertigen, 
und solche unter Beifügung der Specialgesnche bis spätestens zum 
20. Mai c. hier einzureichen. 

Bo l kenha in ,  den  1 .  Ma i  1837 .  
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wo. 75. Die Orts-Gerichte weise ich an, ein Verzeichniß der in jedem 
Bekanntmachung. Orte vorhandenen Beschäler nach dein nachfolgenden Schema ange

fertigt, innerhalb acht Tagen hier einzureichen. In dieses Verzeich
n iß  s i nd  auch  d i e j en igen  Beschä le r  au f zuncbmcn ,  d i e  umsons t  f r emde  
Stuten decken, oder nur zur eigenen Zucht gehalten werden, also 
auch die nicht gekehrten. 

der in 
V e r --

im Monat Mai 1857 

O r t. 
N a m e  

des 

Bes i t ze rs .  

D e s  B  e  s c h  ä  -

Name. 
Abstam
mung. 

Abzeichen, 
Farbe:c. 

Alter. Größe. 
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Wo dergleichen Beschäler nicht vorhanden sind, ist dies gleichfalls 
hier anzuzeigen. 

Wo l ken  Ha in ,  den  30 .  Ap r i l  1837 .  
Der Königliche Handrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

z e  i  c h  n i ß  
vorhandenen, im Privatbesitze befindlichen Beschäler. 

l er s 

Dienst
gebrauch. 

Deckgeld. 

Zahl der im letzten Jahre 

gedeckten tragend 
gewordenen 

S t u t e n .  

Bemerkungen .  
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Der unter dem 17. April 1857 hinter dem Eisenhändler, Schlosser 
Nogge, zuletzt zu Altwasser, erlassene Steckbrief ist durch die er
folgte C'inliefcrung des Rogge erledigt. 

Wa ldenbu rg ,  den  24 .  Ap r i l  1857 .  
Der Königliche Staats-Anwalt. 

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der bei 
der Stadt Gottesberg in den Jahrmarkts-Vcrzcichnissen sämmt-
licher Kalender pro 1857 auf den 10. Juni d. I. unrichtig ange
künd ig te  K rammark t  von  zwe i  Tagen ,  schon  am  9 .  Jun i  d .  I .  
beginnt und der Vieh markt mit dem am zweiten Tage, d. h. am 
10. Juni d. I. noch stattfindenden Krammarkte zugleich abgehal
ten wird und daß ferner ebenso der in denselben Jahrmarkts-Ver
zeichnissen unrichtig auf den 29. November d. I. angekündigte Ad-
ven tsmark t  von  zwe i  Tagen ,  be re i t s  am  24 .  November  d .  I .  
beginnt. 

Go t t esbe rg ,  den  24 .  Ap r i l  1857 .  
Der Magistrat. 

iVo. 78. Hiermit mache ich die ganz ergebenste Anzeige, daß ich mich in 
Bekanntmachung. Bo lkenha in  a l s  A rz t  n i ede rge lassen  habe  und  be i  He r rn  Buch 

binder Schubert wohne. Armen ertheile ich die nöthige ärztliche 
Hülfe unentgeltlich. 

Bo l kenha in .  vr. Kiersch, 
prakt. Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer. 

Mo. 79. Die Magdeburger Hagelversichernngs - Gesellschaft, 
Bekanntmachung. concessionirt durch Allerhöchste Cabinets - Ordre vom 24. April 1354, 

Grund -Kap i t a l :  
Drei Millionen Thaler Prenß. Courant 

in 6000 Stück Actien ä 500 Dbaler, 
von welchen bis jetzt 3001 cmittirt sind, 

übernimmt zu billigen, festen Prämien Versicherungen gegen 
Hagelschaden auf Bodcnerzeugnisse aller Art, als: Getreide, Glase
reien und Futtcrkrä»ter, Hülsenfrüchte, Oel- und Handels-Gewächse, 
Kartoffeln, Rüben, Sämereien, Tabaek, Hopfen und Wein. 

wo. 76. 
Steckbriefs-
Widerruf. 

Mo. 77. 
Jahrmarkls-
Berichtigung. 
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Die Prämien sind fest, Nachzahlungen darauf finden also unter 
keinen Umständen statt. 

Die Entschädigungen werden stets prompt, und spätestens bin
nen Monatsfrist nach Feststellung des Schadens baar und 
voll ausgezahlt. 

Der bedeutende Umfang, welchen die Gesellschaft gewonnen hat, 
und die erhöhete Sicherheit, welche sie in Folge ihrer weiten Ver
breitung gewährt, ergiebt sich am besten ans der Zahl der bei ihr 
Versickerten; es wurden nämlich seit dem dreijährigen Bestehen der 
Gesellschaft abgeschlossen: 
im Jahre 1854 10,058 Versicherungen. Entschädigung gezahlt: 73,310 Thlr. 
- - 1855 25,562 - - - 375,182 -
- - 1856 56,880 - 616,062 -

in 8mii»>a. v2,600Versichcrtingcn,Entschävigunggezahlt: 1,064,560 Thlr. 
Der unterzeichnete Agent nimmt Versicherungs-Anträge gern 

entgegen, und wird über die Grundsätze und Bedingungen, unter 
welchen die Versicherungen abgeschlossen werden können, jede zu wün
schende Auskunst bereitwilligst crthcilcn. 

Bo l kenha in ,  im  Ma i  1837 .  
Schubert, Maurermeister, 

Agent der Magdeburger Hagelversicherungs-Gesellschaft, zugleich 
Agent der Magdeburger Feuerversichcrungs-Gesellschafl. 
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Z?rei5-Currmdm-Mll 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück RS. 

Rcdigin im Burca» des Königlichen Landrarh» Gedr»ck> in der Landollschcn Buchbriickcrci 
anus zu Bolkcichai». zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 11. Mai 1857. 

ie Orts-Behördcn beauftrage ich, die in meinem Krcisblatt-Erlasse iVo. so. 
vom 13. Februar 1846 (Kreisblatt pro 1846, Seite 13) erforderten Betreffend die Ein-
Nachweisungcn der zur Ergänzung des Jäger-Corps verpflichteten "ichunq der Nach
Jäger, für'das laufende Jahr, so weit dies noch nicht geschehen, "AA" "dcs^ 
binnen acht Tagen hier einzureichen. Jäger-Corps ver-

Jn Ortschaften, wo dergleichen Jäger nicht vorhanden sind, haben pflichteten Jäger, 
die Orts-Behörden dies besonders anzuzeigen. 

Bo l kenha in ,  den  8 .  Ma i  1837 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

Unter Bezugnahme auf unsere Circular-Verfügung vom 16. die- lVo. 81. 
ses Monats benachrichtigen wir das Königliche Landratbs-Amt, daß Bekanntmachung, 
ein inzwischen ergangenes Circular-Nescript der Herren Minister der 
Finanzen, des Innern und der Justiz vom 17. dieses Monats die 
von uns aufgestellten Grundsätze in Betreff der Ucbernahme der in
nerhalb eines ländlichen Polizei-Bezirks entstehenden uncinzichbaren 
polizeilichen Voruntersuchungskostcn überall billigt. Auf Veranlassung 
dieses Rescripts machen wir das Königliche Landraths-Amt noch darauf 
aufmerksam, daß die Vorschrift des H. 37. Nr. 8. Tit. 7. Theil ll. 
A. L. R., wonach auf dem platten Lande der Transport und die 
Begleitung der Verbrecher oder Landstreicher zu den Gemeindclasten 
gehört, noch gegenwärtig zur Anwendung zu bringen ist. Denn 
einerseits sind im Eingange der beiden Gesetze vom 14. April vori
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gen Jahres, rcsp. betreffend die ländlichen Ortsobrigkeitcn und die 
Landgemeinde-Verfassungen in den sechs östlichen Provinzen, die in 
dem Allgemeinen Landrccht Thcil II. Tit. 7 über die ländlichen Poli
zeiverfassungen und Gemcindevcrfassungen in den ländlichen Ortschaften 
der betreffenden Landestbeile enthaltenen Vorschriften ausdrücklich 
ausrecht erhalten, andererseits erscheint die Anwendbarkeit der Bestim
mung im §. 3 zu 4 des Gesetzes vom 2. März 1859, betreffend 
die Ablösung der Reallasten ?c., wonach die unter verschiedenen Be
nennungen vorkommenden Beiträge und Leistungen zur Uebcrtragung 
der Lasten der gutsherrlichcn Polizei-Verwaltung aufgehoben sind, 
für die in Rede stehenden Hast- und Transportkosten — abgesehen 
davon, daß die Aufhebung der gutsherrlichcn Polizei-Verwaltung als 
eine Voraussetzung bei dieser Vorschrift nicht eingetreten ist — durch 
die weitere Bestimmung im §. 96 desselben Gesetzes, daß in Bezie
hung aus die Communal-Verhältnisse keine Amderungen ein
treten, mit Rücksicht darauf ausgeschlossen, daß nach der Stellung 
und dem Wortlaute des §. 37. Tit. 7. Thcil II. A. L. R. die dort 
un te r  N r .  8  e rwähn te  Ve rb ind l i chke i t  zu  den  l änd l i chen  Commu-
nall asten gehört. 

L i eg  n i t z ,  den  25. Februar 1857. 

Kömgliche Regierung. Abtheitung des Innern. 
von  Wegnc rn .  

Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur Kcnntniß der 
Orts-Bchördcn. Die Gemeinden sind hiernach verpflichtet, die Trans
portcure zur Bewachung der Verbrecher oder Vagabonden rc. den 
PolizcüVerwaltungcn, welche die Einleitung der Transporte zu be
sorgen haben, unentgeltlich zu stellen. 

Do l senha in ,  den  8. Mai 1857. 

82. Höherer Anordnung zufolge wird nachstehend die llcbersicht der 
Betr. die Uebersicht Wirksamkeit der Schiedsmänner des hiesigen Kreises im Jahre 1856 
^ Sch^dmdnn^^ ^-r öffentlichen Kenntniß gebracht, 

pro 1856. Bolkenhain, den 1. Mai 1857 
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Namen und Wohnort 

der 

Schiedsmänner. 

Es waren Streit
sachen anhängig: 

Davon wurden beendet 

N 

Babel in Bolkenhain . . 
Kühnöhl in Hohcnfriedebcrg 
Emlcr in Nicdcr-Baningarten 
Maffert in Dber-Baumgarten 
Nimann in Blumenau. 
Hitler in Einsiedel . . . 
Grosser iu Gicsinannsdors 
Jüttucr in Girlachsdorf . 
Scharfenberg in Gräbel . 
Ulber iu Hausdorf . . . 
Ausl in Kander .... 
Riesel in Nieder Kunzendorf 
Jentsch in Obcr-Kunzendorf 
Sicgcrt in Lauterbach . . 
Hoffmann ür Märzdorf 
John in Möhucrsdorf . . 
Wcirauch in Nimmersath . 
Brückner iu Hohcupetersdorf 
Zinnncr iu Quolsdorf 
Engler in Alt-Reichenau . 
Renner in Ncu-Rcichcnau . 
Hader in Alt-Röhrdorf 
Sclle in Nudclstadt. . . 
Conrad in Rudolstadt . . 
Deinnig in Rnhbank. . . 
Schädel in Rohnstock . . 
Hoppe in Schmcinhans 
Freiherr v. Seherr-Thoß aufSchollwitz 

14 
18 
12 
15 
2 

19 
43 
2 

17 
1 

15 
26 

3 
1 

19 
5 

12 
17 
15 
39 

5 
6 
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25 
19 
17 

4 
1 
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43 
2 
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17 
15 
39 
5 
6 

12 
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14 
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I 
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12 
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13 
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19 
43 
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16 

1 
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29 
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18 
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19 
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9 

39 
5 
4 
8 

13 
8 

14 
? 
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K: 

Namen und Wohnort 

der 

Schiedsmänner. 

Es waren Streit-j 
fachen anängig: 

«Z 

Davon wurden beendet: 

N 

^ . 
ZK 
N >-

K« 
s « 

-s 
S 
-s 
M 

Am 
Schlüsse 

des 
Jahres 
blieben 

Anhängig. 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

37> 

Asser in Streckenbach . . , 
Weiß in Thomasdorf . . . 
Mertz in Klein-Waltersdorf 
Ritter in ZLederau. . . , 
Stenzel in Werncrsdors . 
Kerbcr in Ober-2Lolmsdorf . 
Härtel in Nicder-2öürgsdorf . 
Rudolph in Ober-Würgsdorf 
Stephan ill Adlcrsruh . . . 

lVo. 83. 

4 
7 
2 
6 

12 
15 

8 
11 

6 

4 
7 
2 
6 

12 
15 
15 
11 

6 

3 
5 
2 
4 
8 
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5 
9 
5 

4 
7 
A 
5 
9 

15 
15 
11 

6 

1 
3 

Ungeachtet meines Krcisblatt-Erlasses vom 13. Februar c. Nr. 30. 
Bekanntmachung, sind die Orts-Gerichte zu Adlcrsruh, Obcr-Baumgarten, Blumenau, 

Einsiedel, Gicsmannsdorf, Gräbel, Hohcnhelmsdorf, Langhcllwigsdorf, 
Kaudcr, Lautcrbach, Preilsdorf, Ouolsdorf, Neu-Neichenau, Tchlveinz, 
Thoinasdorf, Wernersdorf, Wiesau, Nicdcr-Würgsdorf, Halbcndorf, 
LVürgsdors Psarr-Antheil und Ober-Würgsdorf immer noch die An
zeige über den Erfolg der für das Rettungshaus veranstalteten Samm
lung von freiwilligen Gaben rückständig. Dieselben werden daher hier
mit wiederholt aufgefordert die bezügliche Anzeige bei Vermeidung der 
Abholung durch erpresse Boten, binnen 8 Tagen hierher einzureichen. 

Bo l kenha in ,  den  8 .  Ma i  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  
lVo. 8^. Hiermit mache ich die ganz ergebenste Anzeige, daß ich mich in 

Bekanntmachung. Bo lkenha in  a l s  A rz t  n i ede rge lassen  habe  und  be i  He r rn  Buch 
binder Schubert wohne. Armen erthcile ich die nothige ärztliche 
Hülfe unentgeltlich. 

Bolkenhain. Hr. Kiersch, 
prakt. Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer. 
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„ C  e r e  s " ,  
Hagelschäden -- Versicherungs -- Gesellschaft in Magdeburg. 

Nachdern die Hagclschäden-Versicherungs-Gesellschast „Ceres" in 
Magdeburg als Actien-Gescllschaft durch Allerhöchste Kabinets-Ordre 
vom 26. Februar 1855 bestätigt worden ist, wird dieselbe auch in 
d iesem Jah re  un te r  de r  Ga ran t i e  i h res  G rund -Kap i t a l s  von  
E ine r  ha lben  M i l l i on  Tha le r  p reuß .  Cou ran t  zu  f es ten  
Prämien ohne alle Nachzahlung, gegen allen, durch Hagel
sch lag  en t s tehenden  Schaden  an  den  E rnd ten  de r  Fe lde r ,  de r  Ge 
müse-, Obst- und Weingärten, sowie an Gärtnereien und 
Glasscheiben versichern. 

Bei Versicherungen auf fünf Jahre und länger bewilligt die Ge
se l l s cha f t  bedeu tenden  Raba t t ,  de r  a l l j äh r l i ch  sog le i ch  be i  de r  P rä 
mien-Zahlung in Anrechnung kommt. 

Die Schäden werden sofort nach der Abschätzung baar und voll 
vergütet. Nähere Auskunft ertheilt gratis 

Hentschel. Gerichtsschreiber, 
Special-Agent der Hagelschaden-Versicherungs-Gesellschast „Ceres" in Magdeburg. 

Nohn stock, im Mai 1857. 

wo. 85. 
Bekanntmachung. 
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Am'5 Ciim'ildl'li lilnll 
des 

Kömglichen Lmidrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück Ä«. 

Reblin im vcS Nönitilichc« Landraih- Gcdrnckl in dkr?nndv!>ichc» Bnchdrnckcrei 
anir« z» Polkcuhaiin z» Hirichbcrg. 

Bolkenhain, den 18. Mai 1857. 

achtzehnte Ncchcnschaftsbcricht über die Preußische Ne»ten-Ber ^ 
sicherungs-2lnstalt zu Berlin kaiin in ineiiiein Bürcan während der Bc.anntmachung. 
Anitsstiinden von Jedermann eingesehen werden. 

Bo l kenha in ,  den  15 .  Ma i  1857 .  
Durch die Kreischa »de ist beschlossen worden, daß im lausenden lVo. 87. 

Jahre der Krciswcgcban ans vier verschiedenen Stellen ausgeführt Den Kreiswegebau 
werden  so l l ,  nnd  zwa r :  

1) ans der 2i>egestrecke zwischen Falkcnbcrg nnd Langhcll-
t v i gsd  o  r f ,  

2) ans der Wegestreeke zwischen Ha I l s d o r f  nnd K ander, 
.2) ans der Wegestreeke zwischen Alt-Neichen an und Ober-

Bau in garten, und 
-i) ans der Wegestreeke zwischen Ober-Würg sdorf nnd Nie-

dc r -Kn  nzcndo r f .  
Für den Bau ad I sind .212 Fuhren und 1189 Handdicnst-

tage, für den Bau sei 2, 3lUi Fuhren nnd 878 Hauddiensttage, 
für den Bau ad 2, 241) Fuhren nnd !)l>3 Hauddiensttage, für den 
Bau ad 4, 328 Fuhren nnd 2171 Handdiensttagc repartirt worden. 

Die in der nachfolgenden Ncpartition genannten Dominien und 
die Orts-Gerichte der betreffenden Gemeinden werden demnach auf
gefordert, für die pünktliche Gestellung der Fuhren und Handdicnstc 
zu sorgen, auch zu veranlassen, daß die mit breiter Unterlage ver
sehenen Wagen, sowie die mit Hacke nnd Schaufel versehenen Ar
beiter sich jeden Tag 

5 
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früh 4^ Uhr auf den Sammelplätzen 
einfinden. 

Jeder Wagen muß außerdem mit Hemmschuh und Kette ver
sehe» sein. 

Schmalspurige Wagen oder Wagen mit nicht breiter Unterlage 
oder mit schlechtem Arbeitszeuge versehene Arbeiter werden zur Arbeit 
nicht angenommen. Ebenso muß die Gestellung der Fuhren und 
der Arbeiter an den in der Rcpartition bezeichneten Tagen erfolgen. 

Für eine in natura nicht gestellte Fuhre sind^ 1 Thlr. 10 Sgr. 
, ' und für einen nicht geleisteten Handdicnsttag 40 Sgr. zu zahlen. 

Diese Beträge müssen aber bis spätestens zum l. Juni c. an die 
Kreis-kommunal-Kasse abgeführt werden. Die bis dahin nicht be
zahlten Fuhren und Handdienste müssen in natura geleistet werden. 

Für die dennoch nicht, oder nicht au den bestimmten Tagen ge
leisteten Dienste werden Fuhren und Arbeiter aus Kosten der Nicht-
erschienenen zu jedem Preise gedungen werden. 

Wö l ken  Ha in ,  den  15. Mai 1857. 
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  
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Zum Zlreis-IvMlmu 1857 sink erforderlich: 
3 l 2  F u h r e n  z u r  B a u s t e l l e  z w i s c h e n  F a l k e n b e r g  u n d  L a n g h e l w i g s d o r f .  

fSeimuiclplatz in Blumenau bei dem Dominialhofe.) 

N a m e n  
der 

Dominien und Gemeinden. 

D ie  Fuh ren  s i nd  zu  s t e l l en :  
J u n i  

15 16 17 18 19 20 

Blumenau, Dominiuin 
dito Gemeinde . . 

Falkcuberg, Dominium 
dito Gemeinde . . 

Gräbel, Dominium . . 
Langhelwigsdorf, Dominium 

dito Gemeinde 
Ober-Hohendorf, Dominium 
Niedcr-Hohendorf, dito 
Lauterbach, dito 

dito Gemeinde . . 
Ossenbahr, Dominium. . 
M-Nohrsdorf, dito . . 

dito Gemeinde . 
Schtveinhaus, Dominium. 

dito Gemeinde . 
Klein-Waltersdorf, Dominium 
Groß-ZValtersdorf, dito 
Wedcrau, dito 

dito Gemeinde . . . 
Wiesan, Dominium . . . 
Ober-Wolmsdorf, Dominium . 

dito Gemeinde . 
Wolmsdorf Stadt., Gemeinde 
Girlachsdorf, Dominium . . 

dito Gemeinde . . 
Polkau, Dominium . . . 

1 1 1 1  

22 23 2125 

1 1 

1 1 
r i 
ii i 

J u n i  

1 1 1 1  

1 1 
1 1 

1 I 

29Z30 
I u l i 

1 1 

2 3> 4 

1 
1 
1 1 

1 1 

J u l i  

1 1 

7 8 91011 

1 1 
Summa 
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Zum Ureis-Vegebau 1857 sind erforderlich: 
1789 Handdienste zur Baustelle zwischen Falkenberg und Langhelwigsdorf. 

^Sammelplatz in Blumenau bei dem Dominialhofe.) 

N a m e n  
der 

G e m e i n d e n .  

Blumenau . . 
Falkenbcrg . . 
Girlachsdorf. . 
Gräbel . . . 
Langhcllwigsdorf 
Nieder-Hohendorf 
Lauterbach . 
Osscnbahr 
Mt-Nöhrsdorf 
Neu-Röhrsdorf 
Schweinhaus 
Klein-Waltersdorf 
Groß-Waltersdorf 
Wcdcrau . . . 
Miesau . . . 
Ober-Wolmsdorf 
Wolinsdorf, Städt. 
Ober-Polkau . 
Nieder-Polkau . 

D ie  Handd iens te  s i nd  zu  s t e l l en :  
J u n i  

151617! 1819 

5 5 
2 2 
3 3 

3 

26 

l > 

J u n i  >  J u l i  >  J u l i  
22 23 2125 26 27^30; 1 2 3! 6j 7! 8 6 1011 

/t! 
2 
3 
-1 

6 

4 
2 
3 
4 
6 6 

Summa >49^9M50>M9j50j5l!51^50j5b50 5N!50!50 56^8^8 51 51 ̂ 9^9^9/18 
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Zum Ureis-Wegebau 1857 sind erforderlich: 
306 Fuhren zur Baustelle zwischen Hausdorf und Kauder. 

(Sammelplatz in Kauder beim Kretscham.) 

N a m e n  
der 

Dominien und Gemeinden. 

D ie  Fuh ren  s i nd  zu  s t e l l en :  
J u n i  

151617 181920 
J u n i  

2223 2425 2627 
J u l i  

29 30 2 3 
J u l i  

8 91011 
Börnchen, Dominium . . 
Bohrau-Seiffcrsdorf, Domin. 
Dätzdors, Dominium . 
Hausdorf, diro 

dito Gemeinde . 
Kauder, Dominium 

dito Gemeinde . . 
Möhnersdors, Dominium 

dito Gemeinde . 
Hohcnpctcrsdorf, Dominium 

dito Gemeinde 
'1? eidenpetersdorf, Gemeinde 
Prcilsdors, Gemeinde . . 
Rohnstock, Dominium. . 

dito Gemeinde . . 
Schwcinz, Dominium . . 

dito Gemeinde . . 
Simsdorf, Dominium . . 

dito Gemeinde. . . 
Schollwitz, Dominium . . 
Wiesenberg, Gemeinde. . 
Nieder-Wolmsdorf, Dominium 

dito Gemeinde. 

1 1 

1 1 

! 

1 1 I 1 1 

1 1 

1 1 
Summa j12I2!I2 121212 1313j1314 13 12 1213 1411412 12 1313 14141312 
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Zum Areis-Megckm, 1857 sind ersardertich: 
878 Handdienste zur Baustelle zwischen Hausdorf und Kauder. 

(Sammelplatz in Kander beim Kretscham.) 

N a m e n  
der 

G e m e i n d e n .  

Börnchen . . . 
Bohrau-Sciffersdorf 
Dätzdorf . . 
Hausdorf 
Kaudcr . . 
Mölmcrsdorf 
Hohenpetcrsdorf 
Weidcnpetersdor^ 
Prcilsdorf 
Rohustock 
Schweinz 
Simsdorf 
Schollwitz 
Nicdcr-Wolmsdorf 
Wicscnbcrq . . 

Summa 

D ie  Haudd i cus te  s i nd  zu  s te l l en  den  

Z u n  
15 161718 

2 2 

37 37 37 37 

1920 

3737 

J u n i  
22 23 24 25 26 27 

383(737 37 37 

J u l i  
29 30 1 2 3 4 

2 

2 
3 
4 
2 
4 
3 
1 
3 

2! 2 
4 4 
2 2 

37 37 37 37!36 

J u l i  

36,36 

8 91011 

36373635 34 
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Zum Ureis-Wegeliau 1857 sink) erforderlich : 
240 Fuhren zur Baustelle zwischen Alt-Reichenau und Ober-Vaumgarten. 

(Sammelplatz auf der Grenze zwischen Alt-Reichenau und Ober-Baumgarten.) 

N a m e n  
der 

Dominien und Gemeinden. 

Die Fuhren sind zu stel len: 
J u n i  

151617 18192» 2223 2125 26 27 
I  u  n  i  

29 30 
J u l i  

2! 3 
J u l i  

6 7 8 91011 
Ober- Baumgarten, Dominium 

dito Gemeinde 
dito Vorwerk . 

Ndr.-Baumgarten, Dominium 
dito Gemeinde. 

Neu-Reichenau, Gemeinde. . 
Alt-Reichenau dito . . 
Quolsdorf dito . . 3 3 

Summa j11>11110j10j10j10M0 10 10 10 101010 10 10 10>10 10 10 10 10 
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Zum Ureis-MegMu l857 sind ersordersich: 
963 Handdienste zur Baustelle zwischen Alt-Neichenau und Ober-Baumgarten. 

(Sammelplatz auf der Grenze zwischen Alt-Neichenau und Ob er-Bau mg arten.) 

Die Handdienste sind zu stel len: 

5 -^  s  
sz. 

146 
83 

120 
446 
168 

N a m e n  
der 

G e m e i n d e n .  

Ober-Baumgarten. 
Nieder-Baumgarten 
Neu- Reichenau . . 
Alt-Reichenau . . 
Quolsdorf . . . 

J u n i  
15 16^17 18 

1818 
7! 7 

6 

5 
18 
7 

1020 22232425 2627 
J u n i  

6 
4 
5 

18 
7 

6 
3 
5 

19 
7 

J u l i  
2930 1 2 3 4 

6 
3 
5 

19 
7 

6 
3 
5 

19 
7 

I u 
6 7 8 91011 

6 6 

5 
1919 
7. 7 

7 
3 
5 

19 
7 

963 Sumula 4040.4040 40 40 40 4040 4041^40,'4st40 40j40 4ls40 40404040,4040 
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Zum Ztreis-IVegelmn 1857 sind klsoideilichi 
328 Fuhren zur Baustelle zwischen Ober-Würgsdcrf und Nieder-Kunzendorf. 

^Sammelplatz beim Gasthansc „zur Trompete" in Obcr-Wiirgsdorf.) 

N a m e n  
der 

Dominien und Gemeinden. 

D i e  F u h r e n  s i n d  z u  s t e l l e n :  

15!1617 

Obcr-Wiirgsdorf, Gemeinde . 
Nieder-Würgsdorf, Domininm 
Würgshalbcndorf, Gemeinde 
Würgsdorf, Psarrthci . . 
T h o m a s d o r f  . . . . .  
Wcrnersdorf, Dominium . 
Ober - Wcrnersdorf, Gemeinde 
Nieder-Wcrnersdorf dito 
Märzdorf, Dominium . . 

dito Gemeinde . . 
Rudelstadt, Domininm 

dito Gemeinde . . 
Nimmersath dito . . 
Strcekcnbach dito . . 
Ober - Kunzendorf, Gemeinde 
Nieder-Kunzcudorf dito 

dito Domininm 
Giesmannsdorf, Gemeinde 
Hohcnbelmsdorf, dito 

18 IN 20 
J u n i  0  u  

22 28 2125 2t', 

l 
1 I 
3 3 

1 

1 1 

27 20 

! 

1 1 
I 1 

30 1 

1  l  1 

1 1 1 1! 1 1 1 

1 1 1 
I 1 1 

2> 3 
^  u  i  I  J u l i  

6! 7! 8 

1 l 

010! II 13 

Ii 1 1 1 

2 2' 2 2' 

! 

1 

I >! I 1 
2 2 2 2' 2 2 
! l! 1 Ii 1! I 

I i 1 I I 

1j l !  1 

2 2 
1 1 

1 1 

2 2 
1 ls 

Summa j - -  -—IlMM? !I !! 12 >^13 I3II3 !3 13 ;3jI2s1I 12 13 II II 

14 15!1K17 18 

1 1 

2 

13! 13 141414 12 
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Zum Rrei5-Wegelmu 1857 sind erforderlich: 
2171 Handdienste zur Baustelle zwischen Ober - Würgsdorf und Nieder - Kunzendorf 

(Sammelplatz bcini Gasthause „zur Trompete" in Ober-Würgsdorf.) 

«z ^ 

N a m e n  
der 

G e m e i n d e  n .  

D i e  H a n d d i c n s t e  s i n d  z u  s t e l l e n :  

J u n i  
15j1617>18j19 20 

J u n i  I u l  i  >  J u l i  
22 23 2425 26 27,29 3»> 1! 2 3j 41 6 8 91011 

J u l i  
13 1415 1617 ! 

80 
12 

200 
80 

125 
105 
90 

1!0 
80 

240 
3V 

140 
200 
170 
74 
90 
80 
5 

260 

Ober-Würgsdorf 
Neu-Würgsdorf 
Würgshalbendorf 
Thomasdorf. . 
Einsiedel . . . 
Ober - Börnersdorf 
Nieder-Wernersdorf 
Märzdorf. . . 
Ruhbank. . . 
Nudclstadt . . 
Prittwitzdorf. . 
Hohcnhelmsdorf. 
Nimmersatt) . . 
Streckenbach. . 
Obcr-Kunzcndorf 
Nieder-Kunzcndorf 
Neu-Kunzciidorf 
Würgsdorf, Pfarrthei 
Giesmaunsdors. . 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 
7! 
6 
3 3 
3 3 

9 9 

5 3 
2^ 2! 

9' 9 9 9 9 9 

3 3 3 3 

9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9  
2171 Summa 

B o l k c n h a i n ,  d e n  1 5 .  M a i  1 8 5 7 .  

Der Königliche Landrath. 
G r a f  v o n  B ü l o w .  

Kreis - Communal - Kasse. 
N i ch t e r. 



Arei5-Currendm-Mill 
deS 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück SR. 

Aedigirt im Biircau de< Köniqlichtn Sandraih- Gedruckt in der Landvltschcn Buchdruckern 
amr« zu Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 25. Mai 1857. 

Nachdem durch das Gesetz vom 15. d. Mts. Ersatz für die in di». 
Gcmäßheit der Gesetze vom 19. Mai 1851 und 7. Mai 1855 Ben. den Ersatz 
p r a c l u d i r t c n  . K a s s e n - A n w e i s u n g e n  v o m  2 .  J a n u a r  1 8 3 5  u n d  D a r - ^  ^  
lehns-Kassenscheine vom 15. April 1848 bewilligt worden ist, wer- vom"Zahre^l^j" 
den alle diejenigen, welche noch solche Papiere besitzen, aufgefordert, und Dahrlehns-
diesclben bei der Controlle der Staatspapiere hicrsclbst, Branienstraßc kassenscheine vom 
Nr. 92, oder bei den Negierungs-Haupt-Kasscn oder den von Seiten Iah» rsg«. 
der Königlichen Regierung beauftragten Spccialkassen Behufs der 
Ersatzleistung einzureichen. 

Zugleich ergebt an diejenigen Interessenten, welche nach dem 
1. Juli 1855 Kassen-Anweisungen vom Jahre 1835 oder Darlchns-
kasseuschcine bei uns, der Controlle der Staatspapiere oder den 
Provinziell-, Kreis- oder Loeal-Kasscn zum Umtausch eingereicht und 
Empfaugsscheine oder Bescheide, in denen die Ablieferung anerkannt 
und das Gesuch um Umtausch abgelehnt ist, erhalten haben, die 
Aufforderung, den Geldbetrag der eingereichten Papiere, gegen Rück
gabe des Empfangscheins oder beziehungsweise des Bescheides, bei 
der. Controlle der Staatspapicre oder der betreffenden Negierungs-
Hanptkasse in Empfang zu nehmen. 

Die Bekanntmachung der Endsrist, bis zu welcher Ersatz für die 
gedachten Papiere gewährt werden wird, bleibt vorbehalten. 

B e r l i n ,  d e n  2 9 .  A p r i l  1 8 5 7 .  

Haupt-Verwaltung der Staatsschulden. 
(gez.) Natan. Gamet. Nobiling. Günther. 
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Die Ortsbehörden beauftrage ich vorstehende Bekanntmachung 
zur Kenntnis; säimntlichcr Ortscinsassen zu bringen. Es ist dieselbe 
daher entweder bei der nächsten Gemeinde-Versammlung vorzulesen, 
oder durch Surrende von Haus zu Hans jedem Gemeindcmitglicde 
mitzuthcilcn. . ̂ 

B o l k c n h a i n ,  d e n  2 0 .  M a i  1 8 5 7 .  

Mo. 89. E.z sss hohem Orts die Einreichung einer Nachweisung der 
Bekanntmachung, gegenwärtig im Kreise lebenden hülfsbcdürftigen nicht pensions-

bcrechtigtcn Veteranen aus den Feldzügcn von 1800 — 1815 
angeordnet worden, da die vorhandene dergleichen Nachweisung durch 
die stattgehabten Veränderungen theilwcisc unbrauchbar geworden ist. 

Die Ortsbehörden erhalten daher hiermit den Austrag, die ver
langte Nachweisung bezüglich der am Orte befindlichen Veteranen 
der oben angegebenen Kathegoric nach dem früher mitgetheiltcn 
Schema (Kreisblatt pro 1855. S. 220) alsbald anzufertigen und 
hinnen 14 Tagen hier einzureichen. 

W a s  d i e  R e i h e n f o l g e  d e r  e i n z e l n e n  V e t e r a n e n ,  i n  w e l c h e r  s i e  
aufzunehmen find, betrifft, so muß solche nach dem Grade der Hülss
bedürftigkeit, und wo diese gleich ist, nach dem Lebensalter erfolgen, 
so zwar, daß mit dem hülfsbcdürftigstcn resp. ältesten anzufangen ist, 

Bolkcnhain, den 23. Mai 1857. 

Mo. 9a. Diejenigen Klassenstencr-Neclamations-Nachwcisungcn, welche bis 
Die Einreichung zum 30. d. M. hier nicht eingehen, werde ich dnrch erpresse, auf 
der Klassensteuer- Kosten der Säumigen abzusendende Boten abholen lassen. 
Reclamalions- c» 

Nachweisungen betr. B o l k c n h a i n ,  d e n  ^ . 3 .  NitN 185/. 

Mo. 9i. Mühlenwaage-Tabcllen können in meinem Büreau während der 
Bekanntmachung. Amtsstundcn abgeholt werden, was die Orts-Gerichte allen Müllern 

bekannt zu machen haben. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  2 3 .  M a i  1 8 5 7 .  
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Am 12. d. M. sind dem Häusler Wilhelm Seliger zu n2. 
G r a b  c l  BekiMnlmachung. 

ein grauer Tuchmantel im Werthe von . 19 Thlr. — Egr. 
ein schwarzer Tuchrock - - - . 19 - — 
ein blaumelirtcr dito - - - . 9 - — -
ein Getreidcsack - - - . — - . 5 -
ein Schloß ovi» Kleiderschrank im Werthe von — - 15 -

und in der 2lacht vom 19. zum 29. d. M. dem Frcistcllcnbesitzer 
ErnstGrüttncr zu Falk e n bcrg aus dem verschlossenen Kuhstalle 

eine schwarz und weiß gescheckte Nutzkuh, mit wcißcurKopfe, und 
der das linke Horn nahe am Kopfe abgesägt ist, 

gestohlen worden. 
Behufs Vigilanz auf die gestohlenen Sachen, vor deren Ankauf 

gewarnt wird, werden vorstehende Diebstähle hierdurch zur öffent
lichen Kenntnis; gebracht. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  2 3 .  M a i  1 8 5 7 .  

Der Königliche Landrath. 
G r a f  v o n  V ü l o w .  
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Zirei5-Currmdm-Mll 
deS 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück SS. 

Rcdigirt im Bureau dre KSniglichcn Landrarh» Gedruckt in der Landoltschen Buchdruckern 
am>« zu Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 2. Juni 1857. 

ie Brts-Bchördcn beauftrage ich die Klaffcnstcucr-Ab- und Zu- Mo. gz. 
gangs-, sowie die Nachwcisungen der unbcitrciblicheu Klasscnstcuer-Betr. die Klassen-
Neste pro I. Semester c>, sämmtliche Nachweisungen in stuplo bis steuer-Ab- und Zu-
zum 15. Juni c. hier einzureichen. ^ 

Ich erwarte, daß die Klasscnstcuer-Neste sich sehr vermindert haben unbÄeM'chm" 
werden, da der niedrige Stand der Getrcideprcstc, sowie die hinläug- Klassensteuer-Reste 
liehe Beschäftigung aller Lohnwcbcr jeden Grund zur Niederschlagung pro I. Semester c. 
von Stcucrrcstcn beheben. 

Den Brts-Vchörden mache ich es daher bei eigener Verantwor
tung zur Pflicht, jedes zulässige Exceutionsmittel, namentlich Lohn-
bcschlagnahmc bei Webern und sonstigen Arbeitern in Anwendung zu 
bringen, che ein Rest zur Niederschlagung liguidirt wird. 

Bei der Revision der dicsfälligen Listen werden demnach auch 
alle Neste von Lohnwcbcrn und ähnlichen Arbeitern gestrichen werden, 
wenn nicht der bestimmte Nachweis geführt worden, daß und aus 
welchen Gründen nicht auf das Lohn Beschlag gelegt worden ist. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 8 .  M a i  1 8 5 7 .  

Unter dem Protektorat Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Mo. 94. 
Friedrich Wilhelm von Preußen wird die durch den hiesigen Bekanntmachung. 
Gewerbe-Verein veranlasste zweite schlcsi'sche Industrie-Ausstellung 

den 29. d. Mts. Vormittags um 11 Uhr 
eröffnet werden, und von da durch sechs Wochen dauern. 
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Wir erachteten es für Pflicht, Behörden und Personen, deren 
Interesse für die industrielle Entwickelung unserer Provinz längst 
bewährt oder bei ihrer patriotischen Gesinnung nicht zu bezweifeln 
ist, hiervon besonders in Kcnntniß zu setzen und zu jener Eröffnung 
crgcbenst einzuladen. 

B r e s l a u ,  a m  2 2 .  M a i  1 8 5 7 .  
Das Directorium und der Vorstand des Vreslauschen 

Gewerbe-Vereins. 

lVo. 95. Schlesische Feuer-Versicherungs-Gesellschaft in Breslau. 
Bekanntmachung. Gerwährleistungs-Capital drei Millionen Thaler Prcuß. Couraut. 

Die Gesellschaft übernimmt Versicherungen gegen Feuersgefahr 
in Städten und auf dem platten Laude auf bewegliche und unbeweg
liche Gegenstände zu festen, möglichst billigen Prämien. Bei Ver
sicherungen auf mehrere Jahre werden wesentliche Vortheile bewilligt; 
bei Gebäude-Versichcrungen wird den gehörig angemeldeten Hypothe
ken-Gläubigern volle Sicherstellt»^ gewährt. 

Prospekte und Antrags-Formulare sind bei dem unterzeichneten 
Agenten jederzeit gratis zu erhalten und wird von demselben bei der 
Vcrsichcrungsnahme jede zu wünschende Auskunft bereitwilligst crthcilt. 

B o l k e n h a i » ,  d e n  2 7 .  M a i  1 8 5 7 .  

I. L. Schmück. 



Ams - Cun enden - Ztatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Volkenhain. 
Stück SÄ. 

Rcdigin im Burca» des Königliche» Landraty» Gcdruekl in der Landolischc» Buchdrnckcrei 
a»nS z» Volkenhain. z» Hirschbcrg. 

Volkenhain, den 8. Juni 1837. 

Ä/(it dem heutigen Krcisblatt erhalten die Ortsbchördcn die Stamm-
rollen zurück. - die Führung 

Die Revision derselben hat mir abermals den Beweis geliefert, " ammro en. 
daß die den Ortsgerichtcn schon zu wicdcrholteninalen zu Thcil gc-
wordenen Belehrungen über die Berichtigung und Fortführung der 
Stammrolleil immer noch sehr wenig beachtet werden. Zu beson
ders vielen Erinnerungen haben Veranlassung gegeben die Stamm
rollen von Adlcrsrnh, Falkenbcrg, Gicsmannsdorf, Hausdorf, Obcr-
und Nicdcr-Hohcndorf, Kaudcr, Mohnersdorf, Nimmcrsath, Hohen-
pctcrsdorf, Ouolsdorf, Alt-Reichenau, Alt-Röhrsdorf, Wiesan, 
Rudelstadt, Schwcinhans, Streckenbach, Groß-Waltcrsdorf, Würgs-
halbendorf und Ober-Würgsdorf. 

Die Ortsgcrichte dieser Gemeinden mache ich daher hierdurch 
daraus aufmerksam, daß ich dieselben unfehlbar in angemessene Ord
nungsstrafen nehmen werde, wenn die künftiges Jahr wieder einzu
reichenden Stammrollen nicht mit der größten Sorgfalt und Ge
wissenhaftigkeit fortgeführt worden sein sollten. 

V o l k e n h a i n ,  d e n  5. Juni 1857. 

Diejenigen Polizei-Verwaltungen, welche i» Gemäßheit meines lV«. 97. 
Kreisblatt-Erlasses vom 26. April c., die Beschaffenheit von Gc- Betr. 
fängniß-Localen betreffend, noch nicht berichtet haben, benachrichtige die Beschaffung 
ich hierdurch, daß ich die diesfalligen Berichte binnen längstens 1V von Gffangnlß-
Tagcn bestimmt erwarte. ^ 

V o l k e n h a i n ,  d e n  5. Juni 1857. ^ 
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A». 98. Der achtunddrcißigste Jahresbericht über die Wirksamkeit der 
Bekanntmachung, schlesischeu Aiiiidcu-iluterrichts-'Anstalt im Jahre I8/U> liegt wäh

rend der DicnststüNdcu in ineinein Äurcau zur Einsicht für Jeder
mann bereit/ . 

B o  l k e u  h  a  i n ,  d e n  5 .  J u n i  I 8 . ü 7 .  

bl«. 99. In der Nacht von» 28. zuur 2l>. v. Mts. sind der verw. Krämer 
Bekanntmachung. Hanke zit 2ilt-stieichenau und deren Soh», dem Schtthn'.acher 

H  a n k e  
' iZ.Frauenhenideik, ? / 

3 leinene Schürzen, wovon zwei blau und eine mit Streife»! 
versehen sind, 

ein blau und weiß gestreiftes kattunenes Halstuch, 
eine blaue gestrickte wollene Franemnüize, . 
2 eiserne Pfannen, 
.'i Topfe, enthaltend 2, 3 und i Quart, 
eine messingene Zuckerbüchse, 
eine kleine messingene Wanduhr, 
ein Steg Sohlenleder, roh und nngeschwärzt, und > 
sämmtliches Schuhmacher-Handwerkzcug; 

s o w i e  i n  d e r s e l b e n  s t i a c h t  d e i n  H ä u s l e r  E r n s t  K ö h l e r  z u  W e i d e n »  
p e t e r s d o r s  

ans dein neben der Hanschür befindlichen Stalle ein Schwein, 
am Hinrertheile schwarz, sonst gelb und weiß gescheckt, 

gestohlen worden. 
Die Ortsbehörden und die Gendarmen fordere ich zur Vigilanz 

ans die gestohlenen Gegenstände, vor deren Ankauf gewarnt wird, 
hierdurch auf. Etwaige Ermittelungen, die zur Entdeckung der 
Diebe führen können, sind alsbald hierher anzuzeigen. 

. B o l k e n h a i u ,  d e n  5 » .  J u n i  1 8 ) 7 .  

Der Königliche Landrath. 
G r a f  v o n  P u l o w .  



Areis-Cmrmdm-Mall 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S4. 

Rcdigirt im Bureau des königlichen Landrath» Gedruckt in der Landoltschcn Buchdrucker» 
auitS zu Boltcnhain. zu Hirschbcrg. 

Volkenhain, den- 55. Juni 1857. 

s sind in neuester Zeit mehrfache Klagen hier darüber geführt lVo. 100. 
worden, daß die Stempelmeister nicht mit dem vorgeschriebenen Meß- Die Dienst-Anwei-
tische versehen sind. sung für die Stem-

Jndcm ich daher nachfolgend die von der Königl. Regierung er- betreffend, 
lassene Dienst-Anweisung für die Stempelmeister vom 24. Oktober 
1836 zur öffentlichen Kenntniß bringe, weise ich sämmtliche Polizei-
Verwaltungen an, alsbald eine Revision bei den Stcinpclmcistcrn 
vorzunehmen, und diejenigen der Letzteren, welche nicht im Besitze 
eines Schau- oder Meßtisches und der erforderlichen Stempel sind, 
anzuhalten, diese Jnventaricnstücke sofort auf ihre Kosten anzuschaffen. 
Stcmpelmcistcr, welche innerhalb 14 Tagen der Weisung der Polizei-
Verwaltung nicht nachgekommen, sind mir namhaft zu machen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 2 .  J u n i  1 8 5 7 .  

Dienst-Anweisung für die Stempelmeister bei dem Leinens 
gewerbe in Schlesien und der Grafschaft Glatz. 

Mit Bezug auf die Allerhöchste Verordnung vom 2. Juni 1827 
über die polizeilichen Verhältnisse des Leinen-Gewerbes in Schlesien 
und der Grafschaft Glatz, und die darin insbesondere gegebenen Be
stimmungen, werden den Leinwand-Stcmpelmeistern folgende Vor
schriften zu ihrer Dienstführung ertheilt: 

§. 1. Jeder Stempelmeister muß mit einem Schau- und Meß
tische von 3 preußischen Ellen lang und 2 dergleichen Ellen breit, 
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nebst dazu gehörigen Stempeln und dem Maaße, wie breit die Lein
wand- und Schlcier-Waaren sein sollen, versehen sein. 

§. 2. Auf dem Schau- und Meßtische müssen in Ansehung der 
Länge die Ellen mit Nummer I, 2, 3 abgezeichnet, auf der ersten 
und letzten Elle die Viertel, Achtel und Sechzehntheile einer preußi
schen Elle, auf der mittlem aber nur die Hälfte, abgetheilt, und in 
Ansehung der Breite ebenfalls die Abthcilung der Ellen und beson
ders der zweiten, in Viertel, Achtel, Sechzehn- und Zweiunddreißig-
theile, deutlich bemerkt sein. 

§. 3. Schau- und Stcmpclgeräthschaften sind Jnventaricnstücke 
der Schaustätte. Die Stempclmeister sind schuldig, solche in dienst
tauglichem Stande zu erhalten. Was davon unbrauchbar wird, muß 
auf Anordnung des landräthlichcn Amts neu angeschafft und die 
Ausgabe von den Stempelmeistcrn bestritten werden. 

§. 4. Werden neue Schauftellcn, außer den schon vorhandenen 
errichtet, so müssen die dazu bestimmten Stempelmeistcr die Kosten 
für die Geräthschaftcn tragen, wogegen sie oder ihre Erben sich dar
über mit ihren Nachfolgern zu vergleichen haben. 

H. 3. Ueber dem Meßtisch muß alle Leinwand und Schleier ge
messen und darf hiczu keineswegs die gewöhnliche Hand-Elle genom
men werden. 

tz. 6. Die Stempelmeistcr müssen das Messen und Stempeln 
der Leinwand und Schleier selbst verrichten und sich nicht beikommen 
lassen, solches in ihrer Abwesenheit ihren Leuten oder einem sonstigen 
unbefugten Dritten zu übertragen. 

H. 7. In der Nacht oder bei Lichte darf, außer zur Winterzeit, 
und auch da nicht ohne Noth, nicht geschaut, gemessen und gestem
pelt werden. Noch weniger darf der Stempclmeister in etwa vor
kommenden Fällen, wenn der Weber mit seiner Waare zu spät fertig 
geworden ist, sich unterstehen, sie ungcschaut und ungemessen zu stempeln. 

Z. 8. Zum Stempeln darf keine Waare angenommen werden, 
davon der Weber nicht zuvor die aus Verschen entstandenen Schauer-
Ritzen, welche auf der Bleiche größer werden, zugenäht, die darin 
vorkommenden Würk- und Knüpf-Fäden, welche sowohl auf der 
Bleiche, als in der Walke, Anlaß zu Löchern geben, abgeschnitten und 
überhaupt das ganze Gewebe rein und sauber geputzt hat. Der
gleichen mangelhafte Waarcn müssen sofort zur Verbesserung zurück
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gegeben und, ehe solche nicht vollständig erfolgt ist, nicht gestempelt 
werden. 

H. 9. Wenn aber das zum Schauen übergebene Stück keinen 
der vorbcmcrktcn Fehler hat, oder wenn sie gehörig verbessert worden 
sind und selbiges sich also zur Schau eignet, so muß der Stempcl-
mcistcr den sogenannten Ort der Waare und die Breite derselben an 
die auf dem Meßtische befindlichen Maaß Linicn wohl anpassen, am 
andern Ende des Tisches durch ihm helfende zuverlässige Personen, 
wozu jedoch der Webcr selbst nicht mit zu gebrauchen ist, die Waarcn-
Länge auf der Kante, mittelst eines Krcidcstrichs, allemal Zug für Zug, 
bezeichnen lassen und auf diese Weise fortfahren, bis das ganze Stück 
durchgemessen ist. Dann kann er dasselbe nach Länge und Breite 
richtig beurthcilcn; nur muß alle Leinwand und aller Schleier nach 
der vollen Breite, und durchaus nicht doppelt gelegt und über den 
Rücken gestrichen, über den Meßtisch gezogen und gemessen werden. 

§. 1(1. Folgende Gattungen von Schlcsischen Waarcn mit der 
dabei bestimmten Länge und Breite in preußischem Maaße, als vor
zügliche Gegenstände des auswärtigen Handels, sind schaubar und 
keine anderen dürfen zur Schau angenommen werden: 

B e i  d e r  L e i n w a n d :  
ein sogenanntes z breites Stück 53/z Ellen lang, 1^ Elle breit. 

6 - - k;i lZ - - . ? ' . >11 IT - - >18 '2 ' 4 
« -  -  N y  2  .  .  I S ' / ,  z /2 . - - - I7Z -
?  -  - I N  4  .  . 1 « .  , - - ' IIS ' ' 
s  -  -  I N  4  .  .  1 l l > /  .  z ' - - - Iis ' 
dergleichen 72/z - - 1^'/- -
dergleichen SlsH - - 1^'/» - -

B e i  d e m  S c h l e i e r :  
ein sogenanntes z breites Stück 46sZ Ellen lang, Elle breit. 

H - - 46sg - - Iss'^ - -
'^2 - - SV/- - - 1«-'/,- -z ' 2  - ' - - 25z / 2  

z - - 50^ - - 1/5 -

z'/2 - - 59/z - - lss ^ ' z - - 50H - -
So viel muß in der Regel der Weber dem Stempelmeister zur 

Schau liefern. Da jedoch aus einem und demselben Blatte die 
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Waare etwas breiter, auch etwas schmäler fallen kann, je nachdem 
der Schuß und die Werfte kleiner oder stärker ist, so darf dieser 
Mangel an der Breite doch nicht über einen viertel preußischen Zoll 
betragen, und ein Mchrercs darf daher der Stempelmeistcr nicht 
durchgehen lassen. 

§. II. Wenn nun die Waare beim Messen das vorgeschriebene 
Maaß enthält, so hat er solche nach ihrem wahren Befunde an Länge 
und Breite an beiden Enden des Stücks, mittelst eines das Maaß 
nachweisenden Stempels, zu bezeichnen und neben denselben die an
dern Stempel, mit dem Namen der Schaustätte und mit dem An
fangsbuchstaben seines, des Stcmpelmcistcrs, eigenen Namens aufzu
drücken und zwar mit Beischwärze, reinlich und deutlich. 

§. 12. Ist an der Waare ein Uebermaaß an Länge vorhanden, 
so muß es der Stempelmeistcr an dem geringsten oder dem sogenann
ten Lindeortc abschneiden; dies aber durchaus nicht am guten Orte 
weder geschehen lassen, noch selbst thun. 

§. 13. Waaren, an denen gedachtes Uebermaaß, Flcckel genannt, 
von dem Weber oder sonst Jemanden vorher abgeschnitten worden 
ist, che sie zur Schau kommen, oder an denen der Lindeort mehr als 
eine Elle beträgt, oder die schlechteres und stärkeres Garn haben, als 
dcni Gewebe in seiner Gattung zukommt, oder Waaren, welche mit 
ungleicher Werfte, Eintrag und Arbeit versehen sind, oder einen Ab
gang von einer Elle in der Länge haben, sind nicht schaubar, und müssen 
dem Weber unbedingt und ohne einige Bezeichnung zurückgegeben, 
und zu einer andcrwcitcn Schau nicht wieder angenommen werden. 

§. 14. Wenn hingegen der Abgang an der Länge mehr als 
Eine Elle beträgt, mithin dadurch eine Verkürzung in der Abschee-
rung sichtbar, oder wenn bemerkt wird, daß Gänge des Nohrblattes 
in der Mitte, oder von einem Ende zum andern mit Garn unaus-
gcfüllt und lcdig gelassen worden sind, desgleichen, wenn durch un
gebührliche Schmierung und Ausdehnung der Waare Mängel an der 
Breite vorgefunden werden; so hat der Stempelmeistcr dergleichen 
Waaren in Beschlag zu nehmen und an das ihm vorgesetzte Schau-
amt zur weitern Untersuchung zu übergeben. 

H. 15. Kein Stempelmeistcr darf einem Weber aus einem an
dern Dorfe, woselbst ebenfalls Stempelmeistcr sind, Waaren stempeln, 
es sei denn, daß alle Stempelmeistcr jenes Dorfes abwesend oder 
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krank wärm und sie ihn, mit Varmissen der Orts - Gerichte ersucht 
hätten, ihre Dicnstgeschäfte einstweilen zu übernehmen. Nur in einem 
solchen Falle ist ihm die Schau erlaubt, doch muß er die Waarcn 
mit seinem eigenen, und nicht mit den Stempeln der Abwesenden 
und Kranken, bezeichnen. Cr hat hierbei, in Ansehung der Länge, 
Breite und inneren Beschaffenheit, dieselben Vorschriften zu beobach
ten, die ihm für seinen eigenen Schaubezirk zur Pflicht gemacht wor
den sind. 

H. 16. Den Stcmpclmcistcrn wird zwar gestattet, auch ihre eige
nen, so wie die Fabrikate ihrer Verwandten und Schwäger im ersten 
und zweiten Grade, selbst zn schauen und zu stempeln; sie müssen 
aber ans solche Waarcn noch besonders ihren Namen neben den 
gewöhnlichen Stempeln, mit guter schwarzer Dintc deutlich und bald 
in die Augen fallend auf und mit allen Buchstaben ausschreiben. 
Wer sich hierbei Unredlichkeiten zu Schulden kommen läßt, soll nicht 
nur sogleich bei dem ersten Falle seines Dienstes auf immer entsetzt, 
sondern auch, nach dem Maaße der Verschuldung, mit polizeilicher 
Gcsängnißstrafe bis auf vier Wochen belegt werden. 

Z. 17. Jeder Stcmpelmeistcr muß üter sämmtliche, von ihm 
geschante und gestempelte, folglich auch über die von ihm selbst oder 
seinen Verwandten gefertigten Waarcn, ein Schau-Register führen, darin 

den Tag der Schau und Stempelung, 
den Namen und Wohnort des Webers, und 
die Gattung der Waaren nach der vorgefundenen Länge und Breite, 

gewissenhaft eintragen, und dieses Register allvicrtcljährig dem ihm 
vorgesetzten Schau-Amte unaufgefordert zur Durchsicht vorlegen. 

H. 18. Stempclmcistcr, welche Waaren zur Schau annehmen, 
die nicht zu den obengenannten schaubaren Gattungen gehören, oder 
welche untüchtige Waaren mit den Schaustempcln belegen, oder welche 
die Länge und Breite der Waaren unrichtig bezeichnen, oder welche 
die in H. 14 dieser Dienst-Anweisung anbefohlene Beschlagnahme 
bezüglicher Waaren unterlassen, werden sofort, bei der ersten Ent
deckung, von ihrem Amte entfernt, und niemals wieder als Stempel
meister angestellt werden. 

§. 19. Wenn ein Stempelmeister die Annahme eines Waaren-
stücks zur Schau, oder nach derselben die Stempelung versagt, weil 
er das Stück entweder nicht für schaubar hält, oder für untüchtig 
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erklärt, so kann der Weber fordern, daß er ihm die Zurückweisung 
genügend bescheinige, um die weitere Entscheidung bei dem vorgesetz
ten Schau-Amte nachzusuchen. 

§. 20. Die Stempelmcister müssen endlich die ihnen anvertrauten 
Stempel sorgfältig aufbewahren und sie nicht in die Hände unbefugter 
Personen gelangen lassen, bei Strafe unverzüglicher Dienstentsctzung. 

§ . 2 1 .  A l s  L o h n  f ü r  i h r e  M ü h w a l t u n g  u n d  d i e  g e t r e u e  A u s 
übung ihrer Obliegenheiten wird den Stempclmcistern an Stempel
geld festgesetzt: 

für ein Stück 3- oder kviertclige Leinwand oder Schleier 6 Pf., 
für ein Stück 6^- oder 7viertclige Leinwand, und 
für ein Stück 6^, 7-, 7^- oder 8 vierteligen Schleier 8 Pf., 
für eine 6^- oder 7viertclige Webe, und 
ein Stück 8viertclige Schock- und Stück-Leinwand I Sgr. 

Dieses Stempelgeld erhält der Stcmpclmeister von dem Weber, 
der es beim Verkauf der Waare von dem Käufer, und zwar über 
den bedungenen Kaufpreis, zurück empfängt. 

Wenn daher ein Weber sich an einen Stcmpclmeister wendet, 
dem sein Wohnort zugewiesen ist, und wenn er das Stempelgeld im 
Voraus erlegt, so muß seine Waare, insofern sie überhaupt zu den 
schaubaren gehört, ohne Widerrede zur Besichtigung angenommen 
werden. Den Stempclmeister» ist hierbei untersagt, von den Webern 
ein Mehreres, als das oben festgesetzte Stempelgclv beträgt, unter 
welchem Vorwande es sei, zu fordern und anzunehmen, bei Strafe, 
ihres Amtes sofort entlassen, auch zu einem solchen für die Zukunft 
unfähig erklärt zu werden. 

Die Stempelmeister sind übrigens schuldig, alle die Anordnungen, 
die ihnen von der landräthl. Behörde und dem ihnen vorgesetzten 
Schau-Amte erthcilt werden, auf das Genaueste zu befolgen, und 
ihr Amt mit Rechtlichkeit und Thätigkcit zu verwalten. 

Sie werden von der gedachten landräthl. Behörde auf Kündigung 
angestellt, und von derselben auch, wenn sie nicht geschickt genug be
funden werden, oder andere Umstände es nöthig machen, entlassen, 
in welchem Falle ihnen jedoch der Rccurs an die Königl. Regierung 
binnen 10 Tagen vorbehalten bleiben soll. 

L i e g n i t z ,  d e n  2 4 .  O c t o b e r  1 8 3 6 .  
Königl. Preuß. Regierung. Abtheilung des Innern. 
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Der Ochscnjunge Carl Thiem aus Einsiedel hat seinen wo. ioi. 
Dienst beim Domiuio Preilsdorf ohne Erlaubniß seiner Brod- Bekanntmachung. 
Herrschaft mehrmals verlassen, und sich der Bestrafung entzogen. Sein 
gegenwärtiger Aufenthalt ist unbekannt. Ich fordere daher die Gen
darmen und die Orts-Gcrichte des Kreises auf, auf den Carl Thiem 
zu vigilircn, und im Bctrctungssalle ihn per Transport hierher füh
ren zu lassen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  12. Juni 1857. 
Der Königliche Handrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

Das den Franz Glaubitz'schen Erben gehörige Bauergut wo. 102. 
Nr. 33. von Järischau, gerichtlich abgeschätzt auf 9170 Rthlr. Bekanntmachung. 
1 Sgr. 8 Pf., soll im Wege der freiwilligen Subhastation 

den 20. Juli c. Vormittags 11 Uhr 
an gewöhnlicher Gerichtsstelle verkauft werden. 

Die Taxe, der neueste Hypotheken-Schein und die Kaufsbedin
gungen sind in unserem Bureau II. einzusehen. 

S t r i e g a u ,  d e n  5. Juni 1857. 

Königliches Kreis-Gericht. II. Abtheilung. 
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Zü eis-Currmden-Mall 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück SS. 

Rcdigi« im Bureau des Königlichen Landrath- Gedruckt in der Landoltschen Buchdruckern 
aines zu Bolkcnhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 22. Juni 1857. 

cm Bürgermeister a. D. Vo. Teich mann hiersclbst ist von der l^o- ioz. 
Königlichen Regierung vom I. Mai d. I. ak> die Verwaltung der Bekanntmachung. 
Polizei in den Königlichen Domaincn-Amts-Dörfcrn des diesseitigen 
Kreises, mit Ausschluß der Ortschaften Klein-W alters d orf und 
Miesau übertragen worden, was hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht wird. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 7 .  J u n i  1 8 5 7 .  

Der Stellcnbesitzcr Wilhelm Nicr zu Halbendorf ist am lVo. io4. 
13. d. Mts. zum Gerichtsscholz für die Gemeinde Halbendorf Bekanntmachung, 
von mir vereidigt worden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 7 .  J u n i  1 8 3 7 .  

Um die Wirkungen der Verordnung vom 9. Februar 1849 voll- lVo. -los. 
ständiger beurtheilen und namentlich übersehen zu können, wie sich Betrifft die Ein-
das numerische Verhältniß zwischen Meistern, Gesellen und Lehr- reichung der Nach-
lingcn weiterhin gestalten werde, veranlasse ich die Königliche Regie- Handwerksmeister 
rmlg mit Bezugnahme auf die Circular-Versügungen vom 16. Mai GchlUn und Lehr-
1855 und vom 26. Mai 1856, in Betreff der alljährlich anznzei- linge. 
gcnden Zahl der Handwerksmeister und der Gesellen, welche in den 
einzelnen Kreisen vorhanden sind, in den betreffenden Nachweisungcn 
künftig auch die Zahl der vorhandenen Lehrlinge der im H. 23 a. a. O. 
bezeichneten Handwerker anzugeben. Bei der Aufstellung der Nach-
wcisung für das laufende Jahr ist zugleich die Zahl der bei den 
verschiedenen Klassen jener Handwerker im Jahre 1848 beschäftigt 
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gewesenen Lehrlinge, soweit hierüber noch Auskunft erlangt werden 
kann, zu ermitteln und anzugeben. 

Bei der Prüfung der im vergangenen Jahre von den König
lichen Regierungen eingereichten Nachwcisnngen ist die wünschcns-
wcrthe Gleichförmigkeit vermißt worden. Um diese herbeizuführen, 
wird der Königlichen Regierung das beifolgende Schema zur Beach
tung bei der Aufstellung der fortan einzureichenden Nachwcisnngen 
zugefcrtigt. Statt der dort erforderten Angaben in Betreff des Jah
res 1848 sind in den Nachweisungcn für die Jahre 1858 u. ff. die 
Ergebnisse des Vorjahrs einzuschalten. Es ist darauf zu halten, daß 
in allen Nachweisungcu die Kolumnen 1 bis 52 mit genauer Beach
tung der Ucbcrschriften ausgefüllt und daß hierbei nicht zwei oder 
mehrere in dem Schema getrennte Gewerbe zusammengefaßt werden. 

B e r l i n ,  d e n  3 6 .  A p r i l  1 8 5 7 .  
DerMinister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 

v o n  d e r  H e y d t .  

Indem ich vorstehende Ministcrial-Verfügung samintlichcn Orts-
Behördcn hiermit communicire, erhalten dieselben den Auftrag, die 
in Folge meiner Kreisblatt-Verfügungen vom 26. Octobcr 1855 und 
5. Januar d. I. alljährlich bis zum 31. December einzureichende 
Nachwcisung nunmehr nach dem unten abgedruckten Schema aufzu
stellen. Der für das laufende Jahr einzureichenden Nachwcisung ist 
eine Uebersicht der im Jahre 1818 beschäftigt gewesenen Lehrlinge, 
insoweit deren Ermittelung jetzt noch möglich ist, beizufügen. For
mulare zu der Nachwcisung zu dem Preise von 6 Sgr. für daS 
Buch, können die Orts-Bchörden hier erhalten, sobald Sie den Be
darf an solchen innerhalb 3 Wochen hier anzeigen. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  1 7 .  J u n i  1 8 5 7 .  
Der Königliche tzandrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  
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Uachmeisung 

der 

im Jahre 18 in der Gemeinde 

vorhanden gewesenen Meister, Gesellen nnd Lehrlinge der im F. 33 der 

Verordnung vom 9. Febr. 1849 aufgeführten Handwerke. 
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O r t. 
Am Schlüsse 

des 

J a h r e s  

1848 

185 

1 

Müller. Bäcker. 

S 

Pfefferküchler 
und 

Konditoren. 

4 

Fleischer. 

« 
tt 
S 
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3 
Gerber 

aller Art. 

6 
Leder-

bereiter. 

N 

S Z 
Z-» 

cL 

7 
Kor-

duaner. 

r: 

Z -Ä 

8 
Perga
menter. 

n 
D 
S 

9 
Schuh-

u. Pantoffel
macher. 

S »e 

I« 
Handschuh
macher und 

Beutler. 

« 

Z 

lt 

iicr. 

i2 
Sattler 

mit Einschluß 
der Riemer u. 

Täschner. 

« 
üZ 

S T 
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13 

Tcipczicrcr. 

II 

Bilch-
l? in der. 

S7i D s? S D 

15 
Seiler und 
Reifschläger. 

S 

10 
Bürstcn-
bl'lidcr. 

s 

S sl 

17 
Perrückm-

uiachcr. 

s S 

18 

Hutmacher. 

« 

s 

19 
Tuchmacher 

und 
Tuchbereiter. 

« 

G 

20 
Weber und 

Wirker jeder 
Art. 

s S 
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2 1  
Posamentirer 

und 
Knopfmacher 

«1-1 

echncidcr. 

S s 

r-
« 

S 

23 
Tischler 

und Stuhl
macher. 

s 

« 

S 

24 
Rade- und 
Stellmacher. 

S 

s 

D 

Grofi-
und Klein-

döttcher. 

s -A 

2<> 

DrechZlor 
aller Art. 

<?« S 

27 
Kaiiini-
macher. 

2^ 

Korb
flechter. 

W 
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29 

Töpfer. 

30 

Glaser. 

b: ^ -1- « 

S 

31 
Grob- und 
Kleinschnucde 

jeder Art 

32 
e'.'i 

schmiede. 

N S 

« 

S 

33 
Nagel-

schmicdc. 

S 

34 
Kupfer
schmiede. 

N S 

35 
Büchsen
macher. 

36 

Sporer. 

S 

x: e: 

S S 



139 

37 

Schlosser. 

38 
Feilen-
Hauer. 

s 

S 

c: r: 
» 

S 

39 
Stadler 

und 
Siebmacker, 

S 

40 

5lleinptner. 

s S 

41 
Schwert-

fcgcr. 

?-> 

rL-

S cL 

42 

Gürtler. 

«. 
N D 

43 
Gelb- und 
Nothgicßer 

n 

S> -L 

44 
Glocken

gießer. 

N 

S 

«> 
5-
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45 

Zinn-
gicßcr. 

D cL 

40 
Gold-

und Silber-
Arbeiter. 

5? 

S 

47 
Gold-

und Silber
schläger. 

L -s-

G -L 

48 

Uhrmacher 

»-> 

-L. 

8 V 

49 

Vergolder 

S 

50 

Maler u. 
Lackirer. 

N S 

L-

cö 

24 

Färber. 

S 

52 
Seifen
sieder. 

L 

S 

L-



Meis Currenden-Mlt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S«. 

Rcdigir» im Bureau des königlichen Landrath- Gedruckt i» der Landoltschcn Buchdruckcrci 
amtö zu Bolkcnhain. zu Hirjchbcrg. 

Volkenhain, den 29. Juni 1857. 

achstchend bringe ich diejenigen Reservisten und Landwchrleute iV«,. Z06. 
ersten Aufgebots zur allgemeinen Kenntniß, welche die Königliche Bekanntmachung. 
Kreis-Ersatz-Commission bei ihrem Zusammentreten im Monat 
Mai c. in Gcmäßheit des Z. 13 der Allerhöchst bestätigten Verord
n u n g  v o m  2 6 .  O c t o b c r  1 8 5 6  f ü r  u n a b k ö m m l i c h  a n e r k a n n t  h a t :  

1. Carl Seidel in Nieder-Baumgartcn, 
2. Wilhelm Pelkner daselbst, 
3. Carl August Prenzel in Ober- Baumgartcn, 

Ehrenfricd Simon in Einsiedel, 
5. Johann Krämer in Bohrauseiffersdorf, 
6. Ernst Wilhelm Maiwald in Rohustock, 
7. Ernst Kügler in Langhelwigsdorf, 
8. Johann Carl Schramme! in Ober-Hohendorf, 
9. Wilhelm Höppner in Schweinhaus, 

16. Heinrich Bcrger in Groß - Waltersdorf, 
11. Heinrich Kindler in Ober-Kunzendorf, 
12. Christian Schinner in Ncn-Kunzcndorf, 
13. Carl Müller in Märzdorf, 
14. August Kuhn in Ouolsdorf, 
15. Christian Gottlicb Böhm in Weimersdorf, 
16. Wilhelm Bcttcrmann in Nudclstadt, 
17. Carl Emil Otto Süßmaun daselbst, 
18. August Grüttner in Wcderau. 
Die Orts-Gcrichte haben die Bcthciligten hiervon mit dem Be

deuten in Kenntniß zu setzen, daß vorstehende Entscheidungen nur 
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bis zum nächsten Zusammentreten der Krcis-Ersatz-Commisfion, wel
ches wahrscheinlich im Monat Dccember d. I. stattfinden wird, in 
Kraft bleiben. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 3 .  J u n i  1 8 5 7 .  

iVo. 107. Der Müllermcistcr August Franke zu Hohenpctcrsdorf ist 
Bekanntmachung, als Schiedsmann für die Gemeinde Hohcnpetcrsdorf durch das 

Königliche Krcis-Gcricht zu Stricgan am 22. d. M. vereidet worden. 
Bolkenhain, den 27. Juni 1857. 

Der Königliche Landrath. 
G r a f  v o n  V i i l o w .  

lVo. 10?. DasdcnFranzGlanbitz'schcn Erben gehörigeVauergut Nr.33 
Bekanntmachung. oon Järischau, gerichtlich abgeschätzt auf 917V Thlr. 1 Sgr. 8 Pf., 

soll im Wege der freiwilligen Subhastation 
den 20. Juli c. Vormittags 11 Uhr 

an gewöhnlicher Gcrichtsstclle verkauft werden. 
Die Taxe, der neueste Hypothekcuschein und die Kaufbcdingungcn 

sind in unserem Bureau 11. einzusehen. 
S t r i e g a u ,  d e n  5 .  J u n i  1 8 5 7 .  

Königliches Kreis-Gericht. II. Abtheilung. 



Areis-Cmrmden-Mtl 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück SS. 

Redigirt im Bureau dt« «Sniglichcn Landraih. 
aune zu Bolkenhain. 

Gedruckt in der Landoltschen Buchdruckerei 
zu Hirichbcrg. 

Bolkenhain, den 6. Juli 1857. 

^ ^ -109» 
Ä k a c h l v e i s u n g  Bekanntmachung. 

der für das Zahr 1857 genehmigten Klassensteuer-Ermäßigungen im Kreise Bolkenhain. 

s: 
Ortschaften. 

öi? 'D 

N a m e n  
der 

Klassensteuerpflichtigen. 

Stand 
und 

Gewerbe. 

Veran
lagte Klas-
sensteucr. 

(M o 

Ermäßigt 
auf 

n a t l 

Klassen-
steucr-

AnSfall. 
i ch.) 

6 
6 
6 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
k 
7 
8 
9 

1« 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2V 
2t 
22 

Bolkenhain . . 
dito . . 
dito . . 
dito . . 

Ober-Baumgarten. 
dito 
dito 
dito 

Nieder-Baumgarten 
dito 
dito 

Börnchen . . . 
Giesmannsdorf 

dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 

Hausdorf . 
dito 

150 
,77 
233 
zug. 
37 
76 

,75 
345 
132 
,68 
250 
34 
63 

100 
198 
242 
247 
304 
337 
341 

96 
110 

Bohnert 
Schneider (seit 4. Febr.) 
Böhm (seit 1. April c.) 
Meyer dito 
Schenk 
Pölkner . . . , . 
Seidel . . . . . 
Carl Seidel . . . 
Rolke 
Schenke 
Fiebig 
Caspar 
Gvttf. Hause (pr.18S7) 
Scharf 
Raupach . . . . 
Mich 
Peter 
Christian Haufe . . 
Menzel 
Renner 
Aust 
Beer (pro 1857) . . 

Handelsmann 
Wittwe. . 
Böttcher 
Anwohner . 
Vorwerksbesitzer 
Wittwe 
Bauer . . 
dito . . 
dito . . 

Gärtner 
Schneider . 
Freistellenbesttzer 
Bauergutsbes. 

dito 
dito 

Schuhmacher 
Hvlzhändler 
Bauergutsbes. 

dito 
dito 
dito 
dito 

20 — 
2 0 -
20!-
1 0 -
20 — 

1 0 -
25 — 
10 
7 

12 
2Sj-
so — 

12 
2 
2 
2 

20 
15 
IS 
15 

15 
5 

10 -



K 

<8 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
2» 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44, 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
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N a m e  i i  
der 

Klassensteuerpstichtigen, 

Stand 
und 

Gewerbe. 

Veran
lagte Klas-
scnsteuer, 

(M o 

Ermäßigt 
auf 

Klassen
steuer-

Ausfall, 
n a t l i ch.) 

H e l f e r  . . . .  
Schlausch . . . 
F r i t s c h  . . . .  
Hofemeister . . : 
T h i e m  . . . .  
J ü p t n e r  . . . .  
Simon (pro 1857) 
Hoffmann . . . 
H e i n z e l  . . . .  
U n g e r  . . . .  
E n g l e r  . . . .  
G l ä s e r  . . . .  
H e r i n g  . . . .  
F ö r s t e r  . . . .  
Scholz . . . , 

Gebe! 

Mussig . . . » . 
Kügler . . - . . 
Köhler . . . . . 
Krebs 
Friebe 
Meier (seit 1,Febr. c.) 
Schubert . . . . 
Seidel 
Philipp 
Kadenbach . . . . 
Berger 
Verndt . . . . . 
Reimann . . . . 
Riediger 
Hoppe 
Schäl 

Banergursbes. 
dito 
dito 
dito 

Stellenbesitzer 
Gärtner 
Leerhäusler 
Schuhmacher 
Großgärrncr 
Bauer . . 
Wittwe. . 
Geselle . . 
Häusler 

dito 
Bauer . . 
Anszügler . 
Stellmacher 
Kleinbauer 
Kalkbrenner 
Auszüglerin 
Häusler 
Krämer 
Bauer . 
Wittwe 
Großg -Wi 
Häusler 

dito 
dito 

Freigärtner 
Bauer . 
Wittwe 
Bauer . 

dito . 
dito 

25 

10 
20 
7 

12 
5 
S 

12 

25 
5 
7 

10 

7 
10 
25 
5 
5 
5! 

2l( 
20 
5 

12 6 
5 
5!-
5 

25 

1 

. 

20-
20 

15 
5 

10 — 
2> 6 
2> 6 

10 
25!— 
20 

6 

—!25 
- 1 0  
-!25 
— 25 
2!-

5 
7 

20 
5 
7 

20 
2 
2 
2 

15 
10 

2i 

10 
2 

- 2 
- 2 

- 2 0  
- 20 
- 7 
- 2 0  
- 2 0  
I 20 

Summa j40s 5>- 31 7 6 

5 
10 
10 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
5 

2 6 
2! 6 
2 6 

10— 
2j 6 
2j 6 

2^ 6 
2- 6 
2! 6 
5 — 

10 — 

2j 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
5! — 
5 -
2 6 
5 
5 

10 
8 27 6 

Juni 1857. 

i. Abtheilung für directe Steuern, Domainen u. Forsten. 
S c h a r f e n  v i t .  
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Vorstehende Nachmessung bringe ich hierdurch zur Kenntnis; der 
Orts-Behörden niit den. Auftrage, die betreffenden Steuerpflichtigen 
von der erfolgten Herabsetzung ihrer Klasscnsteuer zu benachrichtigen, 
und mit denselben wegen der pro I. Semester c. bereits erfolgten Ab
führung der veranlagten Stcucrbeträge sich zu berechnen. 

D o l s e n h a i n ,  d e n  3 .  J u l i  1 8 5 7 .  

Höherer Anordnung zu Folge soll jetzt die zweite Hälfte der Bei' 
träge zu dem Betriebs- und Dcckungsfond der Ständischen Dar-
lehnskasse der Provinz Schlesien eingezahlt werden 

Indem ich daher Bezug nehme auf meinen Kreisblatt-Erlaß vom 
-1. Juli v. I., fordere ich die Orts-Behördeu aus, die in der nach
folgenden Nepartition bezeichneten Beträge einzuziehen, und mit der 
Steuer pro Monat August und September c. zur Kreis-Steuer-Kasse 
hicrselbst abzuführen. 

B o l k c u h a i n ,  d e n  3 .  J u l i  1 8 5 7 .  
Der Königliche tzandrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

N e p a r t i t i o n  
der pro 1857 aufzubringenden Beiträge zu dem Betriebs- undDeckungs-
Foud der ständischen Darlehns-Kasse der Provinz Schlesien im Betrage 

v o n  2 7 9 2  N t h l r .  7  S g r .  v o n ;  K r e i s e  D o l s e n h a i n .  

lVo. i;o. 
Betreffend die Auf
bringung derzrveiten 
Hälfte der Beiträge 
des Kreises Bolken-
hciin zu dem Be

triebs- u. Deckungs-
Fond der ständischen 

Darlehnsftisse der 
Provinz Schlesien. 

4507 
1007 

87 
381 

1250 
45 
42 

425 

Stadt Dolsenhain. 
- Hohenfriedeberg . 

Gemeinde Adlcrsruh 
Dominium Ober - Baumgarten 
Gemeinde dito 
Forstparcelle des :c. Raupach. 
Vorwerk Ober-Baumgarten . 
Dominium Nieder - Baumgartcn 

220 
49 

4 
18 
0l 
2 
Z 

20 

7 0 
19 3 
13 0 
0 
1 

23 — 



Stcr 
Bett! 

000 
225 
6 5 1  
10» 
146 
141 
266 
218 
308 
469 
497 
824 
550 
160 
331 
598 

1292 
633 

1641 
489 
342 
52 
49 

862 
>335 
322 

2 1  
472 
169 

>555 
674 
116 

3 

9 
3 

6 
6 

6 

6 
6 

6 
6 

6 
3 
3 
6 
3 

9 
9 
9 
9 
6 
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9 Gemeinde Nieder-Baumgarten 
10 Dominium Blumenau . 
11 Gemeinde dito 
12 Dominium Börnchen 
13 Gemeinde dito 
14 dito Bohrauseiffcrsdors 
15 Dominium Dätzdorf 
16 Gemeinde dito 
17 dito Einsiedel 
18 dito Falkcnbcrg 
19> dito Gicsmannsdorf 
2V Dominium Girlachsdorf. 
21 Gemeinde dito 
22 Dominium Gräbel 
23 Gemeinde dito 
24 Dominium Hausdorf 
25 Gemeinde dito 
26 Dominium Langhelwigsdorf 
27 Gemeinde dito 
28 dito Hoheuhclmsdorf 
29 dito Ober-Hohendorf 
30 Dominium Nieder-Hohendorf 
31 Gemeinde dito 
32 Dominium Kauder 
33 Gemeinde dito 
34 dito Ober-Kunzendorf 
35 Freigut dito 
36 Gemeinde Nieder-Kunzendorf 
37 dito Neu-Kunzcndorf 
38 Dominium Lautcrbach . 
39 Gemeinde dito 
40 Dominium Märzdorf 



Stc 
Bcti 

1038 
68 

373 
287 
553 
71 

218 
858 
696 
80 
94 
89 
95 

1743 
411 

3600 
681 

1420 
180 
853 

1336 
487 

1647 
351 
285 
632 
604 
898 
703 
169 
902 
369 
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Namen der Ortschaften. 

Gemeinde Märzdorf 
Dominium Möhnersdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Nimmersatt). 
Gemeinde dito 

dito Ossenbahr 
Dominium Hohenpctersdorf 
Gemeinde dito 

dito Wcidenpetersdorf 
dito Ober-Polkau 
dito Nieder-Polkau 
dito Prcilsdorf 
dito Prittmitzdors . 
dito Quolsdorf 

Dominium Alt-Reichenau 
Gemeinde dito 

dito Neu - Reichenau 
dito Alt-Möhrsdorf 
dito Neu-Röhrsdorf 

Dominium Nohnstock 
Gemeinde dito 
Dominium Rudclstadt . 
Gemeinde dito 

dito Nuhbank 
dito Schwciuhaus . 

Dominium Hohenfriedcberg 
Gemeinde Schwcinz 

dito Simsdorf 
Dominium Schollmitz . 
Gemeinde dito 

dito Strcckenbach . 
dito Thomaßdorf . 

Haben 
einzuzahlen. 
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Steuer-
Beträge. Namen der Ortschaften. 

Haben 
einzuzahlen. 

274 
246 
155 

83 
960 

1265 
415 
606 
677 
183 
262 
256 
700 
720 
146 
690 

1757 
65 
29 

704 
57213 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

Dominium Klein - Wattersdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Groß - Wattersdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Wederau 
Gemeinde dito 
Dominium Meinersdorf 
Gemeinde Ober-Weimersdorf. 

dito Nieder-Weimersdorf 
dito Wiesau. 
dito Wiescnberg 

Dominium Ober - Wolmsdorf. 
Gemeinde dito 

dito Nieder - Wolmsdorf. 
dito Städt. Wolmsdorf. 

Dominium Würgshalbendorf. 
Gemeinde dito 

dito Würgsdorf Pfarrthei 
dito Neu-Würgsdorf 
dito Ober- Würgsdorf . 

13 
12 

7 
4 

46 
61 
20 
29 
33 

8 
12 
12 
34 
35 

7 
33 
85 

3 
I 

11^ 

17! 
1 

28 
23 

8 
18 
2 

28 
22 
15 

6 
6 
4 

20 
24 

5 
II 

34 11 
Summa s2792^ 7 

9 

Die Grundsteuer, Einkommensteuer, Klassenstcucr, und Gewerbe' 
steuer mit Ausschluß der Steuer für Brau- und Brennereien, der 
Hausirer, und beider niedrigsten Stufen der Klassenstcucr, sind Maaß-
stab der Reparation. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  I. Juli 1857. 
Königliche Kreis-Steuer-Kasse. 

9! ichtc r. 
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Das hiesige Amtslocal zu Abfertigungen der indirecten Steuern lVr». ,,i. 
ist in das Haus Nr. 81 am Niedern Ninge, dein frühen, gegenüber, Bekanntmachung, 
verlegt. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  3 .  J u l i  1 8 5 7 .  
Königliches Steuer-Amt. 

De», Freihausbesitzcr Gottlieb Schöbel zu Ober-Herms- l^v-
dorf ist am 23. April 1857 Nachmittags aus seiner Stube eine Bekanntmachung, 
eingchäusige silberne Taschenuhr mit einer blcchnen Kapsel, römischen 
Ziffern, am Boden gepreßt, nebst einer stählernen Kette mit zwei 
Uhrschlüsscln entwendet worden. 

Jeder, welcher über die Person des unbekannten Thäters, oder 
den Verbleib der gestohlncu Uhr, vor deren Ankauf hiermit gewarnt 
wird, Auskunft zu crthcilcn vermag, wird aufgefordert, hiervon un
gesäumt dem unterzeichneten Staats - Anwalt oder der nächsten Ge
richts- oder Polizei-Behörde Anzeige zu machen. 

Kosten entstehen dadurch nicht. 
Sämiiitliehc Sicherhcitsbeamte werden zur Vigilanz aufgefordert. 
W a l d e n b u r g ,  d e n  2 6 .  J u n i  1 8 5 7 .  

Der Königliche Staats-Anwalt. 
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Zlreis-Currmdm-Zlatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhenn. 
Stück S8. 

hicdigiri im Bureau ves Kkniqlichcn Landrath- Gedruckt IN der Landdltschcn Buchdruckerei 
autt» zu Bolkcnhain, z» Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 13. Juli 1857. 

hinter Bezugnahme auf H. II. des Gesetzes über die Polizei-Ver- lXo. HZ. 
waltung vom II. Niärz 183V verordnen wir, wie folgt: Betreffend das Vcr-

Wcnn ein weibliches Gesinde schwanger wird, muß die Dienst- ^schaw^ge"cn°" 
Herrschaft der Polizei-Obrigkeit des Dienstortes Anzeige machen und schwangeres wcib-
darf dasselbe nicht eher entlassen oder fortschaffen, als bis die Obrig- Gefinde, 
kcit die gesetzmäßigen Anstalten zur Verhütung alles Unglücks ge
troffen hat. 

Die Nichtbcsolgung oder Ucbcrtrctung dieser Verordnung wird 
mit einer Geldstrafe bis zu zehn Thalcr geahndet. 

L i e g n i t z ,  d e n  1 8 .  J u n i  1 8 5 7 .  
Königliche Regierung. 

Indem ich vorstehende im Amtsblatt Stück 26 enthaltene Polizei-
Verordnung den Ortsbehördcn zur besonder» Kcnntnißnahme bringe, 
bemerke ich noch Folgendes: 

Ist das schwangere Gesinde noch für gesund und arbeitsfähig 
zu erachten oder vermögend, so hat die PolizeiObrigkcit des Dicnst-
ortes diejenige des Ortes, an den das Gesinde sich begeben zu wollen 
erklärt, davon in Kcnntniß zu setzen; oder wenn das Gesinde hülfs-
bcdürftig ist und daher der öffentlichen Armenpflege bedarf, den Armen-
Verband des Dicnstortes zur sofortigen Fürsorge für dasselbe anzuhal
ten und mir die zur Ermittelung des Untcrstützungswohnsitzes des 
Gesindes erforderlichen Nachrichten alsbald zu geben. — Hierbei finde ich 
mich veranlaßt, noch darauf aufmerksam zu machen, daß das Verfahren 
der Orts-Behörden in Armensachen in vielen Fällen nicht den Be-
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stimmungcn des Armcngcsetzcs vom 31. Dccembcr 18^2 und des damit 
wesentlich zusammenhangenden Gesetzes über die Ausnahme neu an
ziehender Personen von demselben Tage, und des Armcn-Ergänzungs-
gesetzes vom 21. Mai 1855 entspricht. Durch die unrichtige Auf
fassung dieser gesetzlichen Vorschriften und durch die unvollständige 
Ermittelung derjenigen Thatsachcn, welche bei Entscheidung von Strei
tigkeiten über die Ortsangchörigkeit eines Armen zu Grunde gelegt 
werden müssen, werden unnöthigc Weiterungen zum Nachtheil der 
Armen oder einzelner Armcnvcrbäude herbeigeführt, weshalb ich es 
für nothwcndig erachtet habe, diejenigen Punkte, welche besonders zu 
beachten sind und gegen welche am häufigsten gefehlt wird, hier zu
sammen zu stellen. 

1. Wenn sich ein fremder Armer, ein kranker und mittelloser Rei
sender, Handwerksgeselle, Fabrikarbeiter rc. bei einer Polizei-
Behörde mit der Bitte um Unterstützung, Unterbringung oder 
Aufnahme in eine Hraukenanstalt meldet, so ist derselbe sofort 
vollständig über seine persönlichen und Angchörigkcits-Ver
hältnisse zu vernehmen. 

Das Vcrnehmungs-Protokoll muß daher specicll enthalten: 
a) Name, Alter und Vermögcnsvcrhältnisse des Bittstellers, sowie 

die Namen, den Wohnort und die Vcrniögcnsvcrhältnissc seiner 
Eltern, Großeltern, Hiudcr und Geschwister. 

b) Die Angabc, wo und in welchen Verhältnissen er während 
der letzten drei Jahre gelebt hat. In dieser Beziehung muß 
die Zeit, während welcher sich der Verarmte an einem oder 
dem andern Orte aufgehalten haben will, wo möglich nach 
dem Datum, oder wenigstens so genau, als es sich irgend 
thun läßt, angegeben werden. Auch der Ort ist spccicll an
zugeben; mithin genügt die Benennung eines Dorfes nicht, 
sondern es muß zugleich bemerkt werden, ob der Verarmte 
auf dem herrschaftlichen Hofe, oder in einem herrschaftlichen 
Familicnhause, Vorwerke rc., oder in einem zur Dorfcommune 
gehörenden Hause sich aufgehalten hat. Was die Lebensver
hältnisse betrifft, so muß der Antragsteller befragt werden, ob 
er eine eigene Wohnung oder Schlafstelle gehabt und ob er 
sich bei seiner Niederlassung an einem Orte bei der Orts-
Polizcibehörde (auf dem Lande der Gutsherrschast) gemeldet 
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b a t ,  i n s b e s o n d e r e  a b e r  i s t  b e i  s o l c h e n  P e r s o n e n ,  b e i  d e n e n  e s  
zweifelhaft sein kann, ob sie als Dienstlentc oder sclbststäudig 
gelebt haben, das Verhältnis;, in welchem sie zu ihrem Arbeits
geber gestanden, möglichst vollständig zu ermitteln, 

c) Ist der Bittsteller noch minorenn, so muß das letzte Domieil 
seines Vaters oder seiner unehelichen Mutter, oder salls die
selben kein Domieil hatten, der letzte dreijährige Aufenthalt 
derselben angegeben werden, 

ä) In gleicher Weise <I.it, c) ist hinsichtlich derjenigen großjäh
rigen Personen zu verfahren, welche noch nicht 27 Jahre alt 
sind und seit ihrer Großjährigkcit weder ein Domieil begrün
det, noch sich drei Jahre an einem Orte aufgehalten haben. 

2. Sehr viele Armenverbaiidc gehen von der Ansicht aus, daß durch 
den bloßen dreijährigen Aufenthalt eines Menschen ihre Verpflich
tung zur Versorgung desselben im Falle der Verarmung nicht 
begründet werde, indem sie sich dabei auf den H. 2 des Armeu-
gefetzes stützen. Diese Ansicht ist unrichtig, denn das Gesetz vcr-
pfli btet mit bestimmten Worten auch denjenigen Armeuverband 
zur Fürsorge für einen Armen, in dessen Bezirk sich derselbe, auch 
ohne einen 'Wohnsitz erworben zu haben, drei Jahre hindurch 
aufgehalten hat, und der §. 2 a. a. O. spricht gar nicht von 
dem Falle des dreijährigen Aufenthalts. 

3. Unzulässig ist es, den Armen au die Unterstützung seiner Ange
hörigen, oder wenn er ein Handwerksgeselle ist, au die Gcwcrks-
kasscn rc. zu verweisen. 

4. Nach dem Armcngcsetzc kommt es darauf, ob ein großjähriger 
Armer noch unter väterlicher Gewalt steht, nicht an, weshalb 
auch ans diesem Umstände kein Einwand gegen die Verpflichtung 
zur Armenpflege von Seiten eines Armcuvcrbandes hergeleitet 
werden kann. 

5. Jeder örtliche Armenverband hat denjenigen Armen, welche sich in 
seinem Bezirk vorfinden, ohne Unterschied, ob sie ihm angehören 
oder nicht, die augenblicklich uöthigc Unterstützung zu gewähren, 
und darf denselben an seinen angeblichen Angchörigkcitsort nicht 
zurückschicken, bevor er sich nicht Gewißheit darüber verschafft hat, 
ob derselbe dort aufgenommen wird. Am allerwenigsten darf ein 
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Armcnverband einen armen Kranken unter irgend einem Ver
wände fortschaffen lassen. 

ti. Mehrere Armcnvcrbände haben sich ihrer Verpflichtung gegen 
erkrankte Dienstboten, Gesellen rc. unter dem Vorgeben zu ent
ziehen gesucht, daß die Krankheit ihrer Natnr nach schon früher 
an einem andern Orte entstanden sein müsse. Ein solches Vor
geben kann jedoch nicht berücksichtigt werden, denn einerseits wird 
sich fast niemals mit vollständiger Gewißheit ermitteln lassen, 
wenn eine Krankheit ihren cigenthümlichen Anfang genommen 
hat, andererseits kommt es nicht ans diesen Anfangspunkt an, 
sondern daraus, zu welcher Zeit der Erkrankte genöthigt gewesen 
ist, die öffentliche Armenpflege in Anspruch zu nehmen. 

7. Geschwängerte Personen sind als Kranke zu betrachten, sobald 
die Schwangerschaft so weit vorgeschritten ist, daß sie nicht mehr 
vollständig im Stande sind, ohne Beihülfe für ihre Bedürfnisse 
selbst zu sorgen. Dieser Zeitpunkt tritt in der Regel mit dem 
7. Monate ein, es bleibt jedoch der Nachweis eines früheren Ein
tretens desselben unbenommen. 

8. Kur- und Verpflcgungskosten, welche ein Armenverband dem an
dern für die Verpflegung eines Armen aus dem Communal-Ar-
menfonds gesetzlich zu zahlen hat, gehen portofrei, insofern sie von 
den betreffenden Communal-Behörden oder Kassen an öffentliche 
Behörden unter öffentlichem Siegel und der Rubrik: „Armen-
Kur- uud Verpflegungskosten" versendet werden. 

9. Es kommen nicht selten Fälle vor, daß Arme wünschen, mit 
ihren an einem andern Orte wohnenden nahen Angehörigen jz. B. 
Eltern, Kindern) mit beiderseitiger Übereinstimmung zusammen 
zu ziehen, daß sie aber durch die betreffenden Communalbchörden 
daran behindert» werden. Hierin liegt nicht nur in vielen Fällen 
eine große Härte, sondern es wird dadurch auch oft den Armen 
die Gelegenheit genommen, einen Thcil ihres Unterhalts durch 
Verrichtung häuslicher Arbeiten zu verdienen. Wir empfehlen 
daher den Communalbchörden, dcrkn Gemeinden ein solcher Armer 
angehört, den Umzug des Armen dadurch möglich zu machen, 
daß sich die Commune verpflichtet, ihn auch ferner als ihren An
gehörigen zu betrachten, ihn, die künftig etwa erforderliche Unter
stützung zukommen zu lassen und ihn, wenn es nöthig wird. 
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jederzeit wieder bei sich aufzunehmen. Zugleich erwarten wir, daß 
diejenigen Commune«, bei denen sich ein solches Individuum 
niederlassen will, sobald sie hierdurch genügend sicher gestellt sind, 
den Umzug ohne Weiterungen geschehen lassen werden, insofern 
es sich nicht etwa um die Ausnahme eines notorischen Trunken
bolds, Diebes zc. handelt. 

V o l k e n h a i n ,  d e n  9 .  J u l i  1 8 5 7 .  

Es sind noch mehrere Polizei-Verwaltungen mit der Einreichung dto. 114. 
der Atteste über Abnahme der Gemeinde-Rechnungen pro 1856 im Betr. die Em-
Nückstandc. reichung der Atteste 

Dieselben fordere ich daher hierdurch auf, die qu. Atteste inner- "^^"e-Rech^ 

halb 8 Tagen hier einzureichen, widrigenfalls ich solche durch erpresse, nungen pro 1856, 
auf Kosten der Säumigen abzusendende Boten abholen lassen werde. 

W o l k e n  H a i n ,  d e n  9 .  J u l i  1 8 5 7 .  

Die Polizei-Verwaltungen werden an die baldige Einrcichnng der lVa. 115. 
Nachweisung der an die Gendarmen im It. Quartale c. gezahlten Betr. die Nach-
Denunciantcn-Anthcilc hierdurch erinnert. Weisung der an die 

V o l k e n h a i n ,  d e n  9 .  J u l i  1 8 5 7 .  Gendarmen im 

Der Königliche Landrath. zahttmLnuneian-
G r a f  v o n  V ü l o w .  ten - Ancheile. 

Die Gerichts-Ferien bei dem unterzeichneten Gericht treten ein iVo. 116. 
durch die Zeit vom 21. Juli c. bis 51. August c. Bekanntmaet".-" 

Während dieses Zeitraums ruht der Betrieb aller 
nicht schleunigen Nechtsangelegenheiten 

sowohl in Bezug auf die Dccrctur und Abhaltung der Termine, als 
auch die Abfassung der Erkenntnisse. 

Deposital-Tage sind nur 
am 22. Juli und 12. August c. 

Die Parteien und Rcchts-Anwalte haben sich daher während der 
Ferien aller Anträge in Sachen, welche 

Nichtferiensachen 
sind, zu enthalten und schleunige Gesuche als solche ru beanmd"-
in die Augen fallend ^ 
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Ferien-Sache 
zu bezeichnen. 

Zugleich wird in Erinnerung gebracht, daß Zahlungen, welche 
zu dem hiesigen Depositen»»! erfolgen sollen, mit Sicherheit nur im 
Beisein und gegen Quittung der sämmtlichcn Depositarien 

d e s  K r e i s - G e r i c h t s - R a t h  W e r n e r ,  
des Kreis - Gerichts - Secrctair Melzer und 
d e s  R c u d a n t e n  F r i e s e  

geschehen können. Wer dagegen handelt, hat es sich selbst beizumessen, 
wenn die Zahlung als ungültig betrachtet und noch einmal einge
fordert wird. 

Die Asservatoren sind: 
der Rcndant Friese und 
d e r  D i ä t a r i u s  S c h m a l t z .  

B o l k c n h a i n ,  d e n  2 .  J u l i  1 8 5 7 .  
Königliche Kreis - Gerichts - Deputation. 

No. 157. Das den Franz Glaubitz'schcn Erben gehörige Vaucrgut 
Bekanntmachung. Nr. 33 von Järischau, gerichtlich abgeschätzt auf 9170 Thlr. 1 Sgr. 

8 Pf., soll im Wege der freiwilligen Subhastation 
den 20. Juli c. Vormittags 11 Uhr 

an gewöhnlicher Gcrichtsstelle verkauft werden. 
Die Taxe, der neueste Hypothckcnschcin und die Kausbcdingungen 

sind in unserem Bureau >1. einzusehen. 
S t r i e g a u ,  d e n  5 .  J u n i  1 8 5 7 .  

Königliches Kreis-Gericht. II. Abtheilung. 



Arek-Cmrmdm Zlatl 
dks 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S«. 

Rcbiqiri im Burcau dcs königlichen Landrall), Gedruckt t» der handollichen Buchdruckerei 
an»« zu Bolkenhain. zu Hirschderg. 

Bolkenhain, den 20. Juli 1857. 

^^uf Grund des §. 6. t!t. 6. in Verbindung mit H. I I und 12. IV». j i». 
des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom II. März 185V Betreffend das Verbot 
wird zur Beseitigung derjenigen Nachthcile, welche beim Transport 
von Pflügen aus Chausseen und den mit einer künstlichen Decklagc ,um Transport der 

ausgebauten Landstraßen im Regierungsbezirke durch das Ausreißen "und^-n^nm Äcr" 
der obcrn Stein-, Kies- oder Lchmlage denselben entstehen, sowie zur künstu-hen DePage 

Beseitigung der Nachthcile, welche aus dem Treiben des Viehes M straß^sow,^ 
den Graben, Böschungen und Banauetts der letzteren erwachse^ Nach- b°tdcsTreibens-c.des 

< 2 . . Viehes in denGrabcn, 
stehendes angcyrduct: Böschungen und 

H. 1, Banquersderletzteren. 

Pfluge, Eggen und sonstige Ackcrgcräthe dürfen auf den Chausseen 
und auf den mit einer künstlichen Decklage ausgebauten Landstraße» 
des Regierungsbezirks fernerhin nicht mehr auf sogenannten Schleppen, 
d. h. zwei kreuzweise verbundenen Hölzern, deren lange Schcnkelstücke 
unter der Last des Pfluges, der Eggen :c. einschneidend auf der Straße 
hinschleppen, transportirt werden. Vielmehr muß deren Transport 
zu Wagen, auf Schleifen, d. h.. kufcnartig geformten Schlitten ge
schehen oder bei einer hierzu fortgesetzten Benutzung der Schleppen 
müssen diese mit kleinen Rädern in den auslaufenden langen Schen-
kclstücken versehen sein, welche das Einschneiden in die Straße ver
hüten. 

§- 2. 
Auf den mit einer künstlichen Dccklage versehenen Landstraßen 

des Regierungsbezirks darf Niemand auf den Böschungen, den Ban
quetts und in den Gräben Vieh treiben. 
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tz- 3.' 
Ilebcrtretungen dieser Vorschriften «ul> I. und 2. werden mit 

Geldbuße bis zum Betrage von 5 Rthlr. und im Unvermögcnsfalle 
mit verhältnißmäßigcr Gefängnißstrafe geahndet. 

§. ä. 
Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 5. Oktober d. I. 

in Kraft. 
L i e g n i t z ,  d e n  1 2 .  J u n i  1 8 5 7 .  

Königliche Negierung. 

Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich hierdurch zur öffent
lichen Kenntniß. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 7 .  J u l i  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

IVo. ns. Der Knabe August Vogt, Stiefsohn des Berghauer Eduard 
Steckbrief. K r a u s e  a u s  N i e d e r - H e r m s d o r f ,  z u m  S t e h l e n  u n d  V a g a b o n -

diren sehr geneigt, treibt sich seit einiger Zeit nach der Anzeige seines 
vorgenannten Stiefvaters zwecklos umher. 

Die Polizei-Behörden und Orts-Gerichte ersuche ich, auf den 
:c. Vogt zu vigilircn und im Betrctungsfalle denselben per Trans
port an das Orts-Gericht zu Nieder-Hermsdorf, hiesigen Kreises, 
abzuliefern, mich aber von dem Geschehenen in Kenntniß zu setzen. 

W a l d e n b u r g ,  d e n  6 .  J u l i  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 



Zireis-Cnrrenden-Matl 
des 

Königlichen Landrcith-Amtes in Bolkenhain. 
Stück SO. 

Redigirl im Bureau des Königlichen Landrach« Gedruckt in der Landoltschc» Buchdruckerei 
auitS zu Bolkeichain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 27. Juli 1857. 

Dl Ue Aushebung der Hecrespflichtigeu durch die Königliche Depar- lVa. 120. 
tcments-Ersatz-Commission findet im laufenden Jahre Betr. die Abhaltung 

,»». IS. August ' 
auf dem Platze vor dem hiesigen Schicßhausc statt. 

Demnächst haben die Orts-Behörden folgende Anordnungen zu 
treffen: 

1) Aus dem am Schlüsse dieser Verfugung beigefügten nament
lichen Verzeichnisse aller vorzustellenden Mannschaften sub H,. bis 
U. sind die jedem Orte Angehörigen zu extrahiren lind in ein 
besonderes Ortschafts-Vcrzcichniß zusammenzustellen. Dieses Ver
zeichnis ist mir binnen längstens 8 Tagen zur Einsicht vor
zulegen. 

2) Sämmtliche Mannschaften müssen an dem oben genannten Tage 
früh 52. Uhr auf dem Platze vor dem hiesigen Schießhause be
reits eingetroffen sein, zu welchem Bchufe es nothwcndig ist, 
daß die Leute aus den entfernteren Ortschaften schon des Abends 
vorher in den hier zunächst gelegenen Ortschaften eintreffen. 

3) Die Herren Bürgermeister und Gerichtsscholzen haben die Mann
schaften zu begleiten, und sind persönlich dafür verantwortlich, 
daß die Letzteren sich zur bestimmten Zeit sämmtlich auf 
dem Platze einfinden. Ebenso sind sie dafür verantwortlich, 
daß die Mannschaften auf dem Her- und Rückwege keine Excesse 
begehen. 

4) Sollten von den vorzustellenden Leuten vielleicht einige nicht 
mehr ani Orte anwesend sein, so ist deren gegenwärtiger Auf-
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enthalt sofort zu ermitteln. Durch Coliimuiücation mit den be
treffenden Orts-Behörden sind diese Leute von dem Tage der 
Gestellung in Kenntniß zu setzen und aufzufordern, sich zur rech
ten Zeit ebenfalls hier einzufinden. 

5) Sollten von den vorzustellenden Mannschaften der Eine oder 
der Andere seit dem Kreis-Ersatz-Geschäft wegen Vergehen oder 
Verbrechen in Untersuchung gekommen oder bestraft worden sein, 
oder sollte ein solcher Fall bis zur Aushebung noch eintreten, 
so ist sofort davon Anzeige zu erstatten. 

6) Mannschaften, welche durch Krankheit am Erscheinen verhindert 
werden, müssen zu Wagen hierher gebracht werden, und sollten 
sie auch dies nicht aushalten, so ist für dieselben ein ärztliches 
Attest vorzulegen. 

7) Alle unter >4. verzeichneten Leute müssen ihre Revaccinations-
Scheine mitbringen, woraus die Orts-Behörden noch ganz 
besonders zu sehen haben. Ebenso haben dieselben darauf zu 
halten, daß alle Mannschaften rein gewaschen, und mit einem 
reinen Hemde bekleidet, erscheinen. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  2 5 .  J u l i  1 8 5 7 .  

Die bei dem Kreis-Ersatz-Geschäft als diensttauglich 
bezeichneten Leute. 

1. Simon, Carl Ehrcnfricd, in Ober - Kunzendorf. 
2. Nier, Carl Wilhelm, in Ober-Würgsdorf. 
3. Gealtert, Carl Julius, in Weidenpetcrsdorf. 
4. Pätzold, Peter Paul, in Quolsdorf. 
5. Fritsch, Johann Carl August, in Börnchen. 
6. Sommer, Carl Wilhelm Julius, in Hohenfriedcberg. 
7. Klein, August, in dito. 
8. Rudolph, Carl August, in Städtisch-Wolmsdorf. 
9. Baumelt, Johann August, in Obcr-Baumgartcn. 

19. Nagel. August Benjamin, in Nieder-Würgsdorf. 
11. Heilmann genannt Richter, Ernst Traugott, in Alt-Röhrsdorf. 
12. Bruchmann, Carl Traugott, in Nieder-Würgsdorf. 
13. Klose, Anton Franz, in Wederau. 
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14. Simon, Christian August, in Rudelstadt. 
15. Frömberg, Christian Wilhelm, in Streckcnbach. 
Ii). Hindemith, Carl August Ehrcnfried, in Quolsdorf. 
17. Zeutsch, Johann Carl Friedrich, in Nimmcrsath. 
18. Grüttncr, Crnst Friedrich Julius, in Langhclmigsdorf. 
19. Nicr, Wilhelm, in Ober-Wurgsdorf. 
29. Engler, Carl Wilhelm, in Alt-Reichenau. 
21. Schubert, Carl August, in Ober-Wurgsdorf. 
22. Holzbcchcr, Johann Franz Florian, in Neu - Röhrsdorf. 
25. Rösner, Franz Anton Albert, in Alt-Reichenau. 
24. Seidel, Carl August, in Thomasdorf. 
25. Hoppe, Johann Carl Ernst, in Langhcllwigsdorf. 
29. Rcincrt, Johann Franz Joseph, in Nieder-Wurgsdorf. 
27. Haude, Johann Friedrich August, in Langhelmigsdorf. 
28. Bergel, Johann Gustav Carl, in Alt-Reichenau. 
29. Schön, Carl Benjamin, in Ober-Wernersdorf. 
59. Köhler, Ernst Wilhelm, in Kaudtr. 
51. Heinrich, Carl August, in Ober-Baumgartcn. 
52. Schwarzer, Ernst Wilhelm, in Alt-Röhrsdorf. 
35. Förster, Johann Carl Friedrich, in Nieder - Wurgsdorf. 
54. Friese, Carl Ehrcnfried Sigismund, in Nieder-Baumgarten. 
55. Meisncr, Carl Friedrich, in Alt-Reichenau. 
59. Schrodt, Johann Christian, in dito. 
57. Ficbig, Carl Ehrcnfried, in Nieder-Baumgarten. 
58. Haamann, Heinrich Wilhelm, in Ober-Wolmsdorf. 
39. Mucke, Carl Gottlob Benjamin, in Märzdorf. 
49. Stumpe, Heinrich Julius, in Alt-Reichenau. 
41. Bogel, Carl Gottfried, in dito. 
42. Hcntschel, Johann Benjamin, in Ober-Baumgarten. 
43. Dorn, Friedrich Heinrich, in Einsiedel. 
44. Neudcck, Friedrich Paul, in Ober-Baumgarten. 
45. Wenzig, Johann Carl Wilhelm, in Börnchen. 
49. Debuan, Carl Gustav Hermann, in Alt-Reichenau. 
47. Weihrauch, Carl Ernst, in Nimmcrsath. 
48. Kühnöl, Johann Franz August, in Börnchen. 
49. Schenke, Carl Heinrich, in Nieder-Baumgarten. 
59. Bunzcl, Johann Carl, in dito. 
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51. Hansch, Christian, in Nimmcrsath. sRcclamant.) 
52. Nenner, Carl Wilhelm, in Ren-Reichenau. 
53. Höppner, Carl August, in Niedcr-Würgsdorf. 
54. Walter, Johann Gottfried, in Thomasdorf. 
55. Fritsche, Carl Söilhclm, in Langhclwigsdvrf. 
56. 2Lchner, Gottfried, in Groß-Waltersdorf. 
57. Jackel, Ernst Friedrich, in Obcr-Würgsdorf. 
58. Halx, Friedrich, in Hobcnfricdeberg. 
59. Sebastian, Franz Wilhelm Roman, in Onolsdorf. 
69. Böhm, Samuel Ehrenfried, in Obcr-Würgsdorf. 
61. Renner, Carl August Wilhelin, in Ober-Wolmsdorf. 
62. Gansel, Carl Friedrich Wilhelm, in Rohnstock. 
63. Schneider, Ehrenfricd Wilhelm, in Nieder-2Lürgsdorf. 
64. Föst, Friedrich LAlhelni, in Rudclstadt. 
65. Menzel, Carl, in Blumenau. 
66. Uber, Johann Carl Gottfried, in Kauder. 
67. Seidel, Ernst Wilhelm, in Langhelmigsdorf. 
68. Krebs, Carl Wilhelm, in Dätzdorf. 
69. Förster, Carl, in Obcr-Würgsdorf. 
79.- Scholz, Carl Heinrich, in Otuolsdorf. 
71. Raupach, Friedrich Willielm August, in Nicder-Würgsdvrf. 
72. Hoppe, Carl Traugott, in Ncu-Rcichenau. 
73. Bauer, Heinrich Albert, in Alt-Reichenau. 
74. Seidel, Johann Carl Heinrich, in dito. 
75. Friese, Carl Friedrich Wilhelm, in Langhelwigsdorf. 
76. Hilst, Carl Wilhelm, in Prcilsdorf. 
77. Keil, Carl Ehrcnfried, in Neu-Reichenau. 
78. .Klose, Benjamin Hermann, in Alt-Röhrsdorf. 
79. Elsner, Christian Benjamin, in Alt-Reichenau. 
89. Kuhlich, Carl Friedrich, in Nimmersath. 
81. Hoffmann, Franz Joseph, in Wcideupctersdorf. 
82. Raupach, Carl Heinrich, in Ober-Wolmsdorf. 
83. Ermlich, Carl Gottlieb Wilhelm, in Ouolsdorf. 
84. May, Johann Carl, in Ober-Baumgartcn. 
85. Hampcl, Ernst August, in Girlachsdorf. 
86. Krause, Friedrich Wilhelm, in Nieder-Baumgarten. 
87. Zeise, Franz Heinrich Johann, in Alt-Reichenau. 
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88. Bartsch, Carl Heinrich, in Ober-Wiirgsdors. 
89. Druschke, Johann Carl Heinrich, in Quolsdorf. 
99. Langer, Ernst Heinrich, in Ruhbank. 
91. May, Jobann Heinrich, in Hohcnpetersdors. 
92. Pätzold, Carl Robert Ernst, in Kaudcr. 
93. Kuttig, Friedrich Wilhelm August, in Rndelstadt. 
94. Härtel, Johann Carl Wilhelm, in Kaudcr. 
95. Streit, Carl Ehrenfried Friedrich, in Märzdorf. 
99. Ulke, Ernst Wilhelm August, in Langhclwigsdorf. 
97. Licuig, LLilhclm Gustav, in Kaudcr. 
98. Thielsch, Friedrich Wilhelm, in Hausdorf. 
99. Wieth, Eduard Johann Anton, in Alt-Reichenau. 

199. Hülse, genannt Dchmel, Gottlieb Heinrich, in Kauder. 
19 l. Böhm, Christian Ernst, in Ober-Baumgarten. 
192. .Hilse, Carl Samuel, in Kaudcr. 
193. Bruchinann, Ebreufricd, in Langhclwigsdorf. 
191. Grän, Gustav Eduard, in Gicßmauusdorf. 
195. Haude, Friedrich Wilhelm August, iu Obcr-Wernersdorf. 
199. Seidel, Johaun George, in Alt Reichenau. 
197. Hallmann, Johann Carl Albrecht, in Langhclwigsdorf. 
198. Kuttig, Carl Wilhelm, in Gicsmannsdorf. 
199. Binncr, Carl August Heinrich, in Falkenberg. 
119. Hielschcr genannt Scholz, Joh. Carl Heinrich, in Simsdorf. 
1 1 1 .  K r a u s e ,  J o h a n n  C a r l  A u g u s t ,  i n  O b e r - H o h e n d o r f .  
112. Mielchen, Johann Christian Ehrenfried, in Groß-Waltcrsdorf. 
113. Haude, Carl Gottlieb, in Niedcr-Wernersdorf. 
III. Tscharnke, Johann Carl Heinrich, in Streckenbach. 
115. Raupach, Friedrich Wilhelm Benjamin, in Alt-Nöhrsdorf. 
119. Bogt, Carl Friedrich Wilhelm, in Ncu-Ncichcnau. 
117. Springer, Carl Wilhelm August, in Schwcinz. 
118. Kuhn, Johaun Carl August, in Alt-Reichenau. 
119. Hirdlcr, Carl August, iu Ouolsdorf. 
129. Ncumann, Ernst Wilhelm, iu Dätzdors. 
121. Stein, genannt Bauer, Friedrich Eduard, in Bolkenhain. 
122. Kynast, Ernst Julius, in Gicsmannsdorf. 
123. Worbs, Wilhelm Heinrich, in Falkenberg. 
124. Scholz, Johann Gottsried, in Wcidenpetersdorf. 
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125. Ludewig. Ernst Heinrich, in Preilsdorf. 
126. LLaltcr, Wilhelm Eduard, in Qnolsdorf. 
127. LLeiß, Carl Wilhelm, in Langhclwigsdorf. 
128. Kraust, Carl Heinrich, in Hausdorf. 
129. Speer, Johann Julius Reinhold, in Simsdors. 
150. Runge, Carl Heinrich, in Bolkenhain. 
131. Kaulitz, Gustav Julius Louis, in Bolkenhain. 
1.82. Seidel, Carl August, in Ober-Bamngarten. 
133. Schwedler, Carl Benjamin Heinrich, in Märzdorf. 
134. Kraust, Johann Gottfried, in Simsdorf. 
135. Thanim, Carl Heinrich, in Obcr-LLvlinsdorf. 
136. Ullrich, August Heinrich, in Quolsdorf. 
137. Wclgel, Carl Friedrich Wilhelm, in Bber-Wolmsdorf. 
138. Werner, Carl Friedrich August, in Ni'edcr-Banmgarten. 
139. Hader, Carl Heinrich, in Nieder-Kunzendorf. 
140. Plischke, Johann Carl Ehrensried, in Hansdorf. 
141. Schubert, Gottlieb Wilhelm, in Rohnstock. 
142. Schön, Carl Friedrich, in GirlachSdorf. 
143. May, Johann Carl Wilhelm, in Hohenpctersdorf. 
144. Schubert, Johann Carl, in Nlt-Nöhrsdorst 
145. Hübner, Carl Friedrich Wilhelm, in Rudclstadt. 
146. Bcrndt, Friedrich Wilhelm August, in dito. 
147. Kuhn, Emil Friedrich Rudolph, in Kauder. 
148. Borhammer, Johann Carl August, in Bbcr-Baumgarten. 
149. Beer, Carl August, in Hausdorf. 
150. Puder, Franz Joseph, in Rohnstock. 
151. Ulke, Friedrich Wilhelm, in Langhclwigsdorf. 
152. Schick, Franz Heinrich Gustav, in Bolkenhain. 
153. Heinrich, Carl Benjamin, in Alt-Reichenau. 
154. Kammer, Carl Heinrich, in Städtisch-Wolmsdorf. 
155. Friede, Carl Friedrich August, in Kauder. 
156. Teppich, Johann Carl Heinrich, in dito. 
157. Fellendorf, Carl Wilhelm August, in Bolkenhain. 
158. Brückner, Ernst Friedrich, in Rndelstadt. 
159. Worbs, Johann Ernst Heinrich, in Neu-Rcichenau. 
160. Lehmann, Carl Wilhelm, in Sber-Wcrncrsdorf. 
161. Kindler, Carl Christian, in Ober-Knnzendorf. 
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162. Schiedrich, Ernst Heinrich, in Wederau. 
163. Käse, Carl Wilhelm, in Niedcr-Würgsdorf. 
164. ÄLürfel, Franz Joseph, in Einsiedel. 
166. Scharf, Carl Wilhelm, in Ober-Wnrgsdorf. 
166. Tänzer, Carl Heinrich, in Hausdorf. 
167. Seidel, Friedrich Wilhelm, in Märzdorf. 
168. Elter, Friedrich August Traugott, in Alt-Reichenau. 
169. Schlausch, Carl Wilhelm Heinrich, in Hansdorf. 
170. Giesel, Johann Carl Friedrich, in Nieder-WolimKon. 
171. Kahl, Heinrich Wilhelm, in Girlachsdvrs. 
172. Clement, Johann Carl August, in Obcr-Wolmsdors. 
173. Enkelmann, Carl August Samuel, in Lautcrbach. 
174. Mandel, Johann Carl August, in Kauder. 

Ii 
Definitiv Ausgemusterte. 

1. Thiel, Ernst August, in Nimmersath. 
2. Kriegel, Johann Carl Heinrich, in Rudelstadt. 

Ganz-Invaliden. 
1. Schäfer, Carl Friedrich August Robert, in Rohnstock. 
2- Kluge, Carl August, in Gräbel. 
3. Pohl, Carl August, in Städtisch-Wolmsdorf. 
4. Ansorgc, Gustav Wilhelm, in Bolkcnhain. 
5. Argo, Friedrich Adolph Eduard, in dito. 

I» 
Halb-Invaliden. 

Engel, Johann Carl Heinrich, in Schollwitz. 

«z. 
Temporär Unbrauchbare. 

1. Neimann, Gottlieb, in Wernersdorf. 
2. Nier, August, in Strcckenbach. 
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3. Elsner, Carl David, in Ouolsdorf. 
Heinzel, Carl, in Alt-Reichenau. 

5. Pilz, Rudolph, in Rudclstadt. (Schömbach.) 
6. Langer, Friedrich Wilhelm, in Rudelstadt. 
7. Böhm, Carl Gottlicb, in Giesmannsdors. 

«V 
Die zur Armee-Reserve designirten Mannschaften. 

5. Kolbe, Robert, in Ncu-Reichenau. 
2. Klcinwachter, Ferdinand Otto Roman, in Alt-Reichenau. 
3. Seidel, Carl Traugott Robert, in Niedcr-Kunzendorf. 

Pcitzold, Ferdinand Joseph, in Klcin-Waltersdorf. 
5. Klenner, Johann Carl, in Girlachsdorf. 
6. Mäucr, Carl Wilhelm, in Alt-Reichenau. 
7. Lorenz, Augustin Albert, in Ober-Wolmsdorf. 
8. Linke, Johann Carl Gottfried, in Bolkcnhain. 
9. Seidel, Ernst Heinrich, in Obcr-Baumgarten. 

10. Emmrich, Carl Wilhelm, in Hohcnhelmsdorf. 
11. Pohl, Albert, in Blumenau. 
12. Kirchner, Carl August, in Simsdorf. 
13. Katterbe, Johann Carl August, in Nieder-Wolmsdorf. 
1-1. Peter, Johann Wilhelm, in G.iesmannsdorf. 
15. Hauptmann, Ernst Robert, in Nohnstock. 
16. Tietze, Carl Heinrich, in Ruhbank. 
17. Föst, Christian Gottlieb, in Rudclstadt. 
18. Schneider, Franz, in Dätzdorf. 
19. Förster, Carl Ernst, in Rudelstadt. 

Die wegen Kleinheit und Schwäche zum drittenmale 
zurückgestellten Mannschaften. 

1. Thiel, Johann Friedrich Eduard, in Bolkenhain. 
2. Worbs, Johann Carl Benjamin, in Adlcrsruh. 
3. Jcntsch, Carl Heinrich, in Ober-Kunzcndorf. 
4. Hähnel, Gottfried, in Alt-Rcichenau. 
5. Gärtner, Heinrich August Julius, in Ober-Kunzendorf. 
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6. Richter, Carl Ernst Wilhelm Gustav, in Schwcinz. 
7. Krebs, Adolph Richard Julius, in Bolkenhain. 
8. Eckert, Johann Carl, in Girlachsdorf. 
9. Lachmauu, Carl Friedrich August, in Nimmersath. 

19. Rösner, Joseph Anton Amand, in Alt-Reichenau. 
11. Hartmanli, Carl August, in Ober-Kunzendorf. 
12. Püschel, Friedrich August Hermann, in Alt - Nöhrsdorf. 
13. Nenner, Johann Ehrenftied, in Neu-Reichenau. 
14. Hornig, Carl August, in Langhelwigsdors. 
15. Klose, Johann Carl Wilhelm, in Wiesau. 
Kl. Berndt, Friedrich Wilhelm, in Ober-Weimersdorf. 
17. Alt, Christian Gottfried, in ThomaSdors. 
18. Lorenz, Carl Gottfried, in Alt-Reichenau. 
19. Nicger, Johann Göttlich, in Quolsdorf. 
2V. Langer, Johann Carl, in Neu-Reichenau. 
21. Koser, Carl Friedrich Gustav, in Rudclstadt. 
22. Krause, Friedrich Wilhelm, in Thomasdorf. 
28. Herrmann, Carl Julius, in Langhellwigsdorf. 
24. Meistert alias Hofemeister, Friedrich Wilhelm August, in Lang»-

helwigsdorf. 
25. Englcr, Carl Heinrich, in Alt-Reichenau. 
26. König, Carl Heinrich August, in dito. 
27. Vogel, Carl August, in dito. 
28. Gehl, Heinrich August, in Nieder-Kunzendorf. 
29. Fricbe genannt Scharf in Ober - Würgsdorf. 
3V. Arndt, Ernst Wilhelm, in Wederau. 
31. Haiuke, Heinrich August, in Nieder-Wolmsdorf. 
32. Bauch, Carl Ehrenftied, in Quolsdorf. 
33. Hamann, Ernst Friedrich Wilhelm, in Nimmersath. 
34. Bernhard, Johann Carl, in Quolsdorf. 
35. Bieder, Carl Gottlob Ernst, in Schwcinz. 
36. Beer, Heinrich, in Alt-Reichcnan. 
37. Lehmann, Carl Samuel, in Rudelstadt. 
38. Bcttermann, Christian Friedrich Hermann, in Prittwitzdorf. 
39. Hoppe, Christian Friedrich, in Nieder-Wolmsdorf. 
49. Gutsche, Johann Ehrenfried Christian, in Wederau. 
41. Beer, Johann Ehrenftied August, in Alt-Röhrsdorf. 
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42. Krause, Ernst Wilhelm, in Simsdorf. 
43- Bcrtermann, Johann Carl Gottlicb, in Quolsdorf. 
44. Schmidt, Johann Heinrich, in Alt-Ncichcnau. 
45. Hübner, Carl Friedrich Wilhelm, in Prittwitzdvrs. 
4V. Hcntschel, Ernst Ehrcnfried, in Rohnstock. 
47. Niepest Johann Carl Heinrich, in Ober Baumgarten. 
48. Reiß, Johann Gottlieb, in Nicder-Baumgartcn. 
49. Walter, Carl Heinrich, in Weidenpctcrsdors. 
59. Ulber, Ferdinand Julius, in Hausdorf. 
51. Hilst, Johann Carl, in Wederau. 
52. Tschcntschcr, Friedrich Wilhelm, in Blumenau. 
53. Härtel, Johann Carl Ernst, in Oluolsdorf. 
54. Bör, Ernst Friedrich Wilhelm, in Ober-Wnrgsdorf. 
55. Winkler, Franz Albert Anton, in Giesmannsdorf. 
59. Wittiz, Johann Göttlich Ernst, in Alt-Nöhrsdorf. 
57. Kuttig. Carl Heinrich, in Giesmannsdorf. 
58. Worbs, Friedrich Wilhelm, in Ruhbank. 
59. Enunrich, genannt Morche, Carl Wilhelm, in Nuhbank. 
69 Hänsch, genannt Fels, Carl Ehrcnfried, in Hohenhclmodorf. 
61. Schubert, Heinrich, in Falkenbcrg. 
62. Caspar, Friedrich Gottlicb Wilhelm, in Hohcnpcrersdorf. 
63. Wittig, Carl Heinrich, in Ober Hohendorf. 
64. Hofmann, Carl Friedrich, in Nimmcrsath. 
65. Grachcl, Carl August Heinrich, in Niedcr-Wcrncrsdorf. 
66. Wabn, Friedrich August, in Nudelstadt. 
67. Lndewig, Johann Heinrich August, in Hobcnpetersdorf. 
68. Franz, Johann Carl, in Nieder-Banmgartcn. 
69. Gründest Johann Carl August, in Groß-WAllersdorf 
79. Mohaupt, Johann Franz Joseph, in Ober-Wernersdorf. 
71. kluger, Christian Gottlieb, in Kandel. 
72. Püschcl, Carl Ferdinand, in dito. 
73. Höschen, Carl Heinrich, in Schivcinhaus. 
74. Bittncr, Franz Wilhelm, in Ober Banmgartcn. 
75. Schubert ulias Nirdorf, Carl, in Nndclstadt. 
76. Bergcr, Carl Gottfried, in Schollwitz. 
77. lllber, Carl Gottfried, in Ober-Baumgarten. 
78. Schubert, Carl August, in Rudelstadt. 
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79. May, Carl Ehrenfricd, in Ober.'Baunigarten. 
Kl». Maiwald, Peter, in Alt Reichenau. 
kl.  Kahl, Franz Anton Thomas, in Alt-Reichenau. 
K2. Rudolph, Carl 29ilhclm, in Nieder-'W^ürgsdors. 
K.'j. Jcntsch, Julius August, in Bolkenhain. 
84. Brückner, Johann Franz Carl, in Alt Reichenau. 
83. Herrmann, Carl Heinrich, in QuolSdorf. 
kl». Geisler, Johann Carl, in Nohnstock. 
K7. Peter, Heinrich Wilhelm, in Gicsmannsdors. 
kk. Werner, Carl, in Nieder-Würgsdorf. 
89. Döring, Carl Wilhelm, in Thomaßdvrf. 
9(1. Krause, Johann Carl Heinrich, in Duolsdorf. 
91. Conrad, Carl Friedrich Wilhelm, in Alt Reichenau. 
92. Seidel, Carl Heinrich, in Dbcr-Baumgarten. 
9.'i. Schreiber, Heinrich, in Dätzdorf. 
!»4. Fiebigcr, Adolph Albert, in Rudelstadt. 
97,. ?eagcl, Carl Heinrich, in Nieder Baiimgarten. 
9<i. Bergcr, Carl Friedrich August, in Sber-Werncrsdors. 
97. Thost, Johann Carl Augnst, in Hansdorf. 
9K. Gnder, Heinrich Wilhelm August, in Hansdorf. 
99. Göppert, Carl August Wilhelm, in Langhelwigsdorf. 

NX». Thicm, Carl Heinrich, in Nieder-Kunzendorf. 
N»l. Föst, Heinrich Augnst, in Nimmersatt). 
192. Schreiber, Cr»st August Traugott, in Alt-Nlohrsdorf. 
1(1.'». Caspar, Friedrich LLilhclm, in Rudelstadt. 
Nil. Biiissig, Christian Chrenfried, in Girlachsdorf. 
N>3. Fellcudorf, Carl Friedrich Bcnfaniin, in Hohcnpctersdorf. 
NIX. Snsscnbach, Eduard, in 2Lcdcrau. 
N17. Reiche, Hugo Feodor ?lrtb»r, in Bolkenhain. 
198. 2Lalter, Carl Friedrich, in Dber-Hobendorf. 
199. Lndcwig, Ernst 'Wilhelm, in Nicder-Polkau. 
119. Schubert, Carl August, in Marzdors. 
111. Simon, Ernst Friedrich, in Nieder-Weimersdorf. 
112. Rcifgerstc, Johann Carl Heinrich, in Rudelstadt. 
11.1. Salomon, 2i>ilhelm Julius, in Simsdorf. 
114. Menz, Carl Wilhelm August, in Hausdorf. 
115. Schlosser, Gottlieb Wilhelm, in Dmolsdorf. <> 
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1IK. Bartsch, Ernst Ferdinand, in Kauder. 
117. Knaucr, Friedrich Wilhelm, in Bolkenhain. 

» 
Die von den Druppentheilen auf Reclamation der Civil-

Behorden entlassenen Mannschaften. 
1. Schmidt, George Friedrich Heinrich, in Alt-Reichenau. 
2. Schneider, Carl Göttlich August, in Klein - Wattersdorf. 

? 
Die zum Drain designirten Mannschaften. 

1. Raupach, Carl Wilhelm, in Giesmannsdorf. 
2. Scharf, Carl Albert, in Möbnersdorf. 
3. Simon, Johann Carl, in Dätzdorf. 
4. Godo, Carl Samuel Traugott, in Kauder. 
5. Nindorf, Johann Carl, in Ossenbahr. 
6. Walter, Johann Carl Jgnaz, in Hausdorf. 
7. Lindner, Friedrich Wilhelm, in Alt-Röhrsdorf. 
8. Klinke, Carl August, in Ruhbank. 
9. Raupach, Carl August, in Nieder-Würgsdorf. 

1V. Nier, Johann Carl Heinrich, in Ober-Würgsdorf. 

Die zur Arbeiter-Abteilung designirten Mannschaften. 
Menzel, Johann Carl August, in Alt-Reichenau. 

Einjährige Freiwillige. 
Wenzig, Gustav, in Rohnstock. 

?jso. i2l. Der Gerichtsmann und Freistellcnbcsitzer Ernst Wilhelm 
Bekanntmachung. J l l i g  zu  Fa l kenbc rg  i s t  a l s  O r t ss teuc r -E rHebe r  de r  genann ten  

Gemeinde von mir vereidet worden. 
Bo l kenha in ,  den  21 .  Ju l i  1857 .  
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Im Falle einzelne Gemeinden Brustschilder für Gemeinde - Exe- A». 522. 
eutorcn wünschen, so haben die Orts-Gerichte solches hier anzuzeigen, Bekanntmachung, 
indem dergleichen Schilder bei M. Spiegel in Breslau zu dem 
Preise von 15 Sgr. pro Stück zu haben sind. 

W ö l k e n  Ha in ,  den  21 .  Ju l i  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

Den 21. Juli c. Abends zwichcn 9 und 19 Uhr sind aus dem lV». 123. 
Pferdestalle des Kaufmann I. G. Böhm «em. dem Kutscher Wil- Bekanntmachung. 
Helm Exncr nachstehende Sachen entwendet worden: 

1. ein Livrcerock von braunem Düffel mit Sammetkragcn, zwei 
kurzen silbernen Lützen, ncusilbcrncn Knöpfen mit Krone, und 
schwarz und weiß geblümtem Barchentfuttcr, 

2. ein schwarztuchcncr Rock, 
eine schwarze Atlaswcste mit Blumenkranz, 

-4. eine halbseidene Weste, 
5. eine blaue Tuchjackc, 
6. ein Paar grautuchene Militairhosei?, 
7. ein schwarzseidcnes Halstuch, 
8. ein weißes Vorhemdchen, 
9. eine blaue Schürze und 

19. ein Handtuch. 
Jeder, der über den Verbleib der gestohlenen Sachen, vor deren 

Ankauf gewarnt wird, Auskunft zu geben vermag, wird hierdurch 
aufgefordert, entweder hier oder bei der nächsten Polizei-Behörde An
zeige zu machen. 

Bo l kenha in ,  den  22 .  Ju l i  1857 .  
Die Polizei-Verwaltung. 

Am 9. September 1857 findet in Herschberg mit ministerieller di». 524. 
Genehmigung eine vom landwirthschaftlichcn Verein im Ricscngcbirge Bekanntmachung, 
zu veranstaltende Thicrschau, verbunden mit Ausstellung landwirth-
schaftlicher Erzeugnisse :c., Verloosung, Ankauf und Prämiirung statt. 

Die Anmeldungen von Ausstcllungs-Gegenständen können dircct 
beim Königlichen Landrath-Amte zu Bolkenhain bis zum 2. Septem-
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bcr c. bewirkt werden; demselben haben wir auch Loose, das Stück 
zu l(I Sgr., zum Ankauf und ausführliche Fest-Programms zur Ein
sicht übereignet. 

Wir bitten crgebenst um recht zahlreiche Bethciligung an dem 
Unternehmen. 

H i r schbe rg ,  den  14 .  Ju l i  1857 .  
D a s  F e s t - - C o m i t e .  

Vogt, Bürgermeister, 
i, A, 



Areis-Currmden-Mall 
des 

Königlichen Lcmdrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück SR. 

Rcdigjrt iui Bureau des königliche» Landrach' Gedruckt i» der Landvltschen Buchdrucker« 
amts zu Bolkcichain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 3. August 1857. 

er Provinzial-Land-Feuer-Socictät sind in dem verflossenen er- wo. 125. 
sten Semester 1857, 134 Brandsälle, welche an bei ihr versicherten Bekanntmachung. 
Gebäuden  am bedeu tends ten  i n  den  f ün f  K re i sen  Hoye rswe rda ,  
Lcobschü tz ,  Oe l s ,  B res lau  und  G logau  vo rgekommen  s i nd ,  
mit einer Brand-Entschädigungs-Summe von . 91,758 Rthlr. 
angemeldet und liguidirt worden. Dieser Summe treten noch die 
Ausgaben au Losch und anderen Prämien, an Kosten für die Auf
nahme und Abschätzung der Brandschäden und für Feststellung 
der Taxen über neu versicherte Gebäude, sowie ein verhältnismäßiger 
Aufwand an Bureau-Unkosten und Tantieme-Vcrgütigungen für die 
Fcncr-Socictäts-Directoren und Steuer-Einnehmer in den 58 Kreisen 
der Provinz hinzu. Der Bedarf der jetzt hiermit zur Ausschreibung 
kommenden zahlbaren Feucr-Societäts-Beiträge zu 
Deckung aller dieser Ausgaben ist auf ein 

d re i f aches  Bc i t r ags  -  S imp lum 
festzusetzen, nach welchem die Assoeiatcn auf jedes Hundert Versicherung 

in der ersten Klasse . . 2 Sgr., 
in der zweiten Klasse . 4 -
in der dritten Klasse . 8 -
i n  de r  v i e r t en  K lasse  . 12  -

Kirchen aber blos die Hälfte dieser Sätze zu entrichten haben. 
Vorstehende Ausschreibung haben Sie durch wörtlichen Abdruck 

im Krcisblatte zur Kenutniß der Assoeiatcn zu bringen, und zugleich 
den Gemeinde-Vorständen auszugeben, die jeder Ortschaft zu bezeich
nende Summe des in selbiger aufzubringenden Beitrages von den 
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lcistungspflichtigen Assoeiaten ganz in der Art, wie es bei den lan
desherrlichen Steuern üblich ist, in den beiden Monaten August und 
September d. I. dergestalt einzuziehen, daß bis zum 3U. Septem
ber c. spätestens die Ablieferung der eingesammelten Beiträge an das 
betreffende Krcis-Stcncr-Amt bewirkt werden kann, indem dieser Tag 
als der äußerste Zahlungs-Tcrmin hiermit bestimmt wird, nach dessen 
Ablauf alle Rückstände, deren Herbcischaffnng der Orts-Bchörde nicht 
gelungen sein sollte, nach Vorschrift des H. 25 des Fcuer-Socictäts-
Neglements vom 1. September 1852 ohne weitere Verwarnung von 
den Restanten durch administrative Execution bcigetricbcn werden 
müssen. Den Orts - Behörden ist daher auch aufzugeben, innerhalb 
drei Tagen nach Ablauf dieses Termins über die verbliebenen Rück
stände dem Kreis Steuer-Amte einen Nachweis in ckiplo nach folgen
den Rubriken: 

1) Ort. 
2) Name des Restanten, 
3) laufende Nummer seiner Versicherung im Orts-Lagerbuche, 
4) Haus- und Hypotheken-Nummer des rcstirenden Grundstücks, 
5) Betrag des Rückstandes, 
6) Ursache der unterbliebenen Zahlung 

unerinncrt zu übergeben, widrigenfalls selbige persönlich für den nicht 
nachgewiesenen Rückstand in Anspruch genommen werden müßten. 

B res lau ,  am 15 .  Ju l i  1857 .  
Der Provinzial - Land - Feuer - Societäts - Director. 

von  Sch le i n i t z .  
Circulare an sammtlichr Köniql. Landrache der Provinz Schlesien, 

p. e.. ?. s. oe». Z720. 

Mit vorstehender Verfügung communicire ich den Orts-Bchörden 
nachstehend das Verzeichnis der einzuzahlenden Beiträge mit der Auf
forderung: die Einhebung bald zu bewirken, und bei Abfuhr der 
Steuern für den Monat August und September c. an die hiesige 
Königliche Kreis-Steuer-Kasse einzuzahlen. 

Bo l kcnha in ,  den  27 .  Ju l i  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  
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1. Adlersrnh . . . 
2. Ober-Baumgarten 
3. Gicsmannsdorf . 

Gräbel . . . . 
5. Hohenbelmsdorf . 
6. Ober-Hohendorf . 
7 .  Kaude r .  .  .  .  
8. Obcr-Knnzcndorf. 
9. Lanterbach . . . 

10. Märzdorf . . . 
11. Möhnersdorf . . 
12. Weidenpetersdorf. 
13. Alt-Reichenau. . 
14. Neu Reichenau 

13 

201 0 
2ttj 6 
I 8 j -

2! 6 
12 
12! « 
22 
27 
18 
I I  
14 
19 

4 
i 

5 
37 

29 
1 
2 
1 

4 

15. Alt-Röhrsdorf. . 
16. Rohnstock . . . 
17. Ruhbank . . . 
18. Nndelstadt . . . 
19. Schwcinhaus . . 
20. Schweinz . . . 
21. Simsdorf . . . 
22. Tbomaßdorf . . 
23. Klein-Wattersdorf 
24. Ober-Werncrsdorf 
25. Ndr - Weimersdorf 
26. Miesau. . . . 
27. LLürgshalbendorf. 

49 
15 
1 

30 
13 

3 
1 

13 

I  
15 
1 

AWW. 
4 

24 

27 
14 
10 
7 

15 
5 

12 
18 
7 

28 
Summa j255j2Ifl 3 

Bei der bevorstehenden Hccres-Ersatz-Aushebung sollen wiederum IX». 
aus den ersatzpflichtigen Mannschaften Freiwillige zur Ausbildung Die Annahme von 
für den Dienst als Krankenwärter in den Militair Lazarethen unter Freiwilligen zum 

den in dem Erlaß der Königlichen Kreis - Ersatz - Kommission vom ^ 
9. Juli 1852 (Kreisblatt pro 1852 Seite 107) mitgethcilten Be- uN-vatmelKe/ben 
dingungcn angenommen werden. 

Die Orts-Behörden beauftrage ich daher, dies zur Kenntniß der 
in ibrcn Bezirken sich aufhaltenden Hecrcspflichtigcn zu bringen, und 
ihnen dabei zu eröffnen, daß diejenigen, welche zum Eintritt in den 
Lazaretb-Dicust geneigt und fähig sind, sich bis zum 8. August d. I. 
unter Vorlegung der erforderlichen Zeugnisse hier persönlich zu mel
den haben. 

Bo l kenha in ,  den  27 .  Ju l i  1857 .  

Unter Bezugnahme aus meine Krcisblatt-Vcrsngung vom 9. Juli c. 
f o rde re  i ch  d i e  Po l i ze i -Ve rwa l t ungen  zu  Obe r -Baumgar ten ,  
Bö rnchen .  G räbe l ,  Hausdo r f ,  N i cdc r -Hvhcndo r f ,  Lang -
helwigsdorf, Kauder und Groß'Waltersd orf hierdurch auf, 
die Nachwcisuugcn der im II. Quartal c. an Gendarmen gezahlten 
Denn t t e i an ten -An the i l e ,  resp .  Nega t i v -A t t es te ,  nunmehr  b i nnen  
3  Tagen ,  be i  Ve rme idung  de r  Abho lung  du rch  e i nen .  

IX n. 127. 

Ausforderung. 
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au f  I h re  Kos ten  zu  sendenden  e rp ressen  Vo ten ,  h ie r  e i n -

°  B^o l kenha in ,  den  31 .  Ju l i  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V i t  l o w .  
IV». 128 '3" der Nacht vom 24. zum 25. Juli d. F. sind dem Kleider-

Bekanntmachung. Händler Scholz zu Hirschbcrg aus seinem in der Psortcngasse 
> belegenen Verkaufsloeal mittelst Einbruchs und Einstcigcns außer vie

len andern nicht namhaft zu machenden Gegenständen: 
1) ein graner Sommerrock von Casinct, im Schooß mit schwar

zem Kittai gefuttert; 
2) ein schwarz und grau melirter Rock, mit weiß und schwarz ge

würfeltem Zcuchsnttcr im Schooß, der Leib und die Aermel mit 
grauem Kittai gefuttert; 

.1) ein lichtbrauner Düsselrock mit carrirtcm Futter; 
4) ein schwarzer Tuchrock, mit schwarzem Kittai gefuttert; 
5) ein schwarzer Tuchrock mit schwarzem Camelotfuttcr; 
6) ein alter grauer Schlafrock, mit Kittai gefuttert; 
7) ein Paar schwarze eiiglischlederne Hosen mit roher Leinwand gcfutt.; 

» 8) ein Paar kleine Barchent-Unterhosen; 
9) zwei Militairmützeu mit rotbcn Streifen und Schirm; 

1V) ein grau- und schwarzgestreifter Manns-Sommcrrock mit asch
grauem Kittai gefuttert; 

11) eine Menge große und kleine Zeuchhoscn in verschiedenen Mustern; 
12) ein zugcschnittncr Frauenrock von roth, blau, weiß und braun-

gemustertem Zcuche; 
13) eine Winterjackc für Damen, von braunem Ueberzuge mit grauem 

Pelz besetzt, die Aermel mit Katzenfellen gefuttert, 
entwendet worden. 

Wer über den Verbleib der Sachen oder die Person der Diebe 
Auskunft crthcilen kann, wird ersucht, sofort dem Unterzeichneten oder 
der nächste» Orts-Polizci-Behörde Anzeige zu machen. 

Kosten entstehen hierdurch nicht. 
H i r schbe rg ,  den  28 .  Ju l i  1857 .  

Der Königliche Staats-Anwalt. 
I. V. 

Hoppe .  



Ztm'5 - Cm i enden - lilnll 
des 

Königlichen Lcmdrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück SS. 

Redigiri iui Bbrea» des Königlichen Landraih- Gedruckt in der Landolische» Buchdruckerei 
auitS zu Bolkenhain. zu Hirschberg. 

Bolkenhain, den 10. August 1857. 

«<^ic Urlisten dcr zu Geschworenen geeigneten Personen für das Jahr lVa. 129. 
1858 sind nach dem durch meinen Kreisblatt-Erlaß vom 5. August Betr. die Ein-
1852 sKrcisblatt pro 1852, Stück 31) mitgcthciltcn Schema als-reichung der Urlisten 
bald anzufertigen und bis zum 2V. d. Mts. hier einzureichen. Die ^ Geschworenen 
richtige Angabe der sämmtlichcn Vornamen dcr zu Geschworenen g/g""" 
geeigneten Personen, sowie die genaue Feststellung des Alters dersel
ben wird den Orts-Behörden besonders anempfohlen. 

Bo l kenha in ,  den  7 .  Augus t  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

In der Anlage erhalten die Königlichen Landraths - Aemter und lVo. i3o. 
die Magisträte Abschrift eines Reskripts der Königlichen Ministerien Betr. den Gcschästs-
dcs Innern und für die landwirthschaftlichcn Angelegenheiten vom verkehr von Feuer-
23. März c. und eines Erlasses des Königlichen Ministem des In-
nern vom 31. v. M. zur Kenntnißnahme und Beachtung mit dem 
Bemerken, daß hiernach Vcrfichcrungs-Agcntcn, welche nicht von uns, 
sondern von andern Regierungen conccssionirt worden, in dem dies
seitigen Regierungs-Bezirke ohne eine Concession, resp. eine Ent
scheidung von unserer Seite, Versicherungen nicht vermitteln dürfen, 
und daß demgemäß die Vorschrift des durch unsere Circular-Verfügung 
vom 18. April 1847 mitgcthciltcn Ministcrial-Nescripts vom 28. März 
1847, nach welcher Feucr-Verfichcrungs-Agcnten auch über die Gren
zen des Regierungs-Bezirkes ihres Wohnorts hinaus Geschäfte be
treiben dürfen, aufgehoben ist. 
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Sollten Versichcrungs - Agenten, welche von andern Regierungen 
concessiom'rt sind, ohne eine Conccssi'on von unserer Seite Verficht 
rungs-Gcschäfte in unserm Verwaltungsbezirke vermitteln, so ist die 
betreffende Staats- rcsp. Polizei-Anwaltschaft zu ersuchen, gegen die
selben auf Grund des H. 29 des Gesetzes über das Mobiliar-Fcucr-
Versicherungswesen vom 8. Mai 1837 resp. des §. 7 des Gesetzes 
über den Geschäftsverkehr der Versicherungs-Anstalten vom 17. Mai 
1853 die Anklage zu erheben. 

L i egn i t z ,  den  9 .  Jun i  1857  
Königliche Regierung. Abtheilung des Innern, 

l g cz . )  von  Wcgne rn .  
An sämmtliche Konigl. Landmths-Aemter und an die Magistrate 

d e s  R e a i e r u n a s  -  B e z i r k e s  L i e q n i t z .  
l. «5Z8, X.. 

Indem ich vorstehende Verfügung zur Kcnntnißnahme und Nach
achtung der Polizei-Verwaltungen bringe, mache ich dieselben hier
durch darauf aufmerksam, daß Vcrsicherungs-Anträge, sobald solche 
von Agenten, die außerhalb des Negierungs-Bczirks Liegnitz woh
nen, vermittelt worden sind, nicht eher polizeilich zu bestätigen sind, 
bis die betreffenden Agenten nachgewiesen haben, daß ihnen die Eon 
cessio» auch von der Königlichen Regierung zu Liegnitz erthcilt 
worden sei. 

Bo  Ibenha in ,  den  7 .  Augus t  1857 .  

!><>. in- Die von den Königlichen Regierungen auf Grund des Gesetzes 
Betr. dir Aufnahme vom 3. Januar 1845, betreffend die Zertheilung von Grundstücken 
vvn Reaulirunas-u. vie Gründung neuer Ansiedelungen, festgesetzten Negulirungspläue 
Mndenungvpiämn, f„th^n sehr häusig Bestimmungen über die von den Trcnnstücken 

aufzubringenden Gemeinde- und Societätslastcn, welche eine Zerrüt
tung der in den Gemeinden hergebrachten Klassensystcuie herbeiführen, 
die Geschäfte der Orts - Vorstände auf das äußerste erschweren und 
den Letzten oft praktisch völlig unausführbare Ausgaben stellen. Ins
besondere treten diese Uebelstände ein, wenn sich die Regulirunspläne 
darauf beschränken, die gedachten Lasten nach kleinen Quoten der zer
stückelten Höfe, z. B. der Genieiudclastcn eines Baucrhofes, auf 
die Pareyllen zu vcrthcilcn. Das Bcdürfuiß zum Verlassen des be
zeichneten Weges ist in der Milustcriab Instanz zwar oftmals aus
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gesprochen worden, jedoch hat demselben durch die Nccursentschcidun-
gen  nu r  se l t en  genüg t  we rden  können ,  we i l  d i ese  i n  den  s tehenge 
bliebenen Streitpunkten, welche einzelne Beschwerdeführer ver
folgen, ihre Grenze finden. Auch einigen Königlichen Regie
rungen ist die Notlnvcndigkeit fühlbar geworden, zu zweckmäßigeren 
Rcgulirungcn der Gcmeindclasten zu gelangen; sie haben aber ge
meint, in diesem Streben durch die Vorschriften des Gesetzes vom 
3. Januar 1843, insbesondere durch dessen §, 12 gehindert zu sein, 
wonach die öffentlichen Leistungen unter die Trennstücke nach deren 
Ertragswcrth oder Flächcnranm verhältnismäßig vertheilt werden sol
len. Diese Auffassung ist nun zwar eine »»richtige gewesen, indem 
bei Anwendung des Maaßstabes die Beobachtung einer mathematischen 
Genau igke i t  n i ch t  angeo rdne t  wa r ,  dahe r  de r  E i n r c i hung  de r  
T renn  s tücke  i n  bes tehende  ode r  neu zu  b i l dende  O r t s 
klassen nichts im Wege stand, sofern die dadurch dm Parcel-
len aufzuerlegenden Lasten nur eiin'gcrmaaßen dem Werthe der Lei
stungen entsprechen, welche von den Gesammtlastcn des getheiltcn 
Gutes anthcilig auf die Parecllen fielen. Zudem crgicbt sich aus 
den Bestimmungen der §§. 13—15 l. n. ans das Unzweideutigste, 
daß es das Gesetz auf eine organische und nicht auf eine mechanische 
Regulirung der Lasten abgesehen hat. Uebcrdieß gestattet tz. 181. v. 
die Bestätigung solcher Verabredungen der Bcthciligtcn, welche der 
Verfassung nicht entgegen sind, und bei denen die nachhaltige Ent
r i ch tung  de r  Le i s tungen  ges i che r t  i s t .  End l i ch  ve r l angen  d i e  
Ktz. 26 und 31 I. «r. für den Fall der neuen Ansiedelungen oder 
G ründung  von  Co lon ieen  a  »»SdrütL l  i ch  e ine  Beach tung  
der bcstcheudcu Ortsklassen. Jndeß wenn der Zweifel an 
der Zulässigkcit einer freieren Bewegung der Regierungen bei der Ab-
gabenvertheilung auch mehr begründet gewesen wäre, so ist derselbe 
doch gegenwärtig beseitigt, da durch die §§. 12 und 13 des Gesetzes, 
betreffend die Land Gemeinde Verfassungen in den sechs östlichen Pro
vinzen der Preußischen Monarchie vom 14, April 1856, vorgeschrie
ben worden ist, daß bei dem durch Zertheilung von Grundstücken 
oder Bildung neuer Ansiedelungen, Colonieen oder Gemeinden erfor
derlich gewordenen Beschlüsse über die Theiluahmc der Bewohner an 
den Gemeinde-Lasten darauf geachtet werden soll, daß die Verthci-
lung der Lasten mit Berücksichtigung der in der Gemeinde stattfin-
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dendcn Abstufungen des Grundbesitzes und des Klassenverhältuisses 
geschehe und die den einzelnen Gemeindegliedern oder den Klassen der
selben aufzuerlegenden Anthcile an den Lasten in ein angemessenes 
Vcrhältniß zu den Rechten und Vorthcilcn treten, welche dieselben in 
dem Gemeinde-Verbände genießen. 

Demgemäß werden die Königlichen Regierungen auf
gefordert, den vorstehenden Grundsatz bei der Festsetzung 
der Regulirungs-Pläne sowobl für Zerstückelungen von 
Grundstücken, als für neue Ansiedelungen und Colonieen 
sich zur Norm dienen zu lasten und darauf zu halten, daß 
die Landräthe nur solche Pläne zur Bestätigung ein
reichen, bei denen das ortsübliche Klasten-Verhältniß eine 
geeignete Beachtung gefunden hat. 

Es versteht sich von selbst, daß bei der Einrcihung der Parcel-
len in die Ortsklassen das Werthsverhältniß der erstem, gebührende 
Würdigung finden muß und daher eine neue Ortsklasse im Anschluß 
an die bestehende Communal-Verfassung zu bilden ist, wo die vorhan
denen Klassen diesem Verhältnisse nicht entsprechen. 

Desgleichen muß dafür gesorgt werden, daß einerseits die Ge
meinde durch die Zerstückelung an ihren früheren Einnahmen nichts 
einbüßt, und daß andrerseits die Trcnnstücke nicht überbürdet oder 
mit solchen Leistungen belegt werden, zu deren nachhaltiger Erfüllung 
sie außer Stande sind. Insbesondere dürfen die Spanndienste der 
zerstückelten Güter für die Gemeinde nicht verloren gehen, vielmehr 
ist auf deren Erhaltung in denjenigen Wegen Bedacht zu nehmen, 
welche in den §§. 13 und 14 des Gesetzes vom Z. Januar 1845 
angedeutet sind. 

Was von den eigentlichen Communallasten bemerkt worden ist, das 
gilt auch von solchen anderen Societäts-Lasten, die klasscnweise auf
gebracht zu werden pflegen. 

Bisweilen wird eine Zerstückelung eine so große Veränderung in 
den Gesammtvcrhältnisscn der Gemeinde herbeiführen, daß diese einer 
vollständig neuen Regelung bedürfen; oder es wird die Aufmerksam
keit der Behörde durch eine Zerstückelung darauf gelenkt werden, daß 
sich die Abgaben-Verhältnisse der Gemeinde in einem unhaltbaren 
Zustande befinden. I» solchen Fällen ist in den im §. 11 des 
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Gesetzes vom 14. April v. I. angegebenen Formen die Ordnung 
herzustellen. 

Wo die Nothwendigkeit der Regelung des Stimmverhältnisses in 
der Gemeinde bei der Aufstellung der Negulirungspläne hervortritt, 
da ist nach Vorschrift der §§. 5—7 des Gesetzes vom 14. April v. I. 
zu verfahren. 

Ucber die Vertheilung der Gemeindelasten und die Regulirung 
des Stimmrechts ist die Gemeinde jedesmal nach Anweisung des §. 9 
des Gesetzes vom 3. Januar 1845 zu vernehmen. 

Bei der Mannigfaltigkeit der vorhandenen Gemeindeverhältnisse 
können bestimmtere allgemeine Anweisungen nicht erthcilt, sondern die 
Königlichen Regierungen nur aufgefordert werden, in den einzelnen 
Fällen einen zweckmäßigen Gebrauch von dem ihnen gestatteten Spiel
räume zu machen und die Bestätigung der Negulirungspläne mit 
derjenigen Aufmerksamkeit zu behandeln, welche dieselbe nach ihrer 
Wichtigkeit in Anspruch zu nehmen hat. 

Berlin, den 7. Juli 1857. 
Der Minister des Innern. Der Chef des Ministerims für 

(gez.) v. Westphalen. landwirthschaftl. Angelegenheiten. 
(gez.) v. Manteuffel. 

An die Königl. Regierung zu Liegnitz. 

Abschrift des vorstehenden Circular - Rcscripts erhält das König
liche Landraths-Amt zur Kenntnißnahmc und sorgsamsten Beachtung 
mit dem Bemerken, wie wegen Sicherstellung der Spanndicnstlcistun-
gen dem Königlichen Landraths-Amte durch unsere Verfügung vom 
5. December xr. Nr. 7386. Lb. I. ausführliche Instruction zu Thcil 
geworden ist. 

Lieg nitz, den 17. Juli 1857. 
Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. 

(gez.) von Wegnern. 
An sämmtliche Königl. Landraths-Aemter des Liegnitzer Regierungs-Bezirks. 
I. I-I,. 4738. XV. 

Vorstehende Verfügung bringe ich behufs sorgsamster Beachtung 
zur Kenntniß der Polizei-Behörden mit dem Bemerken, daß ich die 
Verfügung der Königlichen Negierung vom 5. December t-r., die 
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Bcrtbciluug der Spanndienstleistungeu betreffend, mittelst Kreisblatt-
Erlasscs vom 2. Januar c. (Kreisblatt pro 1857, S. 1 — 4) den 
Polizei-BeHorden gleichfalls mitgethcilt habe. 

Bo l kenha in ,  den  7 .  Augus t  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

di». j32. Die zwölfjährige Auguste Müller aus Ober-Leipe hat sich 
Steckbrief. vor einigen Wochen aus ihrem Wohnorte heimlich entfernt, und treibt 

sich muthmaaßlich bettelnd umher. 
Die Orts-Bchörden werden veranlaßt, auf dieselbe zu achten und 

sie im Bctrctungsfalle dem Orts-Gericht zu Ober-Leipe zuführen zu 
lassen. 

Die Müller ist von kleinem Wuchs, hat blonde Haare, graue 
Augen, eine längliche Gcsichtsbildung und gesunde Gesichtsfarbe, und 
war bekleidet mit einem braunen Barchcntrocke, blauer Tuchjacke, blau 
gegitterter Schürze, weißem Halstuche, und einem gclbgegittcrtcn 
Kopftuche. 

Jan  e r ,  den  28 .  Ju l i  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

(gez.) von Skal. 



Areis-Cmrendm-Mill 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück ÄS. 

Rcdigi« im Bureau de« K dinglichen Landraih- Gedruckt in der paiidollschen Buchdruckerci 
aun« zu Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 17. August 1857. 

on der Königlichen Regierung ist mir die Revision der Polizei- A". iz?. 
Gefängnisse sowohl hinsichtlich ihrer Sicherheit, als auch in Bezug Betreffend die Revi-
auf die sonstige Einrichtung und nothwendigcn Utensilien aufgetragen , hon der 
worden. Ich werde diese Revision nach Verlauf von 3 Wochen vor- > oiizei-Gefangnisse. 

nehmen, und darf wohl erwarten, daß ich sämmtliche Polizeigcfäng-
nisse des Kreises, den an sie zu machenden Anforderungen entsprechend, 
eingerichtet vorfinden werde. Was die Utensilien in denselben anbe
trifft, so bemerke ich, daß jedes Gcfängniß mit einem Ofen, der 
nöthigen Anzahl von Pritschen oder Bettstellen, Strohmatratzcn und 
wollenen Decken versehen sein muß. 

Bo l kenha in ,  den  14 .  Augus t  1837 .  

Dem Freihäuslcr Gottlieb Schrammcl zu Ober-Hohen- lVo. 
dorf sind am 13. d. Mts. Nachmittags zwischen 4 bis 6 Uhr aus Bekanntmachung, 
dem verschlossenen Hanse resp. der Schlafkammcr folgende Sachen 
gestohlen worden: 

1) ein Paar kalblederne schwarze Beinkleider, noch ganz neu, und 
an der linken Seite mit einer Tasche von altem Leder; 

2) ein Paar fast ganz neue fahllederne, zweinäthige Stiefeln mit 
Eisen; 

3) eine Zeuchjacke, braun und schwarz geschlängelt, mit Barchent
futter und getragenen Knöpfen, sonst ganz neu; 

4) eine dreigehäusigc Taschenuhr, das Werk von Messing, die zwei 
inncrn Gehäuse von Silber, das äußere Gehäuse braun lackirt 
und mit kleinen silbernen Zwecken, mit zwei Ketten, einer stähler-
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nm und einer messingenen. Zwischen dem äußern und 
zweiten Gehäuse lag rothcr Sammet. 

Die Sichcrhcits-Behörden fordere ich zur Vigilanz auf die ge
stohlenen Sachen auf. 

Etwaige Wahrnehmungen, die zur Entdeckung der Diebe führen 
können, sind alsbald hier oder bei der nächsten Polizei-Behörde an
zuzeigen. 

Bo l kenha in ,  den  14 .  Augus t  1857 .  
lVn, 155. Bojanowo im Großhcrzogthum Posen ist gestern binnen 
Hilferuf. (i Stunden in einen Nschenhaufen verwandelt worden. Das Unglück 

ist unübersehbar, die Roth unermeßlich: Ucbcr 2VVV Menschen sind 
vollständig ohne Obdach. Kirchen und Pfarrgcbäude, Rathhaus und 
45V Privatgebäude sind gänzlich niedergebrannt, nur etwa 4V Ge
bäude verschont geblieben. Die Unglücklichen haben in Folge der 
schnellen Verbreitung des Feuers nicht das Geringste retten können. 
Ein Bild des Elends zu geben ist nicht möglich, 13 Personen sind ver
brannt, mehrere werden vermißt, viele liegen an den Brandwunden 
darnieder. Alle Menschenfreunde werden daher ersucht, die Unglück
lichen baldigst durch milde Gaben zu unterstützen. Das unterzcich-
zeichnetc Comit« wird die eingehenden Gaben dankbar entgegennehmen 
und seiner Zeit Rechnung legen. Die verchrlichcn Zeitungs-Re
daktionen werden ersucht, diesen Aufruf zu verbreiten und mildthätige 
Spenden gefälligst entgegenzunehmen und uns einzusenden. 

Bojanowo, den 13. August 1857. 
D a s  C  v  m  i  t  e .  

Schopis, Vrndratb, Fürst Hatzfcldt. Graf Edmund Hatzfeld!. Arendt, 
Bürgermeister in Bojanowo. Meißner, Obcrprediger. Müller, Pastor. 
Weist, Probst. Hausleutner, Bürgermeister in Nawicz. Merenski, 
Distrikts Conimissarius. Weisstg, Assessor aus Trachenbcrg. Starke, 
Kausmann und Beigeordneter. Geisler, Schlosscrmcister. Schöneich, 
Bürgermeister in Trachenbcrg. Stiller, Bürgermeisterin Punitz. Schael, 
CommcreicwRatb in Lissa. Legal», Ur. in Bojanowo. Wünsch, Kaufmann 
und Rathshcrr in Bojanowo. Aunkel, Posthalter in Bojanowo. 

v. Bos^nowski, Rittergutsbesitzer. 
Indem ich vorstehenden Hülferuf zur allgemeinen Kenntnis; 

bringe, thcilc ich den Dominien und Orts-Behörden mit, daß die 
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Krcis-Communal-Kasse angewiesen ist, die eingehenden milden Gaden 
in Empfang zu nehmen. lieber den Ertrag der von den Orts-
Bchvrden in ihren Gemeinden alsbald vorzunehmenden Sammlung 
ist mir binnen 14 Tagen Anzeige zu erstatten. 

Bo l kenha in ,  den  15 .  Augus t  1857 .  
Der Königliche LanDrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

In der Nacht vom 8. zum 9. August d. I. sind dem Handels- lV«,. IZ6. 
mann und Lohnkutschcr Hcntschcl zu Schmiedeberg aus seinem Bekanntmachung, 
daselbst in der Nicdcrstadt an der Zicgenstraße belegenen Hause und 
resp. Laden mittelst Einbruchs und Einstcigcns 5 bis 6 zum Thcil 
mit dem Namen Lvntsvltkl" gezeichnete Getreide-Säcke, ferner: 

1) Baumwolle für Weber zur Kette, in Packetcn zu 5 und 19 
Pfund, und zwar: 3 Packete zu 19 Pfund rohe Kette Nr. 39, 
mehrere Packete zu 5 Pfd. gebleichte Kette von Nr. 24, 29, 16, 
14, ferner von Nr. 19 und 12, von Nr. 16 und 24 vier Packete, 
zusammen 49 Pfd.; 

2) einen halben Hut Zucker; 
3) für mehrere Silbergroschen Semmeln; 
4) drei Flaschen englisch Bitter; 
5) zwei Stück Kehrbesen von Schweinsborsten, mit Nr. 15 bezeichnet; 
6) mehrere Brote, Tabak und eine Schüssel Butter 

im Werthe von zusammen 59 Thalcr entwendet worden. 
-Wer über den Verbleib der Sachen oder die Person der Diebe 

Auskunft erthcileu kann, wird ersucht, sofort dem Unterzeichneten oder 
der nächsten Ortspolizci - Behörde Anzeige zu machen. 

Kosten entstehen hierdurch nicht. 
H i r schbe rg ,  den  12 .  Augus t  1857 .  

Der Königliche Staats-Anwalt. 
I. V. 

Der Gerichts-Assessor Hoppe. 
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Ai eis-Currendm-Malt 
des 

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück A4. 

Rcdigirt im Bureau des Königlichen Landraiy. Gcdruck! in der Landvllschen Buchdruckern 
aines zu Bolkenhain. zu Hirschberg. 

Bolkenhain, den 24. August 1857. 

er WirthSschafts - Beamte Otto Leber ist mit Genehmigung lVo. iz?. 
der Königlichen Regierung zum Polizei-Verwalter von Nieder- Bekanntmachung. 
Würgsdorf und Halbendorf verpflichtet worden. 

Bo l kenha in ,  den  20 .  Augus t  1857 .  

Dem Maurergesellen Wilhelm Klose sind aus der obern lVo. 138. 
Kammer der Behausung seines Pflegevaters, des Stellbesitzer Gott- Bekanntmachung, 
lieb Gerlach zu Langhelwigsdorf am II. d. M. in den 
Nachmittagsstunden gestohlen worden: 

1) eine weiß und schwarz gemusterte Pique-Weste, 
2) ein blaugcgittcrtes Vorlcibchcn, 
3) ein veilchenblaues halbseidenes Halstuch, 
4) eine zwcigchäusige silberne Taschenuhr, 
5) ein Paar Sommcrhosen mit schwarzem Grunde und weißen 

Punkten, 
6) ein Paar bunt gestickte Hosenträger, 
7) ein dunkelblauer Tuchrock und 
8) eine braune Sommcrmütze. 

Alle Diejenigen, welche über den Verbleib der gestohlenen Sachen, 
vor deren Ankauf gewarnt wird, Auskunft zu geben vermögen, werden 
aufgefordcrt, solches alsbald hier anzuzeigen. 

Bo l kenha in ,  den  20 .  Augus t  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  



' 

' '  ^ .  - '  ^  ^ '  >"  ^>7  .  .  '  ^ " '  ^ /  . .  ^ ^  > ! ' '  ^ 

.  t l  

. . .  ' '  '  ̂ - 7  7,' , . " . 7 - '  - 7  

" ' . < » > '  M » s j i « l l ! ) i ' ! S ?  !  7 - j ,  -  ̂  ̂ ? . / / . . 7 >.. 

77 -7u!-' X 1 . , ! . j.'^-< V,' " -;- ',. !!l ', -l?-

'  ^  ^  ^  .  ' l  ^  7 - 7  7  -  7  "  
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Nreis-Cmrendm-Mall 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück SS. 

Rcdigi« im Bürca» des Königlichen Landrath» Gedruckt in der Landoltschen Buchdrnckerei 
aml« z» Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 3l. August 1857. 

^rotz der ancrkcnnenswerthen Anstrengungen, welche ini verflossenen IV„. iZ9. 
Jahre viele Dominien und Gemeinden des Kreises zur Verbesserung Betr. die Jnstand-
dcr Communications- Wege gemacht haben, erfordert es doch noch sttzung der Commu-
cincr mehrjährigen und bedeutenden Arbeit, um die Wege im Kreise nicationswege. 
einigermaßen den zu machenden Anforderungen gemäß herzustellen, 
und ich bestimme daher in dieser Beziehung Folgendes: 

1) Zu den in diesem Herbste auszuführenden Wegebauten werden 
wiederum, wie im vorigen Jahre, von jeder zu Handdicnsten 
verpflichteten Posscssion 3 Tage geleistet. — Es bleibt jedoch 
den Gemeinden überlassen, die Summe der von allen Verpflich
teten zu leistenden Tage nach den bestehenden Vorlagen und 
Observanzen rcsp. der Grundsteuer auf die einzelnen Posscssionen 
zu vcrtheilcn, und ist es Sache der Orts-Gcrichte, darauf hin
zuwirken, daß eine in Beziehung auf die Größe der Besitzungen 
möglichst gleichmäßige Vcrthcilung eintrete. — In Betreff der 
zu leistenden Fuhren bleibt es bei den in meinem Kreisblatt-
Erlaß vom 6. September 1836 gegebenen Bestimmungen. Im 
Allgemeinen bemerke ich auch hier, daß auf eine Fuhre vier bis 
fünf Handdienste zu rechnen sein werden. 

2) Die Einrcichuug der in meiner Krcisblatt-Verfügung vom 
6. September 1856 vorgeschriebenen Ucbersichten der in diesem 
Herbst auszuführenden Wegcbauten erwarte ich von den Orts-
Gerichten für dieses Jahr in der dort vorgeschriebenen Weise 
bis zum 19. September c., nachdem dieselben vorher den rcsp. 
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Polizei - Verwaltungen zur Genehmigung vorgelegt worden, in 
cluplo und bei Vermeidung der Abholung durch erpresse Boten. 

3) Wo Domiuicn und Gemeinden gemeinschaftlich bauen, sind die 
Fuhren der Domiuicn in die Uebersichtcn mit auszunehmen; wo 
aber gesonderte Verpflichtungen bestehen, erwarte ich von den 
Dominien besonderen Bericht über die in diesem Herbst von 
denselben auszuführenden Wege- Reparaturen und zwar gleich
falls bis zum 1V. September c> 

4) In den Ortschaften, wo die Dorfstraßcn nicht so breit sind, 
daß zwei breite Wagen sich ausweichen können, also die nach 
dem Gesetze vom 7. April 1838 (die Einführung einer gleichen 
Wagenspur in der Provinz Schlesien betreffend) nothwendige 
und von dem Scklcsischen Wege-Reglement gestattete geringste 
Breite von N Ruthe wirklicher Fahrbahn ohne Gräben, nicht 
haben ,  z .  B .  A l t  -Nöh rsd  o r f ,  N iede r  -  Baumgar t cn ,  
M öh nersd orf rc., ist die Verbreiterung ans obiges Maaß 
zu bewirken, und diese hauptsächlich zum Gegenstand des dies
jährigen Hcrbstbaues zu machen. 

Sollten hierbei einzelne Eigcnthümer für die Abtretung von 
Land Entschädigung beanspruchen, so ist das abzutretende Ter
rain von den Orts-Gcrichtcn genau zu vermessen und zu tariren, 
und das desfallfige Vcrmcssungs- und Tarations-Protokoll mir 
zur weiteren Veranlassung nebst ausführlichem Bericht über die 
Wahrheit des Anspruches einzureichen, die Verbreiterung aber, 
ohne auf weitere Einwendungen des betreffenden Eigcnthümcrs 
Rücksicht zu nehmen, fort- und überall durchzuführen, wo nicht 
Gebäude im Wege stehen, (llonk. Wege-Reglement von 1767 
und Gesetz vom 7. April 1838. §. 7.) 

5) Sind die sonstigen von mir durch die Kreisblatt-Verordnung vom 
6. September v. I. gegebenen Vorschriften bei den diesjährigen 
Herbstbauten in Anwendung zu bringen, und bemerke ich hierzu 
nur noch Folgendes: 

Die von den Dominien und Gemeinden im vorigen Jahre 
ausgeführten Wcgcbcsserungcu sind vielfach insofern fehlerhaft 
gewesen, als dabei auf die Ableitung des Wassers nicht gehörig 
Rücksicht genommen, und die zur Trockenlegung der Wege durch
aus nöthigen Gräben nicht angelegt worden sind. — Ein Weg 
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ohne Gräben wird aber stets schlecht bleiben, wenn auch noch 
so viel Material aufgebracht wird, und nur bei den Wegen, 
welche wenigstens 2 Fuß höher liegen, als das angrenzende 
Terrain, sind Gräben entbehrlich. — Bei den Wege- Repara
turen in diesem Herbst ist daher aus Räumung, resp. Anlegung 
der Gräben besonders Bedacht zu nehmen. Ferner muß eine 
größere Sorgsalt auf die Auswahl und Verkleinerung des auf
zufahrenden Materials gerichtet und dahin gesehen werden, daß 
alle großen Steine sowohl beim Bau, als auch zu jeder Zeit 
des Jahres von der Dbcrfläche der Straße entfernt werden. — 
Ucbcrhaupt scheinen die Dominien und Drts-Gerichte der irri
gen Ansicht zu sein, daß mit den im Herbst ausgcsübrten Wege-
besscrungen Alles geschehen sei, was nöthig ist, und auf Aus
besserung der Wege wird daher den ganzen übrigen Thcil des 
Jahres nicht gedacht. Es wird aber durch die bloße Besserung 
im Herbst nur sehr wenig erreicht, wenn nicht eine fortgesetzte 
Sorgfalt auf die Unterhaltung der Wege verwendet wird, und 
um diese herbeizuführen, weise ich die DrtS-Gerichtc des Kreises 
hierdurch an, sofort in jeder Gemeinde von unter 500 Seelen 
einen, und in jeder Gemeinde von über 500 Seelen zwei Wege-
aufsebcr, nach Anleitung des H. 6 des Wege-Reglements von 
1707 zu wählen, solche der Polizei-Verwaltung zur Bestätigung 
in Vorschlag zu bringe», und mir in dem zum 10. September 
zu erstattenden Bericht namhaft zu macheu. Diese Wege-Auf
seher haben sich mit den Bestimmungen des schlcsischen Wege-
Reglements von 1707 vertraut zu machen, die Wege ihres 
Bezirks oft zn besichtigen und bei eigener Verantwortlichkeit so
fort dem Dominium oder dem Scholzen Anzeige zu machen, 
sobald eine Reparatur an einem Wege ihres Bezirks notbwcn-
dig wird. — Sollte binnen 14 Tagen (die Saat- und Ernte
zeit ausgeschlossen) die Abhülfe des angezeigten Uebelstandcs nicht 
erfolgt sein, so haben die Wege-Aufseher mir entweder mündlich 
oder schriftlich Anzeige zn machen, wo dann die nöthige An
weisung von mir erfolgen wird. — Wenn aber in den Wegen 
tiefe Locher oder Geleise, oder schadhafte Brücken und Sicher-
heitslchncn von mir gefunden werden, und die Aufscher keine 
Anzeige gemacht haben, werde ich diese persönlich dafür verant-
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wörtlich machen, vvent, mit der im Wege-Reglement H. 7 be
stimmten Strafe belegen. 

Endlich weise ich die Dominien nnd Orts-Gerichte der Kreises 
hiermit auf das Bestimmteste au^ die von mir durch die Kreisblatt-
Bcrfilgnngtn vom 20, Februar v. I. (Stück 8. S. 45) und vom 
23. Mai v. I. (Stück 21. S. 123) angeordnete Bepflauzung der 
Commuuications-Wege mit Bäumen in jedem Falle bis zum 15. No
vember d. I. in der vorgeschriebenen Weise zu bewirken, wobei ich 
bemerke, daß ich den Kreis-Wegebau-Ausseher Schöps anweisen 
werde, diese Anpflanzungen überall, wo dieselben am 15. November c. 
nicht geschehen sind, auf Kosten der Adjaccnten auszuführen. 

Bo l kenha in ,  den  25 .  Augus t  1857 .  

lVo. 140. Höherer Anordnung zu Folge soll in der nächsten Zeit eine Vc-
Die Begrenzung der grcnzung der Chausseen vorgenommen werden. Zu diesem Zwecke 

C h a u s s e e n  be t r .  ha t  de r  Kön ig l i che  Bau -Jnspcc to r  He r r  Wo l f s  zu  H i r schbc rg  
in seinem, auch einen Thcil des Bolkenhain er Kreises umfassenden 
Baukrcise zunächst die Veranstaltung getroffen, die Grenzen der be
treffenden Chausseen abzupfählen, damit den Adjaccnten Gelegenheit 
gegeben werde, ihre etwaigen Einsprüche gegen diese Abgrenzung an
zubringen. 

Dies bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, wobei ich 
diejenigen Interessenten, welche zu Einwendungen berechtigt zu sein 
glauben, hierdurch auffordere, solche spätestens bis ^uin 15. Septem
ber c. bei dem Königlichen Bau-Inspektor Herrn Wolfs zu Hirsch
bcrg unter Angabe der betreffenden Chaussce-Nummerstcine anzumelden, 
da nach jenem Tage an Stelle der Pfähle, deren Beschädigung sich 
übrigens Jedermann zu enthalten hat, die dafür bestimmten Grenz
steine werden gesetzt werden. 

Bo l kenha in ,  den  25 .  Augus t  1857 .  

tX«. ii4. HM de,,, heutigen Kreisblatte erhalten die Orts-Behörden die 
^rKlassensteu^Zu- berichtigten Duplikate der Klasscusteuer-Ztt- und Abgangs-Nachwei-
undAbgangs-, sowie sungen, sowie die Listen der unbeitrciblichcn Klasscnstcuer-Neste pro 
der unbeilreiblichen l. Semester mit dem Auftrage zurück, hiernach ihre Abrechnung mit 

Klassensteuer-Rest-dem Königlichen Kreis-Steuer-Amte Hierselbst bald zu bewirken, und 
listen pr.l.Semest. c. 



193 

die gestrichenen Beträge von den betreffenden Steuerpflichtigen noch 
nachträglich einzuziehen, und an die Königliche Kasse abzuführen. 

Bolkenhain, den 25. August 1857. 

sind 

1. 
2. 
5. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1«. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Bon den zum diesjährigen Kreis-Wegebau repartirten Diensten lVo. 142. 
folgende in untm-a nicht geleistet: 

von der Gemeinde Nieder-Vaumgarten 
dito dito Giesmannsdorf . 
dito dito Gräbel 
dito dito Hohcnhclmsdorf . 
dito dito Obcr-Kunzcndorf 
dito dito Neu-Kunzcndorf 
dito dito Märzdorf . 
dito dito Mohncrsdorf 
dito dito Nimmcrsath 
dito dito Quolsdorf. 
dito dito Alt-Ncichcnau 
dito dito Neu-Reichenau 
dito dito Nuhbank . 
dito dito Rudclstadt. 
dito dito Schwcinhans 
dito dito Streckenbach 
dito dito Thomaßdorf 
dito dito Ober-Wcrncrsdorf 
dito dito Nieder-Wcrncrsdorf 

von dem Dominium Miesau . 
von der Gemeinde Wicscnbcrg 

dito dito Neu-Würgsdors. 
dito dito Wcdcran . 

Spanndienst
tage. 

4 
1 

7 
2 

Handdienst- Betr. die im Reste 
tage. verbliebenen Kreis-

1 Wegebaudienste. 
48 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 

3 
21 

- 4 
- 6 

iz 12 
1 
- 2 

1 
1 

An bestimmungsmäßiger Geldvcrgütigung pro I Spanndicnsttag 
1 Nthlr. 10 Sgr. und für 1 Handdiensttag 6 Sgr. haben dafür 
zur Kreis-Communal-Kasse binnen 4 Wochen bei Vermeidung der 
Execution zu entrichten: 

die Gemeinde Nieder-Vaumgarten 6 Sgr., die Gemeinde Gies
mannsdorf 9 Thlr. 18 Sgr., Gräbel 12 Sgr., Hohenhelmsdorf 
24 Sgr., Obcr-'Kunzcndors 12 Sgr., Neu-Kunzendorf 12 Sgr., 
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Märzdorf 3 Thlr. 2 Sgr., Möhnersdorf 6 Sgr., Nimmersath 
5 Thlr. 16 Sgr., Quolsdorf 1 Thlr. 16 Sgr., Alt-Reichenau 
6 Sgr., Neu-Reichenau 1 Thlr. 16 Sgr., Nuhbank 18 Sgr., 
Rudelstadt 13 Thlr. 16 Sgr., Schwcinhaus 2 Thlr. 26 Sgr., 
Streckcnbach 12 Sgr., Thomaßdorf 24 Sgr., Ober-Weimersdorf 
1 Thlr. 6 Sgr., Niedcr-Wcrncrsdorf 4 Thlr. 12 Sgr., Dominium 
Wiesau 1 Thlr. 16 Sgr., Gemeinde Wiescnberg 12 Sgr., Neu-
Würgsdorf 6 Sgr., Wederau 6 Sgr. 
Bo l kenha in ,  den  25 .  Augus t  1857 .  

Der Königliche tzandrath. 
G r a f  v o n  V ü l o w .  

l>Io. I4Z. Die Magisträte und Orts-Gcrichte des Kreises werden hierdurch 
Bekanntmachung, ergebcnst ersucht, der Compagnie bis zum 7. September c. außer 

der bereits requirirtcn Nachwcisung derjenigen Invaliden, welche den 
Fcldzug von 1812 mitgemacht haben, noch diejenigen Invaliden nam
haft zu machen, welche Besitzer des eisernen Kreuzes sind, und ist 
bei diesen außer der Charge nur die Angabe erforderlich, ob sie sieh 
im Genuß des Ehrensoldcs befinden rcsp. ob und wieviel Pension sie 
beziehen. Wo keine Inhaber des eisernen Kreuzes vorhanden find, 
wird um gefällige Einsendung einer Negativ-Anzeige ersucht. 

Bo l kenha in ,  den  29 .  Augus t  1857 .  
Für den abcommandirten Premier-Lieutenant und Compagnieführer: 

G r u n e r ,  
Bezirks - Feldwebel. 



Nei5-Currenden-Mall 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück A« 

Rcdigirt im Bureau des königliche» Landrath- Gedruckt in der Landoltschcn Buchdruckerei 
auns zu BolIcnyain, zu Hirschderg. 

Volkenhain, den 7. September 1857. 

ic Magistrate hier und in Hohensricdeberg, sowie die Orts- lVo. 14s. 
Gerichte veranlasse ich unter Hinwcisung auf meinen Kreisblatt-Erlaß Die Aufnahme der 
vom 7. September 1854, Nr. 147 hierdurch, mit Ausnahme der Ge- Gewerbesteuer-Rolle 
wcrbcsteuer-Nollc pro 1857 und der Nachwcisung der gewcrbcsteuer-
freien Gewerbetreibenden vorzugehen und solche uncrinnert bis 

zum 10. October c. 
hier einzureichen. 

In die Gewerbesteuer-Rollen sind alle Gewerbetreibenden aufzu
nehmen, welche im Laufe des Mouats September c. ein steuerpflich
tiges Gewerbe betreiben, wenngleich sie dasselbe im October c. oder 
später, noch vor Beginn des neuen Jahres niederlegen wollen. 

Die Hausirer sind nicht ohne Weiteres, wie bisher öfters geschehen, 
aus der Nolle weg zn lassen, sondern meinem Kreisblatt-Erlaß vom 
26. September v. I. gemäß zur Erklärung anfzusordcrn, ob sie im 
nächsten Jahre ihr Gewerbe fortzusetzen beabsichtigen, und wenn dies 
der Fall, so sind sie in die Nolle aufzunehmen, so wie auch diejenigen, 
welche ein Hausirgcwerbe neu beginnen wollen. 

Zn Spalte 6 der Rolle, namentlich bei Klasse k. und I.. ist ge
nau anzugeben, mit welchen Artikeln gehandelt werden soll. 

Der neuen Gewerbesteuer-Nolle müssen die Moralitäts- Atteste 
für die Gast-, Speise- und Schankwirthe, so wie für die Hausirer 
und für diejenigen Leute, welche von diesen als Treiber oder Träger 
gebraucht werden, beiliegen; auch müssen Letztere in der Rolle nament
lich aufgeführt stehen, weil sie sonst nicht in die Gewerbescheine auf
genommen werden können. 
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In Betreff der Anfertigung der Nachweisung der gewerbcsteuer-
frcien Gewerbetreibenden bringe ich wiederholt in Erinnerung, daß 
darin die Gewerbetreibenden alphabetisch »ach den Gewerben geordnet, 
als z. B. Barbiere, Blattbindcr, Glaser, Handschuhmacher, Schmiede, 
Schneider, Schuhmacher, Stellmacher, Tischler, Weber:c. aufgenom
men werden müssen. 

Bei denjenigen Handwerkern, welche mit einem Gchülfen und 
einem Lehrlinge arbeiten, muß das Alter des Letztern und wie lange 
er sich in der Lehre befindet, angegeben sein, weil sich hiernach nur 
die Steuerpflichtigkeit oder Steuerfreiheit beurtheilen laßt. 

Handwerker, die zwei oder mehrere Gehülscn beschäftigen und 
Weber, die mehr, als zwei Stühle im Gange haben, dürfen niemals 
in die Liste der steuerfreien Gewerbetreibenden aufgenommen werden, 
da sie in die Abthciluug k. der Gewerbesteuer-Rolle gehören. 

Wölken Hain, den 3. September 1837. 

IX», 145, Die Orts-Gerichte von Rohnstock, Weidenpetersdorf, Kaudcr, 
Bekanntmachung. Bohrau-Scissersdorf, Dätzdorf, Girlachsdorf, Ober-Polka», Nieder-

Polkan, Osscnbahr, Hausdors, Wederau und Prcilsdorf weise ich 
hiermit an, die Concepte ihrer Jmpflisten pro 1857 ausgefüllt bis 
zum 15. d. Mts. beim Königlichen Krcis-Physikat einzureichen. 

Bolkenhain, den 4. September 1857. 

IV«. i4v. Der Stellbcsitzcr und Gcrichtsmann Wilhelm Anders zu 
Bekanntmachung. Nkcde r -Kunzendo r f  i s t  zum Scho l zcn  l i nd  de r  S te l l bes i t ze r  Ch r i 

stian Tralst daselbst zum Gcrichtsmanne für die dortige Gemeinde 
von mir vereidet worden. 

Bo l kenha in ,  den  31 ,  Augus t  1857 .  

IX«. 147. Die Kreistags-Versammlung hat unterm 23. August 1855 die 
Betreffend die Ein- Aufsammlung eines Landwehr - Mobilmachungs - Fonds beschlossen, 
jiedung der Betrage cm.z welchem namentlich die Kosten des Ankaufs der, für die Land-
zur Aufsammlung Kreise zu stellenden Pferde im Falle einer Mobilmachung 
Mediimachungs- Armee bestritten werden sollen. Der betreffende Beschluß, so wie 

Fonds, der Nepartitions-Modus, daß eine jedesmalige Erhebung den zwan
zigsten Theil des von den Dominien und Gemeinden des Kreises zu 
entrichtenden monatlichen Betrages an Grundsteuer resp, Servis, an 
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Einkommensteuer rcsp. Klassenstcucr re., der Betrage der ersten Stufe 
in der ersten Hauptklassc und an Gewerbesteuer mit Ausschluß der 
von den Hausircrn zu entrichtenden, betragen soll, ist von der König!. 
Regierung bestätigt worden. Die Ausführung dieses Beschlusses ist 
von mir wegen des in den Jahren 1855 und thcilwcise 1856 bestan
denen Nothstandes und wegen der Beiträge, die der Kreis für die 
Darlchns-Unterstützungs-Kasse aufzubringen hatte, bis jetzt verschoben 
worden. 

Nunmehr halte ich es jedoch für nothwendig, die erste Erhebung 
zu dem in Rede stehenden Fond anzuordnen, weshalb ich die Orts-
Behördcn hierdurch anweise, die in der nachfolgenden Reparation der 
Kreis-Communal-Kasse vom 23. Juni c. spccificirten Beträge mit 
der Steuer pro Monat Octobcr c. einzuziehen und an die Kreis-
Communal - Kasse abzuführen. 

Zugleich bemerke ich, daß ich vorläufig alljährlich drei solcher Er
hebungen zu veranlassen gedenke, bis ein entsprechender Fond gesam
melt sein wird, wonächst ich alsdann der Kreistags - Versammlung 
die Bcschlußnahme über das Aushören einer weiteren Ansammlung 
anheimgeben werde. 

Bo l kenha in ,  den  4 .  Sep tember  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

N e p a r t i t i o n  
der Beiträge zur Bildung des Mobilmachungs-Reserve-Fonds. 

K: 
Namen der Ortschaften. 

Monatliches 
Contingent 

derGesamint-
fteuer. 

Davon der 
20ste Theil 
als Beilrag. 

Kämmerci Bolkenhain 
Stadt Bolkenhain 

- Hohenfricdeberg 
Gemeinde Adlersruh . 
Dominium Ober-Baumgart 
Gemeinde dito 

2 
298 

77 
4 

28 
100 

13 
17 
26 
10 
4 

16 
10 

6 

14 
3 

1 

3 
27 
26 

6 
12 

8 
10 
10 
10 
5 
5 
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Namen Der Ortschaften. 

Vorwerk Ober-Baumgartrn 
Dominium Nieder - Baumgarten 
Gemeinde dito 
Dominium Blumenau 
Gemeinde dito 
Dominium Börnchen. 
Gemeinde dito 

- Bohrausciffersdorf 
Dominium Vachdorf . 
Gemeinde dito 

- Einsiedel 
- Falkeuberg . 
- Gicsmannsdorf 

Dominium Girlachsdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Gräbel 
Gemeinde dito 
Dominium Hausdorf. 
Gemeinde dito 
Dominium Langhclwigsdorf 
Gemeinde dito 

- Hohcnhelmsdorf 
- Ober-Hohendorf 

Dominium Niedcr-Hohendor 
Gemeinde dito 
Dominium Kauder 
Gemeinde dito 

- Ober-Kunzcndorf 
Freigut dito 
Gemeinde Nieder-Kunzendov 

- Ncu-Kunzcndors 
Dominium Lauterbach 

Monatliches 
Comingent. 

LW: 

3 
39 
71 
21 
46 
9 
8 
9 

23 
13 
23 
31 

166 
76 
35 
15 
19 
54 
93 
53 

118 
38 
25 

4 
2 

78 
93 
24 
1 

34 
12 

126 

12 
22 

1 
8 

21 
16 
16 
23 
23 
12 
13 
19 
18 
15 
3 

23 
24 

4 
16  
18 
7 

27 
8 

14 
25 
11 

4 
13 
22 
25 
2 

26 

4 
8 

Davon der 
2Nste Theil 
als Beitrag. 

W  ̂M. 

1 
3 
1 

I 
1 
5 
3 
1 

2 
4 
2 
5 
I 
1 

3 
4 
1 

1 

6 
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Namen der Ortschaften. 
Monatliches 
Conlingrnt, 

MF  ̂

Davon der 
2«>ste Zbeil 
als Beitrag. 

M! 

Gemeinde Lantcrbach . 
Dominium Märzdorf. 
Gemeinde dito 
Dominium Möhnersdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Nimmcrsath 
Gemeinde dito 

- Ossenbahr . 
Dominium Hohcnpetersdorf 
Gemeinde dito 

- Weidenpetersdorf 
- Ober-Polkau 
- Nieder-Polkau 
- Prcilsdorf . 
- Prittmitzdorf 
- Oluolsdorf . 

Dominium Alt-Reichenau 
Gemeinde dito 

- Neu-Reichenau 
- Alt-Nöbrsdorf 
- Neu-Nöhrsdors 

Dominium Rohnftock. 
Gemeinde dito 
Pfarrthei dito 
Dominium Nudelstadt 
Gemeinde dito 

- Ruhbank . 
- Schiveinhaus 

Dominium Hohcnfriedebcrg 
Gemeinde Schweinz . 

- Simsdorf . 
Dominium Scholllvitz 

40 
9 

65 
II 
20 
3.'j 
41 

4 
18 
58 
45 

4 

7 
124 
34 

244 
48 
99 
11 
83 
91 
3 

44 
125 

26 
15 
66 
38 
67 
61 

6 20 
22 
Ich 
13 

2 7 -
8 — 

23 
II 
18 
20 
9 

20 
22 
20 
3 
8 

17 
15 
13 
8 

17 
25 
15 
17 
16 
10 
I 
6 
9 
5 

10 

9 
6 

7 
6 
II 

l 
14 
8 

17 

20 
1 
7 

27 
2 
i 

9 
1 

12 
2 
4 

4 
4 

2 
6 
1 

3 
1 
3 
3 

8 
6 
8 
8 

1 1  
6 

21 
6 

12 
29 
16 
5 

17 
5 
6 
8 
9 

22 
9 

27 
10 
-i 

7 
3 
4 

10 
I  I  
2 
7 

1 1  
6 
5 
«; 
7 
6 
2 
5 

10 
9 

II 
4 
9 
3 

I »  
3 
6 
7 
3 

10 
9 
9 
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Namen Der Ortschaften. 
Monatliches 
Conlingent. 

Davon der 
20ste Theil 
als Beitrag. 
LW' 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

Gemeinde Schollwitz . 
- Streckend ach 
- Thomaßdors 

Dominium Klein-Waltersdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Groß-Waltcrsdorf 
Gemeinde dito 
Dominium Wedcrau . 
Gemeinde dito 
Dominium Wernersdorf 
Gemeinde Ober-Wernersdorf 

- Nieder-Wernersdorf 
- Wiesau 
- Wiesenberg. 

Dominium Ober-Wolmsdorf 
Gemeinde dito 

- Nieder-Wolmsdorf 
- Städtisch Wolmsdorf 

Dominium Würgshalbcndorf 
Gemeinde dito 

- Würgsdorf Pfarrthei 
- Neu-Würgsdorf . 
- Ober-Würgsdorf 

Summa 
Bo l kenha in ,  den  23 .  Jun i  1857 .  

Kreis-Steuer- und Communal 
I .  R ich te r .  

10 
68 
28 
21 
14 
13 

5 
84 
89 
46 
46 
48 
11 
18 
21 
46 
50 
1V 
58 

123 
5 

48 
j4256 

24 
21 
10 
18 
20 

4 
4 
1 
1 
4 

12 
15 
29 
22 
9 

26 
5 

21 
6 
1 

12 
26 
17 

3 
1 
1 

4 
4 
2 
2 
o 

1 
2 
2 

2 
6 

l4j 5 2I2j24> 8 

wo. 148. Da die Erfahrung allseitig gelehrt hat, daß die größte Zahl der 
Bekanntmachung. Forstbeamten nur spärlich dotirt ist, so befinden sich selbige mit ihren 

Familien schon bei Lebzeiten meist in trauriger Lage. — Diese ver-
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schliiiimcrt sich aber bei ihrem Tode für die Hinterbliebenen noch sehr 
erheblich, da die Kosten des Arztes, der Medicin, der Beerdigung be
denkend sind, und mit der Hinterlassenschaft meist außer Verhältnis; 
stehen. 

Um nun wenigstens diesem letzteren Ucbclstande möglichst abzu
helfen, hat der Unterzeichnete die Bildung eines Stcrbekasscn-Vereins 
für Schlesische Forstbeamte in Anregung und unter Zuziehung von 
Sachverständigen hierfür ein Statut zu Stande gebracht, worauf 
solches nach sorglicher Prüfung von Sr. Ercellenz dem Herrn Ober-
Präsidenten der Provinz die Bestätigung erhalten hat. 

Indem nun die Königlichen und Privat-Forstbeauitcn zu Er
reichung des wohlthätigcn Zweckes angelegentlich eingeladen werden, 
sich als Mitglied dieses Stcrbekassen-Vereins zu bethciligcn und ihre 
Hinterbliebenen Familien durch die zu erlangende Unterstützung außer 
Noth zu bringen, bemerke ich noch, daß die Meldungen zur Aufnahme 
im Negicrungs-Bezirk Breslau: bei dem Unterzeichneten oder Forst

meister Büro in Trachcnbcrg; 
-  -  -  Oppe ln :  be i  dem He r rn  Obc r fo r s tmc i s t c r  Ma 

ro n dortsclbst und bei dem Fürst
l i chen  Fo rs tme i s te r  v .  Eh ren -
stein in Althammer bei Cosel: 

-  -  -  L i egn i t z :  be i  dem He r rn  Fo rs tme i s te r  U l r i e i  
und dem Herrn Forstmeister 
Bo rm a n n in Hermsdorfunterm 
Kynast bei Warmbruun 

erfolgen müssen, wo event. auch die sonst gewünschten Mitteilungen 
zu erlangen sind. Die Einsicht des Statuts kann in dem landräth-
lichcn Bureau dortigen Kreises erfolgen, auch werden den König
lichen Oberförstern Statuts-Exemplarc übersandt. Die Unterstützung 
beträgt bei dreijähriger Mitgliedschaft 100 Rthlr., und richtet sich die 
Höhe der Beiträge nach dem Alter des Mitgliedes. 

B res lau ,  den  3 .  Augus t  1857 .  
Der Central-Vorstand 

des Sterbckassen-Vereins für Schlesische Forstbcamte. 
Der Oberforstmeister von Pannewih. 
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IV«. 149. Der Flachstechniker Mayer aus Landeshut, welcher bei der 
An die Flachspro- dortigen Sechandluugs-Spinnerci mit der Bearbeitung und Sortirung 

ducenlen. Flachses beschäftiget ist, ist nunmehr von seiner vom 13. Juli 
bis 12. August d. I. in den belgischen und wcstphälischen Flachs-
districtcn vorgenomnienen Studienreise, zu welcher er von der Gesell
schaft zu Beförderung des Flachsbaues in Preußen abgesendet worden 
war, zurückgekehrt, und wird jetzt wieder iu Lances Hut seine ^Ge
schäfte übernehmen. Er hat die Verpflichtung übernommen, die auf 
diese Weise gewonnenen praktischen Kenntnisse nach Kräften gemein
nützig zu machen. Derselbe wird insbesondere den Flachsproducercken 
der Gegend von Land es Hut, welche über die Flachskultur, das 
Raufen und Rösten, die Einrichtung der Röstcgrubcn, die Behand
lung nach der Röste, das Brechen, Schwingen und Hecheln des 
Flachses sich zu unterrichten wünschen, mit seinem Nathe an die 
Hand gehen und nach Möglichkeit auch praktisch behülflich sein, zu 
welchem Behuf derselbe täglich, in^der dortigen Spinnerei, in welcher 
er auch wohnt, zu sprechen sein wird. 

Die F'lachsproducentcn werden hierauf aufmerksam gemacht. 
B res lau ,  den  22 .  Augus t  1857 .  

Der Vorstand des landwirtschaftlichen Central-Vereins. 



Nreis-Currendm-MM 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Volkenhain. 
Stück SN. 

Rcdigin im Burtau des Höniglichcn Lanbraih- Gedruckt in der Landoltsche» Buchdruckcrci 
antt« zu Bolkenhai», zu Hirschbcrg. 

Volkenhain, den 14. September 1857. 

O 
^n die v. Gretto w sk i' sche Erziehungs - Anstalt zu Lublinitz lVo. zso. 
kann ein Mädchen baldigst Aufnahme finden, und zu Ostern kein- Betr. die Aufnahme 
uicnden Jahres werden voraussichtlich mehrere Stellen offen. vonZöglmgen m die 

Unter Hinwcisung auf die Bekanntmachung des Herrn Ober. ^"icimnäs'AnstM 
Präsidenten der Provinz vom 9. August 1848 (Ertraordinairc Bei- j-udlinitz. 
läge zu Nr. 34 des Amtsblattes), und die Bekanntmachung der König
lichen Regierung zu Licgnitz vom 2V. November 18-18 (Amtsblatt 
S. 517) fordere ich die Orts-Behörden auf, die Einwohner ihrer 
Gemeinden hiervon alsbald in Kcnntniß zn setzen, »ud wenn Eltern 
oder Vormünder die Aufnahme eines Kindes in die Anstalt wünschen, 
und dieses sich dazu eignet, solches unter Beifügung der vorgeschrie
benen Atteste bis zum 19. d. M. hierher zur Anzeige zu bringen. 

Waisen erhalten bei der Aufnahme den Vorzug vor den Kindern, 
deren Eltern noch am Leben sind. 

Vo l kenha in ,  den  11 .  Sep tember  1857 .  

Die Liste der zu Geschworenen geeigneten Personen des dies- l^o- 151. 
festigen Kreises pro 1858 ist zusammengestellt und liegt am 17., 18. Bekanntmachung, 
und 19. d. Mts. in meinem Bureau hicrsclbst während der Amts-
stundcn zur Einsicht für Jedermann bereit. Einwendungen dagegen 
müssen binnen dieser dreitägigen Frist bei mir angebracht werden. 

Die Orts-Behördcn beauftrage ich, Vorstehendes zur allgemeinen 
Kenntniß zu bringen. 

Vo l kenha in ,  den  11 .  Sep tember  1857 .  
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IVo. 152. Der Gcrichtssehreiber und Stcmpclmcistcr Carl Jäckcl zu Nie-
Bekanntmachung. d  e r -Ku  I t zendo r f  i s t  a l s  S t cmpc lmc i s t c r  f ü r  d i e  genann te  Geme inde  

verpflichtet worden. 
Vo l ke»Ha in ,  den  I I .  September 1857. 

IV«. 155. Die von den Orts-Behörden bestellten Drucksachen können bei 
Bekanntmachung, dem Buchdruekercibesitzer Ulbrig Hierselbst abgeholt werden. 

Bvlkcnhain, den II. September 1857. 
Der Königliche Lantratb. 

I. V. 
Schenermann, Königlicher Kreis-Sccretair. 

IX» 154. Den Magistraten und Orts - Gerichten thcile ich nachstehend die 
Bekanntmachung. Termine der Hcrbst-Controll-Bersammlnngcn mit dem ergebensten Er

suchen mit, dieselben den betreffenden Mannschaften gefälligst in Erin
nerung bringen zu lassen, damit sich Niemand mit Unkcuntniß entschul
digen kann und jede Bestrafung wegen Vcrsäumniß ohne Lcgitmation 
vermieden werde. 

Station Rohnstoek am I. Oetobcr Vormittags 7^- Uhr, 
dito Hohcnfricdcberg am I. Oetobcr Nachmittags 4 Uhr, 
dito Alt-Reichenau am 2. October früh 7^- Uhr, 
dito Giesmannsdorf am 2. October Nachmittags 4 Uhr, 
dito Rudclstadt am 3. Oetobcr früh 7^- Uhr, 
dito Volkenhain ani 3. October Nachmittags 4 Uhr, 
dito Langhclwigsdorf am 5. October früh 7^- Uhr. 

Volkenhain, den 9. September 1857. 
Für den abcommandirten Premier-Lieutenant und Compagnieführer: 

G r u n e r ,  
Bezirks - Feldwebel. 

>55. An milden Beiträgen und Geschenken für das Rcttungshaus zu 
Bekanntmachung. Niede r -Ku  I t zendo r f  s i nd  e i ngegangen :  

im Monat December v. I. AA 
vom Magistrat zu Hohcnfricdcberg 8 4 9 

sals der Ertrag einer von der dasigen Ressour
cen-Gesellschaft zum Besten des Rettungshauscs 
gegebenen theatralischen Borstellung); 
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2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13.  
14. 
15.  
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 
25.  
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 

im Monat Jannar c. 
1. von der Gemeinde Börnchen . . . 

- - Bohrau-Seifersdorf 
-  -  D ä t z d o r f . . . .  
- - Hansdorf. . . . 
- - Hohcnhclmsdorf. . 
- - Langhclwigsdorf . 
-  -  K a n d c r  . . . .  
- - Ober-Kunzendorf . 
- - Ncu-Knnzendorf nachträglich 
- - Nieder-Knnzcndorf 
- - Lauterbach . . 

- - - Märzdorf. . . 
und 1 Scheffel Winterroggen, 8 Gcbund Stroh 
und 5 Mctzcn Erbsen; 
von der Gemeinde Möhnersdorf 

- - Niniincrsath . 
- - Offen bahr . 
- - Wcidenpetersdorf 
- - Obcr-Polkau 
- - Nieder-Polkau 
- - Preilsdorf . 
- - Prittwitzdorf. 
- - Ouolsdorf . 

- Neu-Neichenau 
- - Alt-Röhrsdorf 

und 4 Metzen Erbsen; 
von der Gemeinde Rohnftock . 
- - - Schweinz 
- - - Simsdorf 
- - - Schollwitz . 
- - - Strcckenbach 10 Gebund 

Stroh, 1 Gcbund Heu, 2 Scheffel Brodmehl, 
2 Metzen Weizen, 1 Metze Erbsen und 20 Stück 
Kohlrüben; 
von der Gemeinde Wcrncrsdorf . . . . 
- - - Ober-Wolmsdorf . . . 

 ̂ W. 
15 — 
9 — 

10 — 

26 5 
4 
I  
3  II  
-i 

1 13 
— 1 

— 21 
1 16 
2 17 

22 
1 20 

— 6 

2 3 
— 8 
— 8 

— 10 
— 12 
8 11 
1 26 
1 4  

4  4  
2 — 
2 15 

— 12 

6 
6 

10 

6 
9 

5 
6 

2 7 
1 — 
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ZI. von der Gemeinde Nied^-Wolmsdorf . . . 
32. - - - Städtisch-Wolmsdorf . . 
33. - - - Obcr-Würgsdorf . . . 
34. vom Herrn Pastor Richter zn Nudelstadt 
33. - Stellbcsitzer Jcntsch zu Ober-Kunzendorf 

1 Viertel Gerste und I Viertel Kartoffeln; 
36. von Frau von Steun I Ccntner Maisgries; 
37. vom Königl. Premier-Lieutenant und Laudcs-

ältcstcn Herrn von Prittwitz auf Rudelstadt 
2 Kloben Flachs; 

im  Mona t  Feb rua r  c .  
1. von der Gemeinde Adlersruh ..... 
2. - - - Ober-Baumgarten . . . 
3. - - - Nicdcr-Baumgartcn . . 
4. - - - Gicsmannsdorf. . . . 
5. - - - Gräbel 
6. - - - Ruhbank 
7. - - - Rudclstadt und Schönbach 
8. - - - Thomasdorf 
9. - - - Wiescnberg 

19. - - - Würgsdorf Pfarr-Anthcil 
11. - - ' - Neu-Würgsdorf. . . . 
12. vom Rittergutsbesitzer Herrn Scholz aufNicdcr-

Hohendorf 
13. von der vcrw. Frau Kaufmann Kramsta in 

Bolkenhain 
14. vom Müllcrmeister Herrn Hoffmann in Schwcinz 

I Sack Kleien; 
15 von Frau Baucrgutsbesitzer Heeder zu Nicder-

Kunzcndorf ein Stück Fleisch und Würste; 
im  Mona t  Mä rz  c .  

1. vom Wohllöblichcn Magistrat zu Bolkenhain 
2. - Königl. Ober-Amtmann Hrn. März zu 

Klein- Waltersdorf 
3. von der Gemeinde Klein- Wattersdorf 
4. - - -- Blumenau . . 
5. - - - Girlachsdorf. . 

1 

1 
1 

1 
I 
1 
5 
I 
I 

15 
7 

I I — I 
28 
26 

9 
7 

24 
5 

10 
19 

2 
3 
6 

I — — 

5 — 

5 — — 

8 
4 

13 

6 
6 
9 
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6. von der Gemeinde Ober-Hohendorf ... — 16 3 
7 .  -  -  -  Hohenpc te r sdo r f  . . .  1  3  — 
8 .  -  -  -  A l t -Re i chenau  . . . .  16 9  7  
9 .  -  -  -  S c h w e g h a u s  . . . .  —  2 9  9  

16. vom Schornstcinfegermcister Hrn. Eoncha zu 
Bolkcnhain 1 — — 

11. vom Schullchrer Hrn. Hoppe zu Schweghaus — 15 — 
12. vom Baucrgutsbcsitzcr Heeder zu Niedcr-Kun-

zcndorf 1 — — 
13. vom Schmiedemstr. Wicsncr zu Ndr.-Kunzendorf — 5 — 
14. vom Kaufmann Hrn. Hauptmann Wuthe zu 

Bolkcnhain braunen Sommerzeuch zu einem 
Knabenrock und Hosen, nebst Futter dazu, und 
11 Ellen Nessel; 

15. vom Rittergutsbesitzer Hrn. v. Kählchen auf 
Kroischwitz Kattun zu einem Confirmations-
klcidc für Caroline Scholz; 

im Monat April c. 
1. von der Frau Gräfin v. Bülow auf Nim-

mcrsath 2 Scheffel Kartoffeln und 1 Viertel 
Mohrrüben; 

2. von der Frau Gräfin von Sehcrr-Thoß auf 
Hohcnfricdcbcrg 2 Sack Brodmchl, 1 Sack 
Klöfielmchl, 1 Scheffel Erbsen, I Viertel Graupe, 
1 Viertel gcbacknes Obst, ein Schinken und 
ein Stück Speck; 

3. vom Müllermcister Hrn. Tscharnke zu Streckeu-
bach ein Viertel Weizenmehl; 

im Monat Mai c. 
1. vom Hrn. Pastor Hirchc zu Rohnstock . . 1 — — 
2. von P. A. aus Hohcnfriedcberg .... — 16 — 
3. vom Köm'gl. Prem.-Lieutenant und Landes-

Acltestcn Hrn. v. Prittwitz auf Nudclstadt 8 
Scheffel 8 Mctzcn Hafer; 

4. vom Hrn. Baron v. Scherr-Thoß auf Scholl
witz 1 Sack Roggen, 1 Sack Gerste, 1 Schcfiel 
Erbsen und 1 Säckel gebackenes Obst; 
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im Monat Juni c. HU O- N 
1. vom Kreis-Vicar Hrn. Professor vr. Schulze 

zu Nieder-Kunzeudorf 2 — — 
2. vom Hrn. Cantor Scholz zu Bolkcnhain . . — 10 — 
3. vom Hrn. Grafen v. Bülow aus Nimmersatt) 

2 Schock hart Neisholz; 
im Monat Juli c. 

vom Hrn. Pastor Winzler zu Wernersdorf eine 
außens tehende  Fo rde rung  übe rw iesen  e rha l t en  . 4  — 6  

im  Mona t  Augus t  c .  
1. von, Erbscholtiseibesitzer Hrn. Scholz zu Nieder-

Kunzendorf . . - 1 12 — 
2. durch Frau v. Steun vom Hrn. Baron v. Riese 10 — — 
3. von Frau v. Steun ein Dutzend Kinderhemd-

chcu und ein Bctttuch. 
Wir danken herzlich für jede Liebesgabe und bitten zugleich die 

Freunde unsers Hauses, uns auch fernerhin nicht vergessen zu wollen. 
Nie der-Kunzendorf, den 6. September 1857. 

Das Directorium des Rettungshauses. 



Areis-Currenden-Mall 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück Ä8. 

Zicdigiri im Biircau des Königlichen Lanbraih- Gedruckt in der kandoltschen Buchdruckerci 
amie zu Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 21. September 1857. 

ie Orts-Behorden beauftrage ich, die Veranlagung zur Klassen- lXo. iss. 
steucr pro 1858 nunmehr alsbald vorzunehmen, und die Vcran- Die Klassensteuer-
lagungslistcn i» äuplo bis zum 15. Oktober c. hier einzureichen. Veranlagung 

Hierbei verweise ich auf meine Verfügungen vom 11. September 
und 5. October 1855 sKrcisblatt pro 1855 Stck. 38 und 41) nnd 
mache den Orts-Bchörden die genaue Befolgung der dort gegebenen 
Vorschriften zur strengsten Pflicht. 

Listen, in denen die Besteucrungsmcrkmale nicht ganz vollständig 
angegeben sein, oder wo die Erläuterung der etwaigen Differenzen 
in Betreff der Personenzahl im Vergleich zu der klassensteucrpflich-
tigen Bevölkerung pro 1857 fehlen sollten, würde ich den Orts-
Behördcn zur Umarbeitung auf ihre Kosten zurücksenden müssen. 

Bo l kenha in ,  den  18 .  Sep tember  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

I. V. 
Scheuermann, Königlicher Kreis-Secretair. 

In Stelle des nach Amerika ausgewanderten Stcllmachermcister 157. 
Augus t  Lo renz  und  des  ve rs to rbenen  Ge rbe rmc i s te r  F rüh  au f ,  Bekanntmachung, 
be ide  zu  Rude l s tad t ,  s i nd  de r  S te l lmachc rmc i s te r  Ma t t häus  zu  
Rude l s tad t  und  de r  Gc rbc rme i s te r  Nudsch i  nsky  zu  Ad le r s  r uh  
zu Mitgliedern der Kreis-Prüfungs-Commission für die Stellmacher 
resp. die Gerber von mir ernannt worden. 

Bo l kenha in ,  den  18 .  Sep tember  1857 .  



210 

N«. >58. An freiwilligen Beiträge» für die Abgebrannten in 
Bekcmnlmachuiig. Negicrungs-Bczirk Posen, sind zur Kreis-Communal 

abgeliefert worden: 
1. Von der Stadt Bolkcnhain 

und ein Päckchen Kleidungsstücke, 
2. von der Stadt Hohenfricdcbcrg 
3. vom Doniiiiium Dbcr-Baumgarten 
4^ von der Gemeinde Obcr-Baumgarten 
5. - - - Nieder Baumgarten 
6. - - - Blumenau 
7. - - - Bohrau-Seiffcrsdorf 
8. - - - Falkeuberg 
9. - - - Gicsmannsdorf 

19. - ^ - Gräbel . 
1 1 .  - - - Hohenbelmsdorf 
12. - - - Langhclwigsdorf 
13. vom Dominium 9ueder Hohendorf. 
14. von der Gemeinde Nieder-Hohendorf 
15. - - - Dber-Hohendorf 
16. - - - Kaudcr . 
17. - - - Glieder-Kiinzcudorf 
18. - - - Nimuicrsath 
19 - - - Prcilsdorf 
29. - - - Alt-Möhrsdorf. 
21. - - - Neu Möhrsdorf 
22. vom Dominium Nndclstadt . 
23. von der Gemeinde Nudelstadt 
24. - - ? Schömbach 
2.'». - - - Schwcinhaus . 
26. - - - Schwcinz 
27. - - - Simsdorf 
28. - - - Schollwitz 
29. - - - Strcckcnbach 
39. vom Dominium Groß - Wattersdorf 
31. von der Gemeinde Groß - Waltersdorf 
32. - - - Klein- Waltersdorf 
33. - - - Wcdcrau. 

B o j a n o w o ,  
Kasse bis jetzt 

66 27 6 

22 9 — 
19 — — 
19 29 — 

2 
4 
I 
1 
3 
2 
3 

4 
5 
2 
3 

17 
3 
9 

24 
21 
15 

19 19 
1 — 

— 19 
I 

21 
29 
8 

— II 
13 17 

2 9 
19 — 

8 9 
— 24 
1 12 

1 
6 
6 
6 
9 
6 
6 
3 

3 
5 
1 
4 
2 — 

— 14 

6 
9 
9 

19 

1 
9 25 

6 — 

3 — 
11 19 

4 — 
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34. von der Gemeinde Wiesau . . — 27 6 
35. - - - Wicsenberg . . . 1 15 6 
36. vom Dominium Obcr-Wolmsdorf . . I — — 
37. von der Gemeinde Obcr-Wolmsdorf . . 2 3 — 
38. - - - Nieder-Wolmsdorf . 3 26 2 
39. - - - Städtisch Wolmsdorf . 1 — 6 
40. - - - Nieder- Würgsdors . 5—9 
41. - - - Halbcndorf . . . — 4 — 
42. - - - Neu-Würgsdors . . — 5 6 
43. - - - Würgsdors, Psarr-Anth. — 76 
44. - - - Ober-Würgsdors . . — 76 
45. - - - Hausdorf . 10 8 8 

Summa 251 28 4 
Bo l kenha in ,  den  18 .  Sep tember  1857 .  

Der Königliche Landrath. 
I, V, 

Schenermann. Königlicher KreiS - Sccrctair. 

Das den Fleischer und Gastwirth Bieder'schen Erben gehörige lVo. 159. 
Nachlaß-Grundstück Nr. 75 zu OHoisdorf, Kreis Bolkenhain, Bekanntmachung, 
welches au der von Frciburg nach Landeshut führenden Chaussee 
liegt, in dem bisher das Fleischerei- und Gastivirthschafts-Gewerbe 
ausgeübt worden ist, und zu welchem ein Wohngebäude, ein Scheuer-
nnd Stallungsgcbäude, ein Gärtchcn und 2 Morgen 138 Quadrat-
Ruthen Aeckcr gehören, soll 

am 9. October 1857 Nachmittags von 3 Uhr 
ab im hiesigen Gcrichtsgebäude im Wege der freiwilligen Subhastation 
versteigert werde». Der Taxpreis beträgt 1400 Thlr. Die Kauss-
bcdingungcn können in unserem Bureau II. eingesehen werden. 

S t r i egau ,  den  5 .  Sep tember  1857 .  
Königliches Kreis-Gericht. II. Abtheilung. 

Der unter dem 6. Juli c. hinter dem Knaben August Bogt, 1^»- iko. 
Stiefsohn des Bcrahaucr Eduard Krause zu Nieder-Hermsdorf, Steckbriefs, 
erlassene Steckbrief wird hierdurch erneuert. Erneuerung. 

Waldenbu rg ,  den  8 .  Sep tember  1857 .  
Der Königliche Landrath. 
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wo. 161. Die Rustical-Jagd (excl. der Scholtisei-Besitzung) zu Nieder^ 
B e k a n n t m a c h u n g .  Kunzendo rs  so l l  

auf den 28. d. M. Nachmittags 2 Uhr 
im Gerichtskretscham daselbst öffentlich an den Meistbietenden auf 
drei Jahre verpachtet werden. 

N iede r -Kunzendo rs ,  den  15 .  Sep tember  1857 .  
Das Orts-Gericht. 



Ams-Cmrmden Mail 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück AU. 

Redigirt im Bureau des Königlichen Landraih- Gedruckt in der Landoltschcn Buchdruckern 
auits zu Bolkcuhai». zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 28. September 1857. 

O 
.-Hm Anschluß an meine Krcisblatt-Verfügung vom 25. August c. lV«. j62. 
bestimme ich hierdurch, daß zum 5. Octobcr c. mit der Ausbesserung Die Instandsetzung 
der ConnnuuicatiouSwegc überall zu beginnen ist, Zu diesem BeHufe b" Communi-
wcrdcu die Orts-Bchördcn ein Exemplar der von ihncu eingereichten ^'"°nswege betr. 
Bau-Projekte zurückgeschickt erhalten. 

I n  A l t -Nöh rsd  o r f  und  Bau  mg  a r t en ,  wo  e ine  Ve rb re i t e 
rung des Dorfwcgcs stattfinden muß, wird der Krciswegebau - Auf
scher Schöps die erforderlichen Absteckungen vornehmen; seinen dics-
fälligcn Anordnungen haben die Orts-Gerichte daher nachzukommen. 

Während der angeordneten Bauzeit werde ich mich übrigens von 
der zweckmäßigen Ausführung der Arbeit überall selbst überzeugen. 

Bo l kenha in ,  den  25 -  Sep tember  1857 .  

Unter Bezugnahme auf meinen Krcisblatt-Erlaß vom 14. Septem-
ber  1855  fo rde re  i ch  d i e  O r t s -Behö rden  au f ,  d i e  Nachwe i sung  de r ^^ '  ^  ̂  
Ab- und Zugänge bezüglich der zum Halten des Negierungs-Amts-
blattes verpflichteten Interessenten binnen 8 Tagen einzureichen. ten des Amtsblattes 

Bo lkenha in ,  den  25. September 1857. verpflichteten Jntcr-
essenten. 

Die Orts-Vehörden weise ich an, in den Legitimations-Attesten H». 164. 
für diejenigen Personen, welche Pässe nachsuchen, stets die Militair- Bett, die Legin'ma-
Verhältuisse der Betreffenden anzugeben, namentlich zu erwähnen, tions-Aiteste für die-
ob sie zur Kriegs Reserve, zur Landwehr I., oder Landwehr II. Auf-
gebots gehören. suchen. 

B o l k e n h a i n ,  den 25. September 1857. 
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lVo. 165. Von der Königlichen Regierung ist mir ein Exemplar des Jah-
Bekanntmachung, resbm'chts der Allgemeinen Landcsstiftung als National-Dank pro 

1855 zugegangen. Dasselbe kann während der Dienststunden in 
meinem Bureau von Jedermann eingesehen werden. 

Bo l kenha in ,  den  25 .  Sep tember  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

lVo. 166. Der Rcntmeistcr Dittrich ans Jannowitz ist am 14. März 
Bekanntmachung. 185k auf dem Wege von Waltersdorf, Ärcis Schönau, durch 

die Kessclwicse nach dem Schlackenthalc ermordet worden. 
Demjenigen, welcher den Thäter so anzeigt, daß er zur gericht

lichen Untersuchung und Bestrafung gezogen werden kann, wird eine 
Belohnung von lttv Thalern wiederholt zugesichert und Jeder, 
der irgend etwas über den Thäter weiß, wird nochmals aufgefordert, 
dem unterzeichneten Staatsauwalt oder der nächsten Polizei-Behörde 
davon Anzeige zu machen. 

H i r schbe rg ,  den  19 .  Sep tember  1857 .  
Der Königliche Staats-Anwalt. 

Kan the r .  



Zü eis-Currmdm-Mall 
des 

Kömglichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4O. 

Rcdigirt im Bürca» des Königlichen Landrath- Gedruckt in der Landoltfchcn Buchdruckerci 
aints zu Bolkenhain. zu Hirschbcrg. 

Bolkenhain, den 5. October 1857. 

von mchrercn Gemeinden des Kreises mir angezeigt worden, daß lVo. 167. 
die Kartoffel-Erndte noch nicht beendet ist, so will ich meinen Krcisblatt- Die Instandsetzung 
Erlaß vom 25. d. M. dahin abändern, daß mit der Ausbesserung der der Communi-
Communications-Wege erst zum 12. d. M. begonnen werden darf, cationswege betr. 

Bo lkenha in ,  den  2 .  Oc tobe r  1857 .  
Die Kaiserlich Oesterrcichische Gesandtschaft am Königlich Prcußi- lVo. 168. 

schen Hofe ist von ihrer Negierung beauftragt worden, ein möglichst Bekanntmachung, 
genaues Verzeichnis; aller seit länger als einem Jahre in den König
lich Preußischen Staaten domicilircnden oder seßhaften Ocstcrrcichischcn 
Unterthancn und deren Familien am 31. Oktober c. zum Zwecke der 
Benutzung für die an jenem Tage in ganz Österreich bevorstehende 
Volkszählung einzureichen. 

Zur Erledigung dieses Auftrages hat der Kaiserliche Gesandte 
mit Zustimmung der betreffenden diesseitigen Behörde eine Aufforde
rung an die Oestcrreichischcn Unterthancn, sich ani 31. October c. 
bei den Königlichen Polizei-Behörden ihres Aufenthalts zu melden, 
in die gelescnsten Zeitungsblätter sämmtlicher Preußischer Provinzen 
einrücken lassen. 

In Folge des Auftrages der Königlichen Regierung weise ich 
demnach die Polizei-Behörden des Kreises an, dergleichen Meldungen 
Ocstcrrcichischer Unterthancn, wenn solche erfolgen sollten, anzuneh
men, die sich Meldenden in eine Nachwcisung nach dem nachfolgen
den Schema einzutragen, und diese Nachweisung zum 1. November c. 
an mich einzureichen 

Bo l kenha in ,  den  2 .  Oc tobe r  1857 .  
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N Z AufenthaltS-

Ort. 

Familien- und 
Tauf- oder Vor

name sammt 
Bezeichnung des 
Adelsgrades und 

PrädicatcS. 

Ge
burts-

Tag, 
Monat, 

Jahr. 

Reli

gion. 

Würde, Amt, 
Erwerb oder 

sonstige Unter
haltsquelle. 

Stand, 
ledig, ver-
heirathet, 

ver-
wittwet. 

Heimath-
Gemeinde, 

Bezirk, 
Kreis, 
Land. 

Reise-
Urkunde, 
Behörde, 
Datum 

und Zahl, 
Dauer. 

Anmer

kung. 

wo. 169. 
Aufforderung. 

Diejenigen Orts-Gerichte, welche nicht im Besitze des Schlcsischen 
Wegebau-Reglements vom Jahre 5767 sind, fordere ich ans, solches 
binnen 8 Tagen hier anzuzeigen. Ebenso wollen diejenigen Domi
nien, welche das gedachte Reglement nicht besitzen, solches aber zu 
haben wünschen, dies mir gleichfalls anzeigen. 

Bo l kenha in ,  den  2 .  Oc tobe r  1857 .  

wo. 170. Es sind nur wieder mehrere Beschwerden wegen zu oft crthcilter 
Oas Halten von Erlaubniß zum Halten von Tanzmusik zugegangen. Ich finde mich 
Tanzmusik betr. veranlaßt, den Orts-Polizei-Verwaltungen die pünktliche Be

achtung meiner dicscrhalb erlassenen Verfügung vom 16. Oktober 
1855 (Krcisblatt pro 1855 Stück 43), wonach in Ortschaften von 
über 1666 Seelen alle 4 Wochen einmal, in kleinem Ortschaften 
aber nur alle 8 Wochen einmal Tanzmusik gehalten werden soll, hier
durch einzuschärfen. 

Bo l kenha in ,  den  2 .  Ok tobe r  1857 .  

wo. 171. Den Orts-Bchördcn thcile ich nachstehend das Verzeichnis der-
Brkannlmachung. jenigcn Landwchrmannschaften mit, welche im laufenden Jahre zur 

Uebung eingezogen gewesen sind, und fordere sie hiermit auf, für diese 
Mannschaften, sofern solche nicht zu besteuerten Haushaltungen ge
hören, die Nachwcisung über die zu erlassende cinmonatliche Klassen-
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steucr nach dem in meinem Krcisblatt-Erlaß vom 23. September 1833 
vorgeschriebenen Schema anzufertigen und binnen 10 Tagen hierher 
einzureichen. 

Bo l kcnha in ,  den  2 .  O t t obe r  1837 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

V e r z e i c h n i ß  
derjenigen Mannschaften der Königl. 5. Compagnie 7. Landwehr-Regiments, 

welche pro 1837 geübt haben. 

Charge. Namen. Wohnort. Z e i t  
der Uebung. Bemerkung. 

Unteroffizier 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 

Hornist 
Tambour 

dito 
Lazar.-Geh. 

Gefreite 

I. I n f an te r i e .  
Wilhelm Hurtig 
Friedrich Seliger 
Heinrich Puppe 
Johann Föst . 
August Kynast 
Carl Zcise. . 
Carl Seidel . 
Wilhelm Beer. 
Gottlicb Ulke . 
Chrcnsried Gründel 
August Köhler. 
Gottlob Seidel 
Heinrich Hclmich 
Traugott Opitz 
Carl Schubert. 
Heinrich Heinzcl 
August Reichstein 
Louis Kalciske 
Carl Pauksch . 
August Kirsch. 

Einsiedel . . 
Girlachsdorf . 
Weidenpctcrsdorf 
Giesmannsdorf 
Rudclstadt 
Alt-Reichenau 

dito 
Hausdorf . . 
Langhclwigsdors 
Hausdorf . . 
Nohn stock . . 
Alt-Reichenau 
Märzdorf . . 
Alt-Röhrsdorf 
Bolkcnhain . 
Kaudtr . . 
Nohnstock. . 
Wicscnbcrg . 
Wcidcnpctcrsdorf 
Bolkcnhain . 

23.1«. bis 7. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
deSgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 

8. bis 22.s 
23.>g. bis 7.f,. 



Nr. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3« 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
49 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
59 
51 
52 
53 
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Namen. Z e i t  
der Ucbung. 

Wilhelm Menzel . . 
Friedrich Opitz . . 
Wilhelm Thamm. . 
Ernst Ludwig. . . 
Göttlich Raupach 
Wilhelm Schenke. . 
Gottlieb Menzel . . 
Christian Schinner . 
Carl Schrammet . . 
Gottlieb Schmidt. . 
Gottfried Scharf . . 
Wilhelm Seidel . . 
Heinrich Ruschwey . 
Gottlieb Freche . . 
Gottfried t)iaupach . 
Peter Hoffmann . . 
Samuel Göppert. . 
Carl Geister . . . 
Anton Kuhn . . . 
Gottfried Muffig . . 
Gottfried Ncumann . 
Franz Jbfcr . . . 
Wilhelm Manchen . 
Carl Schubert. . ' 
Heinrich Hader . . 
Ernst Vogt . . . 
Carl Sauer . . . 
Carl Stumpe . . . 
Heinrich Nier . . . 
August Hülse . . . 
Gottlieb Schadowsky. 
Heinrich Kahl. . . 
Wilhelm Ludwig. . 

Nimmcrsath . . 
Falkcubcrg . . 
Kauder . . . 
Prcilsdorf . . 
Neu-Nohrsdorf . 
Nimmersath . . 

dito . . 
Ncu-Knnzendorf . 
Ober-Hohendorf . 
Obcr-Wolmsdorf 
Kauder . . . 
Laugbelwigsdorf. 
Rudelstatt . . 
Schweinhaus 
Hohenpctersdorf . 
Alt-Reichenau 
Ncu-Röhrsdorf . 
Obcr-Wolmsdorf 
Alt-Reichenau 
Hausdo r f .  .  .  
Ober-Wolmsdorf 
Neu-Nobrsdorf . 
Ober-Hobcndorf . 
Kauder . . . 
Nieder-Kunzcndorf 
Weidcupctcrsdvrf. 
Rudclstadt . . 
Streckcubach . . 
Neu-Nohrsdorf . 
Laughclwigdorf . 
tllt-Röhrsdorf . 
Nicder-Würgsdorf 
Weidenpetcrsdorf. 

23. 



Nr, 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
KV 
kl 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
8V 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
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Namen. Z e i t  
der Hebung. 

Ehrcnfried Pförtner 
Samuel Scharf . 
Carl Kambach 
Gottfried Sommer 
Carl Wcigcl . . 
Joseph Pätzold . 
Gottlicb Manchen 
Carl Schubert . 
Anton Reichstem. 
Heinrich Wolsdorf 
Friedrich Thäslcr 
Johann May 
Carl Friedrich 
Benjamin Schneider 
Carl John . . , 
Wilhelm Finke . , 
Joseph Kurz . . , 
Johann Schumann , 
Carl Schubert . , 
August Bergcl . , 
Wilhelm Klose . . 
August Thamin . . 
Friedrich Adolph. . 
Gottfried Gärtner . 
August Blümcl . . 
Heinrich Seidel . . 
Carl Springer . . 
Gottlieb Geistert. . 
Gottlicb Rauch . . 
Christian Manchen . 
August Pohl.. . . 
Chrcnsried Seidel 
Benjamin Langer . 

Hohcnhclmsdorf 
P r i t tw i t zdo r f .  
Nudclstadt 
Langhelwigsdorf 
Quolsdorf 

dito 
Gicsmannsdorf 
Hohciifriedcberg 

dito 
Nohnstock. . 
Alt-Reichenau 
Obcr-Baumgarten 
Wcdcrau . . 
Obcr-Kunzendorf 
Hohenfricdeberg 
Bohr.-Seiffersdorf 
Blumenau 
Nudclstadt 
Alt-Reichenau 
Schwei nz . . 
Wcidenpctersdorf 
Hausdorf . . 
Bbcr-Würgsdorf 
Rudelstadt 
Alt-Nöhrsdorf 
Obcr-Baumgartci 
Gräbel . . 
Dätzdvrf . . 
Bbcr-Baumgartc» 
Wcrucrsdors . 
Alt-Röhrsdorf 
Märzdors . . 
Ncu-Rcichcnau. 

23.^. bis 7.^. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
dcsgl 



Nr. 

87 
88 
89 
9« 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
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Namen. Z e i t  
der Uebung. 

Ehrcnfricd Krause 
Carl Becker . . 
Ernst Küglcr. . 
Wilhelm Gildenfuß 
Heinrich Püschcl . 
Heinrich Maymald 
Julius Holz . . 
Ernst Kügler. . 
Anton Föst . . 
Ehrcnfricd Börner 
Wilhelm John . 
August Hcntschel. 
Heinrich Steinchen 
Carl Donix . . 
Ernst Schön . . 
Carl Scibt . . 
Wilhelm Köhler . 
Wilhelm Binner. 
Gottlieb Kielmann 
Joseph  Wo l f .  .  

2 .  Cava l l e r i e .  
Heinrich Fischer . 
Ehrcnfricd Franz 
Friedrich Hoppe . 
Julius Emmrich . 
Heinrich Lorenz . 

3 .  P ion i r e .  
August Buhn 
Heinrich Hansch . 

Ober-Baumgartcn 
Alt-Röhrsdorf 
Rohnstock. . 
Alt-Röhrsdorf 
Nicder-Wolmsdorf 
Langhclivigsdorf 
Bolkcnhain . 
Langhclivigsdorf 
Gicsmanndorf 
Hausdorf . . 
Simsdorf. . 
Alt-Reichenau 
Girlachsdorf . 
Nieder-Würgsdorf 
Hohcnfriedeberg 
Neu-Kunzcndorf 
Hohenhclmsdorf 
Lautcrbach 
Ndr.-Baumgarten 
Gicsmannsdorf . 

Bohr.-Seiffersdvrf 
Obcr-Baumgarten 
Langhclivigsdorf. 
Möhncrsdorf. . 
Obcr-Wolmsdorf 

Ruhbank . 
Rudelstadt 

23.jg. bis 7. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 

3.—16. Juni, 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 

17.—30. Aug. 
desgl. 
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Nr. Charge. Namen. Wohnort. Z e i t  
der Hebung. Bemerkung. 

Jäger 

I Trainsoldat 

4 .  Jäge r .  
August Glücke! . 

3 .  T ra i n .  
Wilhelm Grachel 

Ober-Hohendorf . 

Weimersdorf . . 

6.-20. Juli. 

14.—20. Sept. 

Der Knabe Wilhelm Krause, auch Sagner genannt, aus 
Hausdorf, hiesigen Kreises, 9—10 Jahr alt, hat sich seit circa 
8 Wochen von seinem bisherigen Aufenthaltsorte entfernt, ohne das; 
derselbe bis jetzt hätte ermittelt werden können. 

Deshalb veranlasse ich die sämmtlichcn Sichcrheits-Behörden 
und Beamte des Kreises auf den Knaben Krause zu vigilircu, den
selben im Bctrctungsfallc an das Orts-Gcricbt zn Hansdorf per Trans
port abliefern zn lassen und daß dies geschehen, hier anzuzeigen. 

Wa ldenbu rg ,  den  22 .  Sep tember  1857 .  
Der Königliche Landrath. 

I. A. 
Haber land ,  Kreis-Sccrctair. 

lXv. 172. 
Steckbrief. 

Der wegen Diebstahls im Rückfalle zu ucun Monaten Gesang- dio. i?Z. 
niß vcrurthcilte und wegen schweren Diebstahls und Meuterei von Steckbriefs, 
neuem in Untersuchung sich befindende Dienstknecht Gustav H ci ri n g Wiederholung, 
aus Rohna», welcher in der Nacht vom 14. zum 15. Juli d. I. 
aus der hiesigen Gcsaugencu-Anstalt durchgebrochen, ist noch nicht 
wieder eingeliefert worden. 

Sämmtlichc Sichcrheits-Behörden werden wiederholt ersucht, auf 
den genannten Verbrecher, dessen Signalement unten folgt, zu vigi-
liren, ihn im Bctrctnngsfalle zu verhaften und unter sicherem Geleit 
in das Gcsängniß des unterzeichneten Gerichts abliefern zu lassen. 

Landeshu t ,  den  26 .  Sep tember  1857 .  
Königliches Kreis-Gericht. Erste Abtheilung. 
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S i g n a l e m e n t :  
Vor- und Zunamen: Gustav Höring; Gcburts- und Aufent

haltsort: Rohnau; Religion: evangelisch; Alter: 21 Jahre; Größe: 
5 -Fuß 5 Zoll; Haare: blond; Stirn: frei; Augenbraunen: blond; 
Augen: blau; Nase und Mund: proportionirt; Bart: keinen; Zähne: 
gesund; Kinn: rund; Gesichtsbildung: oval; Gesichtsfarbe: gesund; 
Gestalt: untersetzt; Sprache: deutsch; Stimme: rein; besondere Kenn
zeichen: eine Narbe über der rechten Wange. 

B e k l e i d u n g :  
Ohne Mütze; ein buntes Halstuch; eine Zwitlichhose; ein schwar

zer Zeuchrock; ein Hemde (Zeichen eines Herzens auf der Brust); 
ein leinener Gurt (schwarz und grau); ein Paar dergleichen Hosen
träger. 



Areis-Cnrrenden-Malt 
des 

Königlichen Landralh - AmtcS in Volkenhain. 
Stück 41 

Rcdigiri im Bureau de« Königliche» Laudraih, Gedruckt in der Landvltschcn Buchdruckerci 
a»ir« zu Bolkenhain. zu Hirschderg. 

Volkenhain, den 12. October 1857. 

er Lehrer Ende zu Giesmannsdors ist zum Gcrichtsschrciber 174. 
für die dortige Gemeinde vereidet morden. Bekanntmachung. 

Vo lkenha in ,  den  1 .  Oc tobe r  1857 .  

Die Orts Behörden beauftrage ich, in ihren Gemeinden bekannt Ao. 175. 
zu machen, daß das Verzeichnis derjenigen Nummern der freiwilligen Bekanntmachung. 
Staats-Anleihc vom Jahre 1848, welche in der zehnten Verloosung am 
15. September c. gezogen worden, und am I. April 1858 baar ein
zulösen sind, in meinem Amtslokale zur Einsicht während der Amts-
stundcn bereit liegt. 

Vo l kenha in ,  den  . ' 1 ,  Oc tobe r  1857 .  

Die Königliche Regierung zu Liegnitz hat nachstehenden Veteranen lV». 17«. 
1) Emanuel Kube in Alt-Reichenau, Bekanntmachung. 
2) Iran; Hübner in Blumenau, 
.'j> Christian Mai in Ober-Würgsdorf, 
4) Gottfried Hielscher in Neu-Reichenau, 
5) Gottlicb Thamm in Kander, 
tl) Christian Schneider dito, 
7) Caspar Fels mann in Alt-Reichenau, 
8) Gottlieb Krain in Gräbel, 
9) Christian Mcrkert in Nohnstock, 

1V) Gottlicb Arndt in Simsdorf 
jedem <» Nthlr., 

11) Venjaniin An sorge in Gicsmannsdors, 
12) Gottfried Beer in Kander, 
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Wo. 177. 
Bekanntmachung 

wo. 178. 
Bekanntmachung. 

13) Gottlieb Wittig in Simsdorf, 
14) Gottlieb Hirte in Alt-Reichenau, 
15) Carl Ehrenfried Pförtner in Möhnersdorf, 
16) Friedrich Walter in Kaudcr, 
17) Gottlicb Flamin in Falkcnbcrg 

jedem S Rthlr. 
an Unterstützung angewiesen, welche Be t räge  am 15 .  Oe t  ob  e r  c .  
gegen von mir zu beglaubigende mit den vorschriftsmäßigen Lebcns-
attestcn Seitens der Orts-Behörden zu versehende Quittungen aus
gezahlt werden sollen. 

Die betreffenden Orts - Gerichte beauftrage ich demnach, die mit 
einer Unterstützung beteiligten Veteranen anzuweisen, sich zur per
sönlichen Empfangnahme des denselben angewiesenen Betrages zum 
15. d. M. Vormittags 16 Uhr, mit der vorschriftsmäßigen Quit
tung versehen, im Königl. Kreis-Steuer-Amte Hierselbst einzufinden. 

Bo l kcnha in ,  den  3 .  Oc tobe r  1857 .  

Der acht Jahr alte, an einer Krücke gehende Knabe Heinrich 
F ieb ig ,  Sohn  des  Tagca rbc i t e r s  Go t t l i cb  F i cb ig  zu  Thomas 
dorf, treibt sich seit circa 14 Tagen vagabondircnd umher. 

Die Orts-Bchörden weise ich au, auf den genannten Knaben zu 
achten, ihn im Betretungsfalle mittelst sicherer Begleitung an die 
Orts-Gerichte zu Thomasdorf führen zu lassen, und daß dies ge
schehen, mir anzuzeigen. 

Bo l kcnha in ,  den  6 .  Oe tobe r  1887 .  

Für die Abgebrannten in Bosau owo sind ferner eingegangen: 

1) von der Stadt Volkenhain . ... — 
2) - - Gemeinde Adlcrsruh ... 1 
3) - - - Bötuchen . . . 1 
4 )  -  -  -  D a t z d o r f . . . .  1  
5) - - - Einsiedel . . . 1 
6) - - - Girlachsdors > . . 1 
7) von den Dienstleutcn des Dominii Hausdorf. — 
8) von der Gemeinde Ober-Kunzendorf . . — 
9) - - - Ncu-Kunzendorf . . — 

1 
16 
19 
23 

27 
20 
24 
29 
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AO K 
10) von der Gemeinde Lautcrbach . . . 7 11 — 
11) - - - Möhnersdorf . . .17 6 
12) - - - Osscnbahr . . . — 13 — 
13) - - - Hohenpetcrsdorf . . 4 2U — 
14) - - - Wcidenpctcrsdors . . 3 20 — 
15) - - - Ober-Polkau . . . — 10 — 
16) - - - Niedcr-Polkau. . . — 96 
17) - - - Prittwitzdorf . . . — 26 — 
18) - - - Alt-Reichenau . . . 25 24 5 
19) - - - Neu-Neichcnau . . 5 17 6 
20) - - - Nohnstock . . . 7 10 
21) Dominium Schollwitz 5 — — 
22) vom Lehrer Weiß und den Schulkindern in Tho

msdorf — 15 — 
Summa .M'. 73 13 9 

Hierzu die unterm 18. v. M. bekannt gemachten 
Beträge mit..... .  2 5 1  2 8  4 
gerechnet, geben die Summe von . . . 325 12 I 
Die Orts-Gerichte zu Märzdorf, Thomasdorf, Ober- und Nie

der-Werncrsdorf, Ouolsdvrf und Nnhbank haben den Ertrag ihrer 
Sammlungen noch nicht abgeführt, daher ich denselben hiermit auf
gebe, solches innerhalb 8 Tagen zu bewirken. 

Bo l kcnha in ,  den  8 .  Ok tobe r  1857 .  

- Die in Gemäßheit meines Krcisblatt-Erlasses vom- 17. Juni e. lV». i?g. 
von den Orts - Behörden bestellten Formulare zu den Handwerker- Bekanntmachung. 
Nachwcisungcn sind gegen Zahlung von 6 Sgr. pro Buch baldigst 
hier abzuholen. 

Bo l kcnha in ,  den  8 .  Oc tobc r  1857 .  

Behufs der Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter zur Bcr- IV». 180. 
thcilung der Gewerbesteuer der vier geschlossenen Gewcrbc-Gesellschaf- Bekanntmachung, 
tcn für das Jahr 1858 und zur Gewerbesteuer-Veranlagung selbst 
habe ich einen Termin ans 
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den 23. d. M., als Freitags, 
und zur Veranlagung der Gelverbesteuer der übrigen Gewerbs-Ab-
thciluilgcn auf 

den 24. d. M., als Sonnabends, 
anberaumt. 

Die Magisträte ersuche ich, die Orts-Gerichte dagegen fordere ich 
auf, sämmtliche Mitglieder der vier geschlossenen Gewerbe-Gesellschaften 
anzuweisen, sich den 23. d. M>, und zwar 

die Kauflcute früh um 8 Uhr, 
die Gast-, Speise- und Schankwirthe um 9 Uhr, 
die Bäcker um 19 Uhr, 
die Fleischer um II Uhr 

im laudräthlichen Amts-Lokal Hierselbst einzufinden. Für die pünkt
liche Bestellung sämmtlichcr Mitglieder dieser vier Gewerbe-Gesell
schaften mache ich die Orts-Behörden ausdrücklich verantwortlich. 

Behufs der Steuer-Vcrthcilung unter die übrigen Gewerbetrei
benden hat sich am 24. d. M., früh um 8 Uhr, von den Städten 
ein Magistrats - Mitglied und von den Dörfern der Gcrichtsscholz 
oder ein Gcrichtsgcschworener mit einigen (nicht mit allen) Gewerbs-
gcuosscu der Handeltreibenden in Klasse L und der Handwerker hier 
einzufinden. 

Bo l kenha in ,  den  9 .  Oc tobc r  1857 .  

lXo. 181. In der Nacht vom 29. zum 39. September c. sind dem hiesige« 
Dickst.,Hls-Anzcigc. Häusler und Butterhändlcr Carl Krause aus seiner unverschlosse

nen, mit dem Wohnbanse unter einem Dache befindlichen Scheune 
folgende Gegenstände: 

1) ein zweirädriger Wagen mit eisernen Achsen und weißer Plaue 
versehen, 

2) zwei große, weiße Korbe mit 1^ Scheffel Pflaumen gefüllt, 
3) drei rohe, leinene Säcke (ohne Bezeichnung) mit circa 1 Scheffel 

Aevfeln 
gestohlen worden. 

Bemerkt wird nur noch, daß der Wagen statt mit Flechten mit 
Leinwand ausgetäfelt war. 
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Die Diebe scheinen den Weg nach Wolmsdorf eingeschlagen 
zn haben, da sie am Garten der Baucr-Wittwe Kichlmann sich der 
Aepfel durch Ausschütten entledigt und solche dort zurückgelassen haben. 

N i c d c r - B a u m g a r t c n ,  d e n  1 .  O c t o b c r  1 8 3 7 .  
Die Polizei-Verwaltung. 

S c h m i d t .  

Behufs Vigilanz auf die gestohlenen Gegenstände, vor deren An
kauf gewarnt wird, wird vorstehende Anzeige zur öffentlichen Kennt
nis? gebracht. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  9 .  O e t o b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  
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Nreis-Currmdm-Matl 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4S 

Rcdlgirt im Bureau de« königlichen Laudrach- Gedruckt in der kandolcschen Buchdruckerci 
anir« z» Bolkenvain. z» Airschberg. 

Volkenhain, den 19. October 1857. 

-<^ie Polizei-Verwaltungen erinnere ich unter Bezugnahme auf meine A«. 182. 
Beifügung vom 2K. Juli 1856 an die baldige Einreichung der Bekanntmachung. 
Nachweisnng der an die Gendarmen im III. Quartal c. gezahlten 
Dcnuncianten-Anthcile, oder wenn solche nicht gezahlt worden, an 
die Einrcichung von Negativ'Anzeigen. 

B o l k e n h a i » ,  d e n  1 6 .  O c t o b e r  1 8 5 7 .  

Nach einer Benachrichtigung der Polizei-Verwaltung von Licgnitz lVo. isz. 
ist der zum 3. November c. daselbst angesetzte Jahrmarkt aus den Bekanntmachung. 
2. Noveuiber e. verlegt worden. 

Die Orts-Behörden haben solches in ihren Gemeinden bekannt 
zu machen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 k .  O c t o b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

Bei dein Tominio L lnmena u werden täglich Kartoffeln zu zeit- Wo. is-l. 
gemäßen Preisen angekauft. Bekanntmachung. 

Dom. Blumenau, den 13. October 1857. 
N i m a n n. 

Die Jagd auf den Nustical-Grundstncken von Nied er-Bau in- lXo. iss. 
garten soll anderweitig aus sechs Jahre, vom 15 Dccember 1857 Bekanntmachung, 
bis dahin 1863, 
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d e n  8 .  N o v e m b e r  d .  I .  N a c h m i t t a g s  4  U h r  
im Gerichts ^Kretscham Hierselbst öffentlich mcistbietend verpachtet 
werden. 

N i e d e r - V a u m g a r t e n ,  d e n  1 2 .  O k t o b e r  1 8 5 7 .  
Das Orts-Gericht. 

Markstein, Gerichts - Scholz. 



Rms-Currmden-Alatt 
des 

Kömglichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4S 

Rcdigirt im Bürcau dce Königlichen Landralh- Gedruckt i» der Landoltschc» Buchdrttckerei 
auiti z» Bolkenhain. zu Hirschdcrg. 

Bolkenhain, den 26. October 1857. 

^^ie Redaetion des Amtsblattes der Königlichen Regierung zu Lieg- »lo. 186. 
nitz "ird zu dein Ilmtsblattc pro 1837 ein alphabetisches Sach- und Betr. die Sub-
Nainriis-Register nebst chronologischer Uebcrsicht zu dein Preise von scnprion auf das 
5 Sgr. pro Excinplar herausgeben. Register^um Regie-

Die Orts-Behörden beauftrage ich, die Amtsblatt-Interessenten 
hiervon in Kcnntniß zu setzen und dieselben aufzufordern, etwaige 
Bestellungen auf das Register bis zum 1. Dcccmbcr d. I. hierher 
gelangen zu lassen. Für die Orts-Gerichte werde ich je ein Exemplar, 
ohne daß es einer besonder» Bestellung Seitens derselben bedarf, kom
men lassen; sollten jedoch einzelne Orts-Gerichte mehr als ein Exem
plar zu beziehen wünschen, so sehe ich einer besonderen Anzeige, und 
zwar ebenfalls bis zum I. Deeember d. I. entgegen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 4 .  O c t o b e r  1 8 5 7 .  
Unter Bezugnahme auf meinen Krcisblatt-Erlaß vom 10. Februar .187. 

1854 bringe ich hierdurch zur Kcnutntß der Orts-Bchördcn, daß die Bekanntmachung. 
Ucbersicht des im lausenden Jahre gewonnenen und abgesetzten Flachses 
bis spätestens zum 15. November e. einzureichen ist. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 4  O c t o b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  
Bei dem Dominio Blumenau werden täglich Kartoffeln zu I^<>- iS8. 

zeitgemäßen Preisen angekauft. Bekanntmachung. 
Dom. Blumenau, den 1.1. October 1857. 

N i m  a n » .  
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Ao. 189. Das den Fleischer und Gastwirts) Vieder'schen Erven gehörige 
Bekanntmachung. Nachlaß-Grundstück Nr. 73 zu Qnvlsdorf, Kreis Bolkenhain, 

welches an der von Frciburg nach Landeshut führenden Chaussee 
liegt, in dem bisher das Fleischerei- und Gastwirthschaftsgewerbe 
ausgeübt worden ist, und zu welchem ein Wohngcbände, ein Schcuer-
und Stalliingsgcbäudc, ein Gärtchcn und 2 Morgen 138 Quadrat-
Ruthen Acker gehören, soll 

am 4. December 1857 Nachmittags von 3 Uhr 
ab im hiesigen Gcrichtsgebäude im Wege der freiwilligen Subhasta-
tion versteigert werden. 

Der Taxpreis beträgt 1100 Thlr. Die Kaufsbcdingungcn können 
in unserem Bureau II. eingesehen werden. 

S t r i e g a u ,  d e n  1 3 .  O k t o b e r  1 8 5 7 .  
Königliches Kreis-Gericht. II. Abteilung. 

Uo. 190. Das hiesige alte evangelische Schnlhaus nebst kleinem Gärtchcn, 
Bekanntmachung ' ortsgcrichtlich abgeschätzt auf ^^4 Nthlr. 2 Sgr. 6 Pf., soll in dem 

am 2- December 1857 Vormittags 10 Uhr 
im Gcrichtskretscham zu Simsdorf anberaumten Termine an den 
Meistbietenden unter den bei den Orts-Gerichten einzusehenden Be
dingungen verkauft werden. 

S i m s d o r f ,  d e n  2 2 .  O c t o b e r  1 8 5 7 .  
D i e  O r t s  -  G e r i c h t e .  

F r i e d e ,  G e r i c h t s s c h o l z .  



Areis Cmrmden-Mltt 
des 

Königlichen Lcmdrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück 44. 

Zicdigiri i>n Bilrcau dc« Königlichen Landrath-
aiiii« zu Boikenyain. 

Gedruckt in der Landolischc» Buchdrnckcrci 
zu Hirschdcrg. 

Volkenhain, den 2. November 1857. 

^löhern Orts ist die abermalige Einreichung einer Uebcrsicht der-
l'cnigcn Beiträge, welche in den verschiedenen Thcilen der Monarchie P^v>>>^ui-^ 

von den Staats-Einsasscn zu Provinziell-, Kreis-, Gemeinde-, Kirchen- Knis-, Gemeinde-, 

und Schulzweckcn aufgebracht werden, erfordert worden, da die im A^>deVp"o?857'. 

verflossenen Jahre angefertigten dicsfälligen Nachwcisungen zum größ
ten Theile sich als so unrichtig erwiesen, daß sie dem beabsichtigten 
Zwecke nicht entsprochen haben. 

Die Magisträte und Orts-Gcrichte veranlasse ich daher, eine solche 
Uebcrsicht, bei welcher sie sich des nachfolgenden Schema zum Anhalt 
zu bedienen haben, mit möglichster Sorgfalt und Genauigkeit anzu
fertigen, und solche bis zum 1. Deceinber c. hier einzureichen. Zur 
nähern Erläuterung bemerke ich hierbei noch, daß in die Ucbersichtcn 
alle Beiträge, welche im laufenden Jahre aufgebracht werden, 
mögen sie gewöhnliche oder außergewöhnliche sein, aufgenom
men, daß Natural-Leistungen und Dienste gleichfalls erwähnt, und 
wo es angänglich, diese in Gelde berechnet werden müssen, daß 
ferner die Orts-Gerichte die Beiträge der Dominien überall außer 
Ansatz zu lassen haben, da für diese besondere Übersichten erfordert 
werden. 
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U e b e r s i c h t  
derjenigen Beiträge, welche von der Gemeinde lV. IV. 

zu Provinziell-, Kreis-, Gemeinde-, Kirchen- und Schulzwcckcn 
im Jahre 1857 aufgebracht werden. 

Nähere Bezeichnung der Beiträge. Repartitions-
Modus. 

Angabe, ob die Bei-
trägenachderGrund-
steuer, nach der Pos
session (Bauergur, 
Gartnerstelle,Haus-
lersielle), nach dem 
F l ä c h e n - I n h a l t  
(Ruthe) oder wel

chem Maßstabe sonst 

erhoben werden. 

a) Besoldung der Brts - Gerichte. 
t>) Gemeindebotcn- und ^lachtwächterlohn. 
c) Unterhaltung der Spritze. 
<!) Amtsblätter und Gesetz-Sammlung. 
e) Armenpflege, 

u. s w., was noch sonst für Ausgaben und 
für welche Zwecke in der Gemeinde vorkommen. 
Hierher gehören auch die Anzahl Hand- und 

Spanndienste, welche die Gemeinde auf die Instand
haltung ihrer Wege verwandt hat. 

0 .  Z u  K i r c h e n - Z w e c k e n  
(und zwar getrennt, sowohl fUr die evangel. als kathol. Kirche). 
a) Zur Besoldung des betreffenden Geistlichen. 
b) Zur Unterhaltung der Kirche :c. 

Z u  P r o v i n z i a l - Z w c c k e n .  
u) Irrenhaus - Beiträge. 
b) Kreuzburger Armen- und Corrcctionshaus-

Bciträge. 
c) Darlehnskasse. 

rc. 
k .  Z u  K r e i s - Z w e c k e n .  

a) Kreiseommunal -Kosten. 
b) Landwehr - Mobilmaehungs - Fonds. 
c) Kreis - Wegebau: 

Anzahl der Hand- und Spanndienste. 
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Nähere Bezeichnung der Beiträge. Nepartitions-
Modus. 

L .  Z u  S c h u l - Z  w e c k e n  
(getrennt für die evangelische und katholische Schule). 

u) Zur Besoldung des betreffenden Lehrers. . 
b) Zur Unterhaltung der Schnlgcbändc rc. 

Außerdem haben die Orts - Behörden den Betrag der etwaigen 
Einnahmen der Gemeinden ans Grundvermögen, Gerechtsamen, Kapi
talien n. s. w., sowie den Betrag der etwaigen Schulden anzugeben. 
Bon den Beiträgen für Kirchen- und Schulzwecke sind nur solche in 
die Uebcrsichtcn auszunehmen, welche durch die Gemeindekasse» 
fließen. Alle übrigen Abgaben sür Kirchen- und Schnlzwecke werden 
von den Kirchen-Collegien und Schul-Jnspcctorcn in besondere Nach-
weisnngen gebracht, und letztere mir direct eingesandt. Damit jedoch 
jeder Jrrthnm-in dieser Beziehung vermieden, und ein und dieselbe 
Abgabe nicht zugleich in zwei Machwcisnnaen aufgenommen werde, 
weise ich die Orts-Gerichtc an, die Gcmcindc-Ucbcrsichtcn zuvor den 
betreffenden Herren Geistlichen vorzulegen, che solche an mich einge
reicht werden. 

Die Herren Geistlichen aber ersuche ich, Ihre Nachwcisnngcn 
gleichfalls nicht früher mir einzusenden, als bis sie die von den Orts-
Gcrichtcn angefertigten Uebersiehten eingesehen haben. 

Ebenso ersuche ich die Herreu Geistlichen, die Beiträge jeder Ge
meinde und jedes Dominii besonders auszuführen, auch die Art der 
Abgabe, zu welchem specicllc» Zwecke und nach welchem Modus solche 
erhoben, genau zu bezeichnen, bezüglich des Nanincs aber sich an die 
von der Königlichen Negicrung bezeichneten Spalten nicht zu kehren, 
indem ich, aus der Nachweisnng selbst, die bei meinen Acten ver
bleibt, schon ersehen werde, ob kirchliche oder Schulabgab.cn gemeint 
sind. Alle Erträge von Offertorien, Umgängen, Collccten rc., deren 
Höhe freiwilligem Ermessen anheimgcstcllt ist, finden natürlich keine 
Aufnahme in der Nachwcisung. 

Was nun die Beiträge anbetrifft, welche die Dominien zu den 
bezeichneten Zwecken im Lause dieses Jahres zu entrichten habcnz so 
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sind diese gleichfalls in eine Ucbcrsicht, mit deren Anfertigung die 
Dominien alsbald vorgehen wollen, und wobei das vorbczcichncte 
Schema als Anhalt benutzt werden kann, zu bringen, und ist letztere 
mir ebenfalls bis zum 1. Dcccmbcr c. einzureichen, wobei ich die 
Dominien noch darauf aufmerksam mache, daß auch die Kosten der 
Polizei-Verwaltung und. der damit verbundenen Einrichtungen in 
Ansatz zu bringen sind. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 9 .  O k t o b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

lVo. 192. Bei dem Dominio Blumenau werden täglich Kartoffeln zn 
Bekanntmachung, zeitgemäßen Preisen angekauft. 

Dom. Blumenau, den 13. October 1857. 
R i m a n n. 



Areis - Currmdm - Hlatl 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 45. 

Rcdigir» im Bureau des Königlichen Landrarh- Gedruckt i» der Landvlischen Buchdrucker« 
aines zu Bolkenhain. zu Hirschberg. 

Bolkenhain, den 9. November 1857. 

^)ie Königliche Negierung hat bestimmt, daß auf Grund des §. 8 lV». 19». 
der Verordnung vom 26. September 1832 für alle Schiedsmänner, Die Wahl von 
welche ihr Amt länger als 3 Jahre verwalten, Neuwahlen stattfinden Schiedsmännern 
sollen. — In dem nachfolgenden Verzeichnis; habe ich daher alle "reffend, 

diejenigen Schiedsmänner, für welche Neuwahlen vorgenommen werden 
müssen, inglcichcn die Gemcindcwähler namentlich aufgeführt, und ich 
ersuche die betreffenden Polizei-Verwaltungen, die Neuwahlen vor
zunehmen und die Wahlvcrhandlungcn innerhalb 4 Wochen hier ein
zureichen. 

Die Polizei-Verwaltungen verweise ich hierbei auf den Obcr-
Präsidial-Erlaß vom 6. Januar 1853 und das durch denselben mit-
gctheilte Ministcrial-Rescript vom 26. September 1832, die Anstel
lung der Schiedsmänner in Schlesien betreffend (Amtsblatt pro 1833 
Nr. 4), wonach die Schiedsmänner von der Gutshcrrschaft und den 
Gcmeindewählcrn gewählt werden. Sollten daher von den in dem 
nachfolgenden Verzeichnis aufgeführten Gcmcindcwählcrn, die sämnit-
lich Grundbesitzer sein müssen, inzwischen welche verstorben oder ver
zogen sein, oder kein Eigcnthiim in der Gemeinde mehr besitzen, so 
müssen für diese neue Gcmeindcwähler gewählt werden, deren Wahl 
die Polizei-Verwaltungen den Orts - Gerichten auftragen wollen. 

Die Wahl der Schiedsmänner erfolgt nach absoluter Stimmen
mehrheit, die Gewählten haben sich über die Annahme der Wahl zu 
erklären, auch ist das Alter derselben anzugeben. In den betreffenden 
Wahlverhandlungen sind die erschienenen Gcmeindcwähler namentlich 
anzuführen, auch ist anzugeben, welche von ihnen neu gewählt wor
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den sind. Zur Legitimation der letztem müssen die ortsgerichtlichen 
Wahlverhandlungcn beigefügt werden. Ferner muß ersichtlich sein, 
wie viel Stimmen der zum Schiedsmann Gewählte erhalten und daß 
den Wählenden der Inhalt des Z, 5 der oben allcgirtcn Verordnung, 
die Eigenschaften enthaltend, welche ein Schiedsmann besitzen soll, 
mitgcthcilt worden ist. 

Die Gutsherrschaften sind berechtigt, ihre Stimmen mittelst schrift
licher Stimmzettel abzugeben, letztere müssen alsdann jedoch den be
treffenden Wahlverhandlungcn gleichfalls beigefügt werden. 

Daß die Wahl wieder auf jetzige Schiedsmänner fallen kann, 
versteht sich übrigens von selbst. 

V e l k e n  H a i n ,  d e n  6 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  

V e r z e i c h  n i ß  
derjenigen Schiedsmänner, für welche Neuwahlen stattfinden müssen. 

1 )  F ü r  d e n  O b e r - A m t m a n n  M e r t z  i n  K l e i n  -  W a t t e r s 
dorf, Schiedsmann für Klein- Wattersdorf und Wiesau. 

G e m e i n d e  W ä h l e r .  
a. Freihäuslcr Carl Klein in Klein-Wattersdorf, 
b. Gärtner Jgnaz Baumert in dito, 
c. Schmicdemeistcr Franz Suckcl in dito, 
cl. Großgärtner Carl Böhm in dito, 
e. Frcigärtner Ehrcusried Lebmbcrg in Wiesau, 
k. Krctschambesitzcr Friedrich Körnchen in dito. 

2 )  F ü r  d e n  S c h u l l e h r e r  A u s t  i n  K a u d e r ,  S c h i e d s m a n n  
für Kauder. 

G e m e i n d e w ä h l e r  
u. Gcrichtsscholz und Bauergutsbesitzer Gottlob Heptner in 

Kauder, 
b. Bauergutsbesitzer Gottfried Herrmann in Kauder, 
c. Frcigärtner Johann Gottlicb Seliger in dito, 
ü. Frcistcllcnbesitzcr Carl Thamin in dito, 
e. Frcistellcnbcsitzer Carl Seidel in dito, 
k. Bauergutsbesitzer Fricdr. Wilhelm Ulbcr in dito. 

3 )  F ü r  d e n  O e k o n v m i e - V e r w a l t e r  S t c n z c l  i n  W e i m e r s 
dorf, Schiedsmann für Wernersdorf; gewählt am 4. Mai 1853. 
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G e m e i n d e w ä h l e r .  
». Vaucrgutsbesitzcr Benjamin Jäkel in Ob er-Wernersdorf, 
b. Frcihäusler Sigismund Ncumann in dito, 
c. Hofcgärtncr Carl Bcrger in dito, 
ä> Hofcgärtncr Christian Schöps in dito, 
e. Frcihäusler Emanuel Kleiner in dito, 
t. Schmicdcmeister Wilhelm Rudolph in dito, 
x. Vaucrgutsbesitzcr Ehrcnfried Bcrndt in dito, 
b. Gcrichtsmann Carl Alt in dito, 
i. Baucrgutsbcs. Carl Gottl. Schubert in Nicder-Wcrnersdorf, 
le. Vaucrgutsbesitzcr Christian Kuttig in dito, 
I. Schuhmacher August Schmidt in dito, 

m. Krctschambesitzer Carl Hoffmann in dito, 
n. Hofcgärtncr Gottfried Pohl in dito, 
o. Mullermcister Wilhelm Bcrndt in dito, 
p. Freihäusler Ferdinand Haude in dito. 

4 )  F ü r  d e n  S c h u l l e h r e r  W e i ß  i n  T h o m a s d o r f ,  S c h i e d s 
mann für Thomasdorf; gewählt am 4. November 1852. 

G e m e i n d e w ä h l e r. 
a. Bauergutsbcsitzer Christoph Licbig in Thomasdorf, 
b. Bauergutsbcsitzer Göttlich Rolke in dito, 
c. Müllcrmeistcr Friedrich Wilh. Klencke in dito, 
ä. Großgärtner Gottlicb Thäsler in dito, 
e. Mittclgärtner Carl Druschke in dito, 
k. Häusler und Stellmacher Ernst Müssig in dito. 

5) Für den Bauergutsbesitzer Häder in Alt-Röhrs
dorf, Schiedsmann für Alt- und Ncu-Röhrsdorf; gewählt am 
28. Juli 1852. 

G e n i e i n d e w ä h l e r ,  
a. Bauergutsbcsitzer Carl Häder in Alt-Röhrsdorf, 
b. dito Carl Brückner in dito, 
e. dito Alex in dito, 
ä. Stellenbesitzer Benjamin Raupach in dito, 
e. dito Carl Krause in dito, 
f. dito Carl Schenke in dito, 
x. dito Carl Höppner in dito, 
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b. Stellenbcsitzer Carl Täuber in Alt-Röhrsdorf, 
i. dito Carl Gebauer in dito, 

Müllcrmcister Gvttlieb John in dito, 
I. Häusler Wilhelm Simon in dito, 

m. dito Wilhelm Werner in Neu - Möhrsdorf, 
n. Stellenbcsitzer Gottlieb Postler in dito, 
0. dito Christian Girschner in dito. 

6 )  F ü r  d e n  S t e l l e n b e s i t z e r  S c h ä d e l  i n  N o h n s t o c k ,  S c h i e d s 
mann für Nohnstock, Weidcnpetersdorf, Vohrausciffersdorf und 
Dätzdorf; gewählt am 19. Juni 1832. 

G e m e i n d c w ä h l e r. 
a. Früherer Gerichtsscholz Emmrich in Nohnstock, 
b. Baucrgutsbcsitzer Crnst Wittig in dito, 
c. dito Ernst Hain in dito, 
ü. Hofegärtncr Gottlieb Schädel in dito, 
o Häusler und Stellmacher Carl Wiesner in Nohnstock, 
s. Schmicdcmeister Springer in dito, 
x. Stcllcnbcsitzcr Heinrich Schädel in dito, 
Ii. Gerichtsmann Gottfried Ludewig in dito, 
1. Gerichtsscholz Scholz in Wcidenpctersdorf, 

K Gerichtsgeschw. Gottlicb Plüschke in Wcidcnpctcrsdorf, 
I. Baucrgutsbes. Ehrenfricd Reimann in dito, 

m, Stcllcnbcsitzer Carl Conrad in dito, 
u, Häusler u. Schneider Ernst Klingner in dito, 
o. Gcrichtsscholz Ernst Köhler in Bohrau-Seiffersdorf, 
p, dito Schreiber in Dätzdorf, 
<j. Gerichtsgcschworner Gottfried Ullmann in Dätzdorf. 

7 )  F ü r  d e n  S c h u l l e h r c r  H o p p e  i n  S c h w e i n h a n s ,  S c h i e d s 
mann für Schweinhans; gewählt am 16. Juni 1832. 

G ein ei n de w ä hler. 
a. Freihänslcr Johann Christian Walter in Schwcinhaus, 
b- dito Johann Carl Scibt in dito, 
c. dito Johann Ehrenfricd Göppert in dito. 

8 )  F ü r  d e n  S c h u l l e h r e r  H i l l e r  i n  E i n s i e d e l ,  S c h i e d s 
mann für Einsiedel; gewählt am 22. April 1852. 
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G e m e i n d e w ä h l e r ,  
a. Freihäusler Geislcr in Einsiedel, 
Ii. dito Carl Müller in Einsiedel, 
e. Großgärtner Carl Peukcrt in dito. 

9 )  F ü r  d e n  M ü l l e r m e i s t e r  H o f s m a n n  i n  S c h w c i n z ,  
Schiedsmann für Schweinz und Wicsenberg; gewählt am 
18. Februar 1852. 

G t m e i n d e w ä h l c r .  
a. Scholz Bieder in Wicsenberg, 
I). Freigärtner Geislcr in Schweinz, 
e. Bauergutsbcsitzcr Hcrrmann in Schwcinz, 
ä. Schmied Bieder in dito, 
e. Müllermcister Hoffmann in dito. 

19) Für den Gerichtsscholzen Zimmer in Quolsdors, 
Schiedsmann für Quolsdorf; gewählt am 5. September 1851. 

G e m c i n d e w ä h l e r. 
a. Früherer Scholz Weiß in Qnolsdorf, 
l>. Bauer Ulbcr in dito, 
c. dito Wagner in dito, 
ll. dito Elsncr in dito, 
e. dito Englcr in dito, 
k. dito Flögcl in dito, 
x. Müller Guder in dito. 

11) Für den Frcihäuslcr Asser in Strcckcnbach, Schieds
mann für Strcckcnbach; gewählt am 27. Februar 1851. 

Gerne in d c w ä h l c r. 
a. Bauer Carl Schindler in Streckenbach, 
b. dito Gottsried Hoffmann in Strcckcnbach, 
o. Grvßgärtner Christian Tschrorn in dito, 
<1. dito Carl Weibranch in dito, 
e. Aucnhäuslcr Carl Weihrauch in dito, 
k. dito Wilhelm Harpcck in dito, 
ss. Frcihäuslcr Ehrenfried Mann in dito, 
!>. dito Carl Asscr in dito. 

12) Für den Wundarzt Scharfenberg in Gräbel, Schieds
mann für Gräbel; gewählt am l7. Februar 1851. 
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G e m e i n d e w ä h l e r .  
-r. Wundarzt Scharfenberg in Gräbel, 
b. Flcischermcistcr Carl Wuttig in Gräbel, 
c. Müllermeister Crnst Linke in dito, 
6. Stellenbcsitzcr Gottlicb Fischer in dito, 
e. dito Wilhelm Fischer in dito. 

13) Für den Gerichtsscholzen Ulber in Hausdorf, Schieds
mann für Hausdors; gewählt am 24. Januar 1851. 

G e n i e i n d e w ä h l e r .  
». Bauer und früherer Scholz Carl Beer in Hausdors, 
b. Gcrichtsscholz Ehrenfricd Ulber in dito, 
c. Bauergutsbcsitzcr Wilhelm Schlausch in dito, 
ü. Frcistcllcnbcsitzer Gottlob Hellge in dito, 
e. Baucrgutsbcfitzer Opitz in dito, 
k. Schmiedemcistcr Möschter in dito, 

14) Für den Rittergutsbesitzer Eckert auf Groß-Wal-
tersdors, Schiedsmann für Groß-Waltersdorf, Ober- und 
Nieder-Hohendorf, gewählt am 24. Januar 1851. 

G e m e i n d e w ä h l e r .  
a. Früherer Scholz Kuttig in Groß - Waltersdorf, 
b. Schuhmacher Wilhelm Leuschner in Nieder-Hohendorf, 
c. Bauergutsbcsitzcr Schäl in Ober-Hohendorf, 
<l. Kretschambcsitzer Höppner in dito, 
e. Häusler Carl Blümel in dito. 

15) Für den Gärtner Engler in Alt-Reichenau, Schieds
mann für Alt-Reichenau; gewählt am 10. Januar 1851. 

G e n i e i n d e w ä h l e r :  s ä m m t l i c h  a u s  A l t - R e i c h e n a u .  
a. Schuhmachcrmeister Johann Hypauf, 
K. Bauergutsbesitzer Joseph Kuhn, 
e. dito Johann George Seidel, 
li. dito August Hoffmann, 
0. dito Andreas Urban, 
k. dito Franz Meier, 
x. dito Gottfried Seidel, 
b. dito Franz Teichmann, 
1. dito Benjamin Kuhn, 
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K. Bauergutsbesitzer Georg Friedrich Seidel, 
I. dito Gottlieb Seidel, 

m. Schieferdecker Beruhard Michler, 
u. Hausler Anton Klcinwächtcr, 
o. Brauer Peter Scholz, 
p. Zimmcrmcister Hauet, 
g. Schun'cdemcister Abraham Hancl, 
r. dito Carl Seidel, 
s. Gcrichtsschrciber Schubert, 
t. Kleingärtner Joseph Häring, 
u. dito Lndcwig Englcr, 
v. Stcllmachcrmeistcr Gottfried Heinrich, 

Bäckermeister Joseph Hartman», 
x. Müllcrmcister Scholz, 

Johann George Scholz, 
Gottlicb Mätzig, 

aa. Carl Häusler, 
bb. Franz Hartmann. 

16. Für den Gerichtsscholzen Werner in Langhelwigs-
dorf, Schiedsmann für Langhelwigsdorf; gewählt am 26. Fe^ 
bruar 1850. 

G e m e i n d e w ä h l e r .  
a. Früherer Scholz Lndcwig, 
b. Müllernicister Grüttncr, 
c. Gerichts-Krctschmcr Gottlieb 

Ullrich, 
«I. Bauer Gottfried Schubert, 
e. dito Gottfried Hilfe, 

k. Christian Emmrich, 
x. SLilhclin Fritsche, 
Ii. Carl Klose, 
i. 'Wilhelm Schiffner, 
k,. Gottlicb Nengcbauer, 
l. Benjamin Willenberg. 

17) Für den Gerichtsscholzen John in Möhnersdorf, 
Schiedsmann für Möhncrsdorf; gewählt am 12. December 1849. 

S ä m m t l i c h e  G e m e i n d e w i r t h e .  
18) Für den Gärtner Maffert in Ober-Vaumgarten, 

Schiedsmann für Ober-Baumgartcn; gewählt am 8. Octobcr 
1848. 

G e m e i n d e w ä h l e r :  s ä m m t l i c h  a u s  B a u m g a r t c n .  
kl. Vorwerksbcsitzcr Carl Heinrich Schenk, 
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l». Gärtner Carl Friedrich Maffcrt, 
c. Häusler und Fleischer Christian Geier, 
ä. Bauer Carl Gottfried May, 
e. dito Gottlicb May, 
f. Gärtner Gottfried Renner, 
x. Bauer Gottfried May, 
b. dito Gottfried Franz, 
i. Gärtner und Schmied Traugott Böhm, 
k. Bauer Carl Winklcr, , 
I. Schuhmacher Carl Päuser, 

m. Bauer Gottsried Heinrich. 
19) Für den Gutsverwalter Niinann in Blumenau, 

Schiedsmann für Blumenau; gewählt am 29. August 1847. 
G emeindewählcr: sämmtlich aus Blumenau, 

a. Baucrgutsbcsitzcr Carl Hayn, 
K. Freistellcnbcsitzer Joseph Jäschke, 
o. Frcigärtner Ignatz Tillmann, 
ü. Häusler Ignatz Stclzer. 

29) Für den Amtmann Siegert in Lauterbach, Schieds
mann für Lantcrbach; gewählt am 7. April 1846. 

Gemeindewähler: sämmtlich aus Lauterbach. 
a. Gen'chtsscholz Krebs, 
b. Gottlob Reichert, 
e. Carl Kuttig, 

ä. Johann Gottlicb Seifert, 
e. Ehrenfried Schmidt, 
k. Carl Hoppe. 

21) Für den Schullehrcr Emmler in Ober-Baumgarten, 
Schiedsmann für Nicder-Baumgartcn und Heinzenwald; gewählt 
am 9. September 1845. 

G e m e i n d  e w ä h l e r :  
a. Seidel, ü, Johann George Christoph, 
Ii. Bieder, o. Gottlob Hoffmann, 
o. Gottlob Ficbig, 

22) Für den Scholz en Güttler in Falkenberg, Schiedsmann 
für Falkcnberg; gewählt am 16. August 1845. 

G e m e i n d  e w ä h l e r .  
a. Scholz Traugott Güttler, 
K. Freibauergutsbesitzer Samuel Schmidt, 
c. Stcllcnbcsttzcr Gottlicb Hoppe. 
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23) Für den Wirthschafts-Amtmann Jüttner in Gir
lachsdorf, Schiedsmann für Girlachsdorf, Ober- und Nieder-
Polkau und Osscnbahr; gewählt ain 4. Januar 1842. 

G e m e i n d e w ä h l e r .  
s. Scholz Hainke in Girlachsdorf, 
b. Schönbach in dito, 
c. Müllermeister Franz Stachel in Girlachsdorf, 
ll) Wilhelm John in dito, 
e. früherer Scholz Wilhelm in Polkau, 
k. Krahn in dito, 
x. John in dito. 

24) Für den Gerich ts schreib er Jentsch in Ober-Kunz en
do rf, Schiedsmann für Ober- und Neu-Kunzendorf; gewählt 
am 5. September 1837. 

G c m e i n d e w ä h l e r .  
». BauergutSbesitzer Christian Schneider in Obcr-Kunzendorf, 
b. Großgärtncr Friedrich Lklicm in Ober^-Kunzcndorf, 
e. Frcigärtncr Christian Emanuel Herrmann in Ober-Kun-

zcndorf, 
cl. Freihäusler Christoph Zeutsch in Ober-Kunzendorf, 
«. Freistellenbesitzer Wilhelm Herrmann in Neu-Kunzendorf, 
I. Freistellenbcsitzer Carl Asscr in dito, 
A. dito August Jcntsch in dito, 
b. Freihäusler Benjamin Gottfried Gärtner in dito. 

25) Für den Kretschmer Hoffmann in Märzdorf, Schieds
mann für Märzdorf, gewählt am 16. April 1833. 

G e m e i n d e w ä h l e r .  
a. Früherer Scholz Hoffmann in Märzdorf, 
b. Bauer Reimann in dito, 
c. Freigärtner Carl Böhm in dito, 
II. Blcichermeistcr Schmidt in dito, 
e. Freihäuslcr Müller in dito, 
k. Gerichtsmann Ehrentraut in dito, 

Bauer Langer in dito. 
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26) Für den Kreistaxator Grosser zu Giesmannsdorf, 
Schiedsmann für Giesmannsdorf und Hohenhclmsdorf; gewählt 
am 16. April 1833. 

G e m c i n d e w ä h l e r .  
s. Kleingärtner Peter in Wichmannsdorf, 
b. Häusler Menzel in dito, 
c. Krcistaxator Grosser in dito, 
ä. Bauer Ernst Heinrich Wiesner in Wichmannsdorf, 

dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 

p. Frcihäusler Ehrenfried Grabsch in Hohenhelmsdorf, 
g. Gärtner Küttig in dito, 
r. Bauer Emrich in dito, 
s. Gcrichtsmann Böhm in dito, 
t. Bauer Walter in dito, 
u. Gcrichtsmann Giersch in dito, 
v. Häusler Unger in dito, 

Häusler Nolke in dito. 
27) Für den früheren Gerichtsscholzen Ehrenfried. Ren

ner in Neu-Reichenau, Schiedsmann für Neu-Reichenau; 
gewählt am 2V. August 1833. 

G e m e i n d e w ä h l e r .  
a. Kretschmer August Pestinger in Neu-Reichenau, 
K. Christian Renner in dito, 
c. Gottfried Renner in dito, 
I>. Gottfried Berger in dito, 
e. Carl Bcrger in dito, 
k. Jmanuel Kirste in dito, 
A- Benjamin Unger in dito. 

e. Bauer Johann Wolff in 
k. Häusler Göppcrt in 
ss. dito Jgler in 
ü. Bauer Hoffmann in 
i. Kleingärtner Sigismund Raupach in 
k. Schmidt Anton Scharfenberg in 
I. Bauer Gottlicb Hoffmann in 
m. Gerichtsmann Pförtner in 
n. Bauer George Hausse in 
v. Krämer Nenner in 
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28) Für den Baron von Seherr-Thoß auf Schollwitz, 
Schiedsmann für Schollwitz und Simsdorf, gewählt am 
16. Mai 1853. 

G c m e i n d e w ä h l e r .  
a. Kretschmer Conrath in Simsdorf, 
6. Bauergutsbcsitzcr Benjamin König in Simsdorf, 
c. dito Carl Friede in dito, 
ä. dito Chrenfricd Pölkner in dito, 
e. Frcigärtncr Gottlieb Wittwcr in dito, 
k. dito Gottlicb Grüttncr in dito, 
x. dito Ehrcnfricd Hansel in Schollwitz, 
b. dito Gottlob Holtz in dito. 

Die Orts-Gerichte beauftrage ich, binnen 16 Tagen hier anzu- A»- 594. 
zeigen, wie viel bäuerliche Besitzungen in ihren Gemeinden in jedem Bekanntmachung, 
einzelnen Jahre innerhalb des Zeitraums von 1852 bis 1856 als 
selbstständige Aekernahrungen verschwunden sind, und zwar: 

a. durch Zerstückelung, 
b. durch Zusammenschlagung mit andern Besitzungen, insbeson

dere mit Rittergütern. 
Von den Orts-Gcrichtcn derjenigen Gemeinden, in denen in dem 

bezeichneten Zeiträume keine dergleichen Dismcmbrationcn vorgekom
men sind, ist eine Negativ-Anzeige einzureichen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  6 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  

In der Nacht vom 4. zum 5. d. M. sind dem Häusler und wo. 195. 
Weber Gottlob Keller zu Gics mannsdorf folgende Gegen- Bekanntmachung, 
stände aus der Bodenkammer gestohlen morden: 

5 Stück rohes Garn, 
5 Thlr. in s Stücken, darunter 4 preußische und 1 sächsischer, 
1 Halsband nebst einem vergoldeten Geldstücke, I Nthlr. 5 Sgr. 

im Wertste, und 
1 österreichisches Zwanzigkreuzcrstück mit Kranz, 15 Sgr. im 

Werthe. 
Behufs Vigilanz auf die gestohlenen Stücke wird dieser Dieb

stahl zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  6 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  
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wo. 196. Das neueste Preis-Verzeichnis; der in der Königlichen Landes-
Bekanntmachung. Baumschule zu Sanssouci verkäuflichen in- und ausländischen 

Bäume und Sträucher liegt in meinem Bureau während der Dienst-
stundcn zur Einsicht für Jedermann bereit. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  6 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

lVo. 197. Das den Fleischer und Gastwirth Bicder'schen Erben gehörige 
Bekanntmachung. Nachlaß-Grundstück Nr. 75 zu Quolsdorf, Kreis Bolkenhain, 

welches an der von Frciburg nach Landeshut führenden Chaussee 
liegt, in dem bisher das Fleischerei- und Gastwirthschastsgewerbe 
ausgeübt worden ist, und zu welchem ein Wohngebäude, ein Scheuer
und Stallungsgebäude, ein Gärtchen und 2 Morgen 138 Quadrat-
Ruthen Acker gehören, soll 

am 4. December 1857 Nachmittags Von 3 Uhr 
ab im hiesigen Gerichtsgcbäude im Wege der freiwilligen Subhasta-
tion versteigert werden. 

Der Taxpreis beträgt 1400 Thlr. Die Kaussbedingungcn können 
in unserem Bureau II. eingesehen werden. 

S t r i e g a u ,  d e n  1 3 .  O c t o b e r  1 8 5 7 .  
Königliches Kreis-Gericht. II. Abtheilung. 



Nreis-Currmden-MM 
des 

Königlichen Landrath - Amtes in Volkenhain 
Stück 4«. 

Redigiri im Bureau des Königlichen Landraih» Gedruckt in der Landolischcn Buchdruckcrei 
amtS zu Bolkcnhain. zu Hirschbcrg. 

Volkenhain, den 16. November 1857. 

e^ur Prüfung der Neclamations-Gesuchc der Reservisten und Land- lVo. 198. 
wchrmänncr ersten Aufgebots habe ich im Einvcrständniß mit dem Betr. die Kiussisi-
Hcrrn Bataillons-Commandcur Termin auf den cirung der La»d-

4 .  D e e e m b e r  c .  V o r m i t t a g s  1 0  U h r  
in meinem GcschäftSlocale hiersclbst angesetzt, welches ich mit dem 
Bemerken zur Kcnntniß der Orts- Behörden bringe, daß in diesem 
Termine nur eine Prüfung der bereits früher getroffenen Entscheidun
gen stattfindet. 

Es bedarf daher weder einer Erneuerung der Rcclamations-Ge-
suche, noch der persönlichen Gestellung der Ncclamanten. Nur wo 
die Verhältnisse der Letzteren sich so geändert haben, daß eine andere 
Entscheidung zu erwarten steht, haben die Orts-Behördcn solches noch 
vor dem Termine hier anzuzeigen. Neue Rcclamationen dürfen nur 
in besonders dringenden Fällen und namentlich nur dann angebracht 
werden, wenn die die Zurückstellung bedingenden Verhältnisse des Nccla
manten erst nach dem letzten Rcclamations-Termine eingetreten sind. 

Diese Verfügung haben die Orts-Behörden zur Kcnntniß der 
Landwehrmänncr und Reservisten zu bringen. 

V o l k e n h a i n ,  d e n  9 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  

Behufs Veranlagung zur klassificirten Einkommensteuer weise ich lVo. 199. 
die Orts-Behörden unter Bezugnahme auf meinen Krcisblatt-Erlaß Betr. die Ver.inla-
vom 23. Mai 1851 sKreisblatt pro 1851 Seite 100—108) hier- gung zur flassift-
durch an, diejenigen Personen, welche mehr als 1000 Thlr. Einkorn-
men jährlich haben, in die vorgeschriebene Nachweisung, wozu die er
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forderlichen Formulare dem heutigen Krcisblatt beigefügt sind, zu brin
gen und diese Nachweisung, deren gewissenhafte Ausfüllung den Orts-
Behörden zur Pflicht gemacht wird, bis zum 5. k. M. hier einzu
reichen. 

Die Orts-Bchördcn derjenigen Gemeinden, in denen cinkommcn-
steuerpflichtige Personen nicht vorhanden sind, haben innerhalb der 
angegebenen Frist solches besonders anzuzeigen. 

D o l s e n h a i n ,  d e n  9 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  

wo. 200. Die ökonomisch-patriotische Societät der Fürstentümer S chwcid-
Die Bewilligung nitz und Jauer beabsichtigt in diesem Jahre wiederum Prämien 
von Prämien für ^ und treue Dienste unter der Klasse des ländlichen Gesindes 
Dienstboten betr. und zwar soll der Knecht mit je 19 Thlr. und die Magd 

mit je 8 Thlr. prämiirt werden. 
Zur Bewerbung werden nur Knechte zugelassen, welche wenigstens 

eine 15jährige Dienstzeit nachweisen, auch dürfen sie das 55. Lebens
jahr noch nicht überschritten babeu, bezüglich der Mägde wird der 
Nachweis einer mindestens 19jährigen Dienstzeit erfordert, und dür
fen diese das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. 

Wirthschastcr, Vögte, Schäfer und Vichschlcußcr sind von der 
Prämicnbewcrbung ausgeschlossen. 

Die Orts-Bchördcn benachrichtige ich hiervon unter der Auffor
derung, die Absicht der Societät den Dienstherrschaften und dem Ge
sinde ihrer Ortschaften mit dem Eröffnen mitzutheilen, daß diejenigen, 
welche sich um eine Prämie bewerben wollen, ihre Gesuche bis zum 
Z. Deccnibcr d. I. an mich einzureichen und denselben eine Beschei
nigung über ihr Lebensalter, sowie ein von ihrer Dienstherrschaft aus
gestelltes, durch das Orts-Gericht und die Orts-Polizeibehörde be
glaubigtes Zeugniß über ihre Treue und sittliche Führung, sowie 
über die Erfüllung der übrigen Bedingungen beizufügen haben. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  9 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  

wo. 20t. Der Sohn des Inwohner und Tagearbeiter Carl Thiemann, 
Bekanntmachung. Namens Wilhelm, 9 Jahr alt, hat sich seit mehreren Wochen aus 
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dem elterlichen Hause entfernt, und ist bisher dessen Aufenthalt noch 
nicht zu ermitteln gewesen. 

Die rcsp. Polizei-Verwaltungen des hiesigen Kreises ersucht die 
unterzeichnete Verwaltung um Ergreifung dieses Knaben, falls sich 
derselbe irgendwo betreffen läßt. 

S i g n a l e m e n t :  
Name: Wilhelm Thicmann; Geburtsort: Gicsmannsdorf; Re

ligion: evangelisch; Alter: 9 Jahre; Haare: blond (kurz geschnitten); 
Stirn: breit; Angcnbranncn: blond; Nase: dick und breit; Mund: 
oval; Zahne: vollständig; Kinn: rund und dick; Gesichtsbildnng: 
rund; Gesichtsfarbe: gesund; Gestalt: untersetzt und klein; besondere 
Kennzeichen: keine; bekleidet war derselbe mit roher Lcinwandjackc und 
Beinkleidern von roher Leinwand, auch mit einer mit bunten Flecken 
geflickten Jacke. 

Bei stincr Entfernung war er weder mit Hemde noch mit Mütze 
und Stieseln bekleidet. 

B o l k c u h a i n ,  d e n  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 3 7 .  
Die Kgl. Dominial-Polizei-Verwaltung für Gicsmannsdorf. 

Iir Teichmann. 
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Areis-Cmrmden-Mlll 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkcnhain. 
Stück 47. 

Rcdigirt im Bureau des Königlichen Landraih, Gedruckt in der Landoltschen Buchdrucker« 
auiti zu Bolkcnhain. zu Hirichberg. 

Volkenhain, den 23. November 1857. 

ei den auf Grund des Regulativs zur Ausführung des Gesetzes wo. 202. 
vom 7. Mai 1856, den Betrieb der Dampfkessel betreffend, vom Bekanntmachung. 
23. August 1856, abgehaltene» Revisionen von Dampfkessel-Anlagen, 
hat es sich bier und da als Ucbclstand herausgestellt, daß die Besitzer 
der Dampfkessel sich nicht mehr im Besitz der Abnahme-Atteste be
fanden. Bei dem Nichtvorhandensein dieser Atteste vermag der Revisor 
über die Spannungssähigkcit des Kessels, über die Dimensionen des
selben, die vom Feuer berührten Flächen, über die Große der Sicher
heit-Ventile, erlaubte Belastung derselben, ohne Störung des Be
triebes des Kessels, keine Einsicht zu erlangen, und doch ist es un
bedingt nothwendig, daß Revisor sich diese Einsicht verschaffe. 

Im Auftrage der Königlichen Regierung veranlasse ich daher die 
Orts-Bchördcn, die Besitzer von Dampfkesseln darauf aufmerksam zu 
machen, daß die Atteste über Abnahme der Dampfkessel sorgfältig 
aufzubewahren seien, widrigenfalls die Störung des Betriebes der 
Kessel bei stattfindenden Revisionen unvermeidlich werde. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  2V. November 1857. 

Das Königl. Ober-Tribunal hat in dem Erkcnntniß vom 17. Juli w«,. 20z. 
d. I. sJustiz-Ministerial-Blatt Seite 356) folgenden Grundsatz aus- Bekanntmachung, 
gesprochen: 

Wenn Personen, welche der Gewalt und Aufsicht Anderer unter
geben sind und zu deren Hausgenossenschaft gehören, z. B. Kin
der, gebettelt haben, so liegt nicht der Anklage der Beweis ob, 
daß die Eltern u. s. w. von dem Betteln Kenntniß erhalten 
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und es unterlassen haben, Veranstaltungen zum Abhalten da
vor zu treffen; vielmehr ist es Sache der Eltern u. s. w., ihrer
seits den Beweis zu, sichren, daß sie ihre desfallsigcn Verpflich
tungen nicht verabsäumt haben. 

Da Seitens der Gerichte vielfach nach entgegengesetzten Prin-
cipien verfahren wird, so sind auf Veranlassung der Königlichen Re
gierung zu Licgnitz die Polizei Anwälte von dem obigen Erkenntniß 
des Königlichen Dbcr-Tribunals in Kcnntniß gesetzt und dieselben 
angewiesen worden, wenn Seitens eines Kreis-Gerichts ein mit jenem 
Erkenntnisse im Widerspruch stehendes Urthcil ergeht, das Rechtsmittel 
des Rekurses einzulegen. — Hiervon setze ich die Polizei-Verwal
tungen des Kreises gleichfalls in Kenntnis;. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 t ) .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  

lVo. 204. Am 3V. v. M. sind aus der in dem Auszugsbanse des Bauer 
Bekanntmachung. F e i g e  z u  N o h n  s t o c k  b e f i n d l i c h e n  K a m m e r  m i t t e l s t  E i u s t c i g c n s  d u r c h  

das Fenster nach dem Garten zu folgende Gegenstände gestohlen worden: 
dem Knecht Geisler gehörig: 

1) ein dunkelblauer Nock, der Schoost ist mit blauem Köper, der 
Leib und die Aermcl aber mit blauem Barchent gefuttert; auf 
demselben befanden sich geblümte schwarze Hornknöpfc und in der 
Tasche ein rothes Schnupftuch mit fahlrothcn Blumen und ein 
weißer Lederhandschuh mit Fingern; 

2) eine halbtuchcne dunkelblaue Jacke mit lichtcblaucn Streifen, 
messingenen Knöpfen und mit weißem Barchent gefuttert: 
k. dem Knecht Heibcr gehörig: 

1) zwei dunkelblaue Röcke, die Schöße mit blauem Köper, der Leib 
und die Aermcl aber mit blauem Barchent gefuttert, und mit 
geblümten schwarzen Hornknöpfcn; 

2) eine dunkelblaue Tuchjacke, mit blauem Barchent gefuttert und 
ebenfalls mit schwarzen Hornknöpfen; 

3) eine graue Zeuchjacke, roth, schwarz und grün carrirt, mit weißem 
Barchent gefuttert und mit messingenen Knöpfen; 

4) ein Paar schwarze Hosen von Ziegenleder; 
5) ein Paar grau und braun carrirte Zeuchhosen, mit weißem 

Kattun gefuttert und mit messingnen Knöpfen; 
6) eine grautuchne Kantenweste; 
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7) eine schwarze Sammetwcste; 
8) eine roth gcniusterte seidene Weste; 
9) eine Pique-Weste, mit weißem Barchent gefuttert; 

10) zwei Paar fahlledcrne Stiefeln, das eine Paar vorgcschuht; 
11) sechs Stück bunte Hals- und Taschentücher; 
12) ein Paar schwarze Fingerhandschuhe von Leder; 
13) ein leinenes Bctttuch, ohne ?lbzcichcn; 
14) ein Paar Zcughoscnträger mit rothen Blumen; 
15) ein Nasirmcsser mit gelber Hornschaale und braunen Punkten; 
10) ein Taschenmesser mit schwarzer Hornschaale; 
17) ein Gcsindedienstbuch; 
18) ein leerer Pathcnzcttel mit bunten Blumen; 
19) ein ?ortk-moi>»ais von Lcder und Stahlbügel, mit einigen Sil-

bcrgroschcn Geld; 
20) eine schwarztuchne SDintermütze mit schwarzem Biberfell-Besatz; 
21) eine grüne Sommermütze mit schwarzem Schirm; 

<l. dem Dicnsti'iliigen Tbamm: 
zwei dunkelblaue Nocke, die Schöße mit blauem Köper, der Leib 
und die Acrmcl mit blauem Barchent gefuttert. 
Zur Vigilanz auf die gestohlenen Gegenstände, vor deren Ankauf 

gewarnt wird, wird vorstehender Diebstahl zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 3 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

Das den Fleischer und Gastwirth Bicdcr'schcn Erben gehörige wo. 205. 
Nachlaß-Grundstück Nr. 75 zu Quolsdorf, Kreis Bolkenhain, Bekanntmachung, 
welches an der von Frciburg nach Landcshut führenden Chaussee 
liegt, in dem bisher das Fleischerei- und Gastwirthschaftsgcwerbe 
ausgeübt worden ist, und zu welchem ein Wohngcbände, ein Schcuer-
und Stallungsgebäude, ein Gärtchcn und 2 Morgen 138 Quadrat-
Ruthen Acker gehören, soll 

am 4. December 1857 Nachmittags von 3 Uhr 
ab im hiesigen Gerichtsgcbäudc im Wege der freiwilligen Subhasta-
tion versteigert werden. 
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Der Tarpreis beträgt 1400 Thlr. Die Kaufsbedinzungen können 
in unserem Bureau II. eingesehen werden. 

S t r i e g a u ,  d e n  1 3 .  O k t o b e r  1 8 5 7 .  
Königliches Kreis-Gericht. II. Abtheilung. 

IV«. 20«. Das hiesige alte evangelische Schulhaus nebst kleinem Gärtchen, 
Bekanntmachung, ortsgerichtlich abgeschätzt auf 444 Thlr 2. Sgr. 6 Pf., soll in dem 

am 2. December 1857 Vormittags 10 Uhr 
im Gerichtskretscham zu Simsdorf anberaumten Termine an den 
Meistbietenden unter dm bei den Orts-Gerichten einzusehenden Be
dingungen verkauft werden. 

S i m s d o r f ,  d e n  2 2 .  O k t o b e r  1 8 5 7 .  
D i e  O r t s - G e r i c h t e .  

F r i e d e ,  G e r i c h t s s c h o l z .  



Zims-Currmdm-Alatl 
des 

Königlichen Landrnth-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 48. 

Rcdigirt im Biircau des Kömglichen Landrath, Gedruckt in der Landoltschcn Buchdruckcrei 
am IS  zu Bolkenhain. zu Hirschberg. 

Bolkenhain, den 30. November 1837. 

Äie Polizei- und Orts-Vehördcn des Kreises mache ich auf die in wo. 207. 
der außerordentlichen Beilage des Amtsblattes Nr. -47 enthaltenen, Bekanntmachung, 
unterm 15. Oktober c. erlassenen Instructionen 

1) zu dein Gesetze vom 17. Mai a. pr., betreffend die Einführung 
eines allgemeinen Landcsgcwichts, und 

2) zu dem Gesetze über das Münzgcwicht Vom 5. Mai 1857 
hierdurch aufmerksam. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  

Die Orts-Behörden veranlasse ich hierdurch: lVo. 203. 
1) die Gewerbesteuer-Ab- und Zugangslistcn pro II. Semester c. Bekanntmachung, 

in cligllo bis zum 12. Dcccinbcr c>, 
2) die Klasscnstcuer-Ab- und Zugangslisten, so wie die Nachwei-

sungcn der unbcitrciblichcu Klasscnsteuer-Neste pro II. Semester c. 
ebenfalls in lluplo bis zum 15. Dcccmber c. 

unfehlbar hier einzureichen. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  2 6 .  N o v e m ber 1857. 

Der Frcihäusler Friedrich Hcrrmann aus Ober-Kunzen- wo. 209. 
dorf, der Frcihäusler Johann Carl Weihrauch aus der Kolonie Bekanntmachung. 
Vogelecke und der Frcihäusler Emanucl Gcisler aus der Kolo
nie Großenhau sind zu Stempclmcistern für die genannten Ge
meinden von mir verpflichtet worden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  
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Areis-Gurrenden-Mall 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4S. 

Rcdigirt im Bureau des Königlichen Landrach- Gedruckt i» der Landoltschc» Buchdruckern 
amis zu Bolkcnhai», zu Hirschderg. 

Volkenhain, den 7. December 1857. 

.n die Stelle des nach Jan er in gleicher Eigenschaft versetzten lV«,. 210. 
Kreis-Stcucr-Eiunchmcr Nichter ist der seitherige Domaincn-Rent- Bekanntmachung, 
uieistcr Unger zu Liegnitz zum Krcis-Stcucr-Einnchmcr ernannt 
worden. 

Derselbe hat die Verwaltung der hiesigen Kreis-Steuer-Kasse und 
deren Neben- Fonds am 30. v. M, übernommen. 

V o l k e n h a i n ,  d e n  4 .  D e c e m b e r  1 8 5 7 .  

Die Drts-Gerichte beauftrage ich hierdurch, die in ihren Gemein- Ao. 21t. 
den wohnenden Schiedsmänner an die sofortige Cinreichung der Ge- Betr. die Geschafts-
schäfts - Nachmessungen pro 1857 zu erinnern. Nachweisungen der 

V o l k e n h a i n ,  d e n  4 .  D e c e m b e r  1 8 5 7 .  

Unter Vezngnahmc auf meinen Krcisblatt-Erlaß vom 17. Juni c. Ao. 212. 
mache ich die Drts Behörden darauf aufmersain, daß die Nachwcisung Betr. die Cinrei-
dcr Handwerksmeister, Gesellen und Lehrlinge für das laufende Jahr sbung der Nachwc,-
bis zum Schlüsse dieses Monats hier einzureichen, und daß dieser 
Nachweisuug eine Uebersi'cht der bei den verschiedenen Klassen der Lehrlinge. 
Handwerksmeister im Jahre 184k beschäftigt gewesenen Lehrlinge 
beizufügen ist. 

Die Nachwcisung muß nach dem vorgeschriebenen Schema ange
fertigt sein, und es können Formulare dazu, das Buch zu 0 Sgr., 
hier noch in Empfang genommen werden. 

V o l k e n h a i n ,  d e n  4 .  D e c e m b e r  1 8 5 7 .  
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»lo. 21 z. 
Bekanntmachung. 

Für die Abgebrannten in Bojanowo sind ferner eingegangen 

1) vom Herrn Grafen v. Hoyos aus Lautcrbach .25 — -
2) von der Gemeinde Märzdorf 7 
3) - - - Quolsdorf 10 
4) - - - Nuhbank 1 
5) . - - - Thomasdorf I 
0) - - - Lber- und Nieder-Wcrnersdorf 7 

6 
27 
20 
10 
15 6 

Summa 53 20 5 
Hierzu die unterm 8. Dctobcr c. bekannt gemachten 

Beträge mit . 325 12 1 
gerechnet, geben die Summe von. ..... 379 

Dazu kommen noch . — 
11 0 

3 
welche die Gemeinde Bber-Hobeudorf mehr abgeliefert 
hat, als in der Bekanntmachung vom 18. Septem
ber c. verzeichnet stehen, so daß der diesseitige Kreis 
zu dem oben erwähnte» Zweck also aufgcbrachthat Mi: 379 II 9 
Ich bemerke hierbei noch, daß in der Bekauutniachung vom 

18. September c. ein Druekfebler vorgefallen ist, indem von der Ge
meinde Dber-Würgsdorf nicht 7 Sgr. 0 Pf., sondern 7 Thlr. I Sgr. 
4 Ps. abgeführt worden sind. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  

wo. 2i4. Die Nachwcisung der seit dem 1. Juli c. siattgenindenen Zu
Aufforderung. und Abgänge au hilfsbedürftigen nicht pensionsberechtigten Veteranen 

ist bis zum 15. d. M. hier einzureichen. 
B o l k c n h a i n ,  d e n  4 .  D e c e m b c r  1 8 5 7 .  

Der Königliche Landrath. 
G r a f  v o n  V ü l o w .  

lV«,. 2i5. Ginladung 
Bekanntmachung, der sämmtlichen Mitglieder der evangelischen Kirchengemcinde von 

G i c s m a  u  n s d o  r  f  
a) zur Wahl derjenigen Mitglieder, welche mit dem evangelischen 

Geniciudc-Kircheiiratbc von dort die Ncguliruug der Angelegen
heiten des neu angelegten Kirchhofes bewirken sollen, und 
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!>) zur gerichtlichen Bevollmächtigung der gewählten Mitglieder zum 
Abschlüsse der Verträge, über den Erwerb der erforderlichen 
Grundstücke. 

Der evangelische Gemeindc-Kirchenrath von Gicsmannsdorf 
h a t  b e i  d e r  K ö n i g l .  K r e i s - G e r i c h t s - D e p u t a t i o n  z u  B o l k c n h a i n  
angetragen: 

die Wahl und die Bevollmächtigung von Vertretern der evan
gelischen Kircheiigemeiiide von GiesmannSdorf herbeizuführen, 
welche Miliums der Kirchengemeinde die zwischen dieser und dem 
evangelischen Gemeinde Kirchenrathe, so wie den iutercssircnden 
dritten Personen nöthigcn Rechtsverhältnisse, bezüglich des von 
der evangelischen Kirchengemeinde in Gicsmannsdorf neu ange
legten Kirchhofes vereinbaren und insbesondere gesetzlich förmlich 
abschließen sollen: 

1) den Kauf- und Verkauf-Vertrag zwischen der evangelischen Kir
chengemeinde und dem Nestgntsbesitzer Heinrich ll nger um die 
demselben gehörige Ackerparcelle von 2 Morgen IM, Qnadrat-
rnthen, Nr, 39 des Hypothekenbuches von Gicsmannsdorf; 

2) den Tanschvertrag zwischen der evangelischen Kirchengemeinde und 
dem evangelischen Gemcinde-Kirchenrath, durch welchen Letzterer 
der Festeren diejenigen 2 Morgen Aeker, auf denen der neue 
Kirchhof bereits angelegt worden, und zur evangelischrn Pfarrthei 
gehören, cigenthümlich überläßt, und die Kirchengemeinde die von 
dem Heinrich llnger zu erkaufende Ackerparcelle von 2 Mor
gen 144 'Quadratrnthen au die evangelische Pfarrthei in Gies-
mannsdors, als Aegnivalent für daS Kirchhof-Areal, abtritt, und 

3) die Interessenten über die Bcwirknng der Löschung eines ans der 
gedachten Parcellc Nr. 39 hastenden Kapitals von 39 Ntblr., 
so wie der auf diesem Grundstücke ruhenden Lasten zu vergleichen. 

Zu dieser Wahl der Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde 
und deren Bevollmächtigung, so wie zum Abschluß der bezeichneten 
Rechtsgeschäfte selbst hat die Königliche Kreis-Gcrichts-Depntation zu 
Bolkcnhain einen Termin ans 

den 18. December c. Vormittags 9 Uhr, 
i n  d e m  G e r i c h t s  -  K r e t s c h a m  z u  G i e s m a n n s d o r f ,  

vor ihrem Dirigenten angesetzt. 
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Hiervon werden, gemäß dem Gesetz vom 23, Januar 1846 — 
Gcsetz-Samml. 1846, Seite 23 — sämmtliche Mitglieder der evan
gelischen Kirchengcmcindc von Gicsmannsdorf und den zu derselben 
gcbörigcn Ortschaften: Giesmannsdors, Neu - Reichenau, Nuhbank, 
Einsiedel und Hohcnhclmsdorf in Kciiiitniß gesetzt, und zwar mit der 
Aufforderung, zur Bcschlußnahmc über die bezeichneten Gegenstände 
zur bestimmten Zeit am bezeichneten Orte sich einzufinden und mit 
dem Bedeuten, dafi von den Ausbleibenden angenommen werden soll, 
daß sie den Beschlüssen der Mebrzahl der Erschienenen beitreten, und 
dieselben auch ihrerseits als rechtsverbindlich anerkennen. 

B v l k e n h a i n ,  d e n  1 9 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  
Tie Königliche Kreis-Gerichts-Deputation. 

tV«. 216. Gemäß der Bestimmung des Königlichen Appcllations - Gerichts 
Bekanntmachung, durch die Circillar-Verfügung vom 17. November 1857 wird hier

durch zur öffentlichen Kcnntniß gebracht, daß in Rücksicht der von 
den bei der Königlichen Kreis-Gerichts-Deputation angestellten Ere-
cutoren erlegten Cautioncn und sofern die die Exemtion beantragenden 
Parthcien in die Erhebung höherer baarer Beträge ausdrücklich nicht 
einwilligen, die Exccutorcn nur befugt sind, unmittelbar exccutivisch 
einzuziehen: 

Executor Kinast 20 Thlr., Ei mann 20 Thlr., Raabe 
20 Thlr. und Morawe 5 Thlr. 

Diese Beschränkung findet auf einzuziehende Kosten und Straf
gelder keine Anwendung. Ist von den Parthcien die Bewilligung 
der Einhebung höherer Beträge crthcilt worden, erhellt dies aus dem 
Erecutious-Mandat, Um demgemäß die Exceutions-Aufträge einzu
richten, haben die Executionssucher in ihren Gesuchen ausdrücklich 
anzugeben: 

ob überhaupt und welcben Betrag der Executor von dem Ei
gnenden baar in Empfang zu nehmen befugt sein soll. 

Enthält das Exccutions-Gesuch darüber eine Bestimmung nicht, 
wird dasselbe zur jedesmaligen fördersamcn Vervollständigung zurück
gegeben werden, 

B o  I b e n h a i n ,  d e n  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 ,  
Die Königliche Kreis- Gerichts-Deputation. 
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Am 27. November c. Abends in der fünften Stunde ist der lwo. 217. 
Handelsmann Heinrich Hitzegrad ans Crom b ach in Wcstphalcn Bekanntmachung, 
auf dem Wege zwischen Weiß st ein und Gottcsberg, auf dem 
sogenannten Sommcrwirbel von zwei unbekannten Männern angefallen 
und folgender Sachen beraubt worden: 

1) seiner Baarschaft, bestehend in 4 Zehnthaler-, 2 Fünfthalcr- und 
1 8 Einthalcr - Scheinen, 

2) seiner Uhr mit Doppclgchäuse und spindelförmigen Werk, auf 
dem Zifferblatt mit dem Namen .Paris" versehen, 

3) seines von der Königlichen Regierung zu Arnsberg unter 
Nr. 1993 ausgestellten und von der Königlichen Regierung zn 
Breslau für das Jahr 1857 und für den diesseitigen Regie
rungsbezirk ausgedehnten Gewerbescheines, 

4) seines Notizbuches, in welchem er ungefähr 99 Thlr. ausstehende 
-Forderungen notirt hatte. 

Die beiden Thäter waren im Alter von circa 29 bis 39 Jahren, 
ohne Bart, mit Jacken bekleidet. 

Jeder, welcher über die Person der unbekannten Thäter oder den 
Verbleib der geraubten Sachen Auskunft zu crthcilcn vermag, wird 
a u f g e f o r d e r t ,  h i e r v o n  u n g e s ä u m t  d e m  u n t e r z e i c h n e t e n  S t a a t s - A n w a l t  
oder der nächsten Gerichts- oder Polizei-Behörde Anzeige zu machen. 
— Kosten entstehen dadurch nicht." 

W a l d e n b u r g ,  d e n  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Staats-Anwalt. 

Am 25. November 1857 Abends nach Abgang des Personen- wo. 218. 

zuges ist oberhalb des Gastwirth Thiclsch'schcn Grundstücks zu Bekanntmachung. 
Altwasser unmittelbar auf den Schienen der Leichnam eines durch 
den Zug verunglückten unbekannten Mannes gefunden worden. 

Die Leiche war die eines Mannes von circa 39 Jahren, mittler 
Statur, 5 Fuß l Zoll groß und wohlgenährt. Der Kopf war dicht 
mit dunkelbraunen Haaren bedeckt, die Angeubraunen waren dunkel
braun, Nase und Mund gewöhnlich, Backen- und Schnurrbart fehlte. 
Besondere Kennzeichen wurden nicht vorgefunden. 

Bekleidet war der Leichnam mit 1 schwarzen Tuchmütze mit 
Sturmriemen, 1 schwarzen defecten Tuchrock, I schwarstidcnen Hals
tuch, 1 lilla und weiß kattunen Vorlcibchcn, t Paar cnglischlcdcrnen 
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grauen Beinkleidern, 1 dcfectcn mit grünen Ranken bedeckten Sammt-
weste, l Paar Halbsticfcln. 

?lußcrdcm fanden sich noch folgende Gegenstände vor: I blau-
kattunes Schnupftuch, 1 Paar defcete Hosenträger mit Lcdcrstrippcn, 
1 Paar Fußlappen, 1 Kamm und 1 Haarbürstel, sowie für 6 Pf. 
Wabe und für I Sgr. geflochtene Semmel. 

Jeder, welcher über die Person des Verunglückten Auskunft zu 
erthcilcn vermag, wird aufgefordert, hiervon ungesäumt dem unter
zeichneten Staats-Anwalt oder der nächsten Gerichts- oder Polizei-
Behörde Anzeige zu machen. — Kosten entstehen dadurch nicht. — 
Die obengcdachten Kleidungsstücke und Gegenstände liegen zur An
sicht bei dem Orts-Gericht zu Altwasser. 

W a l d e n b u r g ,  d e n  1 .  D e c c m b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Staats-Anwalt. 



Arei5-Lttrrmden-Malt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S«. 

Siedigirl i>n Bureau des Königlichen Landrath- Gedruckt i» der Landoltschcn Buchdruckerei 
auiis zu Bolkenhain. z» Hirschdcrg. 

Volkenhain, den 14. December 1857. 

ie Magisträte und Orts-Gerichte erstatten mit dem heutigen Kreis- wo- 219. 

blatte die festgestellten Gewerbesteuer-Nolle» pro 1858 mit dem Er- Bekanntmachung, 
suchen rcsp. mit der Aufforderung: die hiernach erforderlichen Steucr-
schcinc, wozu die nöthigcn Formulare mitfolgen, sorgfältig (bis auf 
die laufende Nummer) auszufüllen, und solche demnächst binnen acht 
Tagen uncrinncrt hierher zurückzureichen. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  II. December 1857. 

Diejenigen Dominien, Kirchen-Collcgien, Schulen-Vorstände und wo. 220. 
Orts-Gerichte des Kreises, welche mit der (NnsenduuHdcr Provinziell-, Betr. die Uebersicht 
Kreis-, Gemeinde-, Kirchen- und Echulabgabcn pro 1857 noch im der Previnzial-, 
Rückstände sind, werden unter Bezugnahme auf meine Krcisblatt-

"'Verfügung vom 2V. Oktober c. ersucht resp. aufgefordert, diese lieber- ^ 
^ ficht binnen spätestens 6 Tagen, bei Vermeidung der Abholung durch 

erpresse, auf Kosten der Säumigen abzusendende Boten, hier ein
zureichen. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  II. December 1857. 

Die Nachweisungen der im Laufe dieses Zahrcs neu entstandenen wo. 221. 
oder erblich gewordenen Häuslcrstellen, oder wenn dergleichen nicht vor- Bekanntmachung, 
gekommen, Negativ-Anzeigen, sind binnen acht Tagen hier einzureichen. 

B o l k c n h a i n ,  d e n  II. December 1857. 
Der Königliche Lanbrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  
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wo. 222. Den Orts-Gerichten werden bei der Abfuhr der dicsmonatlichcn 
Bekanntmachung. Steuern die von der Königlichen Regierung und rcsp. der Königlichen 

Reutenbank-Dircetion pro 1858 festgestellten Heberollen über Domai-
ncn-Amortisations- und rcsp.Rcntenbank-Renten durch die resp. Stcucr-
boten zugcfcrtigt werden. Es sind hiernach die Orts-Hcbcrcgister 
pro 1858 sofort aufzustellen und bei der Steuer-Abfuhr pro Januar 
k. I. zur Einsichtnahine hier vorzulegen. Diejenigen Orts-Gcrickte, 
welche nicht mehr im Besitz der hinreichenden Drnckfvrmulare hierzu 
sind, haben sich solche von hier zu erfordern. 

Die diesseitigen Heberollen sind binnen 14 Tagen zurückzugeben. 
W ö l k e n  H a i n ,  d e n  5 .  D e c e m b e r  1 8 5 7 .  

Königliche Kreis-Steuer-Kasse« 
U u g c r. 

IV«,. 223. Bis auf Weiteres werden vom künftigen Jahre ab die Steuer-
Bekanntmachung. tage für die Dominien und Gemeinden des Kreises in der Weise 

betreffend die Ein- festgesetzt, daß 
z a h l u n q  d e r  d i r e c t e n  ^  c  s t  i g .  j e d e n  M o n a t s :  

Steuern. ^ Drtschaftcn Börnchen, Falkenbcrg, Lauterbach, Langhelwigs-
dorf, Ossenbahr, Ober-Polkau, Nieder-Polkau, Preilsdorf, 
Wcdcrau; 

d e n  I I .  j e d e n  M o n a t s :  
die Ortschaften Bobrauscissersdorf, Dätzdorf, Girlachsdorf, Haus
dorf, Kaudcr, Möhncrsdorf, Rohnstock, Wcidcnpctcrsdorf, Klein-
Waltersdors; 

d e n  1 2 .  j e d e n  M o n a t s :  
die Ortschaften Ober-Baumgartcn, Ober-Hohendorf, Nieder-
Hohendorf, Schollwitz, Simsdorf, Schweinhans, Schwcinz, 
Groß - Wattersdorf, Wicscnbcrg; 

d e n  1 3 .  j e d e n  M o n a t s :  
die Ortschaften Nieder-Baumgartcn, Blumenau, Gräbel, Nlt-
und Neu-Röhrsdorf, Ober-Wolmsdorf, Nieder-Wolmsdorf, 
Städt. Wolmsdorf; 

d e n  1 4 .  j e d e n  M o n a t s :  
die Ortschaften Hohenpetcrsdorf, Ouolsdorf, Alt-Reichenau, Nen-
Reichenau, Streckenbach mit Charlottenbcrg, Wicsau, Würgs-
halbcndorf; 
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d e n  5 5 .  j e d e n  M o n a t s :  
die Ortschaften Adlersruh, Einsiedel, Ober-Kunzcndorf, Nieder-
Kunzcndorf, Neu-Kunzendorf, Ninimersath, Prittwitzdorf; 

d e n  5 6 .  j e d e n  M o n a t s :  
die Ortschaften Gicsinaniisdorf, Hohenhclmsdorf, Märzdorf, 
Nuhbank, Thomaßdorf, Obcr-Werncrsdorf, Nicder-Werncrsdorf; 

d e n  5 7 .  j e d e n  M o n a t s :  
Stadt Bolkenhain, Dominium und Stadt Hohenfricdebcrg, 
Nudelstadt, Würgsdorf Pfarrthci-Anthcil, Neu-LEürgsdorf und 

> Obcr-Würgsdorf 
die Steuern hierher abzuführen haben, so zwar, daß der betreffende 
Termin auf den nächstfolgenden Tag trifft, wenn der Stcucrtag ein 
Sonn- oder Feiertag ist. 

Die Stcncrabfuhr hat unter Beobachtung der von der König
lichen Regierung crthcilten Vorschriften, welche den Steuerbüchern 
vorgcdruckt sind, zu erfolgen. Wir machen hierbei noch ganz beson
ders darauf aufmerksam, daß die Steuern sowohl der Dominien wie 
der Gemeinden unter Begleitung eines vorschriftsmäßigen Lieferzettels 
in solchen Geldsortcn, wie sie in Königlichen Kassen angenommen 
werden, abzuführen, und an dem monatlichen Steuer-Soll etwa sch
iende Beträge mit einer Resten-Nachweisnng in bekannter Form 
gehörig zu belegen sind, bei deren Mangel der Rückstand sofort von 
dem Stcuerboten gedeckt werden muß. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  7 .  D e c e m b e r  1 8 5 7 .  
Königliche Kreis-Steuer-Kasse. 

U n g c  r .  

Die Orts-Behörden fordere ich hierdurch auf, in den Gemeinden ö?<i. 224. 
alsbald bekannt zu machen, daß milde Gaben, welche Einzelne zur Bett, die Einsamm-
Lindcrung der durch die Pulver-Explosion in Mainz verursachten lung milder Gaben 
großen Roth beizusteuern gesonnen sind, von der Kreis-Eommunal- zur Linderung der 
^ .. .. ^ . durch die Pulver-
Kalle zur Weiterbeförderung angenommen werden. Explosion in Mainz 

B o l k e n h a i n ,  d e n  5  5 .  D e c e m b e r  5857. verursachten Noch. 

Dem Bauergutsbcsitzer Ernst Geisler zn Wederau sind am wo. 225. 
7.'d. M. Abends zwischen 8 und 9 Uhr aus seinem Wohnhause Bekanntmachung, 
auf der Gartenseite mittelst gewaltsamen Durchbruchs der Lehmfach-
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wand in, zweiten Stock aus der Mägde Schlafkammer folgende Ge
genstände gestohlen worden: 

Dem n. Geislcr gehörige Gesindebettcn: 
1) ein 2spännigcs Obcrbette mit blaugegittcrter Züche, 
2) ein 1^-spänniges Oberbctte mit dergleichen Züche, 
3) ein 2spännigcs Oberbette mit roh und blau gegitterter Züche, 
4) zwei 2spännigc Kopfkissen mit dergleichen Züche; bei sämmtlichen 

Betten sind die Inletten von roher Leinwand. 
V. Dem Knecht Förster: 

Einen weißen Schafpelz mit schwarzem Kragen und Aufschlägen, 
mit braun wollenem Zeuch überzogen, die Klappen auf der Brust, 
sowie ein Theil des untern Saumes waren mit rothgegittertem 
Zcuche gefuttert. 

Der Werth des Pelzes wird auf 12 Thlr., und von sämmtlichen 
Betten circa 50 Thlr. angegeben. 

W e d e r  a u ,  d e n  8 .  D c c e m b c r  1 8 5 7 .  
Gniefer, Gerichts - Scholz. 

Indem ich vorstehenden Diebstahl zur öffentlichen Kcnntniß bringe, 
fordere ich die Orts-Behörden zur Vigilanz auf die gestohlenen Sachen, 
vor deren Ankauf gewarnt wird, auf. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  I I .  D e c c m b c r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  V o n  B ü l o w .  



Areis-Currenden-Mll 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 51. 

Rcdigin im Bureau des Königlichen Landraih, 
amrs zu Bolkenhain. 

Gcdrucki in l>cr Landoltschcn Buchvemkerei 
zu Hirjchbcrg. 

Bolkenhain, den 21. December 1857« 

Nachstehend bringe ich diejenigen Reservisten und Landwchrmcinner 
ersten Aufgebots zur allgemeinen Kenntniß, welche die Königliche Kreis-
Ersatz-Commission bei ihrem Zusammentreten am 4. d. M. in Ge
mäßheit des H. 15 der Allerhöchst bestätigten Verordnung vom 26. Okto
ber 1856 als unabkömmlich anerkannt resp. bestätigt hat. 

1) Carl Seidel in Nieder-Baumgarten, 
2) Wilhelm Pclkner in dito, 
3) Carl August Prenzel in Ober-Vaumgarten, 
4) Johann Krämer in Bohrau-Seiffersdorf, 
5) Ernst Wilhelm Maywald in Nohnstock, 
6) Ernst Kügler in Langhclwigsdorf, 
7) Johann Carl Schrammet in Ober-Hohendorf, 
8) Wilhelm Höppuer in Schmeinhaus, 
9) Heinrich Berger in Groß-Waltersdorf, 

10) Heinrich Kindler in Ober-Kunzendorf, 
11) Christian Schinncr in Neu-Kunzcndorf, 
12) Christian Gottlieb Böhin in Wernersdorf, 
13) Wilhelm Wettermann in Nndelstadt, 
14) Carl Emil Otto Süßmann in Rudelstadt, 
15) August Grüttner in SVederau, 
16) Ernst Hoppe in Würgshalbendorf, 

Die Orts-Behörden haben die Betheiligten hiervon mit dem Be
deuten in Kenntniß zu setzen, daß vorstehende Entscheidungen nur 
bis zum nächsten Zusammentritt der Kreis - Ersatz - Commission, wel-

!X», 226. 
Bekanntmachung. 
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cher wahrscheinlich im Monat April 1858 stattfinden wird, in Kraft 
kleiden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 4 .  D c c c m b e r  1 8 5 7 .  

IVo. 227. Den Polizei- und Orts-Behörden des Kreises thcilc ich nach-
Bekanncmachung. stehend das Verzeichnis; der iin laufenden Jahre ausgegebenen Jagd

scheine zur Kenntnißnahiue und Controlle mit. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  1 4 .  D c c e m b e r  1 8 5 7 .  

6 
7 
8 
9 

1« 
1 1  
12 
i.'; 
14 
15 
1K 
17 
18 
19 
2V 
21 
22 
23 

Waldwärtcr Metschke in Preilsdors . 
Holzhändlcr ?icugcbaucr in Nohnstock. 
Scholz Schinner in Obcr-Würgsdors. 
Königl. Kreis-Gerichts-Rath und Dirigent der Königl 

Kreis-Gerichts-Deputation George in Bolkenhain 
Freihänsler August Küglcr in Neu-Nohrsdors 
Bauer Gottlieb Seidel in Alt-Rcichcnan 
Nittergutsbcsitzer Kramüa in Langhclwigsdors 
Bauer Chrcnfricd Maffert in Ober-Baumgartcn . 

d i t o  C a r l  G o t t i i e b  G e i s t e r  i n  S c h w e i n z .  
Frcistellenbcsitzcr Johann Joseph Endcrs in Nndelstadt 

dito Friedrich Wilhelm Cndcrs in dito 
Bauer Gottlieb Cngler in Ouolsdorf 

dito Werner in Langhclwigsdors . 
Förster Wittenberg in Halbcndorf 
Waldwärter Christian Nier in Halbendors . 
Bauer Friedrich Seidel in Alt-Reichenau . 
dito Carl Hädcr in Nicdcr-Kunzcndors . 
dito Gottlieb Mai in Ober-Baumgarten 

Graf von Hoyos aus Lantcrbach 
Buchhalter Nl'uller hier . . . 
Schmiedcmcistcr Dienst in Ober Würgsdorf 
Stellcnbesitzer Heinrich Emrich in Schweinz 
Bauer Carl Gerstmann in dito 

2. Jan. 1858. 

7. 
dito, 
dito. 

12. dito. 
15. dito. 
22. dito. 
23. dito. 
23. dito. 
23. dito. 
24. dito. 
24. dito. 
25. dito. 
26. dito. 
27. dito. 
27. dito. 
1K. Febr. 1858. 
14. März -

K. April -
19, Juni -
3, Juli 
8. Aug, 1858. 

14. dito. 
14. dito. 
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K 

24 
25 
2K 
27 
28 
29 
59 
5! 
52 
55 
54 
55 
5K 
57 
58 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
5K 
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Namen, Stand und Wohnort der Inhaber. Gültig bis 
zu», 

Bauer Schubert in Onolsdorf . 
Krctschambcsitzcr Härtel in Würgsdorf 
Jäger Hoffmann in Schwein; . 
Frcigärtncr Wilhelm Prcuß in Folgcnau . 
Hänslcrsohn Carl Seidel in Hohenpctersdorf 
Baron von Scherr^Toff auf Schollwitz 
Herrschaftlicher Jäger Skoyan in dito 
Lobgcrbcr Louis Sjchmlmch in Hohcnfriedcbcrg 
Kaufmann A. 2V. Scholz in dito . 
Gürtler Carl Scholz in dito . 
Lohgerber Friedrick, Süßcnbach in dito . 
Gastwirth Anton Wagner in dito . 
Herrschaftlicher Förster Gehl in Börnchen . 
Kapellan Machai in Blumenau 
Bauer Ehrenfricd Seidel in Ober-Baumgartcn 
Gutsbesitzer Jungfer in Gräbel. 
Ncntmcistcr Hänisch in dito . 
Förster Ncigcnfind in Blumenau 
Müllcrsohn Rudolph Menzel in Ruhbank . 
Müllermcister Carl Menzel in dito 
Majoratshcrr Gras von Schweinitz aus Hausdorf 
Ockonom Köhler in Prittwitzdorf 
Stcllenbesitzer Schumann in Langhelwigsdorf 
Förster Scharfenberg in Nimmersath . 
Kaufmann Kühnöl in Hohcnfriedcberg 
Rcvierförstcr Nadeck in Nohnstock 
Waldwärtcr Renner in Girlachsdorf . 
Bauer Carl Walter in Nieder-Vaumgarten 
Nittergntsbesitzcrsohn Niinann in ZVcdcrau. 
Wirthschaftsbcamter lleberschär in Wederan 
Herrschaftlicher Oberförster Lorenz in Lautcrbach 
Forstgchülfe Ulke in dito 
Nevierförster Guckel in Hohendorf 

19. Aug. 1858. 
dito, 
dito, 
dito. 

Sept. 1858. 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito. 

5. 
3. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4-
6-
9-
9-

12. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
18. 
18. 
18. 
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59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
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Namen, Stand und Wohnort der Inhaber« 

Revierförster Zobel in Röhrsdorf 
Forstgehülfe Lorenz in dito 
U h r m a c h e r  G e i s t e r  h i e r  . . . .  
Sattlcrmeister Klapper hier 
Bauer Ernst Wiedemann in Rohnstock 

dito Gottlieb Feige in dito 
dito Ernst Hai» in dito 
dito George Friedrich Feige in dito 

Pachter Gottlieb Hansch in Obcr-Baumgarten 
Bauer Gottlieb Ungcr in Quolsdorf. 
Erbscholtiseibcsitzer Zimmer in dito 
Chausseczollerhcber Schenk in dito 
Scholz Hamann in Ober-Wolmsdorf. 
Gcrichtsmann Ehrcnfricd Keil in Neu-Reichenau 
Bauer Wilkc in Wicsenbcrg 
Scholz Bieder in dito 
Müller Bogel in dito 
Bauer Gottlicb Ranpach in Giesmannsdorf 
Gärtner Ehrcnfricd Ranpach in dito 
A p o t h e k e r  S c h m ü c k  h i e r  . . . .  
Bauer Seidel in Alt-Reichenau 
Reservist Carl Ehrensricd Friede in Simsdorf 
Stellbesitzer Gottlieb Böhm in dito 
Herrschaftlicher Förster Herzog in Kauder . 
Häusler Gottfried Stelzer in Würgshalbendorf 
Bauer Christian Hostinann in Nieder-Würgsdorf 

dito Samuel Werner in Weimersdorf 
dito Carl Pohl in Städt. Wolmsdorf . 

Stellbesitzer August Hamann hier 
Herrschaftlicher Gärtner Walter in Langhclwigsdorf 
Scholz Brauer in Nieder-Wolmsdorf 
Bauersohn Heinrich August Paschel in Nicder-Wolmsdorf 
Müllcrmeister Gottfried Schreiber in Obcr-Wernersdorf 
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101 
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113 
114 
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Namen, Stand und Wohnort der Inhaber. Gültig bis 
zum 

Jäger Jgnaz Exner in Märzdorf 
Bauer Gottlieb Mai (Nr. 85) in Bber-Baumgartcn 
Jägerlchrling Gustav Langer in Nieder-Baumgarten 
Köuigl. Landrath Graf von Bülow auf Nimiiiersath 
Graf Hans von Bülow in Nimmersatt) 
Scholz Werner in Langhclwigsdorf . 
Vorwerksbcsitzer Schenke in Nieder-Baumgarten. 
Herrschaftlicher Förster Köhler in Wcrncrsdorf 
Bauer Joseph Kuhn in M-Reichenau 
Bauer Gottlicb Nagel in Niedcr-Würgsdorf 

dito Wilhelm Rudolph in Bbcr-Würgsdorf . 
Frcistcllmbcsitzcr Carl Naupach in Nicdcr-Wcrncrsdorf 
WalLwärtcr Gründet in Bber--Wolmsdorf . 
Stcllenbcsitzcrsohn Wilhelm Enders in Prittwitzdorf 
Förster Langer in Langhclwigsdorf . 
Bauer Christian Käse in Ober-Würgsdorf. 

dito Christian Böhm in dito 
Wirthschafts-Juspcetor Selwltz in Nohiistoek 
F ö r s t e r  S c h u b e r t  i n  M ä r z d o r f  . . . .  
Bauer Gottfried Keil in Ncu-Ncichcnau 

dito Gottlieb Mai in WürgShalbendorf. 
dito Carl Rudolph in Kander 
dito Carl Päuscr in Ober-Baumgarten . 

Freistellendes. Fried. Will). Bcrger in Obcr-Wolnisdorf 
Bauer Julius Eckert in Langhelwigsdorf . 
Bedienter Carl Pilz in dito 
Müllcrmeister Gudcr in Tluolsdorf ' 
Bauer Christian Haufe in Giesmannsdorf. 
Bauersobn Göttlich Ehrenfr. Mai in Bbcr-Baumgartcl 
Bauer Gottlob Winkler in Wcidcnpetcrsdorf 

dito Gottlieb Rohr in dito 
dito Ehrcnfried Reimann in dito 

Frcistellcubcsitzcr Ferdinand Tänzer in Hohcnpctersdorf 

3. 

5. 
5. 
6. 
8. 
9. 
9. 
9. 

10. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 
19. 
20. 
?2. 
22. 
23. 
23. 
24. 
24. 
24. 
24. 
24. 
24. 

Oet. 1858. 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito. 
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123 Bauer Ernst Köhler in Hohenpetcrsdorf 
124 Mühlcmocrksührer Wilhelm Nowalny in Wiesenbcrg . 
125 Maschinist Adolph Köhler in Märzdorf 

,126 Bauer Friedrich Wilhelm Ulbcr in Kauder. 
127 Baucrsohn Ernst Mäffert in Langhclwigsdorf 
128 Forstkandidat Wellenberg in Alt-Reichenau 
129 Bauer Ehrcnfricd Eckert in Hohenhclmsdorf 
136 dito Gottfried Einrich in dito 
131 Wirtbschasts-Bcamter Plischke in Ober-Baumgarten 
132 Wirthschasts-Schreibcr Entricht in Girlachsdorf . 
133 Forstgchülfe Schmidt in Kauder . . . . 
134 Bauer ALilhclin Sommer in Langhelwigsdorf 
135 Müllermeister Wittwer in Ober-Wolmsdorf 
136 2öirthschafts-Bcrwaltcr Ernst Scholz in Ndr.-Kunzcndorf 
137 Bauer Carl Ungcr in Alt-Reichenau . . . . 
138 Bauersohn Carl Gottfried Unger in Alt-Reichenau 
139 Bauer Wilhelm Stenzel in Nicdcr-Würgsdorf 
146 Freigärtncr Christian Werner in Würgshalbcndorf 
141 Stcllbcsitzcr Heinrich Klicm in dito 
142 Bauer Christian Ernst Böhm in Thomasdorf 
143 Müllermeister Scholz in Alt-Reichenau 
144 Bauer Peter Hoffmann in dito 
145 dito Carl Thamm in Wolmsdorf . 
146 dito Benjamin Klose in Alt-Röhrsdors . 
147 dito Friedrich Hader in dito 
148 Kunstgärtncr Gustav Bogt in Hohenfricdcbcrg 
149 Bauer Carl Emrich in Hohenpctersdorf 
156 Bauer Müssig in Rohnstock 
151 dito Wilhelm Schlausch in Hausdorf 
152 dito Carl Beer in dito 
153 Krctschambesitzcr Ehrenfried Ulber in Hausdorf 
154 Bauer Ehrensricd Bcttcrmaun in dito 
155 Frcistcllbcsitzcr Gottlob Hellgc in dito 

24. 
25. 
25. 
26. 
26. 
27. 
27. 
27. 
28. 

4. 
9. 

16. 
11. 
13. 
14. 
14. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
17. 
18. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 

Oct. 1858. 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito. 

Nov. 1858. 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito. 
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Trauer Carl Gallei in Hausdorf 
Holzaufschcr Ernst Bcrger in Rudelstadt . 
Herrschaftlicher Förster Jgnaz Kntzner in Rudelstadt 
Ziergärtner Heinrich Weihrauch in Hohcnpetcrsdorf 
Herrschaftlicher Jäger John in Hcinzenivald 
Bauer Wilhelm Weiß in Hohcnpetcrsdorf . 
Bauer Carl Nolke in Nieder - Baumgarten . 

dito Johann Gottfried Keil in Neu-Reichenau 
Müllcrincister Vogt in Kauder . 
Bauer Stiepel in Langhclwigsdorf 

dito Enirich in dito 
Viehhändler Gottfried Naupach in Hohcnpetcrsdorf 
Reservist LLilhelm Schal in Ober-Hohendorf 
Oekonom Scholz in Nieder Hohendorf 
Bauer Christian Küttig in Ober-Hohendorf 
Landesältester von Prittmitz auf Rudelstadt. 
Ncndant Jäckel in Polkau 
Königs Lieutenant Straeh in Möbncrsdorf. 
Herrschaftlicher Koch Thiele in Schweinz 
Pachtbraucr Schneider in Rudelstadt . 
Bauer Gottlicb Schinner in Würgshalbendorf 
Holzhändler Hannig in Neu-Reichenau 
Baucrsohn Carl Eckert in Städtisch-Wolmsdorf 
Herrschaftlicher Förster Langer in Nicdcr-Baumgartm 
Bauer Ehrenfried Klose in Alt-Röbrsdorf . 
Freibauer Carl Raupach in Ober-Wolmsdorf 
Krctschiner Hofsinann in Märzdorf 
Reservejäger Schenk in OuolSdorf 
Bauer Linke in Rudelstadt 

dito Samuel Schinner in Ober-Baumgartcn 
SteUbcsitzer Ernst Julius Riedel in Lautcrbach 
Bauer Müssig in Lauterbach 
Wirthschafts-Beamtcr Dietrich iu Kaudcr . 

19. Nov. 1858. 
>9. dito, 

dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito. 

3. Dcc. 1858. 
5. dito. 
5. dito, 

dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito. 

19. 
19. 
19. 
21. 
21. 
21. 
23. 
23. 
23. 
23. 
24. 
24. 
24. 
24. 
24. 
2<i. 
26. 
27. 
27. 
28. 
3N. 
3«. 
39. 

7. 
8. 
8. 
8. 
9. 
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189 
19« 
191 
192 
193 
194 
195 

Schloßgärtncr Julius Schäfer in Rohnstock 
Baucrgutsbcfitzer Borger in Nieder-Wolmsdorf 
Bauersohn LVilhelm Berger in dito 
Bauer Herrmann in K and er 

dito Carl Hamann in Simsdorf . 
Bauersohn Arndt in Kaudcr 
Kretschaiubesitzer Joseph Winkler in Rohnstock 

9. Dec. 1858. 
9. dito, 

dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito. 

9. 
9. 

12. 
14. 
14. 

wo. 228. 
Bekanntmachung. 

In der Nacht vom 8. zum 9. d. M. sind dem Freihäusler und 
Schneider Gottfried Pohl zu Weder au aus einer Bodenkammer 
mittelst gewaltsamen Einbruchs folgende Gegenstände gestohlen worden: 

1) ein Oberbctte mit weiß- und blaugegittertcr baumwollener Züche, 
2) ein Unterbette mit dergleichen leinener Züche, und mit roth- und 

blaugegittcrten Inlette»! für beide Betten, 
Z) 2 Kissen mit eben solchen Inletten und Züchcn, wie bei Nr. 1, 
4) ein weiß leinenes Betttuch. 

Die Orts- und Polizei-Behörden fordere ich zur Vigilanz auf 
die gestohlenen Sachen, vor deren Ankauf gewarnt wird, hierdurch auf. 

Bolkenhain, den 15. December 1857. 
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  V ü l o w .  



Areis-Currendm-Mltt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück SS. 

Sicdigi« im Bürea» bc« königlichen Lanörath. Gebrockt i» der Laiidoltschen Buchdrnckerci 
aniib z» Bolkenhain. zn Hirschderg. 

Bolkenhain, den 28. December 1857. 

«<^ic Drts-Behörden werden hierdurch aufgefordert, bis spätestens lV». 229. 
zum k. Januar k. I. ein Verzeichnis einzureichen von denjenigen Betr. das Verzeich-
Wcbern, welche für die Handlung Kramsta und Sohne oder für "'ßvon Lohnwebern, 
sonstige Arbeitgeber entweder als eigentliche Lohnwebcr oder doch in der 
Weise beschäftigt sind, daß sie ihren Bedarf an Garn vom Arbeitgeber 
mit der Verpflichtung entnehmen, diesen das empfangene Material als 
fertige Waarc für einen bestimmten Preis zurück'zulicfcrn. 

Das Bcrzcichniß muß enthalten: 
1) den Namen des Webers, 
2) mit wie viel Stühlen er arbeitet, 
3) die Gattung des Fabrikats, 
4) den Namen des Arbeitgebers und dessen Wohnort. 

Bei denjenigen Webern, die gleichzeitig für eigene Rechnung und 
als Lohnwrbcr arbeiten, sind nur diejenigen Stühle, welche für Lohn-
Arbeit im Gange sind, anzusetzen. 

Um das Verzeichnis möglichst richtig anfertigen zu können, wer
den die Orts-Gerichte zugleich angewiesen, sich in die Wohnungen 
der Weber zu verfügen, und nach eigener Wahrnehmung das gm 
Verzeichnis auszufüllen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 5 7 .  

Die Königliche Regierung hat angeordnet, daß in den Abnahme- A». 2Z<i. 
Attesten über Dampfkessel-Anlagen ausdrücklich angegeben werden soll, Bekanntmachung, 
daß die Anlage nach der Conecssion resp. nach den, derselben zun, 
Grunde liegenden Zeichnungen und Beschreibungen ausgeführt worden. 
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Um dieser Anordnung genügen zu können, ist es selbstredend noth-
wendig, daß den Baubeainten bei der Abnahme von Dampskcsscln 
die von der Königlichen Regierung ertheiltc Conccssion nebst den der
selben zu Grunde liegenden Zeichnungen und Beschreibungen vor
gelegt werde. 

Die Dampfkessel-Besitzer werden hiervon mit dem Bemerken in 
Kenntniß gesetzt, daß, im Fall dieselben die Vorlegung der bezeich
neten Schriftstücke dem Baubeainten verweigern sollten, eine momen
tane Außerbetriebsetzung bis zur andcrweiten Herbcischaffung der zur 
Prüfung unentbehrlichen Schriftstücke eintreten würde. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 7 -  D c c e m b e r  1 8 3 7 .  

Nv. 231. Die Orts-Behörden erhalten mit dem heutigen Kreisblatt die von 
Die Kiasseiistcuer- der Königlichen Regierung rcvidirtcn und festgestellten Klasscnsteuer-
Veraniaqung pro Rollen pro 1858 mit dem Auftrage zurück, die gleichfalls beigefügten 

I8,o8 dem Duplikate darnach zu berichtigen, und letztere binnen 14 Tagen wie
der hier einzureichen. 

Zugleich weise ich die OrtS-Behördcn an, die Hebe-Register pro 
1858 alsbald anzulegen, und den Steuerpflichtigen die von denselben 
zu entrichtenden Klasscnstener-Beträge bekannt zu machen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 3 .  D c c e m b e r  1 8 3 7 .  

IX», 232. Mit Allerhöchster Genehmigung ist der Preis der Paßkarten vom 
Bekanntmachung. 1 Januar 1858 ab pro Stück auf zehn Silbcrgroschcn festgestellt 

worden. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  2 3 .  D e c c m b c r  1 8 5 7 .  

lXv. 233. Nach dem Ausschreiben des Herrn Ober-Präsidenten ist zur Un-
Bckanntmachung. terhaltung der ständischen Irren Anstalten sowie zur Deckung der an 

die Taubstummen- und Blinden-Unterrichts-Institute zu leistenden 
Zuschüsse pro 1858 der Betrag von 46,345 Thlr. erforderlich, und 
hierzu vom Regicrungs-Bczirk Licgnitz die Summe von 14,173 Thlr. 
aufzubringen, nämlich: 

8965 Thlr. vom platten Lande der schlesischen Kreise, 
2128 Thlr. von den Städten in diesen Kreisen, und 
3986 Thlr. von der Ober-Lausitz. 

Nach der diesseits unter Anwendung der bisherigen Vcrthcilungs-



879 

Principien erfolgten Subrepartition haben die ländlichen Ortschaften 
des dasigen Greises 409 Thlr. beizutragen. 

Das Königliche Landrath - Amt setzen wir hiervon mit dem Auf
trage in Kcnntniß, diese Summe in der bisherigen Art auf die 
gedachten ländlichen Ortschaften zu repartircn und auszuschreiben. 

L i e g n i t z ,  d e n  2 3 .  N o v e m b e r  5 8 5 7 .  
Königliche Regierung. Abtheilung des Innern, 

( g e z . )  v .  W e g n e r n .  
An das Königl. Landrath-Amt zu Bolkenhain. 

I. ?d. 7229. VII. 

Vorstehende Verfügung thcile ich den Orts-Gerichten zur Kennt-
nißnahme und mit dem Auftrage mit, die Beiträge, wie sie in der 
nachfolgenden Reparation auf die einzelnen Gemeinden rcpartirt, in 
der bisherigen Weise mit der Steuer pro Januar c. einzuziehen, und 
an das Königliche Krcis-Stcuer-Amt hicrsclbst abzuführen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 6 .  D c c e m b e r  1 8 5 7 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  v o n  B ü l o w .  

N e p a r t i t i o n  
der nach der Verfügung vom 23. November 1857 von dem 

Kreise Bolkenhain zu den Unterhaltungskosten der schlesischen 
Irren- und Taubstummen-Anstalt pro 1858 aufzubringenden Bci-

. träge per 4-19 Thlr. 

«5 
6  ̂

Namen der Ortschaften. 
Z a h l  

der 
Einwohner. 

Repactirter 
Beitrag. 

Gemeinde Adlersruh . . . 
- Obcr-Baumgarten . 
- Nicdcr-Baumgartcn. 
- Blumenau . . . 
-  B ö r n c h e n . . . .  
- Bohrauseiffersdorf . 
- Dätzdorf . . . . 

315 
1016 

688 
415 
202 
141 
226 

4 , 8 
13 22 

9 
18 
22 
27 
1 

I 
11 
8 
8 
1 
3 

10 



8 
9 

10 
II 
12 
1.1 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

M 
4 
1 

1 1  
9 
8 
6 

7 
7 
8 
3 
7 
4 

11 
9 
5 
8 
1 

2 
8 
1 
9 

11 
5 
8 
9 

11 
9 
II 
II 

3 

280 

Namen der Ortschaften. 
Z a h l  

der 
Einwohner. 

Gemeinde Einsiedel . . 
- Arkenberg . 
- Giesmannsdorf 
- Girlachsdorf. 
- Gräbel . . 
- Hansdorf. . 
- Hohenhelmsdorf 
- Langhclwigsdorf 
- Ober-Hohendorf 
- Niedcr-Hohendorf 
- Kaudcr . . . 
- Ober-Kunzcndorf 
- Niedcr-Kunzcndorf 
- Ncu-Kunzendorf 
- Lauterbach 
- Märzdorf. 
- Möhnersdorf 
- Nimmcrsath 
- Offen bahr. 
- Hohenpctersdorf 
- Weidcnpetersdorf 
- Ober-Polkau. 
- Rieder-Polkau 
- Prcilsdorf. . 
- Prittlvitzdorf. 
- Quolsdorf . 

Alt-Reichenau 
- Neu-Reichcnau 
- Alt-Rohrsdorf 
- Nen-Röhrsdorf 
- Robnstock. . 
- Ruhbank. . 



K 
« 

!Z  ̂

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6» 
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Namen der Ortschaften. 
Z a h l  

der 
Einwohner. 

Repa 
Bei 

Wl 

Gemeinde Rudelstadt 
- Schweinhaus 
- Schwein; . 
- Simsdorf. 
- Schollwitz. 
- Strcckcnbach 
- Thomasdorf 
- Klein-Waltersdorf 

Groß- Waltersdorf 
- Wederau. . . 
- Ober-Wernersdorf 
- Nieder-Wernersdorf 
- Wiesau . . . 

> - Wiesenberg . . 
- Obcr-Wolmsdorf 
- Nieder-Wolmsdorf 
- Städtisch-Wolmsdorf 
- Obcr-Würgsdorf 

Niedcr-Würgsdorf 
Ncu-Würgsdors. 

- Würgsdorf Pfarthei-Anthcil 
Summa 

H i e r z u  t r i t t :  
Die Stadt Bolkenhain . . 

- - Hohenfriedeberg. 

1282 
280 
327 
510 
203 
698 
458 
295 
95 

635 
616 
576 
219 
132 
415 
229 

37 
658 

1354 
76 
30 

30,190 409 

29 
II 

Summa 449 
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